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Überblick
Die gerichtliche Kriminalstatistik bietet einen jährlichen Überblick 
über die rechtskräftigen Verurteilungen und Wiederverurteilungen 
durch österreichische Gerichte. Sie enthält Informationen zu den 
Delikten, den verhängten Strafen, zu Vorstrafen, aber auch zu demo-
grafischen Merkmalen der Verurteilten wie Geschlecht, Alter und 
Staatsangehörigkeit. 

Im Jahr 2024 wurden in Österreich 27 717 rechtskräftige Verurteilungen 
registriert, das sind 449 (+1,6 %) mehr als im Jahr davor. Ausgehend von 
einem Allzeit-Tiefststand im Covid-Pandemiejahr 2020 stieg die Zahl der Ver-
urteilungen in jedem der darauffolgenden Jahre an. Trotzdem war die Zahl 
der Verurteilungen 2024 nach wie vor niedriger als im Vor-Coronajahr 2019 
(29 632 Verurteilungen) – was wiederum den niedrigsten, bis zu diesem Zeit-
punkt erfassten Wert darstellte (siehe Infografik). 

Insgesamt wurden 2024  25 445 Personen rechtskräftig verurteilt. Da manche 
Personen innerhalb eines Jahres mehrfach verurteilt werden, ist diese Zahl 
stets etwas niedriger als die Zahl der Verurteilungen. 

Die soziodemografische Zusammensetzung hat sich im Vergleich zu den Vor-
jahren nur wenig verändert. Mehr als vier Fünftel der verurteilten Personen 
waren Männer (84,5 %). Zum Tatzeitpunkt volljährig waren 93,9 % der ver-
urteilten Personen. Diese Gruppe umfasst 8,4 % junge Erwachsene (18 bis 
20 Jahre) und 85,6 % Erwachsene (21 Jahre und älter). 6,1 % waren zum Tat-
zeitpunkt Jugendliche zwischen 14 und 17 Jahren. Der Anteil der verurteilten 
Personen mit österreichischer Staatsbürgerschaft lag bei 53,9 %, jener ohne 
bei 46,1 %. Rund vier von zehn Verurteilten (42,9 %) wiesen bei ihrer ersten 
Verurteilung 2024 schon eine oder mehrere Vorstrafen auf. 

Den 27 717 Verurteilungen lagen 45 958 Delikte zugrunde und damit um 3,6 % 
mehr als 2023. Auf eine Verurteilung entfielen also im Durchschnitt 1,66 
Delikte. Den größten Anteil (14 728 Delikte; 32,0 %) an allen Delikten machten 
Delikte gegen fremdes Vermögen aus, darunter waren Diebstahlsdelikte am 
häufigsten (§§ 127–131 StGB; 45,8 %). Gefolgt von strafbaren Handlungen 
gegen Leib und Leben (8 523 Delikte, 18,5 %), wovon einfache und schwere 
Körperverletzung zusammen drei Viertel ausmachten (§ 83 StGB 50,7 %, § 84 
StGB 24,4 %). Strafbare Handlungen gegen das Suchtmittelgesetz waren 
erneut die drittgrößte Deliktgruppe, wenngleich sich der Anteil in den ver-
gangenen Jahren leicht verringerte (von 17,5 % 2019 auf 13,5 % 2024). 

Gerichtliche Kriminalstatistik 2023–2024  
Überblick6



Q: STATISTIK AUSTRIA.

5 000

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

40 000

Männer Frauen

Rechtskrä�ige Verurteilungen 2000 bis 2024

Verurteilungen 2024

Verurteilte Personen

25 445 27 717

45 958

30,9 %

Verurteilungen

1,09
Verurteilungen pro
verurteilter Person

1,66
Delikte pro 

Verurteilung

Delikte Wiederverurteilungsquote
innerhalb von 4 Jahren

Gerichtliche Kriminalstatistik 2023–2024  
Überblick 7



Bei rund zwei Dritteln aller Verurteilungen (65,1 %) wurde eine Freiheits-
strafe verhängt. 53,8 % der Freiheitsstrafen bzw. 35,0 % aller Strafen waren 
bedingte Freiheitsstrafen. Diese machten den größten Anteil an allen Stra-
fen aus, gefolgt von unbedingten Freiheitsstrafen (20,3 %) und unbedingten 
Geldstrafen (20,0 %). Dabei zeigen sich jedoch auch regionale Unterschiede in 
der Sanktionierungspraxis, vor allem zwischen Ost- und Westösterreich.

Zwischen 2020 und 2024 wurden insgesamt 22 598 Personen hinsichtlich 
neuerlicher Verurteilungen (Wiederverurteilungen) beobachtet. Das sind alle 
Personen, die im Ausgangsjahr 2020 entweder rechtskräftig verurteilt wurden 
(außer zu einer unbedingten Haftstrafe oder Anstaltsunterbringung) oder 
aus einer unbedingten Freiheitsstrafe oder Anstaltsunterbringung entlassen 
wurden (das Ziel ist also, Personen „in Freiheit“ zu untersuchen). Der Großteil 
dieser Gruppe (69,1 %) blieb im Beobachtungszeitraum ohne weitere rechts-
kräftige Verurteilung durch österreichische Gerichte. Knapp ein Drittel (30,9 %) 
wurde innerhalb von 4 Jahren wiederverurteilt. Dieser Anteil ist 2024 zum 
ersten Mal nach mehreren rückläufigen Jahren wieder etwas gestiegen. Das 
hat mit der außergewöhnlich niedrigen Zahl an Verurteilungen in den durch 
Pandemiemaßnahmen geprägten Jahren 2020 und 2021 zu tun, die sich auch 
in einer niedrigeren Wiederverurteilungsquote (bisheriger Allzeit-Tiefststand: 
30,0 % im Jahr 2023) in den letzten Jahren niederschlugen. Der seither be-
obachtete Wiederanstieg der Verurteiltenzahlen führt aber mittlerweile auch 
zu einer steigenden Wiederverurteilungsquote. Trotz des leichten relativen 
Anstieges liegt diese aber nach wie vor deutlich unter dem (Vor-Covid-)Wert 
von 32,7 % im Jahr 2019.

Mit 31,9 % war die Wiederverurteilungsquote der Männer deutlich höher als 
jene der Frauen (25,4 %). Jugendliche (zum Tatzeitpunkt 14- bis 17-Jährige) 
hatten im Vergleich zu den anderen Altersgruppen mit 56,1 % die höchste 
Wiederverurteilungsquote. Bei den jungen Erwachsenen (18- bis 20-Jährige) 
wurden 40,2 % im Zeitraum von 4 Jahren wiederverurteilt, bei den Erwach
senen (21-Jährige und älter) nur 27,9 %. Die Wiederverurteilungsquote von 
nicht-österreichischen Staatsangehörigen lag mit 26,3 % niedriger als die der 
österreichischen (34,1 %).

Webangebote zum Thema Kriminalstatistik

Themenseite auf unserer Website www.statistik.at → Statistiken →  
Bevölkerung und Soziales → Kriminalität und Sicherheit → Verurteilungs- 
und Wiederverurteilungsstatistik 

STATcube (kostenlos, ohne Abo):
•  Verurteilungsstatistik: 

•  Anzahl der rechtskräftigen Verurteilungen  
nach strafsatzbestimmender Norm

•  Sämtliche Delikte
•  Verurteilte Personen

•  Wiederverurteilungsstatistik
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1	 Geschichte, Grundlagen und 
Geltungsbereich

Lange waren gerichtliche Verurteilungen die alleinige bzw. hauptsächliche Reaktion der Justiz auf 
Kriminalität. So überrascht es nicht, dass die Zählung von Verurteilungen bereits seit Jahrhunderten ein 
Anliegen der öffentlichen Verwaltung darstellt, und die vorliegende Statistik daher auf eine besonders 
lange Geschichte zurückblickt (siehe Infobox weiter unten). 

Heute bildet die Verurteilungsstatistik nur noch einen Teil der justiziellen Verfahrensabschlüsse ab. Seit 
dem Jahr 2000 können auch im Erwachsenenstrafrecht leichtere Delikte durch so genannte diversionelle 
Maßnahmen (z. B. Tatausgleich) bereinigt werden, wodurch es zu einem starken Rückgang der Verurtei
lungszahlen kam. Mittlerweile liegt die Zahl der erfolgreichen Diversionen deutlich über der Anzahl der 
Verurteilungen. Die gravierendste Reaktion auf gerichtlich strafbare Handlungen nach dem Strafgesetz-
buch und den Nebenstrafgesetzen stellen aber auch weiterhin die Verurteilungen dar. 

Die Gerichtliche Kriminalstatistik befasst sich ausschließlich mit rechtskräftigen Verurteilungen natür-
licher Personen. Andere, vorgelagerte Stufen des Strafverfolgungsprozesses (etwa polizeiliche Anzeigen, 
Anklagen, noch nicht rechtskräftige gewordene Verurteilungen) sowie andere Verfahrenserledigungen 
(etwa Einstellungen, Freisprüche, Diversionen) liegen im Geltungsbereich anderer Statistiken. Wie die vor-
liegende Publikation im Gefüge  der österreichischen Sicherheits- und Kriminalitätsstatistiken zu verorten 
ist, zeigt Grafik 2. 

Schon gewusst? 
Die erste österreichische Kriminalstatistik erschien im Jahr 1829 als Teil der umfassenden „Tafeln zur Statistik der 
österreichischen Monarchie“. Bereits seit Ende des 18. Jahrhunderts (Kriminalgerichtsordnung 1788) waren alle 
Kriminal-Untergerichte dazu verpflichtet, ihre Fälle quartalsweise an die Obergerichte zu melden, welche daraus eine 
jährliche Haupttabelle zu erstellen und an die Oberste Justizstelle zu übermitteln hatten. Dies diente jedoch nur dem 
internen Amtsgebrauch und wurde nicht veröffentlicht.1

Die ersten, noch lithografierten Tabellen von 1829 enthielten die Zahl der „Inquisiten“ (Beschuldigten), gegliedert 
nach Kronland und Verfahrenserledigung (und, sofern diese eine Verurteilung war, Art bzw. Höhe der Strafe). 
Weiters wurde die Zahl der „Kriminal-Untersuchungen“, gegliedert nach Kronland und Deliktart, angeführt. Dabei 
unterschied man zwischen Taten mit ermittelten Tatverdächtigen und jenen mit „unbekannten oder flüchtigen“ 
Täter:innen („Urhebern“). Bereits damals wurden diese Zahlen durch Angabe des Bevölkerungsstandes der einzel-
nen Kronländer kontextualisiert, wenngleich keine Quoten berechnet wurden. Auf Merkmale der „Inquisiten“, etwa 
Geschlecht, Alter oder Lebensumstände, wurde zunächst noch gar nicht eingegangen, was sich im Laufe der folgen-
den Jahrzehnte jedoch änderte2.

Die „Tafeln zur Statistik der österreichischen Monarchie“ wurden bis zum Berichtsjahr 1865 veröffentlicht und danach 
von den „Statistischen Jahrbüchern der österreichischen Monarchie“ der neu gegründeten k. k. Statistischen Zentral-
kommission abgelöst. 

Die längsten Zeitreihen der heutigen Verurteilungsstatistik reichen bis zum Jahr 1947 zurück. 

1	 Hugo Forcher, Die österreichische Kriminalstatistik, Eine kurze geschichtliche Entwicklung ihrer methodologischen Grundlagen von 
den ersten Anfängen bis zur Gegenwart, in: Statistische Monatsschrift. Herausgegeben von der K. K. Statistischen Zentral-Kommis-
sion, 18. Jahrgang, 1913, S. 593ff.

2	 Tafeln zur Statistik der oesterreichischen Monarchie für das Jahr 1828. Wien, November 1829. Österreichische Nationalbibliothek: 
onb.digital/result/100096D4 
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Wie schon in den Vorjahren deckt diese Publikation die beiden aktuellen Berichtsjahre ab (Doppel-
publikation). Ein klarer Schwerpunkt liegt dabei aber wieder auf dem letzten verfügbaren Jahr, also 2024.

Für jedes Berichtsjahr erscheint online ein eigener Tabellenband mit Detailübersichten und Zeitreihen zur 
Verurteilungs- und Wiederverurteilungsstatistik. Auch die Datenblätter zu den in dieser Publikation ent-
haltenen Grafiken und Übersichten werden dort zur Verfügung gestellt. In der vorliegenden Publikation 
wird vorwiegend auf den aktuellen Tabellenband des Berichtsjahres 2024 verwiesen. Die Ergebnisse zum 
Berichtsjahr 2023 finden sich im Tabellenband 2023.

Zu sämtlichen vier Teilen des Tabellenbandes können auch individualisierte Tabellen kostenlos (ohne  
Abo-Zugang) in der statistischen Datenbank STATcube erstellt werden: zu den Verurteilungen (ab 1976), 
sämtlichen Delikten (ab 2012), Wiederverurteilungen (ab 2012) sowie verurteilten Personen (ab 2012).

1.1	 Gegenstand und Geltungsbereich der Gerichtlichen 
Kriminalstatistik

Gegenstand der Gerichtlichen Kriminalstatistik sind die rechtskräftigen Verurteilungen natürlicher Perso-
nen durch österreichische Strafgerichte in einem Kalenderjahr (Berichtsjahr). Dies ergibt sich aus der ver-
wendeten Datengrundlage – dem österreichischen Strafregister, welches vom Strafregisteramt (Landes
polizeidirektion Wien) geführt wird. Auf diese Weise stellt die Verurteilungsstatistik einen von mehreren 
wichtigen „Bausteinen“, und zwar den Schlusspunkt, der Strafverfolgungsstatistiken dar. 

Grafik 1 stellt ein Modell zur polizeilichen und justiziellen Verfolgung gerichtlich strafbarer Handlungen dar 
und veranschaulicht den Geltungsbereich der Verurteilungsstatistik im Vergleich und Zusammenspiel mit 
anderen Statistiken aus dem Bereich Strafverfolgung. 

Das gesamte Ausmaß der Kriminalität in Österreich kann aufgrund der „Dunkelziffer“, also der nicht offi-
ziell bekannt gewordenen Fälle, zahlenmäßig nicht dargestellt werden. Befragungen über Viktimisierungs-
erfahrungen, etwa die Studie zum Thema Gewalt gegen Frauen von Statistik Austria, versuchen diese 
Lücke zu schließen. 

Laut Anzeigenstatistik des Bundesministeriums für Inneres wurden im Berichtsjahr 2024 534 193 gericht-
lich strafbare Handlungen angezeigt, das sind 1,2 % mehr als im Jahr zuvor. Bei 282 833 geklärten Fällen 
des Jahres 2024 konnten 335 894 Tatverdächtige3 – inkl. Mehrfachzählungen, wenn eine Person wegen 
mehrerer Delikte tatverdächtig wurde – ermittelt werden.

3	 Nur natürliche Personen – die Differenz von 17 Personen zu einer in anderen Publikationen genannten Zahl (335 911) entsteht da-
durch, dass dort auch juristische Personen gezählt werden. 
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Grafik 1	  
Modell zur polizeilichen und justiziellen Verfolgung gerichtlich strafbarer Handlungen

Q: STATISTIK AUSTRIA, Gerichtliche Kriminalstatistik 2024; Bundesministerium für Inneres, Polizeiliche Kriminalstatistik 2024; Bundes-
ministerium für Justiz, Justizstatistik Strafsachen 2024. – Die Daten beziehen sich jeweils auf das Berichtsjahr 2024. Da die einzelnen 
Stufen der Strafverfolgung auf Statistiken mit unterschiedlichen Erfassungskonzepten beruhen und zeitlich aufeinander folgen, können 
die Ergebnisse nicht aufeinander bezogen werden. Es können aber die Größenordnungen dargestellt werden. – 1) Ermittelte Tatver-
dächtige inkl. Mehrfachzählung, wenn eine Person wegen mehrerer Delikte tatverdächtig wurde. – 2) Justizstatistik Strafsachen: Die 
justiziellen Zahlen repräsentieren keine Verlaufsstatistik (Verfahrensverlauf von der Anzeige bis zur Enderledigung). – 3) Rechtskräftige 
Verurteilungen: Abzüglich Urteile ohne Rechtskraft im Berichtsjahr und abzüglich rechtskräftiger Urteile im Berichtsjahr 2024, die erst 
nach dem 4. April 2025 vom Strafregisteramt bearbeitet wurden. Zuzüglich Urteile erster Instanz aus den Vorjahren, die im Berichtsjahr 
rechtskräftig wurden. 

Polizeiliche Kriminalstatistik Justizstatistik Strafsachen2
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Die „Justizstatistik Strafsachen“ des Bundesministeriums für Justiz weist 303 928 justizielle Verfahrens-
erledigungen für das Berichtsjahr 2024 aus. Von diesen Erledigungen werden sogenannte meritorische 
bzw. sonstige Erledigungen (Strafanträge, Anklageschriften und Unterbringungsanträge), welche nur als 
vorläufiges justizielles Verfahrensergebnis betrachtet werden, abgezogen. Damit ergeben sich für das 
Berichtsjahr 2024 242 089 Verfahrensenderledigungen. Fast zwei Drittel dieser 242 089 Enderledigungen 
durch die Justiz waren Einstellungen (154 058). Bei weiteren 47 145 Enderledigungen zeigte sich eine 
diversionelle Maßnahme erfolgreich. Vor Gericht kam es bei 36 884 Enderledigungen zu einem Urteil erster 
Instanz, wobei 8 193 Freisprüche und 28 691 Verurteilungen ausgesprochen wurden.

Die Verurteilungsstatistik zählt allerdings nicht alle Verurteilungen erster Instanz, sondern alle rechts-
kräftigen Verurteilungen eines Berichtsjahres. Es müssen von den 28 691 Verurteilungen erster Instanz 
also noch all jene abgezogen werden, die keine Rechtskraft bzw. im Jahr 2024 noch keine Rechtskraft er-
langt haben. Hinzu kommen jedoch Urteile erster Instanz aus den Vorjahren, die erst im Berichtsjahr 2024 
rechtskräftig wurden. Nicht berücksichtigt werden konnten zudem Verurteilungen, die nach dem 4. April 
2025 (Datum der Datenlieferung an Statistik Austria) im Strafregisteramt eintrafen bzw. dort bearbeitet 
wurden. 

Somit ergeben sich 27 717 rechtskräftige Verurteilungen für das Berichtsjahr 2024. Da einige Personen in 
einem Berichtsjahr auch mehrfach verurteilt werden oder eine nachträgliche Verurteilung mit Verhängung 
einer bzw. Absehen von einer Zusatzstrafe nach §§ 31, 40 StGB erhalten, ist die Zahl der verurteilten Perso-
nen stets niedriger als die Zahl der rechtskräftigen Verurteilungen: Im Jahr 2024 waren es 25 445 Personen.

1.2	 Wiederverurteilungsstatistik
Die Wiederverurteilungsstatistik basiert auf derselben Datengrundlage wie die jährliche Verurteilungs-
statistik, dem österreichischen Strafregister. Sie zeigt auf, wie viele bereits einmal verurteilte Personen 
innerhalb eines festgelegten Beobachtungszeitraumes (4 Jahre) erneut von einem österreichischen Ge-
richt rechtskräftig verurteilt werden. 

Grafik 2 veranschaulicht den Geltungsbereich und Zeitraum der Wiederverurteilungsstatistik am Beispiel 
des aktuellen Berichtsjahres 2024. Analysiert werden dabei alle Personen der Kohorte 2020. Da das Ziel 
der Statistik ist, nur Personen „in Freiheit“ zu beobachten, setzt sich diese Kohorte aus zwei Gruppen 
zusammen:

•  Personen, die im Ausgangsjahr 2020 rechtskräftig zu einer Geldstrafe, teilbedingten Strafe (bestehend 
aus einer unbedingten Geld- und bedingten Freiheitsstrafe), bedingten oder teilbedingten Freiheits
strafe, zu einem Schuldspruch ohne oder unter Vorbehalt der Strafe (§§ 12, 13 JGG) oder zu einer be-
dingten Anstaltsunterbringung verurteilt wurden und

•  Personen, die im Ausgangsjahr 2020 aus einer unbedingten Freiheitsstrafe oder unbedingten Anstalts-
unterbringung entlassen wurden – durch eine urteilsmäßige Entlassung, bedingte Entlassung oder 
bedingte Nachsicht.

Nicht enthalten sind Personen, die 2020 zu einer unbedingten Freiheitsstrafe oder unbedingten Anstalts-
unterbringung rechtskräftig verurteilt wurden. Sie werden erst ab dem Zeitpunkt der Entlassung in die 
jeweilige Kohorte aufgenommen. So soll sichergestellt werden, dass möglichst nur Personen, die sich tat-
sächlich „in Freiheit“ befinden, hinsichtlich ihrer so genannten „Legalbewährung“ untersucht werden. 
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Grafik 2	  
Gegenstand der Wiederverurteilungsstatistik 2024

Q: STATISTIK AUSTRIA, Wiederverurteilungsstatistik 2024.
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Ausgangsdatum der Beobachtung ist somit für jede Person entweder der Tag ihrer Verurteilung oder Ent-
lassung. Der Beobachtungszeitraum endet jeweils im aktuellen Berichtsjahr und beträgt seit dem Berichts-
jahr 2014 für jede:n exakt 4 Jahre (z. B.: Entlassung aus einer unbedingten Freiheitsstrafe am 1. Juli 2020; 
Beobachtungszeitraum bis 30. Juni 2024). Die Zeitspanne von 4 Jahren ergibt sich aus den Tilgungs- und 
Löschfristen des Strafregisters in Kombination mit dem Bestreben, alle Personen der Kohorte gleich lang 
zu beobachten. Für methodische Details und Änderungen der Wiederverurteilungsstatistik im Laufe der 
Jahre siehe Kapitel 4.1 „Technische und methodische Umstellungen“ sowie die Stichworte „Datengrund-
lage“ und „Wiederverurteilungsquote“ im Kapitel 4.3 „Glossar“. 

Die Wiederverurteilungsquote bezieht sich alleinig auf rechtskräftige Verurteilungen durch österreichische 
Gerichte. Die nicht registrierte Kriminalität („Dunkelfeld“), nicht aufgeklärte strafbare Handlungen sowie 
alle anderen justiziellen Verfahrenserledigungen (Einstellungen, diversionelle Maßnahmen, Freisprüche, 
noch nicht rechtskräftig gewordene Verurteilungen) fließen nicht in die Wiederverurteilungsstatistik ein. 
Hinzu kommt, dass Verurteilungen durch ausländische Gerichte unberücksichtigt bleiben.

Im Ausgangsjahr 2020 wurden 22 598 Personen nach den oben angeführten Kriterien entweder rechts-
kräftig verurteilt oder aus der Haft entlassen – sie bilden somit die Kohorte 2020. Innerhalb eines Zeit-
raums von 4 Jahren ab der jeweiligen Verurteilung bzw. Entlassung wurden 6 983 dieser Personen wieder-
verurteilt (siehe Grafik 2), was für das Berichtsjahr 2024 eine Wiederverurteilungsquote von 30,9 % ergibt. 

Durch die Auswertung nach soziodemografischen Merkmalen der Verurteilten (Alter, Geschlecht, Staats-
angehörigkeit), nach Sanktionsarten und strafsatzbestimmenden Delikten bei der Ausgangsverurteilung 
kann die Wiederverurteilungsstatistik ein differenziertes Bild über „Verurteilungskarrieren“ geben. Die 
Analysen zeigen, welche Gruppen am häufigsten wiederverurteilt werden und somit die höchste Wahr-
scheinlichkeit weiterer Wiederverurteilungen aufweisen. Weiters kann – im Rahmen der oben angeführten 
Möglichkeiten und Einschränkungen der Wiederverurteilungsstatistik – näherungsweise gemessen wer-
den, inwieweit der (rückfall)präventive Anspruch des Strafgesetzes erfüllt wird. Denn die Intention einer 
Verurteilung und Sanktionierung ist nicht nur, schuldhaftes Handeln zu bestrafen, sondern auch, Personen 
davon abzuhalten, (erneut) gegen das Gesetz zu verstoßen.

Bei der Interpretation der Ergebnisse sind sowohl das Konzept der Statistik als auch die Komplexität des 
Strafverfolgungssystems zu berücksichtigen. Aussagen über einfache Kausalzusammenhänge können 
nicht ohne weiteres getroffen werden. Bei der Darstellung der Ergebnisse der Wiederverurteilungsstatistik 
in Kapitel 3 werden dazu noch einige Hinweise gegeben.
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Grafik 3	  
Survival Analyse zur Wiederverurteilungsstatistik 2024

Q: STATISTIK AUSTRIA, Wiederverurteilungsstatistik 2024.

Auch in diesem Jahr wird ergänzend zur klassischen Wiederverurteilungsstatistik eine Survival-Analyse 
eingesetzt. Die Survival-Analyse, auch Ereigniszeit- bzw. Überlebensdaueranalyse genannt, ist ein statis-
tisches Verfahren, bei dem die Zeitspanne bis zum Eintreten eines Ereignisses – in diesem Fall die erste 
Wiederverurteilung – zwischen verschiedenen Gruppen verglichen wird. Bei der Analyse von Wiederver-
urteilungen beträgt der maximale Beobachtungszeitraum hinsichtlich der „Überlebensdauer“ 4 Jahre, 
wobei „überleben“ in diesem Zusammenhang bedeutet, während der Beobachtungsperiode nicht wieder-
verurteilt zu werden. Der Vorteil der Methode besteht darin, dass auch rezentere Kohorten in die Analyse 
einbezogen werden können. In Grafik 3 wird das Konzept veranschaulicht. Zusätzlich zur Kohorte 2020, 
die über den maximal möglichen Zeitraum von 4 Jahren hinsichtlich neuer Verurteilungen beobachtet 
wird und Gegenstand der „klassischen“ Wiederverurteilungsstatistik ist, fließen auch noch drei jüngere 
Kohorten in die Statistik mit ein. Der maximal mögliche Beobachtungszeitraum verringert sich pro Ko-
horte um ein Jahr, sodass alle Personen aus der Kohorte 2021 über 3 Jahre, Personen aus der Kohorte 
2022 über 2 Jahre und Personen aus der Kohorte 2023 über ein Jahr hinweg beobachtet werden (z. B. in 
Kohorte 2023: Rechtskraftwerdung der Verurteilung mit 31. Dezember 2023; Beobachtungszeitraum bis 
30. Dezember 2024). Mittels Survival-Analyse stehen folglich auch aktuelle Informationen zu den Wieder-
verurteilungen zur Verfügung, die es ermöglichen, auf Entwicklungen zeitnah zu reagieren.
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2	 Verurteilungsstatistik

2.1	 Darstellungsebenen in der Verurteilungsstatistik
Die Verurteilungsstatistik basiert auf drei verschiedenen Datenebenen: 
•  Verurteilte Personen
•  Verurteilungen 
•  Delikte 

Da eine Person in einem Jahr mehrmals verurteilt werden kann und bei einer Verurteilung mehrere Delikte 
abgeurteilt werden können, ist die Zahl der verurteilten Personen stets etwas kleiner als jene der Ver-
urteilungen, und die Zahl der Verurteilungen kleiner als jene der sämtlichen Delikte. Welche Datenebene 
sich am besten zur Analyse eignet, hängt von der jeweiligen Fragestellung ab. Einige Beispiele:
•  Wie viele aller verurteilten Personen waren zum Tatzeitpunkt Jugendliche? → Verurteilte Personen
•  Wie oft wurden unbedingte Freiheitsstrafen verhängt? → Verurteilungen
•  Wie viele Verurteilungen wegen (unter anderem) Brandstiftung gab es? → Delikte

Übersicht 1	  
Verurteilte Personen, Verurteilungen und Delikte (2014–2024)

Jahr Verurteilte Personen Verurteilungen Sämtliche Delikte

2014 30 227 32 980 49 940
2015 29 511 32 118 49 210
2016 27 916 30 450 47 645
2017 28 286 30 746 49 049
2018 27 655 30 157 48 830
2019 27 284 29 632 47 980
2020 23 716 25 586 42 502
2021 23 731 25 626 42 457
2022 24 466 26 442 43 494
2023 25 033 27 268 44 376
2024 25 445 27 717 45 958

Prozentuelle Veränderung zum Vorjahr

2015 −2,4 −2,6 −1,5
2016 −5,4 −5,2 −3,2
2017 1,3 1,0 2,9
2018 −2,2 −1,9 −0,4
2019 −1,3 −1,7 −1,7
2020 −13,1 −13,7 −11,4
2021 0,1 0,2 −0,1
2022 3,1 3,2 2,4
2023 2,3 3,1 2,0
2024 1,6 1,6 3,6

Prozentuelle Veränderung 2014–2023/2024

2014–2023 −17,2 −17,3 −11,1
2014–2024 −15,8 −16,0 −8,0

Q: STATISTIK AUSTRIA, Verurteilungsstatistik.
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Im Berichtsjahr 2024 gab es 27 717 Verurteilungen. Diese Zahl beinhaltet alle Verurteilungen, die von öster-
reichischen Gerichten ausgesprochen wurden und im Jahr 2024 Rechtskraft erlangt haben. Die Daten-
ebene der Verurteilungen ist die älteste und ermöglicht dadurch lange Zeitreihenvergleiche (ab 1947; siehe 
Kapitel 2.4.2) nach soziodemografischen und strafrechtlichen Merkmalen. Sie wird zudem herangezogen, 
um Sanktionen zu analysieren. Die Strafen können dabei auch gegliedert nach dem strafsatzbestim-
menden Delikt, also dem Delikt mit dem höchsten angedrohten Strafrahmen („führendes Delikt“), aus-
gewiesen werden. 

Personen in Einmalzählweise bilden seit dem Berichtsjahr 2012 eine weitere Betrachtungsebene in der 
Verurteilungsstatistik. Da knapp ein Zehntel der verurteilten Personen in einem Berichtsjahr mehrfach 
verurteilt wird oder eine nachträgliche Verurteilung mit Verhängung einer bzw. Absehen von einer Zusatz-
strafe nach §§ 31, 40 StGB erhält, ist die Zahl der verurteilten Personen stets etwas niedriger als die Anzahl 
der Verurteilungen. Die 27 717 Verurteilungen im Jahr 2024 entfielen auf 25 445 Personen.

Nachträgliche Verurteilung
Wenn eine schon verurteilte Person wegen einer weiteren Tat verurteilt wird, die aufgrund der Zeit ihrer Begehung 
auch schon im früheren Verfahren hätte abgeurteilt werden können, handelt es sich um eine „nachträgliche Ver-
urteilung.“ Vereinfacht gesagt: Wäre im früheren Verfahren eine höhere Strafe verhängt worden, wenn die Taten 
bereits damals gemeinsam abgeurteilt worden wären, so wird bei der nachträglichen Verurteilung die Differenz als 
Zusatzstrafe verhängt. Hätte die gemeinsame Aburteilung an der Strafhöhe jedoch nichts geändert, so wird von einer 
Zusatzstrafe abgesehen. 

2012 kam noch eine weitere Betrachtungsebene hinzu, jene der „sämtlichen Delikte“. Bis zum Berichts-
jahr 2011 wurde in der Statistik pro Verurteilung nur ein Delikt ausgewiesen. Im Falle mehrerer einer 
Verurteilung zugrunde liegender Delikte wurde das strafsatzbestimmende Delikt, also das Delikt mit dem 
höchsten angedrohten Strafrahmen, ausgewählt. Seit dem Berichtsjahr 2012 ist die Ausweisung aller einer 
Verurteilung zugrunde liegender Delikte möglich und die Einschränkung auf das „führende Delikt“ fiel 
weg. Im Jahr 2024 lagen den 27 717 Verurteilungen 45 958 Delikte zugrunde. Bei 62,5 % der Verurteilungen 
wurde nur ein Delikt abgeurteilt, beim Rest (37,5 %) zwei oder mehr Delikte. Durchschnittlich entfielen 
1,66 Delikte auf eine Verurteilung bzw. 1,81 Delikte auf eine verurteilte Person. Durch die Verfügbarkeit 
sämtlicher Delikte ist eine Analyse von Deliktkombinationen möglich. Dabei wird untersucht, mit welchen 
weiteren Delikten das strafsatzbestimmende Delikt abgeurteilt wurde (Kapitel 2.3.1).

Von 2023 auf 2024 stieg sowohl die Zahl der verurteilten Personen (+1,6 %), der Verurteilungen (+1,6 %) als 
auch die Zahl der Delikte (+3,6 %). Es setzt sich also der Trend der beiden vorangegangenen Jahre in leicht 
abgeschwächter Form fort. Ausgehend vom Tiefpunkt 2020–2021, der auf die Maßnahmen zur Bekämpfung 
der Covid-19-Pandemie (insbesondere so genannte „Lockdowns“) zurückzuführen war, verzeichneten 
die Verurteilungen in jedem der folgenden Jahre einen (leichten) Anstieg. Dennoch war die Zahl der Ver-
urteilungen im Jahr 2024 nach wie vor um rund 6,5 %, oder in absoluten Zahlen um knapp 2 000 Fälle, 
geringer als 2019 (siehe Übersicht 1). 
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2.2	 Verurteilte Personen
Erstmals mit dem Berichtsjahr 2012 wurde in der Verurteilungsstatistik die Anzahl der verurteilten Perso-
nen in Einmalzählweise nach soziodemografischen Merkmalen veröffentlicht. Davor waren die Personen-
merkmale Alter, Geschlecht und Staatsangehörigkeit nur auf die Verurteilungen bezogen (diese Zeitreihe 
wird für Vergleiche nach wie vor weitergeführt). Da einige Personen in einem Berichtsjahr mehrfach ver-
urteilt werden oder eine nachträgliche Verurteilung mit Verhängung einer bzw. Absehen von einer Zusatz-
strafe nach §§ 31, 40 StGB erhalten, unterscheidet sich die Zahl der verurteilten Personen von der Anzahl 
der Verurteilungen. Im Fall mehrerer Verurteilungen einer Person im Jahr 2024 beziehen sich die Angaben 
(z. B. Alter zum Tatzeitpunkt) auf die erste Verurteilung im Berichtsjahr.

Übersicht 2 gibt einen Überblick darüber, wie häufig Personen im Jahr 2024 rechtskräftig verurteilt wur-
den. Der Großteil der 25 445 verurteilten Personen wurde im Berichtsjahr 2024 einmal verurteilt (23 440 
Personen; 92,1 %). 6,9 % wurden zweimal verurteilt und nur ein kleiner Anteil (0,9 %) wurde dreimal oder 
öfter verurteilt, wodurch sich insgesamt 27 717 rechtskräftige Verurteilungen ergeben.

Übersicht 2	  
Verurteilte Personen nach Anzahl der Verurteilungen im Berichtsjahr und nach Geschlecht, 
Alter zum Tatzeitpunkt und Vorverurteilungen

Merkmal bei der ersten Verurteilung  
im Berichtsjahr

Verurteilte 
Personen 
insgesamt

1 Verurteilung  
im Berichtsjahr

2 Verurteilungen  
im Berichtsjahr

Mind. 3 Verurteilungen  
im Berichtsjahr

absolut in % absolut in % absolut in %

Personen insgesamt 25 445 23 440 92,1 1 764 6,9 241 0,9
darunter Personen mit mindestens 
einer nachträglichen Verurteilung1 1 383 512 37,0 689 49,8 182 13,2

Geschlecht

Männer 21 489 19 749 91,9 1 529 7,1 211 1,0
Frauen 3 956 3 691 93,3 235 5,9 30 0,8

Alter zum Tatzeitpunkt

Jugendliche (14- bis 17-Jährige) 1 543 1 231 79,8 252 16,3 60 3,9
Junge Erwachsene (18- bis 20-Jährige) 2 130 1 885 88,5 200 9,4 45 2,1
Erwachsene (21-Jährige und älter) 21 772 20 324 93,3 1 312 6,0 136 0,6

Vorverurteilung

Ohne Vorverurteilung 14 528 13 745 94,6 693 4,8 90 0,6
Mit Vorverurteilung 10 917 9 695 88,8 1 071 9,8 151 1,4

Q: STATISTIK AUSTRIA, Verurteilungsstatistik 2024. – 1) Nachträgliche Verurteilung mit Verhängung einer bzw. Absehen von einer Zusatz-
strafe nach §§ 31, 40 StGB.

In Übersicht 3 werden die verurteilten Personen der Jahre 2023 und 2024 nach Geschlecht, Alter, Staats-
angehörigkeit und Vorverurteilungen dargestellt. 

Gerichtliche Kriminalstatistik 2023–2024  
Verurteilungsstatistik18



Übersicht 3	  
Verurteilte Personen nach Geschlecht, Alter, Staatsangehörigkeit  
und Vorverurteilungen

Merkmal bei der ersten 
Verurteilung im Berichtsjahr

2023 2024

absolut in % absolut in %

Personen insgesamt 25 033 100,0 25 445 100,0

Geschlecht

Männer 21 107 84,3 21 489 84,5
Frauen 3 926 15,7 3 956 15,5

Alter zum Tatzeitpunkt

Jugendliche (14- bis 17-Jährige) 1 388 5,5 1 543 6,1
Junge Erwachsene (18- bis 20-Jährige) 2 204 8,8 2 130 8,4
Erwachsene (21-Jährige und älter) 21 441 85,7 21 772 85,6

Alter bei Rechtskraft d. Urteils

14 bis unter 25 Jahre 6 198 24,8 6 122 24,1
25 bis unter 35 Jahre 7 559 30,2 7 578 29,8
35 bis unter 45 Jahre 5 704 22,8 5 965 23,4
45 bis unter 55 Jahre 3 202 12,8 3 273 12,9
55 bis unter 65 Jahre 1 651 6,6 1 803 7,1
65 Jahre und älter 719 2,9 704 2,8

Staatsangehörigkeit

Österreich 13 754 54,9 13 707 53,9
Nicht-Österreich 11 279 45,1 11 738 46,1

Vorverurteilung

Ohne Vorverurteilung 14 399 57,5 14 528 57,1
Mit Vorverurteilung 10 634 42,5 10 917 42,9

Q: STATISTIK AUSTRIA, Verurteilungsstatistik 2023 und 2024.

Alter zum Tatzeitpunkt
Strafmündig sind alle Personen, die das 14. Lebensjahr vollendet haben. Zu den Jugendlichen zählen 14- bis 17-Jäh-
rige. Die im Jahr 2001 geschaffene Alterskategorie „Junge Erwachsene“ umfasst die 18- bis 20-Jährigen. Die Alters-
untergrenze für Erwachsene liegt somit beim vollendeten 21. Lebensjahr.

Im Berichtsjahr 2024 waren 93,9 % der Verurteilten zum Tatzeitpunkt volljährig. 8,4 % (2 130 Personen) 
fielen in die Kategorie „Junge Erwachsene“ (18- bis 20-Jährige), die mit 01.07.2001 gesetzlich verankert 
wurde, und 85,6 % (21 772 Personen) in die Kategorie „Erwachsene“ (21-Jährige und älter). Die übrigen 
6,1 % (1 543 Personen) waren zum Tatzeitpunkt Jugendliche zwischen 14 und 17 Jahren. Im Vergleich zu 
2023 stieg der Anteil der Jugendlichen an der Gruppe der Verurteilten leicht an (+0,5 Prozentpunkte); jener 
der jungen Erwachsenen ging parallel dazu zurück (−0,4 Prozentpunkte). Der Anteil der Erwachsenen blieb 
praktisch gleich.
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Verurteiltenziffer
Anzahl der verurteilten Personen bezogen auf je 1 000 strafmündige Personen (Bevölkerung im Jahresdurchschnitt). 

In Relation zur jeweiligen Bevölkerungsgruppe zeigt sich die höchste Verurteiltenziffer (Anzahl der ver-
urteilten Personen auf je 1 000 strafmündige Personen der entsprechenden Bevölkerungsgruppe) bei den 
jungen Erwachsenen (7,58), gefolgt von Jugendlichen (4,39) und Erwachsenen (2,98). Betrachtet man die 
längerfristige Entwicklung der Verurteiltenziffern seit 2012, zeigt sich sowohl insgesamt (von 4,43 auf 3,20) 
als auch in jeder einzelnen der drei Altersgruppen ein Rückgang – am ausgeprägtesten bei den jungen 
Erwachsenen, wo sich die Verurteiltenziffer von 13,76 im Jahr 2012 auf 7,58 im Jahr 2024 fast halbiert hat 
(Grafik 4). 

Grafik 4	  
Verurteiltenziffer nach Alter zum Tatzeitpunkt 2012–2024 

Q: STATISTIK AUSTRIA, Verurteilungsstatistik. – Anzahl der verurteilten Personen je 1 000 Wohnbevölkerung derselben Altersgruppe 
im Jahresdurchschnitt. – Alter zum Tatzeitpunkt: Zu den Jugendlichen zählen 14- bis 17-Jährige. Die im Jahr 2001 geschaffene Alters-
kategorie „Junge Erwachsene“ umfasst die 18- bis 20-Jährigen. Die Altersuntergrenze für Erwachsene liegt somit beim vollendeten 
21. Lebensjahr.

Die niedrige Verurteiltenziffer der Erwachsenen ist vor allem auf die sinkende Anzahl an Verurteilungen 
mit zunehmendem Alter zurückzuführen. Das genaue Alter zum Zeitpunkt des rechtskräftigen Urteils er-
laubt hier eine detailliertere Betrachtung: Während die Verurteiltenziffer der 25- bis 34-Jährigen (Alter bei 
Rechtskraft des Urteils) mit 6,21 noch merklich höher liegt als bei den Jugendlichen (4,39) und die der 35- 
bis 44-Jährigen bei 4,74, beträgt die Verurteiltenziffer bei den Personen ab 55 Jahren nur noch 0,78.

84,5 % der Verurteilten (21 489 Personen) des Jahres 2024 waren männlich und 15,5 % (3 956 Personen) 
weiblich. Ein ähnliches Verhältnis (mehr als 5:1) zeigte sich auch anhand der Verurteiltenziffer, welche 2024 
bei den Männern bei 5,52 und bei den Frauen bei 0,98 lag.
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Im Berichtsjahr 2024 hatten 53,9 % (13 707 Personen) der Verurteilten die österreichische Staatsangehörig-
keit, 46,1 % (11 738 Personen) waren nicht-österreichische Staatsbürger und Staatsbürger:innen, Staaten-
lose oder Personen mit ungeklärter Staatsbürgerschaft. Von 2023 auf 2024 ist ein leichter Anstieg des 
Anteils nicht-österreichischer Staatsangehöriger um 1,1 Prozentpunkte zu beobachten, wodurch sich 
die Entwicklung der letzten Jahre fortsetzt. Die Verurteiltenziffer nach österreichischer versus nicht-
österreichischer Staatsangehörigkeit wird nicht ausgewiesen, da aktuell der Wohnort bzw. -staat der 
verurteilten Personen nicht immer bekannt ist. Da in Österreich wohnhafte Personen mit nicht-öster-
reichischer Staatsbürgerschaft somit nicht von jenen mit Wohnsitz außerhalb Österreichs abgegrenzt 
werden können, würde die „Belastungsziffer“ für die Wohnbevölkerung mit nicht-österreichischer Staats-
angehörigkeit deutlich überschätzt werden.

Mehr als die Hälfte der verurteilten Personen (57,1 %) hatten bei der ersten Verurteilung im Berichtsjahr 
2024 keine Vorverurteilung4 durch ein österreichisches Gericht. Die anderen 42,9 % hatten zumindest 
eine noch nicht getilgte bzw. gelöschte Eintragung im Strafregister (siehe Info-Box „Vorverurteilungen“ in 
Kapitel 3.2.2). Bei Personen ohne Vorverurteilung war der Anteil derer mit nur einer Verurteilung (94,6 %) 
im Berichtsjahr merklich höher als bei Personen, die vor 2024 bereits eine aufrechte Eintragung im Straf-
register hatten (88,8 %, Übersicht 2).

Grafik 5	  
Verurteilte Personen nach Alter zum Tatzeitpunkt und Geschlecht – in Prozent

Q: STATISTIK AUSTRIA, Verurteilungsstatistik 2024. – Alter zum Tatzeitpunkt: Zu den Jugendlichen zählen 14- bis 17-Jährige. Die im Jahr 
2001 geschaffene Alterskategorie „Junge Erwachsene“ umfasst die 18- bis 20-Jährigen. Die Altersuntergrenze für Erwachsene liegt somit 
beim vollendeten 21. Lebensjahr.

Grafik 5 veranschaulicht die Anteile der verurteilten Personen anhand der Kombination der Merkmale Alter 
zum Tatzeitpunkt und Geschlecht. Daraus ist ersichtlich, dass vier Fünftel der Verurteilten volljährige Män-
ner waren (71,8 % 21-Jährige und älter; 7,3 % 18- bis 20-Jährige), gefolgt von volljährigen Frauen (13,8 % 
21-Jährige und älter; 1,1 % 18- bis 20-Jährige). Mit 5,3 % war der Anteil der männlichen Jugendlichen (14 bis 
17 Jahre) deutlich höher als jener der weiblichen (0,7 %).

Weitere Daten zu den verurteilten Personen nach soziodemografischen Merkmalen sowie Zeitreihen ab 
2012 sind im Tabellenband (Tabellen P1–P3) verfügbar. 

4	 Das bedeutet, dass zum Zeitpunkt des Datenabzugs aus dem Strafregister keine frühere Verurteilung durch ein österreichisches Ge-
richt eingetragen war. Es besteht die Möglichkeit, dass die Personen schon einmal verurteilt wurden, diese Verurteilung aber bereits 
getilgt und aus dem Strafregister gelöscht wurde. Verurteilungen durch ausländische Gerichte sind nicht berücksichtigt. Bei nach-
träglichen Verurteilungen wird die „Bezugsverurteilung“ nicht als Vorverurteilung gewertet.
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Im Folgenden wird analysiert, wie häufig die im Berichtsjahr 2024 verurteilten Personen wegen be-
stimmter Delikte und Deliktgruppen verurteilt wurden. Üblicherweise werden bei der Ergebnisdarstellung 
die strafbaren Handlungen entweder auf Ebene der Delikte (alle einer Verurteilung zugrunde liegende 
Delikte) oder auf Ebene der Verurteilungen (ein strafsatzbestimmendes Delikt pro Verurteilung) präsen-
tiert, aber nicht auf Ebene von Personen in Einmalzählweise. Da aber auf jede verurteilte Person (nicht: 
Verurteilung) durchschnittlich 1,81 Delikte entfallen, kann bei Betrachtung sämtlicher Delikte die Zahl der 
verurteilten Personen insgesamt und gegliedert nach Deliktgruppen überschätzt werden. Indem hier die 
Zahl der natürlichen Personen in Bezug zur Zahl der Delikte gesetzt wird, ergibt sich ein besseres Bild der 
Größenordnungen. In Übersicht 4 wird die Anzahl der verurteilten Personen der Anzahl der Delikte nach 
den Abschnitten des Strafgesetzbuchs sowie ausgewählten Paragrafen und Nebenstrafgesetzen gegen-
übergestellt. Um das Bild zu vervollständigen, wird auch die Anzahl der Verurteilungen nach strafsatzbe-
stimmender Norm angeführt.

Insgesamt lagen 45 958 Delikte den 27 717 Verurteilungen im Berichtsjahr 2024 zugrunde, die von 25 445 
Personen verwirklicht wurden. Meist stimmt die Anzahl der Delikte weitgehend mit der Anzahl der wegen 
der jeweiligen Delikte verurteilten Personen überein: Im Jahr 2024 betrug bei rund 87 % der 219 Rechts-
normen die Abweichung zur Zahl der Personen maximal +10 %.

Betrachtet man jedoch die verschiedenen Abschnitte des Strafgesetzbuchs oder die Nebenstrafgesetze 
als Ganzes, ist bei manchen die Differenz zwischen verurteilten Personen und Delikten deutlich größer. 
Das lässt sich darauf zurückführen, dass Personen häufig wegen mehrerer Delikte derselben Deliktgruppe 
verurteilt werden. Beispielweise haben im Jahr 2024  3 769 Personen insgesamt 4 861 Delikte gegen die 
Freiheit verwirklicht (das sind 29 % mehr Delikte als Personen), obwohl bei den einzelnen Delikten dieses 
Abschnittes in der Regel nur geringe Abweichungen vorliegen. 

Beispiele für einzelne Delikte, die höhere Abweichungen aufweisen, sind etwa § 207a StGB Bildliches 
sexualbezogenes Kindesmissbrauchsmaterial und bildliche sexualbezogene Darstellung minderjähriger 
Personen (318 Personen mit 600 Delikten) oder § 27 SMG Unerlaubter Umgang mit Suchtgiften (2 685 Per-
sonen mit 3 452 Delikten). 

Das Suchtmittelgesetz und das Finanzstrafgesetz sind Nebenstrafgesetze, die insgesamt eine hohe Anzahl 
von Delikten relativ zur Zahl der verurteilten Personen aufweisen: Insgesamt wurden 3 457 Personen von 
österreichischen Gerichten wegen 6 205 Suchtgiftdelikten verurteilt. Bei den 3 187 Verurteilungen, bei 
denen ein Suchtgiftdelikt strafsatzbestimmend war, gab es 2 549 Kombinationen mit weiteren Delikten 
nach dem Suchtmittelgesetz. Beim Finanzstrafgesetz entfallen durchschnittlich zwei FinStrG-Delikte auf 
eine verurteilte Person (83 Personen mit 168 Delikten).

Praktisch keine Differenz zwischen der Anzahl der Personen und der Anzahl der Delikte gab es hingegen 
bei strafbaren Handlungen gegen Ehe und Familie. 520 Personen wurden wegen 522 Delikten gegen Ehe 
und Familie – davon 96 % wegen Verletzung der Unterhaltspflicht – verurteilt, von denen der überwiegende 
Teil auch strafsatzbestimmend war (497 Verurteilungen). 

Gerichtliche Kriminalstatistik 2023–2024  
Verurteilungsstatistik22



Übersicht 4	  
Gegenüberstellung von verurteilten Personen, Verurteilungen und sämtlichen Delikten 
nach Deliktgruppen

Deliktgruppe1 Verurteilte 
Personen2

Verurteilungen 
nach strafsatz­
bestimmender 

Norm

Sämtliche 
Delikte

Strafbare Handlungen nach Strafgesetzbuch und  
ausgewählten Nebenstrafgesetzen insgesamt1 25 445 27 717 45 958

Strafbare Handlungen nach dem Strafgesetzbuch zusammen 22 012 23 403 37 711

Strafbare Handlungen gegen Leib und Leben 7 162 5 435 8 523
darunter Körperverletzung (§ 83 StGB) 3 998 2 576 4 318

Schwangerschaftsabbruch 3 - 3
Strafbare Handlungen gegen die Freiheit 3 769 2 738 4 861

darunter Gefährliche Drohung (§ 107 StGB) 2 010 1 283 2 162
Strafbare Handlungen gegen die Ehre 190 117 201
Verletzungen der Privatsphäre und bestimmter Berufsgeheimnisse 31 18 36
Strafbare Handlungen gegen fremdes Vermögen 11 314 10 283 14 728

darunter Sachbeschädigung (§ 125 StGB) 1 879 826 1 926
Diebstahl (§ 127 StGB) 3 252 2 536 3 472
Gewerbsmäßiger Diebstahl und Diebstahl im Rahmen einer kriminellen 
Vereinigung (§ 130 StGB) 1 653 1 590 1 708

Gemeingefährliche strafbare Handlungen und st. H. gegen die Umwelt 115 75 117
Strafbare Handlungen gegen den religiösen Frieden und die Ruhe der Toten 4 - 5
Strafbare Handlungen gegen Ehe und Familie 520 497 522
Strafbare Handlungen gegen die sexuelle Integrität und Selbstbestimmung 803 710 1 443

darunter Vergewaltigung (§ 201 StGB) 113 106 128
Bildl. sexualbez. Kindesmissbrauchsmaterial u. bildl. sexualbez. Darst. 
minderj. Pers. (§ 207a StGB) 318 227 600

Tierquälerei 90 74 91
Strafbare Handlungen gegen die Zuverlässigkeit v. Urkunden u.  
Beweiszeichen 2 014 1 001 2 260
Strafbare Handlungen gegen die Sicherheit des Verkehrs mit Geld,  
Wertpapieren, Wertzeichen und unbaren Zahlungsmitteln 806 138 868
Hochverrat und andere Angriffe gegen den Staat 8 2 9
Angriffe auf oberste Staatsorgane 1 - 1
Strafbare Handlungen gegen die Staatsgewalt 1 169 861 1 227
Strafbare Handlungen gegen den öffentlichen Frieden 468 277 701
Strafbare Handlungen gegen die Rechtspflege 1 414 1 098 2 008
Strafbare Verletzungen der Amtspflicht, Korruption und verwandte st. H. 76 70 93
Amtsanmaßung und Erschleichung eines Amtes 14 9 14

Strafbare Handlungen nach den Nebenstrafgesetzen zusammen 4 917 4 314 8 247

darunter Finanzstrafgesetz 83 85 168
Fremdenpolizeigesetz 2005 365 363 443
Suchtmittelgesetz 3 457 3 187 6 205

darunter unerlaubter Umgang mit Suchtgiften (§ 27 SMG) 2 685 1 423 3 452
Verbotsgesetz 1947 167 163 190
Waffengesetz 993 422 1 062

Q: STATISTIK AUSTRIA, Verurteilungsstatistik 2024. – St. H. = Strafbare Handlungen. – 1) Strafbare Handlungen nach dem Strafgesetzbuch 
(nach Abschnitten und darunter ausgewählten §§ des StGB) und ausgewählten Nebenstrafgesetzen. Im Berichtsjahr 2024 gab es keine 
Verurteilungen nach den Abschnitten „Landesverrat (252–258)“, „St. H. gegen das Bundesheer (259, 260)“, „St. H. bei Wahlen und Volks-
abstimmungen, Mandatskauf (261–268)“, „Störung der Beziehungen zum Ausland (316–320)“ sowie „Völkermord, Verbr. gg. die Mensch-
lichkeit, Kriegsverbr. (321–321k)“. – 2) Die Zahl der verurteilten Personen in Einmalzählweise bezieht sich auf sämtliche Delikte (nicht auf 
die Strafsatzbestimmung).
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2.3	 Delikte
Die Ausweisung aller Delikte, die einer Verurteilung zugrunde lagen, war erstmals mit dem Berichtsjahr 
2012 möglich. Die Beschränkung auf das „führende Delikt“ fällt seitdem weg. Im Folgenden werden alle im 
Jahr 2024 verurteilten Delikte analysiert. Weitere Informationen zu den Delikten 2024 können auch dem 
Tabellenband (Tabellen D1–D7) entnommen werden. Vergleiche mit Jahren vor 2012 sind aufgrund der erst 
im Berichtsjahr 2012 geschaffenen neuen Darstellungsebene nicht möglich.

Übersicht 5	  
Anzahl der Delikte pro Verurteilung

Anzahl der Verurteilungen Anzahl der Delikte  
pro Verurteilung Anzahl der Delikte

17 326 1 17 326
6 022 2 12 044
2 474 3 7 422
1 052 4 4 208

464 5 2 320
201 6 1 206

93 7 651
39 8 312
19 9 171
12 10 120

7 11 77
3 12 36
5 13 65

27 717 - 45 958

Q: STATISTIK AUSTRIA, Verurteilungsstatistik 2024. – Anzahl der Verurteilungen × Anzahl der Delikte 
pro Verurteilung = Anzahl der Delikte. – Lesebeispiel: Bei 6 022 Verurteilungen wurden jeweils zwei 
Delikte abgeurteilt, was 12 044 Delikte ergibt. Den insgesamt 27 717 Verurteilungen lagen in Summe 
45 958 Delikte zugrunde.

Im Berichtsjahr 2024 entfielen auf 27 717 rechtskräftige Verurteilungen 45 958 Delikte. Übersicht 5 bietet 
einen Überblick über die Anzahl der Delikte pro Verurteilung. Bei knapp zwei Drittel der Verurteilungen 
(62,5 %; 17 326 Verurteilungen) wurde nur ein Delikt abgeurteilt. Gut einem Fünftel der Verurteilungen 
(21,7 %) lagen zwei Delikte zugrunde, und bei den restlichen 15,8 % waren es drei oder mehr Delikte.

Aufgegliedert nach den Abschnitten des Strafgesetzbuchs und nach den Nebenstrafgesetzen gab es im 
Berichtsjahr 2024 die meisten Delikte wegen strafbarer Handlungen gegen fremdes Vermögen (32,0 %; 
14 728 Delikte), gefolgt von strafbaren Handlungen gegen Leib und Leben (18,5 %; 8 523 Delikte) und straf-
baren Handlungen nach dem Suchtmittelgesetz (13,5 %; 6 205 Delikte). Die Delikte nach diesen drei Unter-
gruppen machten fast zwei Drittel aller Delikte aus.

Grafik 6 zeigt den Anstieg bei den einzelnen Deliktgruppen zwischen 2023 und 2024. Die Gesamtzahl der 
Delikte stieg im Jahr 2024 um 1 582 Delikte bzw. um 3,6 %. Bei strafbaren Handlungen gegen fremdes 
Vermögen wurde ein relativer Anstieg um 6,3 % verzeichnet. Mit +878 Delikten im Vergleich zu 2023 gab 
es damit in dieser Deliktgruppe den größten absoluten Anstieg. Noch höhere relative Anstiege gab es 
bei Delikten gegen die Rechtspflege (+9,7 %) und gegen die Freiheit (+9,2 %). Entgegen dem allgemeinen 
Trend stagnierte oder sank 2024 die Zahl der Delikte in einigen Deliktgruppen. So wurden 2024 1,3 % 
weniger Delikte nach dem Suchtmittelgesetz, 2,4 % weniger Delikte gegen die sexuelle Integrität und 
Selbstbestimmung und 3,6 % weniger Delikte gegen die Zuverlässigkeit von Urkunden und Beweiszeichen 
abgeurteilt als im Jahr 2023. 
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Grafik 6	  
Sämtliche einer Verurteilung zugrunde liegende Delikte nach Deliktgruppen, 2023 und 2024

Q: STATISTIK AUSTRIA, Verurteilungsstatistik 2023 und 2024.

Nach dem sechsten Abschnitt des besonderen Teils des StGB „Strafbare Handlungen gegen fremdes Ver-
mögen“ wurden 14 728 Delikte erfasst. Eine Aufgliederung nach Delikten ist in Grafik 7 dargestellt. Gut 
zwei Drittel aller Delikte nach diesem Abschnitt (10 283 Delikte) waren strafsatzbestimmend. Diebstahls-
delikte waren die häufigsten Delikte dieser Gruppe (§§ 127–131 StGB; 45,8 %; 6 742 Delikte), gefolgt von 
Betrug (§§ 146–148 StGB; 17,0 %; 2 502 Delikte), Sachbeschädigung (§§ 125–126 StGB; 15,0 %; 2 216 Delikte) 
und Raub (§§ 142–143 StGB; 5,3 %; 779 Delikte). 

Grafik 7	  
Strafbare Handlungen gegen fremdes Vermögen (sämtliche Delikte), 2023 und 2024

Q: STATISTIK AUSTRIA, Verurteilungsstatistik 2023 und 2024.
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Beim Vergleich der Jahre 2023 und 2024 zeigt sich, dass der Anstieg von insgesamt 6,3 % für diesen Ab-
schnitt des Strafgesetzbuches nicht über alle Delikte gleichmäßig verteilt ist. Besonders überproportional 
stiegen Raubdelikte (§§ 142–143 StGB), nämlich um 23,8 % (von 629 auf 779 Delikte). 

Wegen strafbarer Handlungen gegen Leib und Leben wurden in der Verurteilungsstatistik des Jahres 2024 
8 523 Delikte erfasst (Grafik 8). Bei fast zwei Drittel war ein Paragraf aus demselben Abschnitt des Straf-
gesetzbuches strafsatzbestimmend (5 435 strafsatzbestimmende Delikte). Das häufigste Delikt gegen Leib 
und Leben war die Körperverletzung nach § 83 StGB (50,7 %; 4 318 Delikte). Dies ist gleichzeitig jener Para-
graf des StGB, nach dem es im Jahr 2024 die meisten Delikte überhaupt gab. 

Mit 27,5 % am zweithäufigsten in diesem Abschnitt waren schwere Körperverletzungsdelikte (§§ 84–87 
StGB; 2 341 Delikte), gefolgt an dritter Stelle von fahrlässiger Körperverletzung (§ 88 StGB; 1 051 Delikte; 
12,3 %) und Gefährdung der körperlichen Sicherheit (§ 89 StGB; 441 Delikte; 5,2 %) an vierter Stelle. Wegen 
vorsätzlicher Tötungsdelikte (§§ 75–79 StGB) gab es 111 Delikte (1,3 %), darunter 32 vollendete Morde. 
Von 2023 auf 2024 stieg die Zahl der Delikte gegen Leib und Leben um 3,9 %. Dieser Anstieg ist fast zur 
Gänze auf Körperverletzungsdelikte (§§ 83–88 StGB) zurückzuführen (94,6 % der zusätzlichen Delikte). 
Vorsätzliche Tötungsdelikte (beinhaltet unter anderem § 75 StGB Mord und § 76 StGB Totschlag – wie bei 
den anderen Delikten auch hier inkl. Versuche) stiegen von 94 Delikten im Jahr 2023 auf 111 Delikte 2024 
(+18,1 %). Zu bedenken ist immer, dass sich im Jahr 2024 rechtskräftig gewordene Urteile auch auf Taten 
eines früheren Jahres beziehen können. 

Grafik 8	  
Strafbare Handlungen gegen Leib und Leben (sämtliche Delikte), 2023 und 2024

Q: STATISTIK AUSTRIA, Verurteilungsstatistik 2023 und 2024. – Alle angeführten Delikte inkl. Versuche. 

Obwohl sich die Anzahl der Drogendelikte im Vergleich zum Jahr 2023 um 1,3 % reduzierte, stellten sie 
auch 2024, gegliedert nach den Abschnitten des Strafgesetzbuchs und den Nebenstrafgesetzen, die dritt-
größte Deliktgruppe dar. Im Jahr 2024 waren 3 187 Verurteilungen laut strafsatzbestimmendem Delikt dem 
Suchtmittelgesetz zuzuordnen. Insgesamt wurden 6 205 Delikte von österreichischen Gerichten nach dem 
Suchtmittelgesetz abgeurteilt. Über die Hälfte aller Suchtgiftdelikte waren auf den unerlaubten Umgang 
mit Suchtgiften nach § 27 SMG (3 452 Delikte; 55,6 %) zurückzuführen. 43,2 % betrafen den Suchtgifthandel 
bzw. dessen Vorbereitung (1 961 Delikte nach § 28a SMG bzw. 720 Delikte nach § 28 SMG). 1,0 % entfiel auf 
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gerichtliche Strafbestimmungen für psychotrope Stoffe (§§ 30–31a SMG; 64 Delikte). Neben den Delik-
ten nach dem Suchtmittelgesetz wurden im Jahr 2024 auch 60 Delikte nach § 4 des Neue-Psychoaktive-
Substanzen-Gesetzes erfasst; darunter waren 12 Delikte strafsatzbestimmend. 

10,6 % sämtlicher Delikte im Jahr 2024 entfielen auf strafbare Handlungen gegen die Freiheit (4 861 Delik-
te); 56,3 % davon waren strafsatzbestimmend. Nicht ganz die Hälfte aller Delikte gegen die Freiheit war auf 
§ 107 StGB Gefährliche Drohung (44,5 %; 2 162 Delikte) zurückzuführen, knapp gefolgt von Nötigung und 
schwerer Nötigung (§§ 105–106 StGB; 41,5 %; 2 018 Delikte). Auf den im Jahr 2006 eingeführten § 107a StGB 
Beharrliche Verfolgung (umgangssprachlich auch als „Stalking“ bezeichnet) entfielen 222 Delikte. Nach 
dem im Jahr 2009 eingeführten Paragrafen, der fortgesetzte Gewaltausübung strenger unter Strafe stellt 
(§ 107b StGB), wurden 228 Delikte (mit-)abgeurteilt. Mit dem Strafrechtsänderungsgesetz 2015 traten 
am 1. Jänner 2016 zwei neue Paragrafen in diesem Abschnitt des StGB in Kraft. Zwangsheirat, die zuvor 
durch § 106 StGB Schwere Nötigung abgedeckt war, ist seither unter § 106a StGB als eigenständiger Para-
graf formuliert. Mit § 107c StGB Fortgesetzte Belästigung im Wege einer Telekommunikation oder eines 
Computersystems wurde das so genannte „Cybermobbing“ unter Strafe gestellt. Im Berichtsjahr 2024 gab 
es nach § 106a StGB ein Delikt, nach § 107c StGB 19 Delikte. Im Jahr 2024 wurden um 9,2 % mehr Delikte 
aus dem Abschnitt „Strafbare Handlungen gegen die Freiheit“ abgeurteilt als im Jahr zuvor. Einen Über-
blick über die zahlenmäßige Veränderung der einzelnen Delikte im Verlauf der letzten Jahre gibt Tabelle D7 
des Tabellenbandes.

Wegen strafbarer Handlungen gegen die sexuelle Integrität und Selbstbestimmung wurden im Jahr 2024 
1 443 Delikte erfasst, was 3,1 % an allen Delikten ausmachte und einen relativen Rückgang von 2,4 % im 
Vergleich zu 2023 darstellt. Das häufigste Delikt aus diesem Abschnitt war § 207a StGB Bildliches sexual-
bezogenes Kindesmissbrauchsmaterial und bildliche sexualbezogene Darstellungen minderjähriger 
Personen (41,6 %; 600 Delikte), gefolgt von § 218 StGB Sexuelle Belästigung und öffentliche geschlechtliche 
Handlungen (13,4 %, 194 Delikte). Wegen Vergewaltigung (8,9 %) wurden 128 Delikte abgeurteilt, nahezu 
gleich viele wie im Jahr zuvor. Es gab 107 bzw. 18 Schuldsprüche wegen Missbrauchs von Unmündigen 
(§ 207 StGB) bzw. Jugendlichen (§ 207b StGB), zusammen waren das 8,7 % der Sexualdelikte 2024. Weiters 
gab es 105 Delikte wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Unmündigen (7,3 %).

In den letzten Jahren war die Zahl der Delikte gegen das Fremdenpolizeigesetz 2005 stark schwankend. 
Der Wert hatte sich von 171 im Jahr 2012 auf 786 im Jahr 2015 zunächst beinahe verfünffacht. Danach 
begann ein kontinuierlicher Abwärtstrend, bis im Jahr 2020 mit 171 Delikten wieder exakt das Niveau 
des Jahres 2012 erreicht war. In den darauffolgenden 3 Jahren waren aber wiederum starke Anstiege zu 
verzeichnen, mit 673 Delikten im Jahr 2023 als höchstem Wert nach 2015. Im Jahr 2024 sank die Zahl der 
Delikte nach dem FPG 2005 wieder auf 443 ab (davon 97,5 % Schlepperei nach § 114 FPG). Diese 443 Delikte 
wurden von insgesamt 365 Personen verwirklicht.
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2.3.1	 Deliktkombinationen

Seit mit dem Berichtsjahr 2012 die Ausweisung aller einer Verurteilung zugrunde liegender Delikte möglich 
ist, kann nicht nur Auskunft über die Anzahl sämtlicher Delikte gegeben werden, sondern auch darüber, 
welche Delikte bei einer Verurteilung gemeinsam mit der Strafsatzbestimmung abgeurteilt wurden. Dies 
stellte eine bedeutende Erweiterung der Analysemöglichkeiten der Verurteilungsstatistik dar. Im Folgen-
den wird eine Deliktkombination definiert als Kombination des strafsatzbestimmenden Delikts mit einem 
weiteren Delikt, das dieser Verurteilung zugrunde lag, wobei nicht innerhalb einer Verurteilung „einzig-
artige“, sondern sämtliche Kombinationen einzeln gezählt werden5. 

Grafik 9	  
Verurteilungen nach Anzahl der Deliktkombinationen

Q: STATISTIK AUSTRIA, Verurteilungsstatistik 2024. – Deliktkombinationen: Kombinationen des strafsatzbestimmenden Delikts mit 
weiteren Delikten einer Verurteilung.

Wie in Grafik 9 dargestellt ist, wurde beim überwiegenden Teil der im Jahr 2024 rechtskräftig gewordenen 
Verurteilungen (62,5 %) ein einziges Delikt abgeurteilt (=keine Kombinationen). Somit bleiben 10 391 Ver-
urteilungen (37,5 %), bei denen die Kombinationen des strafsatzbestimmenden Delikts mit gemeinsam 
abgeurteilten Delikten analysiert werden können. Beim Großteil (58,0 %) der Verurteilungen mit mehreren 
Delikten pro Verurteilung wurden zwei Delikte abgeurteilt (= eine Deliktkombination), bei 23,8 % gab es 
drei Delikte (= zwei Deliktkombinationen). Verurteilungen mit vier (= drei Deliktkombinationen, 10,1 %) 
oder noch mehr Delikten (= mind. vier Kombinationen, 8,1 %) kamen eher selten vor. 

In Übersicht 6 sind die Verurteilungen insgesamt, mit und ohne Deliktkombinationen – gegliedert nach 
strafsatzbestimmenden Normen – dargestellt. Eine weitere Übersicht, die zeigt, mit welchen Delikt-
gruppen bzw. Nebenstrafgesetzen genau die Strafsatzbestimmungen jeweils kombiniert waren, wird 
aufgrund ihrer Größe nicht mehr in der vorliegenden Publikation, sondern nur noch unter dem Titel „Über-
sicht 6b“ auf der Website der Gerichtlichen Kriminalstatistik zur Verfügung gestellt. Bei ihrer Interpretation 
ist zu beachten, dass bei 42 % der Verurteilungen mit mehreren Delikten mehr als zwei Delikte abgeurteilt 
wurden, somit liegt die Anzahl der Deliktkombinationen (18 241, siehe Übersicht 6b) deutlich höher als die 
Anzahl der Verurteilungen mit Deliktkombinationen (10 391, siehe Übersicht 6). 

5	 Beispiel: Strafsatzbestimmung einer Verurteilung war § 269 StGB, die drei zugrundeliegenden Delikte waren § 269 StGB, § 84 StGB 
und noch einmal § 84 StGB. Es werden zwei Kombinationen (strafsatzbestimmender § 269 StGB zweimal mit § 84 StGB) gezählt.  
Die Anzahl der Kombinationen einer Verurteilung ist somit die Anzahl der Delikte minus 1.
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Übersicht 6	  
Verurteilungen nach strafsatzbestimmenden Normen und Deliktkombinationen

Strafsatzbestimmende Norm1
Verurteilungen

insgesamt ohne weitere 
Delikte

mit Delikt­
kombinationen

Insgesamt 27 717 17 326 10 391
Strafgesetzbuch zusammen 23 403 15 193 8 210
St. H. gegen Leib und Leben 5 435 3 907 1 528

darunter Körperverletzung (§ 83 StGB) 2 576 2 052 524
St. H. gegen die Freiheit 2 738 1 192 1 546

darunter Gefährliche Drohung (§ 107 StGB) 1 283 650 633
St. H. gegen die Ehre 117 113 4
Verletzungen d. Privatsphäre u. bestimmter Berufsgeheimnisse 18 9 9
St. H. gegen fremdes Vermögen 10 283 7 548 2 735

darunter Sachbeschädigung (§ 125 StGB) 826 750 76
Diebstahl (§ 127 StGB) 2 536 2 349 187
Gewerbsmäßiger Diebstahl u. Diebstahl im Rahmen  
einer kriminellen Vereinigung (§ 130 StGB) 1 590 986 604

Gemeingefährliche St. H. u. St. H. gegen die Umwelt 75 36 39
St. H. gegen Ehe und Familie 497 482 15
St. H. gegen die sexuelle Integrität und Selbstbestimmung 710 324 386
Tierquälerei 74 56 18
St. H. gegen die Zuverlässigkeit v. Urkunden u. Beweiszeichen 1 001 655 346
St. H. gegen die Sicherheit des Verkehrs mit Geld etc. 138 46 92
Hochverrat 2 1 1
St. H. gegen die Staatsgewalt 861 183 678
St. H. gegen den öffentlichen Frieden 277 114 163
St. H. gegen die Rechtspflege 1 098 482 616
St. Verletzungen d. Amtspflicht, Korruption u. verwandte St. H. 70 36 34
Amtsanmaßung und Erschleichung eines Amtes 9 9 -
Nebenstrafgesetze zusammen 4 314 2 133 2 181

darunter Finanzstrafgesetz 85 38 47
Fremdenpolizeigesetz 2005 363 264 99
Suchtmittelgesetz 3 187 1 331 1 856

darunter Unerlaubter Umgang mit Suchtgiften (§ 27 SMG) 1 423 1 012 411
Verbotsgesetz 163 106 57
Waffengesetz 422 323 99
Sonstige Nebenstrafgesetze 94 71 23

Q: STATISTIK AUSTRIA, Verurteilungsstatistik 2024. – St. H. = Strafbare Handlungen. – Im Berichtsjahr 2024 gab es keine Verurteilungen 
(strafsatzbestimmende Norm) nach den Abschnitten „Schwangerschaftsabbruch (96–98)“, „St. H. gegen den religiösen Frieden u. die 
Ruhe d. Toten (188–191)“, „Angriffe auf oberste Staatsorgane (249–251)“, „Landesverrat (252–258)“, „St. H. gegen das Bundesheer (259, 
260)“, „St. H. bei Wahlen und Volksabstimmungen, Mandatskauf (261–268)“, „Störung der Beziehungen zum Ausland (316–320)“ sowie 
„Völkermord, Verbr. gg. die Menschlichkeit, Kriegsverbr. (321–321k)“. – 1) Strafbare Handlungen nach dem Strafgesetzbuch (nach Ab-
schnitten und darunter ausgewählten §§ des StGB) und nach ausgewählten Nebenstrafgesetzen.

Deliktkombinationen
Bei der Analyse der Deliktkombinationen ist zu beachten, dass es sich hier um bei einer Verurteilung gemeinsam ab-
geurteilte Delikte handelt, unabhängig davon, ob die Delikte bei einer oder bei mehreren Tathandlungen begangen 
wurden.

Gerichtliche Kriminalstatistik 2023–2024  
Verurteilungsstatistik 29



Die meisten Verurteilungen gab es im Berichtsjahr 2024 wegen strafbarer Handlungen gegen fremdes 
Vermögen. Von den 10 283 Verurteilungen, bei denen ein Delikt gegen fremdes Vermögen strafsatzbestim-
mend war, wurden beim Großteil (73,4 %; 7 548 Verurteilungen) keine weiteren Delikte abgeurteilt. Bei den 
5 169 Deliktkombinationen waren Kombinationen mit einem Delikt aus derselben Gruppe am häufigsten 
(42,1 %), gefolgt von Delikten gegen die Zuverlässigkeit von Urkunden und Beweiszeichen (16,3 %) und 
gegen die Sicherheit des Verkehrs mit Geld, Wertpapieren, Wertzeichen und unbaren Zahlungsmitteln 
(11,6 %).

Grafik 10	  
Deliktkombinationen mit Diebstahlsdelikten (§§ 127–131 StGB) – in Prozent

Q: STATISTIK AUSTRIA, Verurteilungsstatistik 2024. – Deliktkombinationen der strafsatzbestimmenden Normen mit weiteren strafbaren 
Handlungen nach dem Strafgesetzbuch und den Nebenstrafgesetzen.

Innerhalb der Gruppe der Verurteilungen wegen strafbarer Handlungen gegen fremdes Vermögen waren 
Diebstahlsdelikte (§§ 127–131 StGB; 5 417 Verurteilungen) die häufigsten strafsatzbestimmenden Delik-
te. Bei etwa einem Viertel dieser Verurteilungen (1 362 Verurteilungen) gab es insgesamt 2 607 Delikt-
kombinationen. In Grafik 10 ist dargestellt, mit welchen Delikten Diebstahlsdelikte am öftesten abgeurteilt 
wurden.

Am häufigsten wurden strafsatzbestimmende Diebstahlsdelikte in Kombination mit Urkundenunter-
drückung (471 Kombinationen, das sind 18,1 % sämtlicher Kombinationen mit Diebstahlsdelikten) und 
Entfremdung unbarer Zahlungsmittel (451 Kombinationen, 17,3 %) abgeurteilt. Dabei handelte es sich in 
der Regel um Fälle von Taschendiebstahl, wenn sich beispielsweise in der gestohlenen Brieftasche neben 
Bargeld auch ein Personalausweis bzw. eine Bankomatkarte befanden. Üblich waren auch Kombinationen 
mit (schwerer) Sachbeschädigung (§§ 125–126 StGB; 9,1 % aller Kombinationen mit Diebstahlsdelikten) 
oder weiteren Diebstahlsdelikten (8,5 %).

Die Gruppe mit den zweithäufigsten Verurteilungen im Jahr 2024 stellten strafbare Handlungen gegen 
Leib und Leben (5 435 Verurteilungen) dar. In 71,9 % der Fälle wurde ein Delikt in dieser Gruppe alleine 
abgeurteilt. Die meisten Kombinationen gab es mit weiteren Delikten gegen Leib und Leben (31,5 %), 
gegen fremdes Vermögen (25,9 %) und gegen die Freiheit (22,0 %). Körperverletzung (§ 83 StGB) war in der 
Gruppe der strafbaren Handlungen gegen Leib und Leben, aber auch insgesamt, mit 2 576 Verurteilungen 
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das häufigste strafsatzbestimmende Delikt. In 79,7 % der Verurteilungen, bei denen § 83 StGB strafsatz-
bestimmend war, gab es keine weiteren Delikte. Bei den übrigen 524 Verurteilungen wurden insgesamt 
687 Deliktkombinationen festgestellt (siehe Grafik 11). Am häufigsten wurde in Kombination mit dem straf-
satzbestimmenden § 83 StGB Körperverletzung zusätzlich noch Sachbeschädigung (§ 125 StGB; 31,3 %; 
215 Kombinationen), Diebstahl (§ 127 StGB; 14,4 %; 99 Kombinationen) oder ein anderes absichtliches 
Körperverletzungsdelikt (§§ 83–87 StGB; 9,5 %; 65 Kombinationen) registriert.

Grafik 11	  
Deliktkombinationen mit § 83 StGB Körperverletzung – in Prozent

Q: STATISTIK AUSTRIA, Verurteilungsstatistik 2024. – Deliktkombinationen der strafsatzbestimmenden Normen mit weiteren strafbaren 
Handlungen nach dem Strafgesetzbuch und den Nebenstrafgesetzen.

Das Suchtmittelgesetz stellte bei den Strafsatzbestimmungen die dritthäufigste Deliktgruppe des Be-
richtsjahrs 2024 dar. Insgesamt waren 3 187 Verurteilungen dem SMG zuzuordnen, wobei 1 331 Ver-
urteilungen (41,8 %) keine weiteren Delikte aufwiesen. Kombinationen betrafen überwiegend weitere 
Suchtmitteldelikte (77,1 %), mit großem Abstand gefolgt von Delikten gegen fremdes Vermögen (7,0 %) und 
gegen das Waffengesetz (5,2 %). 

Nach dem Suchtmittelgesetz war das zweithäufigste Nebenstrafgesetz, nach dem im Berichtsjahr 2024 
Delikte strafsatzbestimmend waren, das Waffengesetz (§ 50 WaffG, 422 Verurteilungen). Nach § 50 WaffG 
wurde bei 99 Verurteilungen (23,5 %) gemeinsam mit anderen Delikten abgeurteilt. Von insgesamt 
133 Deliktkombinationen stellten 36,1 % eine Kombination mit einem Vermögensdelikt, 26,3 % eine Kom-
bination mit einem Delikt nach Waffengesetz, und 12,0 % eine Kombination mit einem Delikt gegen Leib 
und Leben dar.

Insgesamt: 687 Deliktkombinationen
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2.3.2	 Delikte nach demografischen Merkmalen

Im Folgenden werden die Häufigkeiten von Delikten nach Geschlecht, Alter und Staatsangehörigkeit der 
Verurteilten für das Berichtsjahr 2024 dargestellt. Auch in diesem Kapitel wird nicht das „führende Delikt“ 
einer Verurteilung ausgewiesen, sondern alle Delikte, die einer Verurteilung zugrunde lagen. Grafik 12 fasst 
die Unterschiede zwischen den demografischen Gruppen zusammen. Detaillierte Jahresergebnisse nach 
allen Abschnitten des StGB und ausgewählten Paragrafen und Nebenstrafgesetzen sowie nach Geschlecht, 
Alter und Staatsangehörigkeit sind im Tabellenband (Tabellen D1 bis D7) verfügbar.

Grafik 12	  
Sämtliche einer Verurteilung zugrunde liegende Delikte nach demografischen Merkmalen 
und Deliktgruppen – in Prozent

Q: STATISTIK AUSTRIA, Verurteilungsstatistik 2024. – St. H. = Strafbare Handlungen. – 1) Alter zum Tatzeitpunkt. Zu den Jugendlichen zäh-
len 14- bis 17-Jährige. Die im Jahr 2001 geschaffene Alterskategorie „Junge Erwachsene“ umfasst die 18- bis 20-Jährigen. Die Altersunter-
grenze für Erwachsene liegt somit beim vollendeten 21.  Lebensjahr.

Geschlecht

Die meisten Delikte im Berichtsjahr 2024 waren sowohl bei den Männern als auch den Frauen strafbare 
Handlungen gegen fremdes Vermögen (14 728 Delikte). Bei den Frauen war der Anteil der Vermögens-
delikte an allen Delikten besonders hoch (45,0 % oder 2 862 Delikte). Bei Männern betrug er 30,0 % (11 866 
Delikte). Frauen wurden beispielsweise im Vergleich zu Männern überdurchschnittlich oft wegen Diebstahl 
und Betrug verurteilt. Während insgesamt nur 13,8 % aller Delikte von Frauen begangen wurden, entfielen 
bei Diebstahl nach § 127 StGB 32,5 % und bei Betrug (§§ 146–148 StGB) 23,6 % der Delikte auf Täterinnen. 
Im Vergleich dazu wurden Delikte wie Raub und schwerer Raub (§§ 142; 143 StGB; 93,3 %), unbefugter Ge-
brauch von Fahrzeugen (136 StGB; 92,3 %) oder Diebstahl durch Einbruch oder mit Waffen (§§ 129 StGB; 
89,0 %) vorwiegend von Männern begangen. Insgesamt lag der Anteil männlicher Täter an sämtlichen 
Delikten bei 86,2 %.
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Die zweitgrößte Gruppe stellten sowohl bei den Männern als auch den Frauen strafbare Handlungen gegen 
Leib und Leben dar. Bei den Männern machte diese Deliktgruppe 19,1 % aus, also rund ein Fünftel aller 
Delikte. Bei Frauen war der Anteil der Delikte gegen Leib und Leben mit 15,2 % etwas geringer. Wegen 
Raufhandels wurden zu 93,1 % Männer verurteilt, auch bei den vorsätzlichen Tötungs- und Körperver-
letzungsdelikten liegt der Anteil der Männer bei rund 90 %. Die dritthäufigste Deliktgruppe stellten sowohl 
bei Männern als auch bei Frauen die Suchtmitteldelikte dar. Bei Männern machten diese 14,2 % an allen 
Delikten aus, bei Frauen lediglich 9,1 %. 

Delikte gegen die Freiheit stellten 11,4 % aller von Männern begangenen und verurteilten Delikte dar, bei 
den Frauen war der Anteil mit 5,4 % nur etwa halb so groß (Grafik 12). Besonders hoch war der Männer-
anteil bei fortgesetzter Gewaltausübung (93,9 %), (schwerer) Nötigung (93,4 %) und gefährlicher Drohung 
(93,3 %).

Durch einen besonders hohen Männeranteil waren auch die strafbaren Handlungen gegen die sexuelle 
Integrität und Selbstbestimmung charakterisiert. Bei 96,5 % dieser 1 443 Delikte waren die Verurteilten 
männlich. Ähnlich hoch (95,0 %) war der Anteil der Männer bei Delikten gegen das Waffengesetz. Neun von 
zehn Delikten gegen die Ehe und Familie entfielen auf Männer (90,0 %; 470 Delikte). Dabei handelte es sich 
fast ausschließlich um die Verletzung der Unterhaltspflicht (§ 198 StGB). Beim Delikt Kindesentziehung 
(§ 195 StGB; insgesamt 18 Delikte) lag der Frauenanteil bei 61,1 %.

Ein Abschnitt des StGB, bei dem Frauen (insgesamt 13,8 % über alle 45 958 Delikte) noch stärker 
überrepräsentiert waren als bei den Vermögensdelikten, waren die Delikte gegen die Rechtspflege 
(29,3 %; 588 Delikte). Unter den einzelnen Delikten wiesen hier vor allem Verleumdung (§ 297 StGB; 34,2 %) 
und falsche Beweisaussage (§ 288 StGB; 33,7 %) einen überdurchschnittlichen Frauenanteil auf. Der einzige 
Abschnitt des StGB mit einem noch höheren Frauenanteil war 2024 Hochverrat und andere Angriffe gegen 
den Staat, wobei die sehr geringe Fallzahl zu beachten ist (33,3 % weibliche Täterinnen bei insgesamt nur 
9 Delikten).

Alter

Im Folgenden wird auf altersspezifische Unterschiede hinsichtlich der Delikte des Berichtsjahres 2024 ein-
gegangen. Insgesamt entfielen 3 840 bzw. 8,4 % aller 45 958 verurteilten Delikte auf Jugendliche, d. h. zum 
Tatzeitpunkt 14- bis 17-Jährige. Bei 1 543 verurteilten Jugendlichen machte das im Schnitt 2,49 Delikte pro 
verurteilte Person und Jahr (zum Vergleich: 1,74 Delikte pro verurteilte erwachsene Person bzw. 2,02 pro 
junge erwachsene Person). 

39,6 % der Delikte von Jugendlichen waren strafbare Handlungen gegen fremdes Vermögen. Bei den ande-
ren Altersgruppen war der Anteil der Vermögensdelikte an den Gesamtdelikten merklich geringer (29,9 % 
bei den jungen Erwachsenen und 31,5 % bei den Erwachsenen). 

Deutlich über dem durchschnittlichen Anteil von 8,4 % liegt der Anteil der Jugendlichen bei den Delikten 
(schwerer) Raub (§§ 142–143 StGB; 54,4 %; 424 Delikte), unbefugter Gebrauch von Fahrzeugen (33,5 %; 
83 Delikte) und (schwere) Erpressung (§§ 144–145 StGB; 30,3 %; 36 Delikte). Auch bei Diebstahl durch Ein-
bruch ist der Anzahl merklich erhöht (17,3 %; 214 Delikte).

Den größten Anteil von Delikten gegen das Suchtmittelgesetz, gemessen an allen Delikten der jeweiligen 
Alterskategorie, hatten junge Erwachsene. 17,1 % aller verurteilten Delikte von jungen Erwachsenen waren 
Suchtmitteldelikte. Viel geringer war der entsprechende Anteil bei den Jugendlichen (6,7 %). Bei den Er-
wachsenen lag er bei 13,8 % (Grafik 12).
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Der Anteil der strafbaren Handlungen gegen Leib und Leben an sämtlichen Delikten war bei allen drei 
Altersgruppen annähernd gleich groß und betrug rund ein Fünftel (Jugendliche: 19,3 %, junge Erwachsene 
20,9 %, Erwachsene 18,2 %). 

Wie in Grafik 13 deutlich wird, waren u. a. bei Delikten nach dem Finanzstrafgesetz (100 %; 168 Delikte), bei 
den strafbaren Handlungen gegen Ehe und Familie (99,6 %; 520 Delikte) und bei strafbaren Verletzungen 
der Amtspflicht, Korruption und verwandten strafbaren Handlungen (97,8 %; 91 Delikte) die Verurteilten 
zum Tatzeitpunkt (beinahe) ausschließlich Erwachsene (21 Jahre oder älter). 

Grafik 13	  
Sämtliche einer Verurteilung zugrunde liegende Delikte nach ausgewählten Deliktgruppen 
und Alter zum Tatzeitpunkt – in Prozent

Q: STATISTIK AUSTRIA, Verurteilungsstatistik 2024. – St. H. = Strafbare Handlungen. – Alter zum Tatzeitpunkt: Zu den Jugendlichen zählen 
14- bis 17-Jährige. Die im Jahr 2001 geschaffene Alterskategorie „Junge Erwachsene“ umfasst die 18- bis 20-Jährigen. Die Altersunter-
grenze für Erwachsene liegt somit beim vollendeten 21.  Lebensjahr.

Staatsbürgerschaft

Unterschiede gab es in den Häufigkeiten bestimmter Deliktgruppen auch zwischen österreichischen und 
nicht-österreichischen Staatsangehörigen. Die größte Deliktgruppe ist bei beiden jedoch ident: Gut jedes 
dritte Delikt (35,3 %) von Personen mit nicht-österreichischer Staatsangehörigkeit war ein Vermögens-
delikt, während bei den österreichischen Staatsangehörigen ein etwas kleinerer Anteil (29,3 %) in diese 
Gruppe fiel (Grafik 12). In diesem Abschnitt des StGB wurden nicht-österreichische Staatsangehörige (bei 
einem Anteil von insgesamt 50,6 % an allen Vermögensdelikten) überdurchschnittlich häufig wegen Hehle-
rei (65,6 %, 105 Delikte), wegen (schwerem) Raub nach §§ 142–143 StGB (59,7 %; 465 Delikte) sowie (schwe-
rer) Erpressung nach §§ 144–145 StGB (58,8 %, 70 Delikte) verurteilt.

Auch bei den Diebstahlsdelikten (§§ 127–131 StGB; 58,2 %; 3 922 Delikte) sind nicht-österreichische Ver-
urteilte stärker repräsentiert als bei Vermögensdelikten im Allgemeinen (50,6 %) oder über sämtliche 
Delikte betrachtet (46,0 %).
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Die zweitgrößte Deliktgruppe stellten sowohl bei den österreichischen als auch den nicht-österreichischen 
Staatsangehörigen die strafbaren Handlungen gegen Leib und Leben dar. Bei den österreichischen 
Staatsbürger:innen fiel jedes fünfte Delikt (20,1 %) in diese Kategorie, bei den nicht-österreichischen 
Staatsangehörigen jedes sechste (16,7 %). Innerhalb dieses Abschnittes waren österreichische Staats-
angehörige (insgesamt 58,5 % über die gesamte Deliktgruppe) vor allem bei der fahrlässigen Körperver-
letzung (72,0 %), aber auch bei den fahrlässigen Tötungsdelikten nach §§ 80 und 81 StGB (69,7 %) über-
repräsentiert. Leicht unterproportional war ihr Anteil bei Mord (49,5 %).

Der Anteil der Suchtmitteldelikte an sämtlichen Delikten ist bei in- und ausländischen Staatsangehörigen 
identisch (Österreich: 13,6 %, Nicht-Österreich: 13,3 %). Strafbare Handlungen gegen die sexuelle Integri-
tät und Selbstbestimmung machten bei österreichischen Staatsangehörigen 4,2 % und bei nicht-öster-
reichischen Staatsangehörigen 1,9 % an den Gesamtdelikten aus. Überrepräsentiert waren Verurteilte 
mit österreichischer Staatsangehörigkeit (insgesamt 71,9 % innerhalb dieser Deliktgruppe) bei bildlichem 
sexualbezogenem Missbrauchsmaterial und bildlichen sexualbezogenen Darstellungen minderjähriger 
Personen (§ 207a StGB; 83,2 %; 499 Delikte) und bei sexuellem bzw. schwerem sexuellen Missbrauch von 
Unmündigen (§§ 206–207 StGB; 76,9 %; 163 Delikte).

2.4	 Verurteilungen 

2.4.1	 Sanktionen

Der folgende Abschnitt gibt einen Überblick über die Strafenpraxis in Österreich. Anhand der Strafarten 
und der Strafdauer werden die Sanktionen für gerichtlich strafbare Handlungen analysiert. Für jede Ver-
urteilung, die im Berichtsjahr Rechtskraft erlangt hat, wird die vom Gericht verhängte Strafe ausgewiesen. 
Inkludiert sind hier auch die Strafen bei nachträglichen Verurteilungen nach §§ 31, 40 StGB. Wurde neben 
einer Strafe auch eine Unterbringung in einer Anstalt nach §§ 21 Abs. 2–23 StGB angeordnet, so werden 
diese Sanktionen ebenso wie Bewährungshilfeanordnungen als ergänzende Maßnahmen dargestellt. Bei 
der Analyse der Strafenpraxis kann nicht auf besondere Erschwerungs- und Milderungsgründe sowie wei-
tere Umstände, die bei der Festlegung der Strafe berücksichtigt wurden, eingegangen werden, da es hierzu 
keine Informationen im Strafregister gibt.

In Grafik 14 wird ein Überblick über die Strafarten gegeben. Im Jahr 2024 wurde bei rund zwei Drittel aller 
Verurteilungen eine Freiheitsstrafe verhängt (65,1 %). Gut die Hälfte dieser Freiheitsstrafen (53,8 %) wurden 
bedingt ausgesprochen, gefolgt von unbedingten (31,2 %) und teilbedingten (15,0 %) Freiheitsstrafen.

Im Fall einer bedingten Freiheitsstrafe wurde die Strafdauer in der Regel mit einigen Monaten (Median6: 
4 Monate) bemessen. Bei den teilbedingten Freiheitsstrafen wurde bei gut der Hälfte der Fälle (54,3 %)  
der höchstmögliche unbedingte Anteil (ein Drittel der Strafe) verhängt; dieser belief sich im Median auf  
5 Monate. Wurde eine unbedingte Freiheitsstrafe verhängt, so müssen deutlich längere Strafen verbüßt 
werden (Median: 15 Monate7). Etwa ein Viertel der zeitlich begrenzten Strafen (26,1 %) wurde auf über 
2 Jahre angesetzt. Bei 321 Verurteilungen (5,7 % der unbedingten Freiheitsstrafen) wurden mehr als 5 Jah-
ren verhängt. Zusätzlich wurden noch 16 lebenslange Freiheitsstrafen ausgesprochen; alle davon wegen 
Mordes (§ 75 StGB). 

6	 Sortiert man sämtliche Werte nach Größe, so ist der Median jener Wert, der genau in der Mitte liegt. Besonders niedrige oder hohe 
Werte an den Rändern können ihn, anders als beim arithmetischen Mittel, also nicht verzerren.

7	 Ohne lebenslänglich. 
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Grafik 14	  
Sanktionen nach Art der Strafe

Q: STATISTIK AUSTRIA, Verurteilungsstatistik 2024. – Die 6 bedingt verhängten Geldstrafen (0,02 %) sind der Kategorie „Sonstige Sanktio-
nen“ zugeordnet. – 1) Teilbedingte Strafe: Strafe nach § 43a Abs. 2 StGB, bestehend aus einer unbedingten Geldstrafe und einer bedingten 
Freiheitsstrafe. 

Bei 5,1 % der Verurteilungen wurde eine bedingte Freiheitsstrafe in Kombination mit einer unbedingten 
Geldstrafe verhängt (teilbedingte Strafe nach § 43a Abs. 2 StGB). Beim überwiegenden Teil (91,5 %) machte 
die unbedingte Geldstrafe maximal 50 % der Gesamtstrafe aus. Die Dauer der restlichen bedingt nach-
gesehenen Freiheitsstrafe belief sich in den meisten Fällen auf mehrere Monate – bei zwei Drittel der Ver-
urteilungen (67,4 %) auf maximal 8 Monate.

Der Anteil der Geldstrafen an sämtlichen Sanktionen lag bei 27,2 %. Der Großteil davon wurde unbedingt 
(73,6 %) ausgesprochen, der Rest teilbedingt (26,3 % der Geldstrafen oder 7,1 % aller Strafen). Aufgrund 
einer Gesetzesänderung mit 1. Jänner 2011 geht die Anzahl der bedingt verhängten Geldstrafen heutzu-
tage gegen null8. Beim überwiegenden Teil der teilbedingten Geldstrafen (88,8 %) wurde mindestens die 
Hälfte der Geldstrafe bedingt nachgesehen. Aber nur bei gut 7 % der teilbedingten Geldstrafen wurde der 
laut § 43a Abs. 1 StGB höchstmögliche Anteil (seit 1. Jänner 2016: drei Viertel der gesamten Geldstrafe) 
bedingt nachgesehen. Die restlichen 2,7 % aller Verurteilungen entfielen auf Schuldsprüche nach dem 
Jugendgerichtsgesetz (§§ 12, 13 JGG), auf Anstaltsunterbringungen nach § 21 Abs. 1 StGB oder „keine Zu-
satzstrafen“.

Ergänzend zu den Hauptstrafen wurde bei 3 013 Verurteilungen (10,9 %) eine Bewährungshilfe angeordnet. 
Nicht enthalten sind hier Bewährungshilfeanordnungen, die erst zum Zeitpunkt der Entlassung aus einer 
Freiheitsstrafe verhängt wurden. Acht von zehn dieser Bewährungshilfeanordnungen wurden ergänzend 
zu einer bedingten oder teilbedingten Freiheitsstrafe angeordnet, knapp eine von zehn zu einer teil-
bedingten Strafe (bedingte Freiheits-/unbedingten Geldstrafe). Der Rest entfiel hauptsächlich auf teil-
bedingte Geldstrafen (4,6 %) und Schuldsprüche unter Vorbehalt der Strafe (§ 13 JGG; 4,2 %). Bei dieser 
Sanktion war die Anordnung von Bewährungshilfe am üblichsten: zu 54,5 % aller Schuldsprüche nach 
§ 13 JGG wurde eine solche ausgesprochen. 

8	 Die sehr wenigen bedingten Geldstrafen (2024: insgesamt 6) sind in den Grafiken 14 bis 18 daher der Kategorie „Sonstige Sanktionen“ 
zugeordnet.
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Bei 142 Verurteilungen (0,5 % aller Verurteilungen) wurde neben einer Strafe auch eine zusätzliche Unter-
bringung in einer Anstalt nach §§ 21 Abs. 2–23 StGB angeordnet. Diese Anordnungen beinhalten zusätzlich 
zur Strafe bedingte oder unbedingte Unterbringungen in einer Anstalt für zurechnungsfähige Personen 
unter dem Einfluss einer „schwerwiegenden und nachhaltigen psychischen Störung“, für „entwöhnungs-
bedürftige Rechtsbrecher“ und für „gefährliche Rückfallstäter“ bzw. „gefährliche terroristische Straftäter“.

In Grafik 15 wird die Sanktionierung unter Berücksichtigung der Vorstrafen dargestellt, denn die Un-
bescholtenheit einer Person ist ein Milderungsgrund, der bei der Bemessung der Strafe vor Gericht berück-
sichtigt wird. Bei der Interpretation der Ergebnisse muss jedoch bedacht werden, dass es sich hier nur um 
einen von vielen Faktoren handelt, die in die Strafbemessung einfließen.

Grafik 15	  
Sanktionen nach Art der Strafe und Vorverurteilungen – in Prozent

Q: STATISTIK AUSTRIA, Verurteilungsstatistik 2024. – Die 6 bedingt verhängten Geldstrafen (0,02 %; ohne Vorverurteilung: 5, mit Vorver-
urteilung: 1) sind der Kategorie „Sonstige Sanktionen“ zugeordnet. – 1) Teilbedingte Strafe: Strafe nach § 43a Abs. 2 StGB, bestehend aus 
einer unbedingten Geldstrafe und einer bedingten Freiheitsstrafe.

Hatten die verurteilten Personen zum Zeitpunkt der Verurteilung noch keine Vorstrafe, war der Anteil an 
bedingten und teilbedingten Geld- sowie Freiheitsstrafen deutlich höher als bei Personen mit Vorver-
urteilung(en). Auch Schuldsprüche ohne Strafe oder unter Vorbehalt der Strafe nach JGG wurden fast 
ausschließlich (in mehr als neun von zehn Fällen) gegen Personen ohne Vorstrafen ausgesprochen. Un-
bedingte Freiheitsstrafen wurden bei Personen mit Vorverurteilungen (32,3 %) mehr als dreimal so oft 
verhängt wie bei Personen ohne Vorverurteilungen (9,9 %). Mit zunehmender Anzahl an Vorverurteilungen 
erhöhte sich der Anteil der unbedingten Freiheitsstrafen an allen Sanktionen: War eine einzige Vorver-
urteilung eingetragen, wurde in 14,6 % der Fälle eine unbedingte Freiheitsstrafe verhängt. Täter:innen mit 
zwei oder drei Vorverurteilungen erhielten bereits in 28,6 % der Fälle eine unbedingte Freiheitsstrafe und 
jene mit vier oder mehr Vorverurteilungen in über der Hälfte (52,2 %) der Fälle.
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Sanktionen nach demografischen Merkmalen

Folgend werden die ausgesprochenen Sanktionen im Jahr 2024 nach Geschlecht, Alter und Staats-
angehörigkeit der Straftäter:innen analysiert. Übersicht 7 bietet einen Überblick über die verhängten 
Strafmaßnahmen. Detaillierte Informationen nach demografischen Merkmalen sind auch den Tabellen 3,  
4 und 5 im Tabellenteil zu entnehmen.

Übersicht 7	  
Sanktionen nach Art der Strafe und demografischen Merkmalen

Merkmal

Verurtei­
lungen 
insge­
samt

Sanktionen in %

Geldstrafe Teilbe­
dingte 
Strafe1

Freiheitsstrafe sonstige 
Sank­
tionen

zusam­
men

be­
dingt

teil­
bedingt

unbe­
dingt

zusam­
men

be­
dingt

teil­
bedingt

unbe­
dingt

Insgesamt 27 717 27,2 0,0 7,1 20,0 5,1 65,1 35,0 9,8 20,3 2,7

Geschlecht

Männer 23 461 25,6 0,0 6,8 18,7 5,2 66,6 34,0 10,5 22,1 2,6
Frauen 4 256 36,3 0,0 9,0 27,2 4,2 56,7 40,5 5,7 10,5 2,8

Alter2

Jugendliche 1 881 15,4 0,0 6,4 9,0 2,1 71,1 51,6 10,1 9,4 11,4
Junge Erwachsene 2 424 27,0 0,0 9,0 18,0 4,0 65,1 38,3 12,1 14,6 3,9
Erwachsene 23 412 28,2 0,0 7,0 21,1 5,4 64,6 33,3 9,5 21,8 1,8

Staatsangehörigkeit

Österreich 15 032 30,6 0,0 7,6 22,9 6,5 59,7 36,2 6,2 17,3 3,2
Nicht-Österreich 12 685 23,2 0,0 6,6 16,6 3,4 71,4 33,5 14,0 23,9 2,0

Q: STATISTIK AUSTRIA, Verurteilungsstatistik 2024. – 1) Strafe nach § 43a Abs. 2 StGB, bestehend aus einer unbedingten Geldstrafe und 
einer bedingten Freiheitsstrafe. – 2) Alter zum Tatzeitpunkt: Zu den Jugendlichen zählen 14- bis 17-Jährige. Die im Jahr 2001 geschaffene 
Alterskategorie „Junge Erwachsene“ umfasst die 18- bis 20-Jährigen. Die Altersuntergrenze für Erwachsene liegt somit beim vollendeten 
21. Lebensjahr.

Geschlecht
Übersicht 7 zeigt, dass Männer (66,6 %) häufiger zu Freiheitsstrafen verurteilt wurden als Frauen (56,7 %). 
Frauen wiesen im Gegenzug einen höheren Anteil an Geldstrafen (36,3 %) auf als männliche Verurteilte 
(25,6 %). Betrachtet man die feinere Untergliederung der Geld- und Freiheitsstrafen, so war die häufigste 
aller Sanktionsmöglichkeiten sowohl bei Männern als auch bei Frauen die bedingte Freiheitsstrafe (34,0 % 
bzw. 40,5 % sämtlicher Verurteilungen). Bei den unbedingten Freiheitsstrafen war der geschlechtsspezi-
fische Unterschied beträchtlich: Etwa ein Fünftel aller Verurteilungen von Männern (22,1 %) führte zu 
einer unbedingten Freiheitsstrafe, bei den Frauen aber nur ein Zehntel (10,5 %). Innerhalb der Gruppe der 
Geldstrafen machten die unbedingten Strafen den größten Teil aus, der bei Frauen (75,1 %) und Männern 
(73,3 %) gleich hoch war. Ein nur sehr geringer Unterschied nach Geschlecht zeigte sich bei der zusätz-
lichen Anordnung von Bewährungshilfe (Männer: 11,2 %, Frauen: 9,3 %). Bei den Anstaltsunterbringungen 
nach § 21 Abs. 1 StGB war der Männer- und Frauenanteil ziemlich genau gleich groß wie an sämtlichen 
Verurteilungen (Frauenanteil an Unterbringungen: 16,5 %, an allen Verurteilungen: 15,4 %). Bei den zu-
sätzlichen Anstaltsunterbringungen nach § 21 Abs. 2 StGB bis § 23 StGB sind Männer hingegen leicht über- 
(90,1 % aller zusätzlichen Unterbringungen) und Frauen leicht unterrepräsentiert (9,9 %).
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Alter
Nach Alterskategorien zum Tatzeitpunkt zeigt sich, dass bei Jugendlichen die Wahrscheinlichkeit einer 
Freiheitsstrafe etwas höher war (71,1 %) als bei jungen Erwachsenen (65,1 %) oder Erwachsenen (64,6 %). 
Diese wurde dafür viel häufiger bedingt ausgesprochen. So war bei den Jugendlichen mehr als die Hälfte 
aller Sanktionen eine bedingte Freiheitsstrafe (51,6 %), bei Erwachsenen ein Drittel (33,3 %), wobei die 
bedingte Freiheitsstrafe in allen Altersgruppen die häufigste Sanktion darstellt. Während nur jede:r zehnte 
Jugendliche zu einer unbedingten Freiheitsstrafe verurteilt wurde (9,4 %), war es bei den Erwachsenen 
ungefähr jede:r Fünfte (21,8 %). Bei den teilbedingten Freiheitsstrafen ist der Anteil in allen Altersgruppen 
ähnlich und bewegt sich in einem Bereich von rund zehn bis zwölf Prozent. 

Auffällig ist der hohe Anteil von „Sonstigen Sanktionen“ bei Jugendlichen (11,4 %) im Vergleich zu jungen 
Erwachsenen (3,9 %) und Erwachsenen (1,8 %). Dies ist auf Verurteilungen nach §§ 12 und 13 JGG zurück-
zuführen (siehe Box „Schuldsprüche nach dem Jugendgerichtsgesetz (JGG)“), die in diese Kategorie fallen. 
Ein Schuldspruch unter Vorbehalt der Strafe wurde bei 168 (8,9 %) der 1 881 Verurteilungen Jugendlicher 
im Jahr 2024 ausgesprochen. Darüber hinaus gab es 20 (1,1 %) Schuldsprüche ohne Strafe. 

Schuldsprüche nach dem Jugendgerichtsgesetz (JGG)
•	 § 12 JGG: Schuldspruch ohne Strafe:  

Das Gericht sieht von einem Strafausspruch ab, wenn anzunehmen ist, dass der Schuldspruch allein genügen 
werde, um den Rechtsbrecher bzw. die Rechtsbrecherin von weiteren strafbaren Handlungen abzuhalten.

•	 § 13 JGG: Schuldspruch unter Vorbehalt der Strafe:  
Der Ausspruch der wegen einer Jugendstraftat zu verhängender Strafe wird für eine Probezeit von einem bis zu 
3 Jahren vorbehalten.

Staatsbürgerschaft
71,4 % der Verurteilungen von Personen mit nicht-österreichischer Staatsangehörigkeit führten im Jahr 
2024 zu einer Freiheitsstrafe. Bei den österreichischen Staatsangehörigen lag dieser Anteil (59,7 %) merk-
lich niedriger. Zu einer un- oder teilbedingten Freiheitsstrafe wurden 23,5 % der österreichischen, aber 
37,9 % der ausländischen Staatsbürger:innen verurteilt. Noch eklatanter ist der Unterschied, wenn man 
nur Verurteilungen betrachtet, bei denen die verurteilten Personen vor der jeweiligen Verurteilung nicht 
vorbestraft waren (32,4 % teilbedingte und unbedingte Freiheitsstrafen bei nicht-österreichischen Ver-
urteilten vs. 8,2 % bei österreichischen). Der Anteil unbedingter Freiheitsstrafen war bei ausländischen 
Staatsangehörigen ohne Vorstrafe fünfmal so hoch (16,0 %) wie bei bislang unbescholtenen öster-
reichischen Staatsbürger:innen (3,2 %). Auch die Betrachtung der Sanktionierung nach einzelnen straf-
satzbestimmenden Normen (z. B.: Diebstahl, Raub, Suchtmitteldelikte) spiegelt dieses Ungleichverhältnis 
wider.

Die Unterschiede in der Sanktionierung von österreichischen und nicht-österreichischen Staats-
angehörigen verschwinden auch nicht, wenn man nur Personen gegenüberstellt, die zum Zeitpunkt der 
Verurteilung bereits vorbestraft waren. Wie in Grafik 16 ersichtlich, überwogen bei beiden Personen-
gruppen die Freiheitsstrafen. Allerdings war der Anteil unbedingter Freiheitsstrafen bei nicht-öster-
reichischen Staatsangehörigen (36,5 %) um etwa 7 Prozentpunkte höher als bei den verurteilten Österrei-
cher:innen (29,7 %), bei denen sich bedingte und unbedingte Freiheitsstrafen die Waage hielten.
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Grafik 16	  
Sanktionen nach Art der Strafe bei Verurteilungen mit Vorverurteilungen, nach Staats-
angehörigkeit – in Prozent

Q: STATISTIK AUSTRIA, Verurteilungsstatistik 2024. – 1) Teilbedingte Strafe: Strafe nach § 43a Abs. 2 StGB, bestehend aus einer un-
bedingten Geldstrafe und einer bedingten Freiheitsstrafe.

Sanktionen nach Deliktgruppen

Grafik 17 veranschaulicht die relative Häufigkeit von Sanktionsmöglichkeiten nach ausgewählten Delikt-
gruppen. Dabei wird für jede Verurteilung die von den Gerichten übermittelte strafsatzbestimmende Norm 
herangezogen. Ein Überblick über die verhängten Strafen nach allen Abschnitten des Strafgesetzbuchs 
sowie ausgewählten Paragrafen und Nebenstrafgesetzen ist im Tabellenband (Tabelle V2) dargestellt.

Insgesamt entfielen im Berichtsjahr 2024 65,1 % der Strafen auf Freiheitsstrafen, 27,2 % auf Geldstrafen. 
Betrachtet man die zahlenmäßig häufigsten Deliktgruppen im Jahr 2024, so zeigen sich die höchsten An-
teile von Geldstrafen bei den Verurteilungen wegen strafbarer Handlungen gegen die Zuverlässigkeit von 
Urkunden und Beweiszeichen (43,5 %) sowie gegen Leib und Leben (41,3 %), wobei diese Geldstrafen über-
wiegend unbedingt waren (jeweils über 70 %). 

Im Gegensatz dazu wurden strafbare Handlungen gegen die Ehe und Familie beinahe ausschließlich 
(97,6 %) mit Freiheitsstrafen geahndet, welche aber in rund 9 von 10 Fällen (87,6 %) bedingt ausgesprochen 
wurden. Rund 97 % dieser Verurteilungen betrafen den § 198 StGB Verletzung der Unterhaltspflicht. Auch 
Verurteilungen nach dem Fremdenpolizeigesetz (aufgrund der gesunkenen Fallzahlen in Grafik 17 nicht 
mehr separat angeführt) wurden zu 97,5 % mit Freiheitsstrafen sanktioniert, davon rund zwei Drittel un-
bedingt.
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Grafik 17	  
Sanktionen nach Art der Strafe und ausgewählten Deliktgruppen – in Prozent

Q: STATISTIK AUSTRIA, Verurteilungsstatistik 2024. – St. H. = Strafbare Handlungen. – Die 6 bedingt verhängten Geldstrafen (0,02 %) 
sind der Kategorie „Sonstige Sanktionen“ zugeordnet. – 1) Teilbedingte Strafe: Strafe nach § 43a Abs. 2 StGB, bestehend aus einer un-
bedingten Geldstrafe und einer bedingten Freiheitsstrafe.

Weitere Deliktgruppen mit hohem Anteil von Freiheitsstrafen waren strafbare Handlungen gegen das 
Suchtmittelgesetz (77,7 %), gegen die Freiheit (72,0 %) und gegen die Staatsgewalt (69,2 %). Bei den Delik-
ten des SMG war vor allem der Anteil der un- und teilbedingten Freiheitsstrafen (49,9 %) bedeutend höher 
als bei den Verurteilungen insgesamt (30,1 %). Ein auffällig hoher Anteil von teilbedingten Strafen (be-
stehend aus unbedingter Geldstrafe und bedingter Freiheitsstrafe) findet sich bei strafbaren Handlungen 
gegen das Verbotsgesetz (26,4 %; aufgrund der Fallzahl in Grafik 17 nicht separat angeführt) und bei den 
Sexualdelikten (14,6 %). 

Sanktionen nach Oberlandesgerichtssprengeln

Im folgenden Kapitel wird auf die regionalen Unterschiede in der Sanktionierungspraxis zwischen den vier 
österreichischen Oberlandesgerichtssprengeln (OLG-Sprengeln) eingegangen. Grafik 18 veranschaulicht 
diese Unterschiede.

Oberlandesgerichtssprengel: Zuordnung der Landesgerichtssprengel
Wien: 	 LG-Sprengel Wien, Eisenstadt, Korneuburg, Krems an der Donau, St. Pölten, Wiener Neustadt
Linz: 	 LG-Sprengel Linz, Ried im Innkreis, Steyr, Wels, Salzburg
Graz: 	 LG-Sprengel Graz, Leoben, Klagenfurt
Innsbruck: 	 LG-Sprengel Innsbruck, Feldkirch
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Grafik 18	  
Sanktionen nach Art der Strafe und Oberlandesgerichtssprengeln – in Prozent

Q: STATISTIK AUSTRIA, Verurteilungsstatistik 2024. – Die 6 bedingt verhängten Geldstrafen (0,02 %) sind der Kategorie „Sonstige Sanktio-
nen“ zugeordnet. – 1) Teilbedingte Strafe: Strafe nach § 43a Abs. 2 StGB, bestehend aus einer unbedingten Geldstrafe und einer bedingten 
Freiheitsstrafe.

Während sich in den Oberlandesgerichtssprengeln Linz und Graz ein ähnliches Gesamtbild zeigt, be-
stehen die größten Unterschiede zwischen den Sprengeln Wien und Innsbruck. Im Oberlandesgerichts-
sprengel Innsbruck ist der mit Abstand größte Anteil von Geldstrafen (60,9 %) festzustellen, gefolgt von 
Graz und Linz mit deutlich niedrigeren Anteilen (27,4 % bzw. 27,0 %) und Wien mit einem Anteil von nur 
15,1 %. Auffallend ist, dass teilbedingte Geldstrafen in den OLG-Sprengeln Wien und Graz so gut wie nie 
ausgesprochen werden, während im OLG-Sprengel Innsbruck fast ein Drittel (29,3 %) aller Sanktionen teil-
bedingte Geldstrafen waren. Mit der Abschaffung der bedingten Geldstrafen mit 1. Jänner 2011 verlagerte 
sich diese Sanktionsart im OLG-Sprengel Innsbruck vermehrt auf die teilbedingten Geldstrafen.

Im Oberlandesgerichtssprengel Innsbruck kommen Freiheitsstrafen in vergleichsweise wenigen Fällen 
zur Anwendung. Nur bei einem Viertel (24,9 %) aller Verurteilungen wurde im OLG-Sprengel Innsbruck 
eine Freiheitsstrafe verhängt, und auch der Anteil der unbedingten Freiheitsstrafen (15,8 %) an allen 
Strafen ist zumindest leicht niedriger als in den anderen Sprengeln (zwischen 17,5 % in Linz und 24,2 % in 
Wien). Bei den Verurteilungen, bei denen die Personen noch unbescholten waren, lag der Anteil der un-
bedingten Freiheitsstrafen im westlichsten Sprengel (6,7 %) nur ungefähr halb so hoch wie in Wien (13,2 %). 
Bei Betrachtung der Sanktionierung von bereits vorbestraften Personen zeigen sich ebenfalls regionale 
Unterschiede. Während im OLG-Sprengel Innsbruck 25,4 % der zum Zeitpunkt der Verurteilung bereits 
Vorbestraften mit einer unbedingten Freiheitsstrafe bestraft wurden, lag der Anteil im Sprengel Wien bei 
38,6 %.
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2.4.2	 Verurteilungen – Ergebnisse im historischen Zeitvergleich

Nach den aktuellen Jahresergebnissen werden nun die Zeitreihen der Verurteilungsstatistik präsentiert, 
die zum Teil schon seit 1947 verfügbar sind. Umfangreiche Zeitreihen sind zudem im Abschnitt V des 
Tabellenbandes enthalten.

Grafik 19 zeigt die Entwicklung der Verurteilungen seit 1947. Die höchste jemals erreichte Anzahl betrifft 
das Jahr 1959, als 123 222 Verurteilungen durch österreichische Gerichte registriert wurden. Seither ist 
die Anzahl der Verurteilungen um mehr als drei Viertel (−77,5 %) gesunken. Nach dem Höchststand im Jahr 
1959 ging mit Ausnahme eines Anstiegs in den Jahren von 1964 bis 1969 die Anzahl der Verurteilungen bis 
1975 (82 764 Verurteilungen) um etwa ein Drittel zurück. Mit Einführung des neuen Strafgesetzbuchs 1975 
blieb die Anzahl über ein paar Jahre relativ beständig. Nach einem zwischenzeitlichen leichten Anstieg zu 
Beginn der 80er-Jahre (1981: 88 726 Verurteilungen) ging die Zahl bis 1989 (63 298 Verurteilungen) aber-
mals stark zurück. 1991 (75 155 Verurteilungen) zählte die Statistik aber wieder über 10 000 Verurteilungen 
mehr als noch 2 Jahre zuvor. Ein Teil des Anstiegs ist mit einer höheren Anzahl an Verurteilungen nicht-
österreichischer Staatsangehöriger erklärbar. Aber auch bei den österreichischen Staatsangehörigen 
wurden wieder mehr Verurteilungen ausgesprochen. Nach 1991 ging die Gesamtzahl der Verurteilungen 
bis 1999 beinahe kontinuierlich zurück.

Grafik 19	  
Verurteilungen insgesamt und nach demografischen Merkmalen (1947–2024)

Q: STATISTIK AUSTRIA, Verurteilungsstatistik. – 1) Alter zum Tatzeitpunkt. Zu den Jugendlichen zählen von 1947 bis 1988 und ab 
01.07.2001 14- bis 17-Jährige, von 1989 bis 30.06.2001 14- bis 18-Jährige. Dementsprechend liegt die Altersuntergrenze für Erwachsene 
beim vollendeten 18. bzw. 19.  Lebensjahr. Mit 01.07.2001 wurde die strafrechtliche Alterskategorie „Junge Erwachsene“ (18- bis 20-Jähri-
ge) geschaffen, welche in dieser Grafik zur Kategorie der Erwachsenen gezählt und nicht extra ausgewiesen wird.

Als im Jahr 2000 auch im Erwachsenenstrafrecht die Diversion (Absehen von der Strafverfolgung bzw. 
Verurteilung und außergerichtliche Bereinigung bei leichteren Delikten) eingeführt wurde, führte dies zu 
einem starken Bruch in der Zeitreihe. Die Anzahl der Verurteilungen sank von 1999 (61 954 Verurteilungen) 
auf 2000 (41 624 Verurteilungen) um ein Drittel und lag in den ersten Jahren nach der Jahrtausendwende 
bei etwa 40 000 bis 45 000 Verurteilungen jährlich. Nach 2005 begann ein langsamer, aber fast stetiger 
Abwärtstrend. 2015 lag die Zahl der Verurteilungen nur noch bei rund 32 000. Im Jahr 2019 wurde erst-
mals die Marke von 30 000 Verurteilungen unterschritten – es handelte sich dabei um das letzte Jahr vor 
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der Covid-19-Pandemie. Diese sorgte im Jahr 2020 für einen – im Vergleich zu den Vorjahren sehr drasti-
schen – Rückgang in den Verurteilungszahlen (−13,7 %; −4 046 Verurteilungen). Auch 2021 blieb die Zahl 
der Verurteilungen fast unverändert niedrig (+0,2 %; +40 Verurteilungen). Nach diesem coronabedingten 
Tiefstand waren in den letzten 3 Jahren wieder Anstiege zu verzeichnen (2022: +3,2 %, 2023: +3,1 %, 2024: 
+1,6 %). Der Wert des Jahres 2019 wurde aber dadurch nach wie vor nicht erreicht: 2024 wurden noch 1 915 
Verurteilungen weniger (−6,5 %) als im letzten Jahr vor der Pandemie registriert.

Verurteilungen nach demografischen Merkmalen im Zeitvergleich

Zusätzlich zu den strafrechtlichen Informationen sind aus dem Strafregister auch drei demografische 
Merkmale verfügbar. Die exakten Zahlen dazu sind in den Zeitreihentabellen V6 bis V9 im Tabellenband an-
geführt. In Grafik 19 wird die Entwicklung der Verurteilungen nach diesen Merkmalen dargestellt. Daraus 
ist ersichtlich, dass seit 1947 (seit Bestehen der Statistik) bei der Mehrheit der Verurteilungen die Ver-
urteilten die österreichische Staatsbürgerschaft besitzen, männlich und zum Tatzeitpunkt erwachsen sind.

Geschlecht
Die Anzahl der Verurteilungen von Männern ging von 105 523 im Jahr 1959, dem Höchststand, auf 23 461 
im Jahr 2024 zurück. Verurteilungen von Frauen sind viel seltener. Die Anzahl der weiblichen Verurteilten 
lag seit 1950 nie über 20 000. Sie war von 1975 bis 1999 relativ konstant (etwa 12 000 Verurteilungen pro 
Jahr; die Spitze lag im Jahr 1991 bei 14 361 Verurteilungen), sank von 1999 auf 2000 beinahe um die Hälfte, 
lag fortan bei etwa 6 000 Verurteilungen und seit 2014 stets bei unter 5 000 Verurteilungen jährlich. 2024 
betrug die Zahl der Verurteilungen von Frauen 4 256.

Alter
Die Verurteilungen Erwachsener gingen seit dem Höchststand im Jahr 1959 (111 688 Verurteilungen) bis 
2001 mit Ausnahme von drei kurzen Perioden (Mitte/Ende der 1960er-Jahre, Beginn der 80er und Beginn 
der 90er-Jahre) zurück. Die einschneidendste Veränderung gab es von 1999 auf 2000, als sich aufgrund 
der Einführung der diversionellen Maßnahmen im Erwachsenenstrafrecht die Anzahl der erwachsenen 
Verurteilten von 58 190 auf 37 904 reduzierte. Von 2001 (34 970 Verurteilungen) bis 2005 (42 738 Ver-
urteilungen) war erneut ein Anstieg erkennbar, bis ab 2008 das Niveau von 2001 wieder erreicht bzw. 
unterboten wurde. In den 2010er-Jahren war, wie bei den Verurteilungen insgesamt, ein kleiner, aber fast 
kontinuierlicher jährlicher Rückgang zu beobachten. Von 2019 auf 2020 (Beginn der Covid-19-Pandemie) 
sank die Zahl der Verurteilungen Erwachsener schließlich noch einmal deutlich von 27 636 auf 23 842. 

Die Anzahl der Verurteilungen Jugendlicher, die bis Anfang der 1980er-Jahre etwa bei 8 000 bis 9 000 lag, 
ging von 1981 (9 352 Verurteilungen) bis 1989 (2 808 Verurteilungen) um über zwei Drittel zurück. Nach 
Inkrafttreten des Jugendgerichtsgesetzes 1988 mit 1. Jänner 1989 lag die Anzahl etwa zwischen 3 000 bis 
4 000 Verurteilungen jährlich. Infolge der Absenkung der Altersobergrenze für Jugendliche mit 1. Juli 2001 
sank auch die Anzahl der Verurteilungen auf jährlich etwa 3 000 – ein Niveau, auf dem sie ungefähr ein 
Jahrzehnt lang verblieb. Ab 2011 waren wieder größere relative Rückgänge zu beobachten, sodass sich 
der jährliche Wert ab 2014 bei rund 2 000 Verurteilungen einpendelte – auch hier mit deutlich niedrigeren 
Werten während der Covid-Pandemie (2021: 1537). Im Jahr 2024 stieg die Anzahl der Verurteilungen bei 
den Jugendlichen um 11,4 %, befindet sich aber mit 1 881 Verurteilungen nach wie vor leicht unter dem 
Wert von 2019.
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Alter zum Tatzeitpunkt seit 1947
Zu den Jugendlichen zählen bis 1988 und ab 1. Juli 2001 14- bis 17-Jährige, von 1989 bis 30. Juni 2001 14- bis 18-Jäh-
rige. Dementsprechend liegt die Altersuntergrenze für Erwachsene beim vollendeten 18. bzw. 19. Lebensjahr. Mit 
1. Juli 2001 wurde die strafrechtliche Alterskategorie „Junge Erwachsene“ (18- bis 20-Jährige) geschaffen, welche zur 
Fortführung der Zeitreihen in diesem Kapitel zur Kategorie der Erwachsenen gezählt und nicht extra ausgewiesen 
wird.

Staatsbürgerschaft
Die Anzahl der Verurteilungen von Personen mit österreichischer Staatsangehörigkeit ging von 117 197 
im Jahr 1959 auf 15 032 im Jahr 2024 um 87,2 % zurück. Zudem sank auch der Anteil der Verurteilten mit 
österreichischer Staatsbürgerschaft an den Verurteilungen insgesamt stark, von 95,1 % im Jahr 1959 auf 
54,2 % im Jahr 2024. Ein Anstieg der Verurteilungen nicht-österreichischer Staatsangehöriger war vor 
allem Ende der 1980er und Anfang der 1990er-Jahre zu verzeichnen (von 7 086 Verurteilungen 1987 auf 
17 257 Verurteilungen 1992). In diesem Zeitraum hat sich allerdings auch die Anzahl der in Österreich 
lebenden Personen mit nicht-österreichischer Staatsangehörigkeit verdoppelt. Unter anderem infolge 
des Falls des Eisernen Vorhangs stieg von 1989 auf 1990 die Anzahl der Verurteilungen von Personen mit 
tschechoslowakischer, rumänischer, ungarischer und polnischer Staatsangehörigkeit stark an. Verurteilte 
mit diesen Staatsangehörigkeiten machten im Jahr 1990 etwa ein Drittel der Verurteilungen ausländischer 
Staatsangehöriger aus.

Die durch die Einführung der Diversionsmaßnahmen im Erwachsenenstrafrecht im Jahr 2000 bereits stark 
rückläufige Zahl der Verurteilungen österreichischer Staatsbürger:innen hat sich in den letzten 25 Jahren 
noch einmal ungefähr halbiert (−53,1 %). Gestiegen sind hingegen die Verurteilungen von ausländischen 
Staatsbürger:innen (2000: 9 598 Verurteilungen; 2024: 12 685 Verurteilungen). Ein überdurchschnittlich 
hoher Anstieg der Verurteilungen (+ 18,9 %) war von 2003 auf 2004, nach der Osterweiterung der Europäi-
schen Union, feststellbar. Im Pandemiejahr 2020 sank die Zahl der verurteilten Nicht-Österreicher:innen 
zwar stärker (−17,7 %) als die der Österreicher:innen (−10,7 %), stieg aber in den Jahren danach auch stärker 
wieder an.

Aufgrund der gegensätzlichen Entwicklungen der Absolutzahlen erhöhte sich der Anteil der Verurteilungen 
ausländischer Staatsangehöriger daher fast laufend – von 23,1 % im Jahr 2000 verdoppelte er sich auf 
45,8 % im Jahr 2024. Im gleichen Zeitraum hat sich aber auch der Anteil der Bevölkerung mit nicht-öster-
reichischer Staatsbürgerschaft von 8,7 % im Jahr 2000 auf 19,7 % im Jahr 2024 (jeweils zu Jahresbeginn) 
mehr als verdoppelt9. Betrachtet man die diversionellen Erledigungen anhand der Zahlen des Justiz-
ministeriums, so zeigt sich, dass sie bei österreichischen Staatsangehörigen häufiger zur Anwendung 
kommen: Bei den Verfahrenserledigungen der Staatsanwaltschaft lag 2023 der Anteil der Diversionen bei 
den Österreicher:innen bei 17,5 %, bei EU-Staatsangehörigen bei 11,8 % und bei Drittstaatsangehörigen 
bei 12,5 %.10 Bei Nicht-Österreicher:innen kommt es somit häufiger zu einem Strafantrag bzw. einer An-
klage (Österreicher:innen: 22,3 %, EU: 27,0 %, Drittstaatsangehörige: 29,0 %), was zu einer rechtskräftigen 
Verurteilung führen kann. 

9	 Anzumerken ist, dass nicht alle in Österreich verurteilten Personen auch Teil der Wohnbevölkerung sind.

10	 Quelle: Sicherheitsbericht 2023 – Bericht über die Tätigkeit der Strafjustiz, S. 26.
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Verurteilungen nach Deliktgruppen im Zeitvergleich

Im folgenden Kapitel wird auf die Entwicklung der Verurteilungszahlen nach Deliktgruppen (Abschnitte 
des Strafgesetzbuchs und Nebenstrafgesetze) seit 1975 eingegangen. Grafik 20 veranschaulicht den 
historischen Verlauf. Pro Verurteilung ist ein Delikt angeführt. Im Falle einer Verurteilung wegen mehrerer 
strafbarer Handlungen wird das „führende Delikt“, d. h. das strafsatzbestimmende Delikt ausgewiesen, das 
bis 2012 von Statistik Austria algorithmisch ermittelt wurde. Seit dem Berichtsjahr 2012 wird die straf-
satzbestimmende Norm von den Gerichten übermittelt, weshalb der Vergleich mit früheren Jahren nur 
eingeschränkt möglich ist. Angeführt sind die vier größten Deliktgruppen des Berichtsjahres 2024 sowie 
Delikte gegen die sexuelle Integrität und Selbstbestimmung. Die Entwicklung der Verurteilungszahlen aller 
Abschnitte des Strafgesetzbuchs sowie ausgewählter Paragrafen und Nebenstrafgesetze kann in den Zeit-
reihentabellen V16 bis V20 des Tabellenbandes im Detail nachvollzogen werden.

Grafik 20	  
Verurteilungen nach Deliktgruppen (1975–2024)

Q: STATISTIK AUSTRIA, Verurteilungsstatistik. – St. H. = Strafbare Handlungen. – 1) St. H. gegen die sexuelle Integrität und Selbst-
bestimmung: vor dem 01.05.2004 „Strafbare Handlungen gegen die Sittlichkeit“.

Seit Einführung des Strafgesetzbuchs 1975 bezog sich der Großteil der Verurteilungen auf strafbare 
Handlungen gegen Leib und Leben (1975: 41,0 %; 33 949 Verurteilungen) und fremdes Vermögen (1975: 
29,6 %; 24 480 Verurteilungen). Die Kategorie „Sonstige“ war im Jahr 1975 sehr hoch, da hier auch die Ver-
urteilungen nach dem alten Strafgesetz (StG) angeführt sind, nach welchem es nach Einführung des neuen 
Strafgesetzbuchs im Jahr 1975 noch knapp 9 600 Verurteilungen gab. Ab 1976 wurden nur noch wenige 
Fälle nach dem alten StG abgeurteilt, was zu einem starken Rückgang der entsprechenden Verurteilungen 
(1976: 887 Verurteilungen; 1977: 335 Verurteilungen; ab 1980: jeweils unter 50 Verurteilungen nach dem 
alten StG) und zu einem Anstieg der Verurteilungen in den anderen Deliktgruppen nach dem neuen Straf-
gesetzbuch führte. Die Anzahl der Verurteilungen wegen strafbarer Handlungen gegen Leib und Leben 
ging in den darauffolgenden Jahren stärker zurück als die gegen fremdes Vermögen, bis im Jahr 1998 
die Anzahl etwa gleich hoch war und jeweils bei rund 24 000 Verurteilungen lag. Im Jahr 2000 halbierten 
sich die Verurteilungen wegen strafbarer Handlungen gegen Leib und Leben (von 22 547 auf 11 635 Ver-
urteilungen). Die Verurteilungen wegen Delikten gegen fremdes Vermögen sanken ebenfalls stark (von 
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23 075 auf 15 888 Verurteilungen). Dies lässt darauf schließen, dass seit Einführung der diversionellen Maß-
nahmen im Erwachsenenstrafrecht 2000 vor allem leichtere Delikte gegen Leib und Leben und fremdes 
Vermögen nicht mehr ausschließlich durch eine Verurteilung sanktioniert werden. In den 2010er-Jahren 
gingen Verurteilungen wegen Delikten gegen Leib und Leben sukzessive zurück, sodass ihre Zahl zum 
Ende des Jahrzehnts um 40 % niedriger war als zu Beginn (2010: 9 302, 2019: 5 627 Verurteilungen). Das ist 
vorwiegend auf die Gesetzesänderung zu § 88 Abs. 1 StGB, die mit 1. Jänner 2011 in Kraft trat (BGBl. I Nr. 
111/2010), zurückzuführen. Demnach muss bei einer fahrlässigen Körperverletzung laut § 88 Abs. 3 StGB 
die aus der Tat erfolgte Gesundheitsschädigung oder Berufsunfähigkeit nun mindestens von mehr als 
14-tägiger Dauer sein (zuvor dreitägige Dauer), damit der:die Täter:in nach § 88 Abs. 1 zu bestrafen ist. Im 
Jahr 2024 war die Anzahl der Verurteilungen nach § 88 um fast zwei Drittel niedriger als noch im Jahr 2010 
(2010: 2 340 Verurteilungen; 2019: 930 Verurteilungen; 2024: 834 Verurteilungen).

Bei den Verurteilungen wegen Delikten der übrigen Abschnitte des Strafgesetzbuchs ist kein eindeutiger 
Trend erkennbar. Bezüglich dieser Abschnitte und auch der Nebenstrafgesetze gab es seit 1975 mit Aus-
nahme des Suchtgift- bzw. Suchtmittelgesetzes jeweils nie mehr als 4 000 Verurteilungen. Von 1999 auf 
2000 konnte bei den meisten Abschnitten des StGB ein leichter Rückgang der Schuldsprüche festgestellt 
werden. 

Gegliedert nach Deliktgruppen erfolgte bei vielen Abschnitten des Strafgesetzbuches ein leichter Rück-
gang. So wurde bei der Verletzung der Unterhaltspflicht nach § 198 StGB (Abschnitt „Strafbare Handlungen 
gegen Ehe und Familie“) der Absatz 3 eingefügt, nachdem der Täter oder die Täterin nach Abs. 1 nicht zu 
bestrafen ist, wenn bis zum Schluss der Verhandlung die Unterhaltsbeträge zur Gänze bezahlt werden. Hier 
sank die Anzahl der Verurteilungen im Vergleich von 2010 zu 2024 um 70,1 %.

Nachdem Verurteilungen wegen Delikten gegen das Fremdenpolizeigesetz von 2014 auf 2015 stark zu-
nahmen, sanken sie bis 2020 wieder stark (2015: 693 Verurteilungen; 2020: 143 Verurteilungen). Dieser 
Abwärtstrend kehrte sich ab 2021 wieder um, bis im Jahr 2023 wieder 553 Verurteilungen verzeichnet wur-
den. 2024 kam es jedoch wieder zu einem deutlichen Rückgang auf 363 Verurteilungen. Die Verurteilungen 
nach dem Fremdenpolizeigesetz betrafen 2024 nahezu ausschließlich (zu 97,8 %) den Straftatbestand der 
Schlepperei (355 Verurteilungen). 

Seit Beginn der 1990er-Jahre stiegen hingegen Verurteilungen wegen Drogendelikten stark an (1990: 1 131; 
2000: 3 240; 2005: 6 128). Erst ab 2008 begann die Zahl wieder leicht abzusinken und blieb fortan relativ 
stabil auf einem Niveau von meist 4 000 bis 4 500 Fällen pro Jahr. Das Jahr 2020 brachte im Bereich der 
Suchtmittelkriminalität schließlich einen – im Vergleich zum (ebenfalls deutlichen) Rückgang sämtlicher 
Verurteilungen – überproportional starken Rückgang um 18,0 % auf 3 670 Verurteilungen. Seither ist die 
Zahl der Verurteilungen nach SMG jedes Jahr leicht gesunken und lag 2024 bei 3 187.

Sexualdelikte waren bis Ende der 1990er-Jahre bei einem oder knapp unter einem Prozent aller Ver-
urteilungen strafsatzbestimmend. Ab der Jahrtausendwende begann dieser Anteil zu steigen und lag in 
den letzten Jahren bei rund 2 bis 3 Prozent (2024: 710 Verurteilungen, 2,6 %). 
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Verurteilungen nach Sanktionen im Zeitvergleich

Informationen zu den Sanktionen stehen seit 1947 (differenziert in Geld- und Freiheitsstrafen) bzw. 1975 
(detailliertere Gliederung) zur Verfügung. Die exakten Zahlen können den Zeitreihentabellen V3 bis V5 und 
V12 bis V14 des Tabellenbandes entnommen werden.

Grafik 21	  
Verurteilungen nach Sanktionen – Absolutzahlen (1975–2024)

Q: STATISTIK AUSTRIA, Verurteilungsstatistik. – Im Zuge des Strafrechtsänderungsgesetzes 1987 wurden mit 1. März 1988 teilbedingte 
Strafen (§ 43a StGB) eingeführt. – 1) Teilbedingte Strafe: Strafe nach § 43a Abs. 2 StGB, bestehend aus einer unbedingten Geldstrafe und 
einer bedingten Freiheitsstrafe.

Die Grafiken 21 und 22 bieten einen Überblick über die zahlen- bzw. anteilsmäßige Entwicklung der ver-
schiedenen Arten von Sanktionen seit 1975, als das neue StGB eingeführt wurde. Die meisten Freiheits-
strafen seit Beginn der Zeitreihe wurden jedoch Jahrzehnte zuvor, nämlich im Jahr 1948 (69 148 Freiheits-
strafen) ausgesprochen, was einem Anteil von 60,2 % an sämtlichen Strafen entsprach. Bis 1974 waren 
sowohl die Anzahl als auch der Anteil der Freiheitsstrafen (34,6 %; 31 493 Freiheitsstrafen) weitestgehend 
rückläufig. Die Anzahl der Geldstrafen stieg bis 1959 (Höchststand der Verurteilungen insgesamt seit 
Bestehen der Statistik) auf 63 590 und war danach entsprechend dem allgemeinen Rückgang der Ver-
urteilungen ebenfalls rückläufig.

Durch die Strafrechtsreform mit Einführung des neuen Strafgesetzbuchs im Jahr 1975 fiel der Anteil der 
Freiheitsstrafen auf 22,9 %, jener der Geldstrafen stieg auf 71,4 %. Seit damals ist die Tendenz bei den Frei-
heitsstrafen allerdings steigend, jene der Geldstrafen komplementär dazu rückläufig. Die häufigste aller 
Sanktionen stellte bis zum Jahr 2000 die unbedingte Geldstrafe (1975: 65,8 %; 2000: 32,2 %) dar, danach 
wurde sie von der bedingten Freiheitsstrafe überholt. Die Anzahl der bedingten Geldstrafen stieg von 
1975 (5,6 %) bis 1991 (24,3 %) stark an, war später aber wieder rückläufig. Seit einer Gesetzesänderung mit 
1. Jänner 2011 geht die Anzahl der bedingten Geldstrafen gegen null (2010: 2 861 bedingte Geldstrafen; 
2024: 6 bedingte Geldstrafen). Die Anzahl unbedingter Freiheitsstrafen war von 1983 (10 006 unbedingte 
Freiheitsstrafen) bis 1989 (6 519 unbedingte Freiheitsstrafen) rückläufig und bewegte sich seither halb-
wegs konstant um eine Zahl von rund 6 000 bis 7 000 Verurteilungen pro Jahr. Von 2019 auf 2020 sank die 
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Zahl der unbedingten Freiheitsstrafen dann abrupt von 5 992 auf 5 075. Dieser Trend setzte sich auch noch 
2021 fort, als er mit 4 858 unbedingten Freiheitsstrafen einen neuen Tiefstwert erreichte. Mit der Gesamt-
zahl der Verurteilungen stieg in den Jahren danach auch die Anzahl der unbedingten Freiheitsstrafen 
wieder etwas an, wobei sie 2024 mit 5 633 nach wie vor etwas unter jener von 2019 (5 992) lag.

Grafik 22	  
Verurteilungen nach Sanktionen (1975–2024) – in Prozent

Q: STATISTIK AUSTRIA, Verurteilungsstatistik. – Im Zuge des Strafrechtsänderungsgesetzes 1987 wurden mit 1. März 1988 teilbedingte 
Strafen (§ 43a StGB) eingeführt. – 1) Teilbedingte Strafe: Strafe nach § 43a Abs. 2 StGB, bestehend aus einer unbedingten Geldstrafe und 
einer bedingten Freiheitsstrafe.

Die Zahl der bedingten Freiheitsstrafen war von 1975 bis zur Mitte der 80er-Jahre stark angestiegen. 
Danach zeigte sich ein deutlicher, aber kurzer Abwärtstrend, der mit Beginn der 90er-Jahre wieder vorbei 
war. Von 1990 stieg die Zahl wieder, bis 2005 mit 15 306 bedingten Freiheitsstrafen der bisherige Höhe-
punkt (in absoluten Zahlen) erreicht wurde. Seither sank die Zahl deutlich, jedoch nur absolut: Relativ zur 
Gesamtzahl der Verurteilungen bewegten sich die bedingten Freiheitsstrafen in den letzten zwei Jahr-
zehnten relativ stabil zwischen rund 35 bis 38 %. Wie in jedem Jahr seit 2001 stellten sie dadurch auch 2024 
die häufigste Sanktionsform dar (9 695 bedingte Freiheitsstrafen; 35,0 %).

Der – trotz des Rückgangs der Verurteilungen insgesamt – starke prozentuale Anstieg der verhängten 
Freiheitsstrafen ab dem Jahr 2000 (1999: 34,4 %; 2000: 49,1 %) ist darauf zurückzuführen, dass es aufgrund 
der diversionellen Erledigungen nunmehr hauptsächlich bei schweren Fällen, die meist mit Freiheitsstrafe 
bedroht sind, zu einer Verurteilung kommt. Dies zeigt sich auch daran, dass sich die Absolutzahlen der 
Freiheitsstrafen um den Jahrtausendwechsel kaum verändert haben (1999: 21 304 Freiheitsstrafen; 2000: 
20 432 Freiheitsstrafen). Danach stiegen sie bis 2007 (24 998 Freiheitsstrafen) an und sind seither wieder 
generell rückläufig (2024: 18 032 Freiheitsstrafen). Der Anteil der Freiheitsstrafen an sämtlichen Sanktio-
nen liegt dabei seit den 2010er-Jahren relativ stabil bei knapp zwei Drittel. 
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Die Anzahl der Geldstrafen ging von 1999 auf 2000 ähnlich stark zurück (−19 497 Geldstrafen) wie die An-
zahl der Verurteilungen insgesamt (−20 330 Fälle) – ein Hinweis auf eine Verschiebung in diesem Bereich 
hin zur Diversion. Der Anteil der Geldstrafen reduzierte sich dadurch von 62,6 % (1999) auf 46,3 % (2000); 
aktuell liegt er bei 27,2 % (2024).

Die Einführung der teilbedingten Strafen nach § 43a Abs. 2 StGB (teils unbedingte Geldstrafe, teils be-
dingte Freiheitsstrafe) mit 1. März 1988 wirkte sich anteilsmäßig zunächst kaum aus (1988: 0,3 %; 206 Ver-
urteilungen). Erst im Jahr 2012 wurde erstmals die Schwelle von 1 000 Verurteilungen mit einer solchen 
Sanktion überschritten (3,1 %; 1 118). In den letzten 3 Jahren lag die Zahl bei jeweils rund 1 400 Ver-
urteilungen oder gut 5 %.

Der Anteil der teilbedingten Geldstrafen an sämtlichen Sanktionen stieg von 1,1 % im Jahr 1988 (722 teil-
bedingte Geldstrafen) auf 3,5 % im Jahr 1999 (2 183 teilbedingte Geldstrafen) an, ging nach 1999 
kontinuierlich zurück und lag im Jahr 2010 bei 1,9 % (720 teilbedingte Geldstrafen). Im Jahr 2024 (1 981 teil-
bedingte Geldstrafen; 7,1 %) wurden knapp dreimal so viele teilbedingte Geldstrafen ausgesprochen wie 
im Jahr 2010. Der Anstieg ist auf eine Verlagerung der bedingten Geldstrafen auf teilbedingte Geldstrafen 
– vor allem im OLG-Sprengel Innsbruck – zurückzuführen, die im Zuge der Gesetzesänderung zu bedingten 
Geldstrafen mit 1. Jänner 2011 erfolgte. 

Noch stärker entwickelte sich der Anteil der teilbedingten Freiheitsstrafen, der anfänglich bei 0,8 % im Jahr 
1988 (560 teilbedingte Freiheitsstrafen) lag und auf 9,8 % (2 704 teilbedingte Freiheitsstrafen) im Jahr 2024 
anstieg.

Der Anteil der sonstigen Sanktionen/Maßnahmen wie Anstaltsunterbringungen, das Absehen von einer 
Zusatzstrafe oder §§ 12 und 13 des Jugendgerichtsgesetzes ging in den letzten 50 Jahren anteilsmäßig 
um die Hälfte, von 5,6 % (4 662 Sanktionen) im Jahr 1975 auf 2,7 % (740 Sanktionen) im Jahr 2024 zurück. 
Es handelt sich hierbei jedoch um eine sehr heterogen zusammengesetzte Sammelkategorie, in der sich je 
nach Sanktion unterschiedliche Entwicklungen finden. 

Während die Schuldsprüche nach § 12 bzw. § 13 JGG in den letzten 20 Jahren im Vergleich zur Gesamtzahl 
der Verurteilungen überdurchschnittlich stark zurückgingen (2000: 943 Verurteilungen, 2024: 260 Ver-
urteilungen), stieg die Anzahl der Verurteilungen zu bedingter oder unbedingter Anstaltsunterbringung 
nach § 21 Abs. 1 StGB (forensisch-therapeutische Zentren für „zurechnungsunfähige“ Personen) stark 
an. Lag der Wert im Jahr 2000 noch bei 61 Verurteilungen, hat er sich seither mehr als vervierfacht (2024: 
260). Zusätzliche Anstaltsunterbringungen nach §§ 21 Abs. 2 bis 23 StGB, die ergänzend zu einer Strafe 
angeordnet werden, stiegen ebenfalls an, wenngleich weniger steil (2012: 108 Anordnungen; 2024: 142 An-
ordnungen). Hierbei handelt es sich um Zentren für „zurechnungsfähige“ Personen, die jedoch unter dem 
„Einfluss einer schwerwiegenden und nachhaltigen psychischen Störung“ standen, für „entwöhnungs-
bedürftige Rechtsbrecher“ sowie „gefährliche Rückfallstäter“.
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3	 Wiederverurteilungsstatistik
Die Wiederverurteilungsstatistik 2024 zeigt auf, wie häufig Personen der Kohorte 2020 innerhalb des fest-
gelegten Zeitraums von 4 Jahren neuerlich von einem österreichischen Gericht rechtskräftig verurteilt 
wurden. Die Kohorte 2020 besteht aus allen Personen, die im Jahr 2020 entweder rechtskräftig verurteilt 
wurden (außer zu einer unbedingten Freiheitsstrafe/Anstaltsunterbringung) oder aus einer unbedingten 
Freiheitsstrafe/Anstaltsunterbringung entlassen wurden. Das Konzept der Statistik, insbesondere die 
Definition der Kohorte, wurde in Kapitel 1.2 vorgestellt. Methodische Hintergrundinformationen dazu 
finden sich im Glossar auf Seite 74, insbesondere unter den Stichworten „Ausgangsereignis (Wiederver-
urteilungsstatistik)“, „Rückfälligkeit“ und „Wiederverurteilungsquote“. 

Im Folgenden werden die aktuellen Ergebnisse der Wiederverurteilungsstatistik präsentiert. Zunächst 
werden anhand einer Survival-Analyse die Wiederverurteilungsquoten (kurz: WV-Quoten) und Rückfall-
risiken aller aktuell beobachteten Kohorten (2020–2023) ermittelt. Anschließend werden die Wiederver-
urteilungen der Kohorte 2020 eingehend hinsichtlich ihrer Anzahl, Einschlägigkeit, schwersten Sanktio-
nierung sowie der soziodemografischen Merkmale und Vorstrafen der betreffenden Personen analysiert. 
Zusätzlich zu den hier vorgestellten Ergebnissen wurden im Tabellenband zur Publikation detaillierte 
Tabellen zur Wiederverurteilungsstatistik veröffentlicht. Dort sind auch die den Grafiken zugrunde-
liegenden Datenblätter verfügbar.

3.1	 Survival-Analyse zur Wiederverurteilungsstatistik
Ergänzend zu den Analysen der Kohorte 2020 wird zur Untersuchung der Wiederverurteilungen auch eine 
Survival-Analyse eingesetzt. Im Grundlagenkapitel der Publikation wurde das Konzept dieser Methode 
veranschaulicht, mit der auch die aktuellsten Kohorten mit kürzeren Beobachtungszeiträumen als 4 Jahre 
in die Analyse einbezogen werden. Zusätzlich zur Kohorte 2020, die über den vollen Zeitraum von 4 Jahren 
hinsichtlich neuer Verurteilungen beobachtet wird, fließen also auch noch drei weitere Kohorten in die 
Statistik mit ein: Personen aus der Kohorte 2021 können über 3 Jahre, Personen aus der Kohorte 2022 über 
2 Jahre und Personen aus der Kohorte 2023 über ein Jahr hinweg beobachtet werden (z. B.: Kohorte 2023: 
Rechtskraftwerdung der Verurteilung mit 31. Dezember 2023; Beobachtungszeitraum bis 30. Dezember 
2024). Mittels Survival-Analyse stehen folglich auch aktuelle Informationen zu den Wiederverurteilungen 
zur Verfügung, die es ermöglichen, auf Entwicklungen zeitnah zu reagieren.

In Grafik 23 sind die Wiederverurteilungsquoten der vier aktuellsten Kohorten dargestellt. Personen der 
Kohorte 2020 – über die in dieser Publikation noch ausführlicher berichtet wird – wiesen über einen Be-
obachtungszeitraum von 4 Jahren eine WV-Quote von 30,9 % auf. Ein Jahr nach der Verurteilung bzw. Ent-
lassung war bei 10,0 % der Personen aus Kohorte 2020 zumindest eine rechtskräftige Wiederverurteilung 
im Strafregister eingetragen. Korrespondierend zur niedrigen Zahl von Verurteilungen in den Pandemie-
jahren 2020 und 2021 umfasste die Kohorte 2020 um rund 12 % weniger Personen als im Jahr zuvor (2020: 
22 598 Personen, 2019: 25 579 Personen). Die Wiederverurteilungsquote im ersten Beobachtungsjahr ist 
bei den Kohorten 2020 und 2021 mit jeweils etwa 10 % um einen halben bis einen Prozentpunkt niedriger 
als bei den Kohorten 2022 (10,4 %) und 2023 (11,1 %) – auch dies möglicherweise ein Effekt der geringen 
Verurteilungszahlen 2020 und 2021 (zum Vergleich: die Wiederverurteilungsquote im ersten Beobach-
tungsjahr der Kohorte 2018, welches vor Beginn der Pandemiemaßnahmen endete, betrug 11,1 %). Ab-
gesehen davon verdeutlicht die Einbeziehung jüngerer Kohorten mittels Survival-Analyse jedoch die 
grundsätzliche Konstanz von Wiederverurteilungen über die Jahre hinweg. 
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Grafik 23	  
Wiederverurteilungsquoten der Kohorten 2020 bis 2023 – in Prozent

Q: STATISTIK AUSTRIA, Wiederverurteilungsstatistik 2024.

Grafik 24	  
Survival-Analyse zur Wiederverurteilungsstatistik der Kohorten 2020 bis 2023  
nach Vorverurteilungen – in Prozent

Q: STATISTIK AUSTRIA, Wiederverurteilungsstatistik 2024. – Personen mit/ohne Vorstrafen vor der Ausgangsverurteilung.

Eine weitere Perspektive zur Wiederverurteilungsstatistik bietet Grafik 24. Darin sind die Überlebens-
wahrscheinlichkeiten – „überlebt“ im Sinne von „ohne Wiederverurteilung geblieben“ – dargestellt. Ein 
spezialpräventiver Anspruch der Strafjustiz ist es, bereits verurteilte Personen von weiteren gerichtlich 
strafbaren Handlungen abzuhalten. Dies gelingt bei Personen, die zum Zeitpunkt der Ausgangsver-
urteilung keine Vorverurteilung im Strafregister eingetragen hatten, besser als bei bereits vorbestraften 
Personen. Nach einem Beobachtungsjahr blieben in beiden Personengruppen noch deutlich über 80 % 
ohne Wiederverurteilung. Mit zunehmender Dauer der Beobachtung öffnet sich die Schere zwischen den 
bei der Ausgangsverurteilung Vorbestraften und Nicht-Vorbestraften: Nach 4 Beobachtungsjahren sind 
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von den Vorverurteilten nur noch gut die Hälfte ohne Wiederverurteilung, bei den Nicht-Vorverurteilten 
hingegen noch über drei Viertel. Die Entwicklungen der aktuelleren Kohorten unterscheiden sich kaum 
von denen der Kohorte 2020; eine sehr leichte Tendenz ist in Richtung einer niedrigeren Survivalrate in den 
neuesten Kohorten (2022 und 2023) zu beobachten. Auch dies ist im Kontext der unterdurchschnittlichen 
Verurteilungszahlen während Covid zu sehen. Die größten Unterschiede in der Survivalrate zeigen sich bei 
den Vorbestraften nach einem Beobachtungsjahr zwischen den Kohorten 2020 (85,3 %) und 2023 (83,3 %) 
sowie nach 2 Beobachtungsjahren zwischen den Kohorten 2020 (71,2 %) und 2022 (69,0 %). 

Neben der Darstellung der Wiederverurteilungsquoten nach Beobachtungsjahren kann auch das Wieder-
verurteilungsrisiko berechnet werden, welches aufzeigt, in welchem Zeitraum nach der Verurteilung bzw. 
Entlassung das größte Risiko einer Wiederverurteilung besteht. Die Berechnung erfolgt anhand aller Perso-
nen, die in einem Jahr erstmalig wiederverurteilt wurden, gemessen an allen Personen, die bis zu Beginn 
dieses Jahres noch ohne Wiederverurteilung waren (nicht an sämtlichen Personen der Kohorte). 

Grafik 25 veranschaulicht für alle Kohorten das Wiederverurteilungsrisiko nach Beobachtungsjahren. 
10,0 % aller Personen der Kohorte 2020 wurden bereits in den ersten 12 Monaten ab dem Zeitpunkt der 
Verurteilung bzw. Entlassung wiederverurteilt (bei der Interpretation ist zu bedenken, dass die Jahre 
2020 und 2021 durch längere generelle Ausgangssperren11 bzw. Einschränkungen im Bereich von Gastro-
nomie und Veranstaltungen geprägt waren, was sich dämpfend auf die Kriminalitätszahlen auswirkte). Im 
zweiten Beobachtungsjahr erhöhte sich das Risiko für eine erstmalige Wiederverurteilung leicht: 10,7 % der 
Personen, die nach dem ersten Beobachtungsjahr ohne Wiederverurteilung geblieben waren, wurden im 
zweiten Jahr wiederverurteilt. Nach dem zweiten Jahr ging das Wiederverurteilungsrisiko merklich zurück 
(8,1 %). Im vierten Beobachtungsjahr wurden schließlich nur noch 6,4 % der Personen aus der Kohorte 
2020, welche immerhin mindestens 3 Jahre ohne Folgeverurteilung geblieben waren, wiederverurteilt. 

Grafik 25	  
Wiederverurteilungsrisiko der Kohorten 2020 bis 2023 nach Beobachtungsjahren –  
in Prozent

Q: STATISTIK AUSTRIA, Wiederverurteilungsstatistik 2024.

11	  Allgemeine Lockdowns: 16. März bis 30. April 2020, 17. November bis 6. Dezember 2020, 26. Dezember bis 7. Februar 2021, 22. Novem-
ber bis 11. Dezember 2021 bzw. 31. Jänner 2022 (abhängig vom Impfstatus).
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Grafik 26	  
Wiederverurteilungsrisiko der Kohorten 2020 und 2021 nach Beobachtungsmonaten – 
in Prozent

Q: STATISTIK AUSTRIA, Wiederverurteilungsstatistik 2024.

Die Betrachtung des Wiederverurteilungsrisikos nach Monaten statt Jahren ermöglicht eine noch detail-
liertere Analyse. Grafik 26 veranschaulicht dies für die beiden ältesten Kohorten 2020 und 2021. Das Risiko, 
in den ersten Monaten nach der Anlassverurteilung bzw. Entlassung wiederverurteilt zu werden, ist sehr 
gering. Selbst wenn eine Person schon am Tag der Entlassung rückfällig wird, nimmt die polizeiliche und 
justizielle Verfolgung der Straftat eine gewisse Zeit in Anspruch. Dennoch wurden pro Kohorte jeweils 
rund 50 Personen bereits im ersten Beobachtungsmonat wiederverurteilt. Am größten ist das Risiko einer 
Wiederverurteilung im zweiten Halbjahr nach der Ausgangsverurteilung bzw. Entlassung. Alleine auf diese 
6 Monate entfällt ein Fünftel (20,5 %; 1 430 Personen) aller 6 983 Wiederverurteilten der Kohorte 2020. Pro 
Monat wurden in diesem Zeitraum durchschnittlich etwa 238 Personen (erstmals im Beobachtungszeit-
raum) wiederverurteilt; die durchschnittliche monatliche Anzahl an erstmalig Wiederverurteilten über den 
gesamten Beobachtungszeitraum von 4 Jahren betrug 145 Personen. Nach den ersten 12 Monaten blieb 
das Risiko für ein weiteres halbes Jahr auf einem nur geringfügig niedrigeren Niveau (rund 205 zum ersten 
Mal wiederverurteilte Personen pro Monat) und nahm nach dem 18. Monat nach der Anlassverurteilung 
bzw. Entlassung einigermaßen kontinuierlich ab.
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3.2	 Wiederverurteilungen der Kohorte 2020
Nachdem nun ein Überblick über die Wiederverurteilungsquoten und das Wiederverurteilungsrisiko 
sämtlicher aktueller Kohorten gegeben wurde, werden in diesem Kapitel die Ergebnisse zur Kohorte 2020, 
deren maximaler (4-jähriger) Beobachtungszeitraum im Berichtsjahr abgeschlossen wurde, ausführlich 
analysiert.

3.2.1	 Zeitpunkt der (ersten) Wiederverurteilung

Die Beobachtung hinsichtlich neuerlicher Verurteilungen erfolgt über einen definierten Analysezeitraum, 
der seit dem Berichtsjahr 2014 (älteste Kohorte: 2010) für alle Personen der Kohorte gleich lang ist. Zuvor 
wurden die Personen bis zum Ende des fünften Kalenderjahres ab Ausgangsereignis – also über mindes-
tens 4 bis maximal 5 Jahre, je nach dem genauen Zeitpunkt der rechtskräftigen Verurteilung bzw. Ent-
lassung – beobachtet (z. B.: Verurteilung zu einer Geldstrafe am 1. Juli 2009, Beobachtungszeitraum bis 
31. Dezember 2013). Da diese unterschiedlichen Beobachtungszeiträume Vergleiche erschwerten, wurde 
die Methodologie mit dem Berichtsjahr 2014 umgestellt. Seither wird jede Person ab dem Zeitpunkt ihrer 
rechtskräftigen Verurteilung bzw. Entlassung über einen individuellen Zeitraum von 4 Jahren hinsichtlich 
neuerlicher Verurteilungen beobachtet (z. B.: Entlassung aus einer unbedingten Freiheitsstrafe am 1. Juli 
2010; Beobachtungszeitraum bis 30. Juni 2014). 

Grafik 27	  
Wiederverurteilungsquote und Zeitpunkt der (ersten) Wiederverurteilung – in Prozent

Q: STATISTIK AUSTRIA, Wiederverurteilungsstatistik 2024. – WV = Wiederverurteilung.

Grafik 27 bietet einen Überblick darüber, wie viele Personen der Kohorte 2020 im Beobachtungszeitraum 
wiederverurteilt wurden und wie schnell es zur ersten Folgeverurteilung kam. Insgesamt wurden 22 598 
Personen ab dem Zeitpunkt ihrer Verurteilung (Rechtskraftsdatum) bzw. Entlassung im Jahr 2020 hinsicht-
lich neuerlicher Verurteilungen beobachtet. Der Großteil davon (69,1 %; 15 615 Personen) blieb im Be-
obachtungszeitraum ohne weitere rechtskräftige Verurteilung. Knapp ein Drittel (30,9 %; 6 983 Personen) 
wurde innerhalb der 4 Jahre wiederverurteilt.

Gemessen an allen wiederverurteilten Personen wurden die meisten (ersten) Wiederverurteilungen 
bereits im ersten Beobachtungsjahr rechtskräftig (32,3 %; oder 10,0 % aller Personen der Kohorte). Bei 
weiteren 31,2 % der Wiederverurteilten fand die rechtskräftige Folgeverurteilung im zweiten Jahr nach 
der Ausgangsverurteilung bzw. Entlassung statt. Das bedeutet, dass knapp zwei Drittel aller wiederver-

69

32

31

21

15

31

Ohne Wiederverurteilung

Wv im ersten Jahr

Wv im zweiten Jahr

Wv im dritten Jahr

Wv im vierten Jahr

Mit Wiederverurteilung

Insgesamt: 22 598 Personen

Insgesamt: 6 983 Personen
mit Wiederverurteilung

Gerichtliche Kriminalstatistik 2023–2024  
Wiederverurteilungsstatistik 55



urteilten Personen (63,5 %) der Kohorte 2020 innerhalb der ersten 2 Beobachtungsjahre rechtskräftig 
wiederverurteilt wurden. Wenn es zu einer Folgeverurteilung kam, dann also relativ zeitnah. Nur 15,3 % der 
Wiederverurteilten bzw. 4,7 % aller beobachteten Personen wurden im vierten Beobachtungsjahr (erst-
mals) wiederverurteilt.

3.2.2	 Häufigkeit von Wiederverurteilungen – „Verurteilungs-
karrieren“

Mit der Darstellung von sogenannten „Verurteilungskarrieren“ ist es möglich zu zeigen, wie häufig es gelingt, 
bereits verurteilte Personen von weiteren gerichtlich strafbaren Handlungen abzuhalten. Im Rahmen der 
Wiederverurteilungsstatistik besteht einerseits die Möglichkeit, zurückzublicken, d. h. festzustellen, ob 
und wie viele Vorverurteilungen vor der jeweiligen Ausgangsverurteilung im Strafregister eingetragen sind. 
Andererseits können auch sämtliche (nicht, wie bei der Survivalanalyse, nur die erste) Wiederverurteilungen 
im Beobachtungszeitraum nach der Ausgangsverurteilung/Entlassung gezählt werden (Grafik 28).

Vorverurteilungen
In der Wiederverurteilungsstatistik handelt es sich hierbei um noch nicht getilgte und nicht gelöschte Eintragungen 
von Verurteilungen im Strafregister, die vor der Ausgangsverurteilung rechtskräftig wurden. Verurteilungen durch 
ausländische Gerichte sind nicht berücksichtigt. 

Grafik 28	  
Anzahl der Wiederverurteilungen nach Vorverurteilungen – in Prozent

Q: STATISTIK AUSTRIA, Wiederverurteilungsstatistik 2024. – WV = Wiederverurteilung(en)
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tens eine Vorverurteilung eingetragen. Bei den 13 218 Personen ohne Vorstrafe blieb der überwiegende 
Teil (78,8 %) ohne Folgeverurteilung. 14,8 % hatten eine einzige Wiederverurteilung, die restlichen 6,4 % 
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wiesen zwei oder mehr Wiederverurteilungen auf. Bei Personen mit Vorstrafe war der Anteil derer ohne 
weitere Verurteilung im Beobachtungszeitraum mit 55,5 % deutlich geringer. 44,5 % der im Ausgangsjahr 
Verurteilten bzw. Entlassenen mit Vorstrafe wurden wiederverurteilt. Dabei kam es überwiegend zu einer 
(28,0 %) oder zu zwei (11,1 %) Folgeverurteilungen. Bei 5,4 % der verurteilten Personen mit Vorstrafe wur-
den drei oder mehr Wiederverurteilungen rechtskräftig. Darüber hinaus zeigt sich, dass mit zunehmender 
Anzahl an Vorverurteilungen die Wiederverurteilungsquote steigt. Die Spanne der Wiederverurteilungs-
quote reicht von 21,2 % bei Personen ohne Vorverurteilungen bis hin zu einer Quote von 48,7 % bei Perso-
nen mit mindestens vier Vorverurteilungen.

Aus dem mittleren Kreis der Grafik 28 ist ersichtlich, dass den größten Anteil an der Wiederverurteilungs-
statistik jene Personen ausmachen, die nur eine einzige Verurteilung (nämlich jene des Ausgangsereig-
nisses) aufweisen: 46,1 % der beobachteten Personen waren weder vorbestraft, noch wurden sie im auf 
die Verurteilung/Entlassung folgenden Analysezeitraum von einem österreichischen Gericht rechtskräftig 
wiederverurteilt. Etwa jede fünfte Person (18,5 %) der Kohorte 2020 hatte eine längere Verurteilungs-
karriere vorzuweisen: 4 175 Personen waren zum Zeitpunkt der Ausgangsverurteilung bereits vorbestraft 
und hatten noch mindestens eine Folgeverurteilung im Beobachtungszeitraum.

Die Auswertung der Wiederverurteilungen nach Vorverurteilungen und Anzahl der Wiederverurteilungen 
zeigt zum einen, dass bei einem Großteil der Personen der Kohorte 2020 die Anlassverurteilung ein ein-
maliges Ereignis blieb. Zum anderen zeigen die hohen Wiederverurteilungsquoten von mehrfach vor-
bestraften Personen auch die Schwierigkeit, eine einschlägige Gruppe von weiteren strafbaren Hand-
lungen abzuhalten.

3.2.3	 Wiederverurteilungen nach soziodemografischen Merkmalen

Gegliedert nach den im Strafregister verfügbaren soziodemografischen Merkmalen der Verurteilten – 
Geschlecht, Alter und Staatsangehörigkeit – kann ein differenzierteres Bild über Verurteilungskarrieren 
gegeben werden. Übersicht 8 zeigt die Wiederverurteilungsquoten der Kohorte 2020 anhand dieser 
Merkmale.

Mit 74,6 % war der Anteil der Frauen, die ab 2020 innerhalb von 4 Jahren ohne Wiederverurteilung blieben, 
merklich höher als jener der Männer (68,1 %). Ein geschlechtsspezifischer Unterschied zeigte sich auch in 
der Anzahl der Folgeverurteilungen. Während der Anteil mit mindestens zwei Wiederverurteilungen bei 
den Frauen bei 8,1 % lag, war er bei den Männern um gut ein Drittel höher (11,1 %).

Jugendliche (14- bis 17-Jährige) hatten im Vergleich zu den anderen Altersgruppen (Alter zum Tatzeitpunkt 
der Ausgangsverurteilung) mit 56,1 % die höchste Wiederverurteilungsquote. Bei den jungen Erwachsenen 
wurden 4 von 10 (40,2 %; 18- bis 20-Jährige) innerhalb von 4 Jahren wiederverurteilt, bei den Erwachsenen 
(21-Jährige und älter) nur 27,9 %. Dasselbe Muster, also eine sinkende Wiederverurteilungsquote mit zu-
nehmendem Alter, zeigt sich auch bei Betrachtung des Alters zum Zeitpunkt der Rechtskraftwerdung der 
Ausgangsverurteilung: Während der Anteil der Wiederverurteilten bei den 21- bis 24-Jährigen bei 37,0 % 
lag, betrug die Wiederverurteilungsquote bei den Über-54-Jährigen nur mehr 13,9 %.
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Übersicht 8	  
Wiederverurteilungsquote und Anzahl der Wiederverurteilungen nach demografischen 
Merkmalen

Personenmerkmal 
bei der Ausgangs­
verurteilung

Personen 
im Aus­

gangsjahr 
insgesamt

Perso­
nen ohne 

Wiederver­
urteilung

Personen mit Wiederverurteilung

gesamt1 1 Wieder­
verurteilung

2 Wiederver­
urteilungen

3 Wiederver­
urteilungen

4 oder mehr 
Wiederver­
urteilungen

in %

Insgesamt 22 598 69,1 30,9 20,3 7,1 2,6 0,9

Geschlecht

Männer 19 089 68,1 31,9 20,9 7,4 2,7 1,0
Frauen 3 509 74,6 25,4 17,3 5,6 1,9 0,5

Alter zum Tatzeitpunkt2

Jugendliche 1 395 43,9 56,1 28,5 15,3 8,2 4,1
Junge Erwachsene 2 313 59,8 40,2 24,3 10,1 4,2 1,7
Erwachsene 18 890 72,1 27,9 19,2 6,2 1,9 0,6

Staatsangehörigkeit

Österreich 13 405 65,9 34,1 21,7 8,1 3,1 1,1
Nicht-Österreich 9 193 73,7 26,3 18,2 5,7 1,8 0,6

Q: STATISTIK AUSTRIA, Wiederverurteilungsstatistik 2024. 
1) Wiederverurteilungsquote. – 2) Zu den Jugendlichen zählen 14- bis 17-Jährige. Die im Jahr 2001 geschaffene Alterskategorie „Junge 
Erwachsene“ umfasst die 18- bis 20-Jährigen. Die Altersuntergrenze für Erwachsene liegt somit beim vollendeten 21. Lebensjahr.

Bei den hohen Wiederverurteilungsquoten der zum Tatzeitpunkt 14- bis 20-Jährigen muss die Strafrechts-
praxis bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen berücksichtigt werden. Es ist davon auszugehen, dass es 
vorwiegend bei „schweren“ Fällen tatsächlich zu einer Verurteilung kommt und diese Personen mit einer 
höheren Wahrscheinlichkeit rückfällig werden. Dies zeigt sich nicht nur an der Wiederverurteilungsquote, 
sondern auch an der höheren Anzahl von Wiederverurteilungen: Bei den beiden jüngeren Alterskategorien 
war vor allem der Anteil der mehrfachen Wiederverurteilungen beträchtlich (Jugendliche: 27,6 %; junge 
Erwachsene: 16,0 %; Erwachsene: 8,7 %). 

Mehr als zwei von drei Jugendlichen mit Vorstrafe (68,7 %) wurden wiederverurteilt. Bei den jungen Er-
wachsenen mit Vorstrafe machte der Anteil der Personen mit Folgeverurteilung 54,7 % aus. Erwachsene 
mit Vorverurteilung wurden seltener wiederverurteilt (42,3 %).

Von den im Jahr 2020 verurteilten bzw. entlassenen Personen mit österreichischer Staatsangehörigkeit 
wurden 34,1 % innerhalb des individuellen Beobachtungszeitraums von 4 Jahren wiederverurteilt. Die 
Wiederverurteilungsquote derjenigen mit nicht-österreichischer Staatsbürgerschaft lag um knapp acht 
Prozentpunkte niedriger (26,3 %). Dies ist zum Teil dadurch erklärbar, dass unter bestimmten Voraus-
setzungen die Möglichkeit einer Ausweisung nach einer Verurteilung besteht und sich unter den aus-
ländischen Verurteilten auch nicht in Österreich wohnhafte Personen befinden. Da ausländische Ver-
urteilungen von der Analyse ausgeschlossen sind, reduziert sich die Grundgesamtheit, die bezüglich ihrer 
erneuten Straffälligkeit beobachtet werden kann.
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3.2.4	 Wiederverurteilungen nach ausgewählten Deliktgruppen  
und Einschlägigkeit

Die Wiederverurteilungsquote lässt sich auch differenziert nach dem strafsatzbestimmenden Delikt der 
Ausgangsverurteilung berechnen. Es besteht sowohl die Möglichkeit, die Häufigkeit, als auch die Ein-
schlägigkeit von Wiederverurteilungen zu untersuchen. Dabei wird analysiert, wie häufig Personen wegen 
eines Delikts verurteilt wurden, das sowohl bei der Ausgangs- als auch bei der Wiederverurteilung straf-
satzbestimmend war. In gleicher Weise besagt die einschlägige Wiederverurteilungsquote im Sinne der-
selben Deliktgruppe, dass eine strafsatzbestimmende Norm einer Wiederverurteilung in dieselbe Delikt-
gruppe fiel wie das strafsatzbestimmende Delikt der Ausgangsverurteilung (z. B.: § 127 StGB Diebstahl 
war strafsatzbestimmend bei der Ausgangsverurteilung, § 146 StGB Betrug bei der Wiederverurteilung 
– beide gehören zur Deliktgruppe „Strafbare Handlungen gegen fremdes Vermögen“, somit ist die Wieder-
verurteilung einschlägig im Sinne derselben Deliktgruppe, aber nicht einschlägig im Sinne desselben 
Deliktes).

Bei Analyse der Einschlägigkeit ist zu beachten, dass die Beschränkung der Auswertung auf das „führende 
Delikt“ bei einer Verurteilung wegen mehrerer strafbarer Handlungen dazu führen kann, dass einschlägige 
Wiederverurteilungen nicht als solche gewertet werden. Wird ein Delikt derselben Deliktgruppe entweder 
bei der Folgeverurteilung oder bei der Ausgangsverurteilung durch ein schwereres Delikt einer anderen 
Deliktgruppe verdrängt, wird die Wiederverurteilung nicht als einschlägig gezählt. Man muss daher von 
einer Unterschätzung der Quoten einschlägiger Wiederverurteilung vor allem bei Delikten mit einem nied-
rigen angedrohten Strafrahmen ausgehen.

Grafik 29	  
Einschlägige Wiederverurteilungsquote nach ausgewählten Deliktgruppen 
(des strafsatzbestimmenden Delikts) – in Prozent

Q: STATISTIK AUSTRIA, Wiederverurteilungsstatistik 2024. – St. H. = Strafbare Handlungen.
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Grafik 29 zeigt die Wiederverurteilungsquoten sowie einschlägigen Wiederverurteilungsquoten nach aus-
gewählten Deliktgruppen. Am häufigsten kam es zu einer Wiederverurteilung u. a. bei strafbaren Hand-
lungen gegen die Staatsgewalt (37,1 %), gegen die Freiheit (36,0 %) und gegen fremdes Vermögen (33,2 %). 
Noch höher lag die Wiederverurteilungsquote bei Delikten gegen das Waffengesetz (39,0 %); allerdings war 
diese Deliktgruppe nur bei 333 Personen strafsatzbestimmend in der Ausgangsverurteilung.

Personen, die bei der Ausgangsverurteilung wegen strafbarer Handlungen gegen die sexuelle Integrität 
und Selbstbestimmung verurteilt worden waren (648 Personen), wiesen mit 16,5 % eine der niedrigsten 
Wiederverurteilungsquoten auf. Ähnlich gering war der Anteil der Wiederverurteilungen bei Personen, die 
nach dem Finanzstrafgesetz (111 Personen insgesamt; WV-Quote: 14,4 %) oder nach dem Fremdenpolizei-
gesetz 2005 (135 Personen insgesamt; WV-Quote: 6,7 %) verurteilt wurden. 

Bei der Betrachtung der Einschlägigkeit von Wiederverurteilungen, gegliedert nach der Strafsatz-
bestimmung der Ausgangsverurteilung, kann der Wert einerseits auf sämtliche Personen mit einer be-
stimmten Ausgangsverurteilung bezogen werden, wodurch man einen Eindruck von der Häufigkeit des 
Phänomens erhält. Auch im Tabellenband (Tabellen W7 und W8) bezieht sich die Quote der „einschlägig“ 
Wiederverurteilten auf diese Basis. Alternativ dazu kann die Zahl auch nur auf die Wiederverurteilten 
bezogen werden. Auf diese Weise ergibt sich ein Eindruck davon, wie viele der überhaupt rückfällig ge-
wordenen Personen einschlägig wiederverurteilt wurden, und wie viele wegen anderer Delikte. Zu be-
rücksichtigen ist jedoch stets die Beschränkung auf das strafsatzbestimmende Delikt der Ausgangs- und 
Wiederverurteilung. 

Einschlägig wiederverurteilt im Sinne (mindestens) einer Verurteilung nach demselben Abschnitt des Straf-
gesetzbuchs bzw. demselben Nebenstrafgesetz (hier als „Deliktgruppe“ bezeichnet) wie bei der Anlassver-
urteilung wurden im Beobachtungszeitraum insgesamt 3 065 Personen, das sind 13,6 % aller im Jahr 2020 
Verurteilten/Entlassenen oder 43,9 % der überhaupt Wiederverurteilten. Einschlägig wiederverurteilt im 
Sinne desselben Delikts wurden 1 557 Personen, das sind 6,9 % aller Personen der Kohorte bzw. 22,3 % der 
Wiederverurteilten. Die Anteile einschlägiger Wiederverurteilungen sind auch in Grafik 29 dargestellt (hell-
blaue Balkensegmente). 

Die höchsten Anteilswerte einschlägiger Wiederverurteilungen im Sinne derselben Deliktgruppe gab es 
bei strafbaren Handlungen gegen fremdes Vermögen: Etwa jede:r Fünfte (20,4 %) mit einer solchen Aus-
gangsverurteilung wurde einschlägig wiederverurteilt. Bezieht man die Zahl der einschlägig Wiederver-
urteilten nicht auf alle Personen, sondern nur jene, die überhaupt wiederverteilt wurden, ergibt sich bei 
strafbaren Handlungen gegen fremdes Vermögen eine einschlägige Wiederverurteilungsquote von 61,4 %. 
Bei gewerbsmäßigem Diebstahl liegt diese Zahl sogar bei 79,0 %. Das bedeutet: Bei fast vier Fünftel aller 
wegen diesem Delikt Verurteilten und später erneut Verurteilten war diese Deliktgruppe wieder (bei zu-
mindest einer Verurteilung) strafsatzbestimmend. 

Bei der großen Gruppe der wegen Suchtmitteldelikten Ausgangsverurteilten zeigt sich eine deliktgruppen-
einschlägige Wiederverurteilungsquote von 13,8 %, davon rund zwei Drittel wegen desselben Deliktes. 
Bei Delikten gegen die Ehe und Familie wurden 14,6 % wegen desselben Deliktes (und gleichzeitig der-
selben Deliktgruppe – es gab keine Wiederverurteilungen nach anderen Paragrafen aus diesem Abschnitt) 
wiederverurteilt. Weitere 17,9 % wurden wegen gänzlich anderer Abschnitte des Strafgesetzbuches ver-
urteilt. 

Am seltensten einschlägig wiederverurteilt im Sinne derselben Deliktgruppe wurden Personen, die bei 
der Ausgangsverurteilung wegen strafbarer Handlungen gegen die Rechtspflege (2,0 %), gegen die Zu-
verlässigkeit von Urkunden und Beweiszeichen (4,7 %) oder gegen die sexuelle Integrität und Selbst-
bestimmung (5,4 %) verurteilt worden waren. Jedoch kann sich innerhalb der einzelnen Abschnitte auch 
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ein heterogenes Bild zeigen: Bei Personen, die nach § 201 StGB Vergewaltigung (74 Personen) verurteilt 
worden waren, gab es etwa im Beobachtungszeitraum keine einzige Wiederverurteilung wegen derselben 
Deliktgruppe (14 wegen anderer Deliktgruppen wiederverurteilte Personen, 18,9 %). Hingegen wurden 
Personen, die wegen § 207a (Bildliches sexualbezogenes Kindesmissbrauchsmaterial und bildliche sexual-
bezogene Darstellungen minderjähriger Personen) verurteilt worden waren und eine Wiederverurteilung 
erhielten, zu 55,9 % wegen eines Sexualdeliktes wiederverurteilt (19 von 34 überhaupt wiederverurteilten 
Personen), davon mehrheitlich wegen desselben Paragrafen. So sind die 5,4 % deliktgruppeneinschlägigen 
Wiederverurteilungen bei Sexualdelikten gut zur Hälfte auf Ausgangsverurteilte mit diesem einen spezi-
fischen Delikt der Ausgangsverurteilung (§ 207a StGB) zurückzuführen, welches auch die häufigste Aus-
gangsverurteilung im Bereich der Sexualdelikte darstellt (38,3 % oder 248 Personen). Die zweithäufigste 
Strafsatzbestimmung war der § 206 StGB Schwerer sexueller Missbrauch von Unmündigen (97 Personen 
oder 15,0 % aller wegen Sexualdelikten Ausgangsverurteilten). Von den 16 wiederverurteilten Personen 
mit diesem Ausgangsdelikt wurden 37,5 % (6 Personen) erneut deliktgruppeneinschlägig, also wegen eines 
Sexualdeliktes, verurteilt.

3.2.5	 Wiederverurteilungen nach Sanktionen

Werden die Personen, die hinsichtlich neuerlicher Verurteilungen beobachtet werden, getrennt nach der 
Sanktion der Ausgangsverurteilung betrachtet, zeigen sich teils große Unterschiede in den Wiederver-
urteilungsquoten. Generell geht aus den Analysen hervor, dass mit zunehmender Schwere der Ausgangs-
verurteilung die Wiederverurteilungsquote ansteigt. Einfache kausale Erklärungen sind aber nicht zulässig, 
denn man muss bedenken, dass mit den verhängten Sanktionen unterschiedlich schwere Delikte bestraft 
werden und hinter diesen Delikten unterschiedliche Personengruppen stehen, die sich somit auch in ihrem 
Rückfallrisiko unterscheiden.

Beispielsweise werden Schuldsprüche ohne Strafe oder unter Vorbehalt der Strafe nur im Rahmen des 
Jugendstrafrechts ausgesprochen. Da vor allem bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen versucht wird, 
gerichtlich strafbare Handlungen außergerichtlich zu bereinigen, sind in der Wiederverurteilungsstatistik 
vor allem jene erfasst, die aufgrund der Schwere der Tat oder wegen anderer Gründe, die diversionelle 
Maßnahmen nicht zuließen, verurteilt wurden12. Das spiegelt sich in einer Wiederverurteilungsquote von 
56,1 % bei den Jugendlichen wider, also doppelt so hoch wie bei den Erwachsenen (27,9 %) und immer 
noch rund 16 Prozentpunkte höher als bei den jungen Erwachsenen (40,2 %). War die Sanktion der Aus-
gangsverurteilung ein Schuldspruch unter Vorbehalt der Strafe (§ 13 JGG), kam es bei 62,1 % der Personen 
zu einer Wiederverurteilung, was diese Sanktion zu jener mit der höchsten Wiederverurteilungswahr-
scheinlichkeit macht (siehe Übersicht 9). Zu bedenken ist dabei jedoch auch die relativ geringe Zahl 
von 182 Personen mit einer solchen Ausgangsverurteilung (weniger als 1 % der Kohorte). 

Personen, die zu einer Geldstrafe verurteilt worden waren, blieben zum Großteil (69,7 %) ohne weitere Ver-
urteilung im Beobachtungszeitraum. Ihre Wiederverurteilungsquote (30,3 %) entspricht dem Durchschnitt 
der gesamten Kohorte (30,9 %). Zwischen bedingten, teilbedingten und unbedingten Geldstrafen zeigen 
sich dabei nur geringe Unterschiede. 

12	 Verfahrenserledigungen durch die Staatsanwaltschaft im Jahr 2023: Diversionen bei Jugendlichen 20,7 %, bei jungen Erwachsenen 
28,8 %, bei Erwachsenen 14,0 %. Durch die Gerichte: Diversionen bei Jugendlichen 26 %, bei jungen Erwachsenen 22 %, bei Erwachse-
nen 19 %. Quelle: Sicherheitsbericht 2023 – Bericht über die Tätigkeit der Strafjustiz, S. 26 bzw. S. 32. 
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Übersicht 9	  
Wiederverurteilungen nach Sanktionen bei der Ausgangsverurteilung

Sanktion bei der  
Ausgangsverurteilung

Personen 
im Aus­

gangsjahr 
insgesamt

Ohne 
Wiederver­
urteilung  

in %

Mit 
Wiederver­
urteilung  

in %

(Erste) Wiederverurteilung  
im … Beobachtungsjahr

1. 2. 3. 4.

%-Anteile an „Mit Wiederverurteilung“

Insgesamt 22 598 69,1 30,9 32,3 31,2 21,2 15,3

Geldstrafe 6 743 69,7 30,3 29,4 33,7 21,3 15,6
bedingt 7 71,4 28,6 50,0 50,0 - -
teilbedingt (§ 43a Abs. 1 StGB) 1 641 72,2 27,8 26,7 33,3 23,9 16,2
unbedingt 5 095 68,9 31,1 30,2 33,8 20,5 15,5

Unbedingte Geld-/ 
bedingte Freiheitsstrafe1 1 216 70,0 30,0 32,1 30,4 20,3 17,3

Freiheitsstrafe 14 173 68,9 31,1 32,9 30,4 21,3 15,3
bedingt 8 231 70,7 29,3 30,3 31,1 22,1 16,4
teilbedingt (§ 43a Abs. 3 u. 4 StGB) 1 981 71,5 28,5 34,7 27,8 21,9 15,6
unbedingt 3 961 63,8 36,2 36,7 30,2 19,7 13,4

urteilsmäßig entlassen 1 951 56,4 43,6 38,8 28,9 19,3 13,0
bedingt entlassen nach § 46 StGB 1 718 72,6 27,4 33,2 33,0 20,2 13,6
bedingte Nachsicht 292 61,0 39,0 35,1 28,9 20,2 15,8

Schuldspruch ohne Strafe (§ 12 JGG) 16 50,0 50,0 50,0 25,0 25,0 -
Schuldspruch unter Vorbehalt der 
Strafe (§ 13 JGG) 182 37,9 62,1 61,1 17,7 16,8 4,4
Bedingte Unterbringung in einer  
Anstalt (§§ 21–23 StGB) 106 83,0 17,0 - 55,6 22,2 22,2
Unbed. Unterbringung in einer Anstalt 
(§§ 21–23 StGB) 152 84,2 15,8 37,5 33,3 16,7 12,5
Sonstige Sanktionen 10 90,0 10,0 - - 100,0 -

Q: STATISTIK AUSTRIA, Wiederverurteilungsstatistik 2024. – 1) Teilbedingte Strafe nach § 43a Abs. 2 StGB.

Bei den bedingten (29,3 %) und teilbedingten (28,5 %) Freiheitsstrafen lag die Wiederverurteilungsquote 
noch marginal unter der Wiederverurteilungsquote sämtlicher Verurteilter von 30,9 %. Innerhalb der 
teilbedingten Freiheitsstrafen zeigt sich jedoch eine deutlich niedrigere WV-Quote der ausländischen 
Verurteilten (21,9 %), die den Großteil (62,7 %) der Ausgangsverurteilten mit dieser Sanktion ausmachen 
und somit den Durchschnittswert drücken. Österreichische Staatsangehörige hingegen hatten nach teil-
bedingten Freiheitsstrafen eine deutlich höhere Wiederverurteilungsquote (39,6 %), die auch leicht über 
der Wiederverurteilungsquote aller österreichischen Staatsangehörigen (34,1 %) liegt.

Bei der unbedingten Freiheitsstrafe stechen vor allem die starken Unterschiede je nach Art der Haftent-
lassung hervor. Am häufigsten wurden Personen wiederverurteilt, die zum geplanten Haftende urteils-
mäßig entlassen wurden: 43,6 % der 1 951 urteilsmäßig Entlassenen waren innerhalb von 4 Jahren wieder-
verurteilt. Viel niedriger ist dieser Wert bei den bedingt Entlassenen (27,4 %). 
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Bedingte Entlassung
Eine bedingte Entlassung aus einer Freiheitsstrafe (§ 46 StGB) ist nach Verbüßung der Hälfte der verhängten Strafe 
möglich. Voraussetzung dafür ist die Annahme, dass die Person trotz vorzeitiger Entlassung nicht wieder straffällig 
werden wird (Spezialprävention). Bei schweren Taten kann eine Entlassung vor Verbüßung von zwei Drittel der Strafe 
zudem aus generalpräventiven Gründen abgelehnt werden (das heißt, sofern es nötig ist, um andere von einer Be-
gehung abzuhalten). Die zu verbüßende Strafzeit beträgt mindestens 3 Monate bzw. einen Monat bei Taten, die vor 
Vollendung des 21. Lebensjahres begangen wurden. Wird die bedingte Entlassung während einer Probezeit von i. d. R. 
mindestens einem Jahr und höchstens 3 Jahren nicht widerrufen, so ist sie nach Ende der Probezeit als endgültig zu 
erklären.

Um die hohe Wiederverurteilungsquote der auch zahlenmäßig bedeutenden Gruppe der urteilsmäßig 
Entlassenen (1 951 Personen, 8,6 % der Kohorte) besser einordnen zu können, wird sie im Folgenden näher 
analysiert (siehe Grafik 30). 

Grafik 30	  
Merkmale urteilsmäßig Entlassener – in Prozent

Q: STATISTIK AUSTRIA, Wiederverurteilungsstatistik 2024. – Insgesamt: 1 951 im Jahr 2020 urteilsmäßig Entlassene. – Junge Erwachsene:
18- bis 20-Jährige, Jugendliche: 14- bis 17-Jährige.
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Von den 1 951 urteilsmäßig Entlassenen war der weitaus überwiegende Anteil männlich (93,7 %) und 
zum Tatzeitpunkt erwachsen (92,1 %). Bei rund der Hälfte handelte es sich um österreichische Staats-
angehörige (51,3 %). Für 84,0 % war es nicht die erste Verurteilung; sie hatten bereits vor der Ausgangs-
verurteilung einen Eintrag im Strafregister. Mehr als die Hälfte (53,0 %; 1 034 Personen) wies sogar eine 
relativ lange Verurteilungskarriere auf und hatte vor der Ausgangsverurteilung mindestens vier Vorstrafen. 
Darüber hinaus mussten 67,4 % in der Vergangenheit schon einmal eine unbedingte Haftstrafe verbüßen. 

Trotz entsprechender Vorgeschichten schaffte mehr als die Hälfte der urteilsmäßig entlassenen Personen 
(56,4 %), im Beobachtungszeitraum ohne Folgeverurteilung zu bleiben.

Bei urteilsmäßig entlassenen Personen war die einschlägige Wiederverurteilungsquote im Sinne derselben 
Deliktgruppe (20,3 %) deutlich höher als bei allen Ausgangsverurteilten der Kohorte 2020 (13,6 %), wobei 
der Anteil der überhaupt Wiederverurteilten (egal ob einschlägig oder nicht) in dieser Gruppe an sich stark 
erhöht ist. Betrachtet man nur diejenigen, die tatsächlich wiederverurteilt wurden, so relativiert sich der 
Unterschied deutlich: 46,7 % aller urteilsmäßig entlassenen Wiederverurteilten erhielten zumindest eine 
einschlägige (im Sinne derselben Deliktgruppe) Wiederverurteilung, im Vergleich zu 43,9 % aller Wieder-
verurteilten.

11,8 % der urteilsmäßig Entlassenen wurden wegen desselben Delikts wie bei der Ausgangsverurteilung 
wiederverurteilt. Exemplarisch wird hier auf die einschlägigen Wiederverurteilungsquoten für drei zahlen-
mäßig besonders bedeutsame Delikte (§ 127 StGB Diebstahl, § 83 StGB Körperverletzung und § 27 SMG 
Unerlaubter Umgang mit Suchtgiften) eingegangen. 20,7 % der wegen Diebstahl bzw. 10,3 % der wegen 
Körperverletzung verurteilten und 2020 aus unbedingter Freiheitsstrafe urteilsmäßig entlassenen Per-
sonen (Diebstahl: insgesamt 179 Personen, Körperverletzung: 195 Personen) wurden im Beobachtungs-
zeitraum neuerlich wegen desselben Delikts verurteilt (Wiederverurteilungsquote im Sinne derselben 
Deliktgruppe: 39,7 bzw. 16,9 %). Ebenfalls hoch war die einschlägige Wiederverurteilungsquote bei den 
189 Entlassenen, die wegen unerlaubten Umgangs mit Suchtgiften in Haft waren: 24,9 % wurden erneut 
nach § 27 SMG verurteilt (nach SMG generell: 27,5 %).

Im Folgenden wird die Sanktionierung bei der schwerwiegendsten Wiederverurteilung jeder Person ana-
lysiert, gegliedert nach Vorstrafen und der Sanktion bei der Ausgangsverurteilung. Eine Gegenüberstellung 
der Sanktionen der Ausgangs- und der schwersten Wiederverurteilung erfolgt in Grafik 31.

Bei wiederverurteilten Personen, die zum Zeitpunkt der Ausgangsverurteilung keine Vorstrafe aufwiesen, 
belief sich bei der Sanktion der schwersten Wiederverurteilung der Anteil der Freiheitsstrafen auf 66,5 %. 
Mit zunehmender Anzahl an Vorstrafen erhöhte sich auch der Anteil der Freiheitsstrafen als Reaktion auf 
die schwerste Wiederverurteilung (eine Vorverurteilung: 69,1 %; zwei bis drei Vorverurteilungen: 78,3 %; 
vier und mehr Vorverurteilungen: 81,5 %). Am häufigsten wurden Personen, die vor der Anlassverurteilung 
schon eine Vorstrafe mit Strafhaft eingetragen hatten, zu einer Freiheitsstrafe wiederverurteilt: 86,1 % er-
hielten eine Freiheitsstrafe, von diesen wiederum 82,4 % eine unbedingte. 

Betrachtet man die Sanktionierung bei der Wiederverurteilung gegliedert nach der Sanktion der Aus-
gangsverurteilung (Grafik 31), geht hervor, dass die schwerste Wiederverurteilung umso strenger ausfällt, 
je strenger die Strafe bei der Ausgangsverurteilung war. 35,0 % der Verurteilten, die bei der Ausgangs-
verurteilung im Jahr 2020 eine Geldstrafe erhalten hatten, wurden bei der schwersten Folgeverurteilung 
wiederum zu einer Geldstrafe verurteilt; bei 52,9 % wurde eine Freiheitsstrafe ausgesprochen. Bei Perso-
nen, die mit einem Schuldspruch unter Vorbehalt der Strafe (§ 13 JGG) bei der Ausgangsverurteilung ver-
warnt worden waren, wurde in drei Viertel der Fälle mit einer Freiheitsstrafe, davon mehrheitlich bedingt, 
reagiert. Diejenigen, die im Jahr 2020 zu einer bedingten oder teilbedingten Freiheitsstrafe verurteilt oder 
aus einer unbedingten Freiheitsstrafe entlassen worden waren (Freiheitsstrafen insgesamt) wurden im 
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Fall einer Wiederverurteilung zu 82,2 % erneut mit einer Freiheitsstrafe sanktioniert, während lediglich 
10,5 % zu einer Geldstrafe verurteilt wurden. Der Anteil der Freiheitsstrafen als Sanktion der schwersten 
Wiederverurteilung lag bei den 2020 urteilsmäßig entlassenen und wiederverurteilten Personen sogar bei 
91,5 %. Bei dieser Personengruppe handelte es sich überwiegend (zu 70,4 %) um entweder wegen straf-
baren Handlungen gegen Leib und Leben, Vermögensdelikte, oder Delikte gegen das Suchtmittelgesetz 
Ausgangsverurteilte.

Grafik 31	  
Sanktion der schwersten Wiederverurteilung, nach der Sanktion der Ausgangsverurteilung 
– in Prozent

Q: STATISTIK AUSTRIA, Wiederverurteilungsstatistik 2024. – 1) § 13 JGG: Schuldspruch unter Vorbehalt der Strafe – 2) Strafe nach § 43a 
Abs. 2 StGB, bestehend aus einer unbedingten Geldstrafe und einer bedingten Freiheitsstrafe. 

3.3	 Wiederverurteilungen im Zeitvergleich
Im Folgenden wird die Entwicklung der Wiederverurteilungsquote seit ihrem Bestehen (Berichtsjahr 2007) 
analysiert. Beim Vergleich der Wiederverurteilungsquote ab 2012 und ab 2014 mit den Vorjahren muss 
allerdings berücksichtigt werden, dass inhaltliche und technische Änderungen zu Zeitreihenbrüchen – u. a. 
einem Rückgang der Wiederverurteilungsquote um 1,8 Prozentpunkte (Berichtsjahr 2012) und um 2,8 Pro-
zentpunkte (Berichtsjahr 2014) – führten. Nähere Ausführungen zu den Änderungen mit den Berichtsjahren 
2012 und 2014 finden sich in Kapitel 4.1 „Technische und methodische Umstellungen“.

Aus Übersicht 10 geht hervor, dass die Wiederverurteilungsquote in den ersten Jahren sehr konstant 
war. Von 2007 bis 2013, als sich der Beobachtungszeitraum hinsichtlich neuerlicher Verurteilungen über 
5 Kalenderjahre und somit über mindestens 4 bis maximal 5 individuelle Jahre erstreckte, lag die Wieder-
verurteilungsquote zwischen 37,4 % und 38,1 %. Sie lag somit über 7 Jahre hinweg sehr stabil innerhalb 
einer Schwankungsbreite von einem Prozentpunkt. Ohne Berücksichtigung der Änderungen mit dem 
Berichtsjahr 2014 wäre die Wiederverurteilungsquote im Jahr 2014 dem Trend des vorhergehenden 
Berichtsjahres 2013 folgend leicht rückläufig gewesen. Da aber u. a. der Beobachtungszeitraum von 
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5 Kalenderjahren auf 4 Jahre umgestellt wurde, kam es 2014 zu einem Zeitreihenbruch von minus 2,8 Pro-
zentpunkten. Der Großteil des Rückgangs ist darauf zurückzuführen, dass nun Personen gleich lang ab 
dem Zeitpunkt der Verurteilung bzw. Entlassung über 4 Jahre hinweg beobachtet werden und der Zeit-
raum nach Ende dieser 4 Jahre bis zum Ende des Berichtsjahres nicht mehr in der Wiederverurteilungs-
statistik berücksichtigt wird. Z. B.: Eine Person wurde am 1. Juli 2010 entlassen und bis 30. Juni 2014 
hinsichtlich einer Wiederverurteilung beobachtet. Wurde eine Folgeverurteilung zwischen 1. Juli und 31. 
Dezember 2014 rechtskräftig, wurde diese nicht mehr in die Statistik aufgenommen.

Übersicht 10	  
Wiederverurteilungen im Zeitvergleich

Kohorte Beobachtungs­
zeitraum Berichtsjahr

Personen im 
Ausgangsjahr 

insgesamt

Personen ohne 
Wiederverurteilung

Personen mit 
Wiederverurteilung

absolut in % absolut in %1

2003 2003 bis 2007 2007 36 928 22 999 62,3 13 929 37,7
2004 2004 bis 2008 2008 39 065 24 434 62,5 14 631 37,5
2005 2005 bis 2009 2009 40 275 25 141 62,4 15 134 37,6
2006 2006 bis 2010 2010 38 566 23 893 62,0 14 673 38,0
2007 2007 bis 2011 2011 37 901 23 462 61,9 14 439 38,1
2008 2008 bis 2012 2012 2 35 608 22 114 62,1 13 494 37,9
2009 2009 bis 2013 2013 35 225 22 048 62,6 13 177 37,4
2010 4 Jahre 2014 3 32 678 21 529 65,9 11 149 34,1
2011 4 Jahre 2015 31 143 20 468 65,7 10 675 34,3
2012 4 Jahre 2016 30 422 20 285 66,7 10 137 33,3
2013 4 Jahre 2017 29 570 19 952 67,5 9 618 32,5
2014 4 Jahre 2018 28 704 19 271 67,1 9 433 32,9
2015 4 Jahre 2019 27 694 18 640 67,3 9 054 32,7
2016 4 Jahre 2020 26 318 17 899 68,0 8 419 32,0
2017 4 Jahre 2021 26 606 18 299 68,8 8 307 31,2
2018 4 Jahre 2022 26 017 17 937 68,9 8 080 31,1
2019 4 Jahre 2023 25 579 17 894 70,0 7 685 30,0
2020 4 Jahre 2024 22 598 15 615 69,1 6 983 30,9

Q: STATISTIK AUSTRIA, Wiederverurteilungsstatistik. – 1) Wiederverurteilungsquote. – 2) Zeitreihenbruch: Änderungen mit dem Berichts-
jahr 2012 bewirkten einen Rückgang der Wiederverurteilungsquote um 1,8 Prozentpunkte. – 3) Umstellung des Beobachtungszeitraums: 
Bis 2009 Beobachtungszeitraum von 5 Kalenderjahren; ab 2010 individueller Beobachtungszeitraum von 4 Jahren (Bsp.: Entlassung am 1. 
Juli 2010; Beobachtung bis 30. Juni 2014). Alle mit dem Berichtsjahr 2014 durchgeführten Änderungen bewirkten einen Zeitreihenbruch 
bei der Wiederverurteilungsquote von minus 2,8 Prozentpunkten.

Zwischen 2014 und 2019 bewegte sich die Wiederverurteilungsquote meist um die 33 bis 34 % mit leicht 
sinkender Tendenz. Die durch außergewöhnlich niedrige Verurteilungszahlen geprägten Jahre 2020 und 
2021 (Covid-Pandemie) schlagen sich mit entsprechender Verzögerung – durch den 4 Jahre dauernden 
Beobachtungszeitraum – auch in der Wiederverurteilungsstatistik nieder. Die bisher niedrigste Wieder-
verurteilungsquote wurde dabei mit 30,0 % im Jahr 2023 gemessen (Beobachtungszeitraum 2019–2023). 
2024 kam es wieder zu einem leichten Anstieg auf 30,9 % Wiederverurteilte, wobei es sich um die kleinste 
jemals beobachtete Kohorte handelt (22 598 Personen, im Vergleich zu 36 928 zu Beginn der Zeitreihe mit 
Berichtsjahr 2007).
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4	 Weiterführende Informationen
Die Gerichtliche Kriminalstatistik besteht in ihrer modernen Form seit 1947. Im Laufe der Zeit kam es 
immer wieder zu gesetzlichen, aber auch technischen Änderungen, die sich direkt auf die Ergebnisse aus-
wirkten und somit zu Brüchen in den Zeitreihen führten. Im Folgenden werden zunächst technische Um-
stellungen bzw. veränderte Zählweisen erläutert, danach die wichtigsten Neuerungen im Strafrecht. 

Abgerundet wird der methodische Teil von einem Glossar, in dem für das Verständnis der Ergebnisse wich-
tige Begriffe und Definition übersichtlich nachgeschlagen werden können. 

Eine umfassende und detaillierte methodische Projektdokumentation, die so genannte Standard-
dokumentation zur Gerichtlichen Kriminalstatistik, ist auf der Homepage von Statistik Austria abrufbar. 

4.1	 Technische und methodische Umstellungen

4.1.1	 Berichtsjahr 2012

Die Änderungen im Strafregister rund um die Einführung der Elektronischen Strafkarte mit 1. Oktober 2011 
führten auch zu einer Überarbeitung der Gerichtlichen Kriminalstatistik. Das Berichtsjahr 2012 stellte in 
dieser Hinsicht ein bedeutsames Jahr für die Statistik dar, die in technischer und methodischer Hinsicht 
starke Verbesserungen und Erweiterungen erfuhr. So sind zwei der vier Datensätze der Gerichtlichen 
Kriminalstatistik (Verurteilte Personen und sämtliche Delikte) seit dem Berichtsjahr 2012 verfügbar. Auch 
die Wiederverurteilungsstatistik wurde 2012 methodisch überarbeitet. 

Personen in der Verurteilungsstatistik

Zusätzlich zur Zahl der Verurteilungen wird seit 2012 auch die Anzahl der verurteilten Personen (in Ein-
malzählweise) nach soziodemografischen und anderen Merkmalen ausgewiesen. Da einige Personen in 
einem Berichtsjahr mehrfach verurteilt werden oder eine nachträgliche Verurteilung mit Verhängung einer 
bzw. Absehen von einer Zusatzstrafe nach §§ 31, 40 StGB erhalten, ist die Zahl der verurteilten Personen 
(2024: 25 445 Personen) stets niedriger als die Zahl der rechtskräftigen Verurteilungen (2024: 27 717 Ver-
urteilungen). Im Tabellenband befinden sich dazu drei Überblickstabellen (Tabellen P1 bis P3).

Erfassung des „führenden Delikts“

Vor dem Berichtsjahr 2012 wurden alle Delikte einer Verurteilung vom Bundesministerium für Inneres 
unstrukturiert übermittelt. Das strafsatzbestimmende Delikt – das Delikt mit dem höchsten angedrohten 
Strafrahmen – wurde von Statistik Austria algorithmisch ermittelt und unter der Bezeichnung „führendes 
Delikt“ zur jeweiligen Verurteilung ausgewiesen. Im Zuge der Modernisierung des Strafregisters und der 
Implementierung der elektronischen Strafkarte wird seit dem Berichtsjahr 2012 die strafsatzbestimmen-
de Norm von den Gerichten übermittelt, wodurch die Signierung des „führenden Delikts“ durch Statistik 
Austria hinfällig wurde. Bei einem Vergleich der strafsatzbestimmenden Norm mit dem „führenden Delikt“ 
aus früheren Jahren muss beachtet werden, dass die Signierregeln von Statistik Austria in einzelnen Fällen 
von den Kriterien der Gerichte abweichen können, beispielsweise, wenn mehrere Delikte, die einer Ver-
urteilung zugrunde liegen, eine gleich hohe Strafandrohung aufweisen.
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In der Wiederverurteilungsstatistik wird das „führende Delikt“ bei Statistik Austria nach wie vor bei Bedarf 
nachsigniert, sofern es noch nicht strukturiert ausgewiesen ist (betrifft Entlassungen nach länger zurück-
liegenden Ausgangsverurteilungen – mittlerweile nur noch wenige Einzelfälle pro Jahr).

Ausweisung aller Delikte

Im Zuge der Modernisierung des Strafregisters wurde die Eintragung der Delikte bei den Gerichten stan-
dardisiert. Die strukturierte Erfassung von Gesetzbuch und Paragraf (jedoch nicht: Absatz, Ziffer, …) er-
möglicht seit dem Berichtsjahr 2012 die Ausweisung aller verurteilten Delikte auf der Ebene der einzelnen 
Paragrafen in der Verurteilungsstatistik. Die Ausweisung aller Delikte liefert ein umfassenderes Bild, da 
durch die Aufhebung der Beschränkung auf das „führende Delikt“ die strafbaren Handlungen mit niedriger 
Strafandrohung nicht mehr von ebenfalls begangenen Delikten mit höherer Strafandrohung überlagert 
werden. Laut Bundesministerium für Justiz bezeichnet ein Delikt, welche in Rechtsnormen beschriebenen 
Tatbestände der:die Beschuldigte verwirklicht hat. Ein verwirklichtes Delikt wird bei einer Verurteilung 
somit i. d. R. einmal ausgewiesen, unabhängig davon, wie oft die Straftat begangen wurde. Zusätzlich zur 
vorliegenden Publikation werden die Ergebnisse zu sämtlichen Delikten in den Jahrestabellen D1 bis D7 
des Tabellenbandes dargestellt.

Darstellung der strafbaren Handlungen

Vor dem Berichtsjahr 2012 wurden einige Paragrafen des Strafgesetzbuchs oder der Nebenstrafgesetze nur 
in Gruppen ausgewiesen. Seit 2012 gibt es diese Einschränkung nicht mehr, und es werden alle Delikte auf 
der Ebene der einzelnen Paragrafen ausgewiesen. Allerdings wird mit Ausnahme von § 129 StGB und § 38 
FinStrG eine Untergliederung der Paragrafen in Absätze oder Ziffern aufgrund der fehlenden Standardisie-
rung der Eintragungen nicht mehr durchgeführt.

Alter bei Rechtskraft des Urteils

Seit dem Berichtsjahr 2012 kann das exakte Alter der verurteilten Personen zum Zeitpunkt des Ein-
tretens der Rechtskraft des Urteils errechnet werden. In den Jahren davor sind bei der Altersangabe 
Abweichungen von maximal einem Lebensjahr möglich. In seltenen Fällen – wenn im Strafregister kein Ge-
burtstag und/oder -monat der verurteilten Person eingetragen ist – sind Abweichungen vom tatsächlichen 
Alter um bis zu 6,5 Monate auch nach wie vor möglich.

Zählung der Vorverurteilungen

Mit dem Berichtsjahr 2012 wurde eine Änderung der Berechnung der Vorstrafen durchgeführt, was einen 
Zeitreihenbruch verursachte. Bis 2011 wurde die Verurteilungsnummer (Nummer, die beim Abspeichern 
der Verurteilung ins Strafregister vergeben wird) vom Strafregisteramt übernommen und daraus die An-
zahl der Vorverurteilungen ermittelt (Verurteilungsnummer minus eins). Seit dem Berichtsjahr 2012 wer-
den nur noch die im Strafregister geführten Verurteilungen gezählt; damit wird der juristischen Definition 
einer Vorstrafe exakter entsprochen. Es wird die Anzahl der noch nicht getilgten bzw. aus dem Strafregister 
gelöschten Verurteilungen einer Person, gereiht nach dem Rechtskraftdatum, erhoben und daraus die 
Anzahl der Vorverurteilungen errechnet (Anzahl der Verurteilungen im Strafregister minus eins). Darüber 
hinaus wird bei nachträglichen Verurteilungen mit Verhängung einer bzw. Absehen von einer Zusatz-
strafe nach §§ 31, 40 StGB berücksichtigt, dass die verurteilte Straftat bereits in einem früheren Verfahren 
abgeurteilt hätte werden können. Diese frühere Verurteilung wird somit nicht mehr als Vorverurteilung 
gezählt.
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Technischer Neuaufbau und inhaltliche Änderungen  
zur Wiederverurteilungsstatistik 2012

Im Rahmen der Modernisierung des Strafregisters von 2010 bis 2012 wurde aufgrund der veränderten 
Datenübermittlung an Statistik Austria mit dem Berichtsjahr 2012 ein neues Datenmanagement erforder-
lich. Dies bedingte einen technischen Neuaufbau der Wiederverurteilungsstatistik. Im Zuge der Um-
stellung wurde auch eine inhaltliche Veränderung durchgeführt, was einen Zeitreihenbruch verursachte. 
Insgesamt bewirkten die Änderungen eine Senkung der Wiederverurteilungsquote um 1,8 Prozentpunkte.

Eine Änderung betrifft nachträgliche Verurteilungen mit Verhängung einer bzw. Absehen von einer Zusatz-
strafe nach §§ 31, 40 StGB. Da sich diese Verurteilungen auf Straftaten beziehen, die vor einem früheren 
Verfahren begangen wurden, zum Zeitpunkt dieses Verfahrens aber noch nicht bekannt waren, werden 
diese ab dem Berichtsjahr 2012 nicht mehr als Wiederverurteilungen gezählt. Dadurch wird garantiert, 
dass nur nach der Ausgangsverurteilung begangene und rechtskräftig verurteilte Taten in der Wieder-
verurteilungsstatistik abgebildet werden. Durch den Ausschluss nachträglicher Verurteilungen sank die 
Anzahl an wiederverurteilten Personen um 714, was eine Reduktion der Wiederverurteilungsquote um 
2,0 Prozentpunkte bewirkte. Das Nichtberücksichtigen der nachträglichen Verurteilungen hatte aber nicht 
nur eine Senkung der Wiederverurteilungsquote insgesamt zur Folge, sondern auch eine Reduktion der 
Anzahl der Wiederverurteilungen im Beobachtungszeitraum.

Vor 2012 wurde zur Erstellung der Wiederverurteilungsstatistik auf die Daten der Verurteilungsstatistik 
der jeweiligen Jahre zugegriffen. Verurteilungen, die erst nach dem Termin der Datenlieferung (i. d. R. Ende 
März des Folgejahres) im Strafregisteramt eingelangt sind oder dort bearbeitet wurden, konnten weder 
in der Verurteilungs- noch in der Wiederverurteilungsstatistik berücksichtigt werden. Seit dem Berichts-
jahr 2012 werden sämtliche zum Stichtag im Strafregister enthaltene Verurteilungen retrospektiv für die 
Wiederverurteilungsstatistik berücksichtigt. Eine geringfügige Untererfassung von Wiederverurteilungen 
durch verzögerte Eintragungen ist also höchstens noch gegen Ende des letzten Beobachtungsjahres (ins-
besondere falls dieses Ende auch nahe am Ende des Kalenderjahres liegt – siehe dazu den nächsten Ab-
schnitt zur Änderung des Beobachtungszeitraumes ab 2014), zu erwarten. Für das Berichtsjahr 2012 ist ein 
Vergleich der beiden Varianten möglich: Im Ausgangsjahr 2008 wurden 374 Personen mit einer Ausgangs-
verurteilung nacherfasst, von denen 167 wiederverurteilt wurden (44,7 %). Weiters wurden 154 Wieder-
verurteilungen nacherfasst, von denen sich 43 auf die Wiederverurteilungsquote auswirkten (von vorher 
keiner Wiederverurteilung auf mind. eine Wiederverurteilung). Die Verwendung des jeweils aktuellen Straf-
registerabzuges anstatt der Verurteilungsstatistiken der einzelnen Jahre hatte insgesamt also kaum einen 
Einfluss auf die Wiederverurteilungsquote (+0,2 Prozentpunkte).
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4.1.2	 Berichtsjahr 2014

Mit dem Berichtsjahr 2014 wurden weitere methodische Änderungen bei der Wiederverurteilungsstatistik 
umgesetzt, die die Vergleichbarkeit erhöhen sollten – allen voran die Vereinheitlichung des Beobachtungs-
zeitraums für alle Personen der Kohorte. Zudem wurde die Wiederverurteilungsstatistik im Jahr 2014 erst-
mals durch eine Survival-Analyse ergänzt. 

Beobachtungszeitraum vor und ab 2014

Mit dem Berichtsjahr 2014 wurde der Beobachtungszeitraum von Wiederverurteilungen geändert, sodass 
der Zeitraum, in dem eine Person hinsichtlich neuerlicher Verurteilungen beobachtet wird, für alle gleich 
lang ist. Bis dahin wurden alle Personen über 5 Kalenderjahre beobachtet. Abhängig vom Zeitpunkt der 
Verurteilung bzw. Entlassung im Ausgangsjahr erstreckte sich der Analysezeitraum somit über mindestens 
4 bis maximal 5 Jahre (z. B.: 1. Juli 2009 bis 31. Dezember 2013). Erstmals mit dem Berichtsjahr 2014 (Be-
obachtungszeitraum 2010 bis 2014) wird jede Person individuell über 4 Jahre betrachtet (z. B.: 1. Juli 2010 
bis 30. Juni 2014).

Durch die Umstellung des Beobachtungszeitraums von 5 Kalenderjahren auf vier individuelle Beobach-
tungsjahre sank die Wiederverurteilungsquote um 1,8 Prozentpunkte. Das bedeutet, dass 1,8 % der Perso-
nen aus der Kohorte 2010 im Zeitraum nach Ende der individuellen Beobachtungsdauer von 4 Jahren bis 
Ende 2014 zum ersten Mal wiederverurteilt wurden. Dieser Zeitraum wird nach der neuen Berechnungs-
methode aber nicht mehr berücksichtigt, da jede Person über einen gleich langen Zeitraum beobachtet 
werden soll. 

Präzisierung der Kohorte

Weitere technische Änderungen im Berichtsjahr betreffen die Definition der Kohorte. Es wurden Präzi-
sierungen vorgenommen, um dem Konzept, dass nur Personen in Freiheit hinsichtlich einer Wiederver-
urteilung beobachtet werden sollen, gerecht zu werden. Zum einen wurden Personen aus der Kohorte 
ausgeschlossen, die zwar eine urteilsmäßige Entlassung im Ausgangsjahr hatten, zu diesem Zeitpunkt aber 
noch weitere unbedingte Haftstrafen verbüßen mussten. (Im Strafregister gibt es bei den Strafvollzugs-
meldungen keine Informationen darüber, ob die Person mit Vollzug der Strafe in Haft bleibt oder in die 
Freiheit entlassen wird.) Zum anderen wurden nachträgliche Verurteilungen in der Ausgangsmasse nicht 
mehr berücksichtigt. Durch diese Präzisierungen sank die Wiederverurteilungsquote um einen Prozent-
punkt.

Durch sämtliche Änderungen – die Vereinheitlichung des Beobachtungszeitraumes sowie die andere Defi-
nition der Kohorte – ergibt sich in Summe ein Zeitreihenbruch von insgesamt −2,8 Prozentpunkten.

Survival-Analyse

Seit dem Berichtsjahr 2014 wird eine Ereigniszeitanalyse zur Wiederverurteilungsstatistik berechnet. Mit 
dieser Methode können auch die rezentesten Kohorten mit noch nicht abgeschlossenen Beobachtungs-
zeiträumen in die Analyse miteinbezogen werden. So stehen zeitnahe Informationen zu den Wiederver-
urteilungen zur Verfügung. Nähere Informationen zur Survival-Analyse finden sich im Kapitel Grundlagen 
(Abschnitt 1.2) sowie im Kapitel Wiederverurteilungen (Abschnitt 3.1).
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4.2	 Änderungen im Strafrecht

4.2.1	 Vom Strafgesetz (StG) zum Strafgesetzbuch (StGB)

Durch Inkrafttreten des neuen Strafgesetzbuchs (StGB) am 1. Jänner 1975 (BGBl. Nr. 60/1974) wurde das 
Strafgesetz 1945 (StG) abgelöst. Inhaltlich unterscheidet sich das neue Strafgesetzbuch vom alten Straf-
gesetz sowohl in den Prinzipien und leitenden Grundsätzen als auch durch die Neufassung der Tatbe-
stände in wesentlichen Bereichen. Wegen grundlegender Änderungen bei einzelnen Tatbeständen ist ein 
Vergleich der Häufigkeit einzelner Delikte vor und nach Inkrafttreten des StGB kaum möglich. Darüber 
hinaus ist zu berücksichtigen, dass es auch nach 1975 noch Verurteilungen nach dem alten StG gab.

Besonders bedeutsam waren die Umgestaltungen auf dem Gebiet des strafrechtlichen Sanktionssystems. 
An die Stelle der herkömmlichen Geldstrafe trat das System der Tagessatzstrafe, welches im § 19 StGB 
geregelt wurde. Hier hieß es u. a.: 

„(1) Die Geldstrafe ist in Tagessätzen zu bemessen. Sie beträgt mindestens zwei Tagessätze.  
(2) Der Tagessatz ist nach den persönlichen Verhältnissen und der wirtschaftlichen Leistungsfähig-
keit des Rechtsbrechers im Zeitpunkt des Urteils erster Instanz zu bemessen. Der Tagessatz ist jedoch 
mindestens mit 20 S13 und höchstens mit 3.000 S festzusetzen.“

Die Ober- und/oder Untergrenzen wurden in den letzten Jahrzehnten mehrmals erhöht. Seit dem Jahr 
2009 beträgt der Tagessatz mindestens 4 Euro und höchstens 5 000 Euro. 

Ausgeprägter als im alten StG wurde bei der Strafbemessung die Persönlichkeit des Täters berücksichtigt. 
Neben der Strafe wurden als Mittel zum Schutz der Allgemeinheit „vorbeugende Maßnahmen“ mit und 
ohne Freiheitsentzug (z. B. Unterbringung in Anstalten für geistig abnorme bzw. entwöhnungsbedürftige 
Rechtsbrecher:innen oder für gefährliche Rückfallstäter:innen) gesetzlich neu festgelegt. 

Durch Eliminierung nicht kriminalstrafwürdigen Unrechts unterscheidet das StGB (§ 7 StGB) nur mehr 
Verbrechen (strafbare Handlungen mit Strafandrohung einer mehr als 3-jährigen Freiheitsstrafe) und 
Vergehen (alle anderen strafbaren Handlungen), während das alte StG eine Einteilung in Verbrechen, Ver-
gehen und Übertretungen vorsah.

Das Alter zum Tatzeitpunkt

Das Alter zum Zeitpunkt der Ausführung einer mit gerichtlicher Strafe bedrohten Handlung ist maßgebend 
dafür, ob bei einem Strafprozess das Jugend- oder Erwachsenenstrafrecht zur Anwendung kommt. Als 
Jugendliche galten bis 31. Dezember 1988 jene Personen, die zur Zeit der Tat das 14., aber noch nicht das 
18. Lebensjahr vollendet hatten. Dementsprechend waren Erwachsene mindestens 18 Jahre alt. Mit In-
krafttreten des Jugendgerichtsgesetzes 1988 am 1. Jänner 1989 (BGBl. Nr. 599/1988) waren jene Personen 
jugendlich, die zur Zeit der Tat das 14., aber noch nicht das 19. Lebensjahr vollendet hatten. Eine neuerliche 
Änderung trat mit 1. Juli 2001 in Kraft (BGBl. Nr. 19/2001) und umfasste die Absenkung der oberen Alters-
grenze für die Anwendung des Jugendstrafrechts um ein Jahr, wodurch zu den Jugendlichen seither wieder 
14- bis 17-Jährige zählen. Zusätzlich kam es zur Schaffung einzelner Sonderbestimmungen für die straf-
rechtliche Behandlung junger Erwachsener (vollendetes 18. bis noch nicht vollendetes 21. Lebensjahr). 

13	 Schilling; österreichische Währung bis 31. Dezember 1998
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Der damals neu eingeführte § 46a JGG „Verfahrensbestimmungen für Strafsachen junger Erwachsener“ 
lautet: 

„(1) Das Strafverfahren wegen einer vor Vollendung des 21. Lebensjahres begangenen Tat obliegt dem 
die Gerichtsbarkeit in Jugendstrafsachen ausübenden Gericht. Die §§ 28 und 30 sind anzuwenden.“

Seit dem Jahr 2002 kann die Alterskategorie der jungen Erwachsenen in der Statistik ausgewiesen werden, 
wobei zu berücksichtigen ist, dass in den ersten Jahren die statistische Erfassung bei den Gerichten an-
scheinend noch unvollständig war. Überall in der Publikation, wo es für eine einheitliche Fortführung der 
langen Zeitreihen erforderlich ist, werden die jungen Erwachsenen dennoch weiterhin der Kategorie der 
Erwachsenen zugeordnet. In allen anderen Ergebnisdarstellungen werden Jugendliche, junge Erwachsene 
und Erwachsene separat ausgewiesen; dort meint der Begriff „Erwachsene“ – wenn nicht anders an-
gemerkt – seit dem Berichtsjahr 2002 nur noch Personen ab dem vollendeten 21. Lebensjahr.

Strafverfolgung im Jugendstrafrecht

Mit Inkrafttreten des neuen Jugendgerichtsgesetzes 1988 (JGG, BGBl. Nr. 599/1988) am 1. Jänner 1989 
wurden alternative Reaktionsmöglichkeiten im Jugendstrafrecht bei minderschweren Delikten eingeführt, 
um einer adäquateren Strafverfolgung jugendlicher Delinquent:innen gerecht zu werden:

Die Voraussetzungen für den „Verfolgungsverzicht der Staatsanwaltschaft“ (§ 6 JGG) in Fällen minder-
schwerer Kriminalität wurden neu gestaltet. § 6 JGG wurde mit BGBl. I Nr. 55/1999 und BGBl. I Nr. 93/2007 
überarbeitet und wird seit 1. Jänner 2000 als „Absehen von der Verfolgung“ bezeichnet.

Mit der Einführung des „Außergerichtlichen Tatausgleichs“ (§§ 7, 8 JGG) wurde die Möglichkeit einer außer-
gerichtlichen Konfliktregelung zwischen den Täter:innen und den Opfern nach einer Straftat geschaffen. 
Bei erfolgreichem Tatausgleich wird auf ein gerichtliches Strafverfahren verzichtet. Die §§ 7, 8 JGG wurden 
mit BGBl. I Nr. 55/1999 und BGBl. I Nr. 93/2007 überarbeitet und werden seit 1. Jänner 2008 als „Rücktritt 
von der Verfolgung (Diversion)“ und „Besonderheiten der Anwendung der Diversion“ (der zunächst 
noch enthaltene Nachsatz „auf Jugendstraftaten“ wurde 2015 gestrichen, siehe weiter unten) bezeichnet. 
Diversionelle Maßnahmen sind Geldzahlungen, die Erbringung gemeinnütziger Arbeit, die Bestimmung 
einer Probezeit mit bestimmten Auflagen oder der außergerichtliche Tatausgleich.

Weiters wurden mit Inkrafttreten des Jugendgerichtsgesetzes 1988 die Überschriften der §§ 12, 13 JGG 
geändert:
•  § 12 JGG: „Schuldspruch ohne Strafe“ (zuvor: „Ermahnung“)
•  § 13 JGG: „Schuldspruch unter Vorbehalt der Strafe“ (zuvor: „Bedingte Verurteilung“)

Mit der Novellierung durch das JGG-Änderungsgesetz 2015 wurde den Staatsanwaltschaften und 
Gerichten auch für die jungen Erwachsenen eine breite Zugriffsmöglichkeit auf die spezifischen 
Sanktionierungsformen der Jugendlichen, z. B. Diversion nach § 7 JGG, Schuldspruch ohne bzw. unter Vor-
behalt der Strafe, gegeben. 

Diversionelle Maßnahmen im Erwachsenenstrafrecht

Mit der in den wesentlichen Punkten am 1. Jänner 2000 in Kraft getretenen Strafprozessnovelle 1999 
(BGBl. I Nr. 55/1999) wurde die Möglichkeit der Diversion, d. h. der außergerichtlichen Bereinigung bei leich-
teren Delikten, auch im allgemeinen Erwachsenenstrafrecht geschaffen (bisher nur im Jugendstrafrecht 
und im Suchtmittelgesetz vorgesehen). Dies führte zu einem drastischen Rückgang der Verurteilungen und 
verursachte somit einen starken Bruch in der Zeitreihe.
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Diversionelle Maßnahmen wurden ab 1. Jänner 2000 im Hauptstück IX ab § 90a StPO geregelt. Seit 1. Jän-
ner 2008 (BGBl. I Nr. 19/2004) wird der „Rücktritt von der Verfolgung (Diversion)“ im 11. Hauptstück der 
Strafprozessordnung ab § 198 StPO geregelt.

Bedingte Nachsicht eines Teils der Strafe

Im Zuge des Strafrechtsänderungsgesetzes 1987 (BGBl. Nr. 605/1987) wurden mit 1. März 1988 die Richt-
linien der Strafbemessung überarbeitet. Neu eingeführt wurde die Möglichkeit der „bedingten Nachsicht 
eines Teiles der Strafe“ (§ 43a StGB). Die wesentlichen Grundbedingungen für den Ausspruch einer teil-
bedingten Strafe sind im § 43 Abs. 1 StGB („bedingte Strafnachsicht“) festgelegt. Diese Voraussetzungen 
müssen auf einen Teil der zu verhängenden Strafe zutreffen. Demzufolge hat das Gericht bei der Straf-
bemessung unter Berücksichtigung des Verschuldensgrades des:der Straftäter:in diesen Teil bedingt nach-
zusehen. 

Wie in § 43a StGB angeführt, ergeben sich drei Arten von teilbedingten Strafen, die sich jeweils aus 
einem unbedingten und einem bedingten Anteil zusammensetzen:
•  Teilbedingte Geldstrafe (§ 43a Abs. 1 StGB)
•  Teils unbedingte Geldstrafe, teils bedingte Freiheitsstrafe (§ 43a Abs. 2 StGB)
•  Teilbedingte Freiheitsstrafe (§ 43a Abs. 3 und 4 StGB)

Gemäß § 5 Z. 9 des mit 1. Jänner 1989 in Kraft getretenen Jugendgerichtsgesetzes 1988 können die §§ 43 
und 43a StGB für Jugendliche auch angewendet werden, wenn auf eine Freiheitsstrafe von mehr als 2 bzw. 
3 Jahren erkannt wird oder zu erkennen wäre.

Mit 1. Jänner 1998 (BGBl. I Nr. 105/1997) entfiel in § 43 Abs. 1 StGB der letzte Satz und in § 43a StGB der 
Absatz 5, die eine bedingte Strafnachsicht ausschlossen, wenn die strafbare Handlung mit lebenslanger 
Freiheitsstrafe oder mit Freiheitsstrafe von mindestens 10 Jahren bedroht war. Mit 1. Jänner 2011 (BGBl. I 
Nr. 111/2010) entfiel in § 43 Abs. 1 StGB die Wendung „oder zu einer Geldstrafe“. Damit war die Verhängung 
einer bedingten Geldstrafe nicht mehr möglich. Bei einer teilbedingten Geldstrafe nach § 43a Abs. 1 
StGB durfte nur noch höchstens die Hälfte der Geldstrafe bedingt nachgesehen werden. Eine neuerliche 
Änderung gab es mit dem Strafrechtsänderungsgesetz 2015 (BGBl. I Nr. 112/2015). Mit 1. Jänner 2016 
wurde bei der teilbedingten Geldstrafe die Obergrenze des bedingt nachzusehenden Anteils von 50 % auf 
drei Viertel erhöht. Bei teilbedingten Strafen bestehend aus einer bedingten Freiheits- und unbedingten 
Geldstrafe kann seit 1. Jänner 2016 eine unbedingte Geldstrafe von bis zu 720 Tagessätzen verhängt wer-
den (zuvor: 360 Tagessätze).

Diese drei Arten von teilbedingten Strafen werden in der Publikation der gerichtlichen Kriminalstatistik 
seit dem Berichtsjahr 1988 ausgewiesen. Das Bundesministerium für Inneres übermittelt im Fall von 
teilbedingten Strafen den bedingten und den unbedingten Teil der Strafe. Bei Statistik Austria wurden 
bis 2011 die gesetzlichen Voraussetzungen vor der Zuordnung zu einer der drei Arten von teilbedingten 
Strafen überprüft. Im Fall einer Abweichung wurde die Strafe nicht als teilbedingt ausgewiesen, sondern 
der „strengere“ Teil der Strafe übernommen (unbedingte Freiheitsstrafe statt teilbedingter Freiheitsstrafe; 
bedingte Freiheitsstrafe statt unbedingter Geld-/bedingter Freiheitsstrafe; unbedingte Geldstrafe statt 
teilbedingter Geldstrafe). Diese Prüfung war in Bezug auf § 43a Abs. 1 und 2 StGB allerdings nur möglich, 
wenn der Teil der Geldstrafe in Form einer Tagessatzstrafe bekannt war. Folglich konnte keine Zuordnung 
bei den Straftatbeständen durchgeführt werden, bei denen die Geldstrafe nicht in Tagessätzen bemessen 
war, sondern die Höhe der Geldstrafe nur in Eurobeträgen angegeben war (z. B. Finanzstrafgesetz). Seit 
dem Berichtsjahr 2012 werden teilbedingte Strafen ohne Prüfung der gesetzlichen Rahmenbedingungen 
als solche übernommen.
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4.3	 Glossar
Alter zum Tatzeitpunkt
Das Alter zum Zeitpunkt der Ausführung einer 
mit gerichtlicher Strafe bedrohten Handlung ist 
maßgebend dafür, ob bei einem Strafprozess das 
Jugend- oder Erwachsenenstrafrecht zur An-
wendung kommt. Zu den Jugendlichen zählen 
bis 1988 und seit 1. Juli 2001  14- bis 17-Jährige, 
von 1989 bis 30. Juni 2001  14- bis 18-Jährige. 
Dementsprechend liegt die Altersuntergrenze für 
Erwachsene beim vollendeten 18. bzw. 19. Lebens-
jahr. Mit 1. Juli 2001 wurde die strafrechtliche 
Alterskategorie „Junge Erwachsene“ (18- bis 
20-Jährige) geschaffen, wodurch sich die Alters-
untergrenze für Erwachsene auf das vollendete 
21. Lebensjahr erhöhte. Für weitere Information zu 
wichtigen Gesetzesänderungen im Laufe der Jahre 
siehe Kapitel 4.1 „Technische und methodische 
Umstellungen“.

Die Kategorie der jungen Erwachsenen kann 
seit dem Jahr 2002 in der Statistik ausgewiesen 
werden, wobei zu berücksichtigen ist, dass in 
den ersten Jahren die statistische Erfassung bei 
den Gerichten anscheinend noch unvollständig 
war. Zur Fortführung der Zeitreihen werden ab 
dem Berichtsjahr 2002 die jungen Erwachsenen 
(18- bis 20-Jährige) im Tabellenband-Abschnitt 
„Verurteilungen“ (V) immer als Unterkategorie der 
Erwachsenen (18-Jährige und älter) dargestellt. 
In den Abschnitten „Verurteilte Personen“ (P), 
„Sämtliche Delikte“ (D) und „Wiederverurteilungs-
statistik“ (W) liegt die Altersuntergrenze bei 
den Erwachsenen entsprechend den aktuellen 
rechtlichen Bestimmungen beim vollendeten 
21. Lebensjahr.

Alter bei Rechtskraft des Urteils
Vom Strafregisteramt wird sowohl das Geburts-
datum der Verurteilten als auch das Datum bei 
Eintreten der Rechtskraft des Urteils übermittelt. 
Somit kann das Alter zum Zeitpunkt der Rechts-
kraft des Urteils berechnet werden. In wenigen 
Fällen ist der Geburtstag und/oder -monat der ver-
urteilten Person unbekannt und wird zum Zweck 
der Berechnung auf den 15. (Juni) gesetzt, was 
zu einer Abweichung vom tatsächlichen Alter um 
maximal 6,5 Monate führen kann.

Anstaltsunterbringung
Es wird zwischen drei Anstalten unterschieden: 
„Forensisch-therapeutisches Zentrum“ für Rechts-
brecher:innen unter dem maßgeblichen Einfluss 
einer schwerwiegenden und nachhaltigen psy-
chischen Störung (§ 21 StGB), „Anstalt für ent-
wöhnungsbedürftige Rechtsbrecher“ (§ 22 StGB), 
sowie „Anstalt für gefährliche Rückfallstäter“ (§ 23 
StGB). Die Unterbringung in einer Anstalt kann 
bedingt oder unbedingt ausgesprochen werden. 
Bei der Anordnung einer Unterbringung nach § 21 
Abs. 1 StGB (Forensisch-therapeutisches Zentrum 
für Rechtsbrecher:innen, die zum Zeitpunkt der 
Tat zurechnungsunfähig waren) kann keine Strafe 
verhängt werden. Alle anderen Anordnungen einer 
Anstaltsunterbringung (§§ 21 Abs. 2–23 StGB) wer-
den ergänzend zu einer Hauptstrafe, i. d. R. Frei-
heitsstrafe, verhängt.

Anders als in der Verurteilungsstatistik werden in 
der Wiederverurteilungsstatistik neben den Unter-
bringungen nach § 21 Abs. 1 StGB auch die rest-
lichen Anstaltsunterbringungen als Hauptstrafen 
ausgewiesen. Dies erleichtert die Darstellung der 
Wiederverurteilungsquoten von Personen, die 
zu bedingten Anstaltsunterbringungen verurteilt 
bzw. aus unbedingten Anstaltsunterbringungen 
entlassen wurden.

Ausgangsereignis  
(Wiederverurteilungsstatistik)
Die Kohorte eines Jahres, die bezüglich Wieder-
verurteilungen beobachtet wird, setzt sich aus 
sämtlichen Personen zusammen, die in jenem Jahr 
eines der folgenden „Ausgangsereignisse“ hatten: 

Rechtskräftige Verurteilung zu einer Geldstrafe, 
teilbedingten Strafe (bestehend aus einer un-
bedingten Geld- und bedingten Freiheitsstrafe), 
bedingten oder teilbedingten Freiheitsstrafe oder 
bedingten Anstaltsunterbringung; Schuldspruch 
ohne oder unter Vorbehalt der Strafe (§§ 12, 13 
JGG). 

Entlassung aus einer unbedingten Freiheitsstrafe 
oder unbedingten Anstaltsunterbringung – durch 
eine urteilsmäßige Entlassung, bedingte Ent-
lassung oder bedingte Nachsicht.

Gerichtliche Kriminalstatistik 2023–2024  
Weiterführende Informationen74

https://www.statistik.at/statistiken/bevoelkerung-und-soziales/kriminalitaet-und-sicherheit/verurteilungs-und-wiederverurteilungsstatistik


Nicht enthalten sind Personen, die zu einer un-
bedingten Freiheitsstrafe oder unbedingten 
Anstaltsunterbringung rechtskräftig verurteilt 
werden; sie werden erst ab dem Zeitpunkt der 
Entlassung in die jeweilige Kohorte aufgenommen. 
Hingegen werden die zu einer teilbedingten Frei-
heitsstrafe verurteilten Personen aus technischen 
Gründen ab dem Rechtskraftdatum beobachtet. 
Der Beobachtungszeitraum verkürzt sich aller-
dings nur maximal um ein Jahr – das ist die Zeit, 
in der die verurteilten Personen den unbedingten 
Teil der teilbedingten Freiheitsstrafe verbüßen 
müssen (§ 43a Abs. 3 und 4 StGB).

Bei mehreren Ereignissen pro Jahr zählt das erste 
als Ausgangsereignis, weitere Verurteilungen zäh-
len bereits als Wiederverurteilungen. 

Bedingte Entlassung
Eine bedingte Entlassung aus einer Freiheitsstrafe 
(§ 46 StGB) ist nach Verbüßung der Hälfte der ver-
hängten Strafe möglich, bei schweren Taten nach 
Verbüßung von zwei Dritteln der Freiheitsstrafe. 
Die zu verbüßende Strafzeit beträgt mindestens 
3 Monate. Wird die bedingte Entlassung während 
einer Probezeit von i. d. R. mindestens einem Jahr 
und höchstens 3 Jahren nicht widerrufen, so ist sie 
nach Ende der Probezeit als endgültig zu erklären.

Bedingte Nachsicht
Unter diese Form der Haftentlassung fallen sowohl 
bedingte Nachsichten, die nach § 40 SMG oder 
§ 265 StPO von den Richter:innen angeordnet 
werden, als auch Begnadigungen durch den:die 
Bundespräsident:in. Die Strafe bzw. der Rest der 
Strafe wird unter Bestimmung einer Probezeit be-
dingt nachgesehen.

Bewährungshilfe
Ergänzend zum Strafurteil können von den Rich-
ter:innen begleitende Maßnahmen angeordnet 
werden, die geeignet sind, die Personen von 
weiteren gerichtlich strafbaren Handlungen abzu-
halten. Darunter fällt die Anordnung einer Be-
währungshilfe. § 52 Abs. 1 StGB lautet: „Ordnet das 
Gericht die Bewährungshilfe an, so hat der Leiter 
der zuständigen Geschäftsstelle für Bewährungs-
hilfe dem Rechtsbrecher einen Bewährungshelfer 
zu bestellen und diesen dem Gericht bekanntzu-
geben. Der Bewährungshelfer hat sich mit Rat und 

Tat darum zu bemühen, dem Rechtsbrecher zu 
einer Lebensführung und Einstellung zu verhelfen, 
die diesen in Zukunft von der Begehung mit Strafe 
bedrohter Handlungen abzuhalten vermag. Soweit 
es dazu nötig ist, hat er ihn auf geeignete Weise 
bei seinen Bemühungen zu unterstützen, wesent-
liche Lebensbedürfnisse zu decken, insbesondere 
Unterkunft und Arbeit zu finden.“

Bewährungshilfeanordnungen werden nur dann 
ausgewiesen, wenn sie gemeinsam mit Verhängung 
der Strafe angeordnet wurden. Bewährungshilfe-
anordnungen, die zum Zeitpunkt der Entlassung 
aus einer Freiheitsstrafe ausgesprochen wurden, 
sind hier somit nicht enthalten.

Darstellung von Teilmengen 
(Davon/Darunter)
 Die Bezeichnung „davon“ (dav.) bedeutet, dass 
die Gesamtsumme vollständig in ihre separat 
angeführten Teilmengen untergliedert wird. Bei 
der Bezeichnung „darunter“ (dar.) müssen hin-
gegen nicht alle Teilmengen angeführt sein (Aus-
gliederung), d. h. die Summe der angeführten Teil-
mengen muss nicht die Gesamtsumme ergeben.

Datengrundlage
Quelle der Gerichtlichen Kriminalstatistik ist das 
österreichische Strafregister. Jeweils im Frühjahr 
des folgenden Jahres wird ein Datenabzug anony-
misiert und verschlüsselt vom Bundesministerium 
für Inneres an Statistik Austria gesendet. Erfasst 
sind somit alle rechtskräftigen Verurteilungen 
natürlicher Personen durch österreichische 
Strafgerichte. Dies bedingt, dass die wenigen 
Verurteilungen von juristischen Personen (2023: 
11 Verurteilungen nach dem Verbandsverantwort-
lichkeitsgesetz) in der Verurteilungsstatistik nicht 
enthalten sind. 

Das Strafregister enthält zwar sämtliche Delikte 
(Paragrafen) zu einer Verurteilung, darüber hinaus 
aber keinerlei weitere Details zur Tat wie Tather-
gang, -opfer oder -motiv. Nur in sehr wenigen 
Fällen ergeben sich aus der Rechtsnorm selbst ent-
sprechende Anhaltspunkte, z. B. § 79 StGB Tötung 
eines Kindes bei der Geburt. Zudem erfolgt die 
Eintragung der Delikte nur auf Ebene von Gesetz-
buch und Paragraf auf strukturierte Weise, wes-
halb einzelne Absätze, Ziffern usw. (die teilweise 
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eine genauere Eingrenzung des Tatbestandes 
erlauben würden) in der Statistik in der Regel nicht 
ausgewiesen werden können. 

Es ist aufgrund der Anonymisierung keine Ver-
knüpfung mit anderen Datensätzen möglich.

In der Wiederverurteilungsstatistik ergibt sich die 
maximale individuelle Beobachtungsdauer von 
4 Jahren (vor dem Berichtsjahr 2014: 5 Kalender-
jahre) durch die Tilgungs- bzw. Löschfristen im 
Strafregister (3 Jahre minimale Tilgungsfrist + 
2 Jahre Löschfrist). Nur im Rahmen dieser Fristen 
können die Wiederverurteilungen der gesam-
ten Kohorte beobachtet werden. Wenige Ver-
urteilungen werden gnadenweise getilgt und 
somit überhaupt vorzeitig aus dem Strafregister 
gelöscht. Diese können nicht mehr in die Analyse 
miteinbezogen werden.

Deliktkombination
Der Begriff meint in der vorliegenden Statistik das 
Vorhandensein von mehreren Delikten zu einer 
Verurteilung, welche mit der Strafsatzbestimmung 
jeweils eine „Deliktkombination“ bilden. Die Zahl 
der Kombinationen pro Verurteilung entspricht 
also der Anzahl der Delikte minus 1 (d. h. keine 
Kombination des strafsatzbestimmenden Deliktes 
„mit sich selbst“). Nicht analysiert werden hin-
gegen die Kombinationen von (nicht-strafsatzbe-
stimmenden) Delikten „untereinander“. Z. B. wur-
den bei einer Verurteilung folgende drei Delikte 
abgeurteilt: § 128 StGB, § 127 StGB, § 27 SMG; die 
Strafsatzbestimmung ist § 128 StGB. Es liegen also 
im Sinne der Statistik zwei Deliktkombinationen 
vor: Erstens § 128 StGB mit § 127 StGB, zweitens 
§ 128 StGB mit § 27 SMG. Nicht als Kombination ge-
wertet wird das gemeinsame Auftreten der nicht-
strafsatzbestimmenden §§ 127 StGB und 27 SMG.

Bei der Analyse der Deliktkombinationen ist zu be-
achten, dass es sich hier um bei einer Verurteilung 
gemeinsam abgeurteilte Delikte handelt, un-
abhängig davon, ob die Delikte bei einer oder bei 
mehreren Tathandlungen begangen wurden.

Diversion
Bei der Diversion wird von einer Strafverfolgung 
zugunsten der Resozialisierung der Täter:innen 
abgesehen und die Tat ohne ein gerichtliches 

Verfahren bereinigt (11. Hauptstück der StPO 
„Rücktritt von der Verfolgung (Diversion)“). 
Voraussetzung dafür ist unter anderem, dass der 
Sachverhalt „hinreichend geklärt“ ist und die Tat 
nicht mit mehr als 5 Jahren Freiheitsstrafe bedroht 
ist (§ 198 Abs. 2 StPO). Zu den diversionellen Maß-
nahmen zählen Geldzahlungen, die Erbringung 
gemeinnütziger Leistungen, die Bestimmung einer 
Probezeit in Verbindung mit Bewährungshilfe und 
der Erfüllung von Pflichten sowie der Tatausgleich. 
Bei erfolgreicher Diversion wird von einem ge-
richtlichen Strafverfahren abgesehen (Rücktritt 
von der Verfolgung seitens der Staatsanwaltschaft 
bzw. Einstellung durch das Gericht) Da es zu keiner 
Verurteilung kommt, erfolgt keine Eintragung ins 
Strafregister. Aus diesem Grund sind Informatio-
nen über Diversionen nicht für die Gerichtliche 
Kriminalstatistik verfügbar. Die Einführung der 
Diversion im Erwachsenenstrafrecht 2000 ist in der 
Gerichtlichen Kriminalstatistik jedoch an einem 
markanten Rückgang der Verurteilungen in diesem 
Jahr erkennbar (Bruch der Zeitreihe). 

Einschlägige Wiederverurteilungsquote 
im Sinne des gleichen Delikts
Die einschlägige Wiederverurteilungsquote im 
Sinne des gleichen Deliktes beschreibt den Anteil 
der Personen, die innerhalb des Beobachtungs-
zeitraumes mindestens eine Folgeverurteilung 
wegen desselben strafsatzbestimmenden Deliktes 
erhielten, das auch bei der Ausgangsverurteilung 
strafsatzbestimmend war (gemessen an sämt-
lichen Personen der Kohorte). Die Kohorte besteht 
dabei aus allen Personen, die im Ausgangsjahr 
(mit Ausnahme zu einer unbedingten Freiheits-
strafe oder Anstaltsunterbringung) rechtskräftig 
verurteilt oder aus einer unbedingten Freiheits-
strafe oder einer Anstaltsunterbringung entlassen 
worden sind.

Ereigniszeitanalyse
Siehe Survival-Analyse

Führendes Delikt
Da vor dem Berichtsjahr 2012 bei einem Verfahren 
mit einer Verurteilung wegen mehrerer straf-
barer Handlungen keine Kennung des „führen-
den Delikts“ der Verurteilung an Statistik Austria 
übermittelt wurde, musste das strafausmaßbes-
timmende Delikt algorithmisch berechnet werden. 
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Statistisch ausgewertet wurden die Verurteilungen 
nur nach dem führenden Delikt. Seit dem Berichts-
jahr 2012 wird die strafsatzbestimmende Norm von 
den Gerichten übermittelt. Seither werden auch 
sämtliche einer Verurteilung zugrunde liegende 
Delikte in der Statistik ausgewiesen. Bei einem Ver-
gleich der strafsatzbestimmenden Norm mit dem 
„führenden Delikt“ aus früheren Jahren muss be-
achtet werden, dass die Signierregeln von Statistik 
Austria in einzelnen Fällen von den Kriterien der 
Gerichte abweichen können, beispielsweise wenn 
mehrere Delikte, die einer Verurteilung zugrunde 
liegen, eine gleich hohe Strafandrohung aufweisen.

Maßnahmenvollzug
Siehe Anstaltsunterbringung

Nachträgliche Verurteilung  
nach §§ 31, 40 StGB
Eine bereits verurteilte Person, die wegen einer 
anderen Tat verurteilt wird, die aufgrund der Zeit 
ihrer Begehung schon in dem früheren Verfahren 
hätte abgeurteilt werden können, erhält eine 
nachträgliche Verurteilung. Laut den in §§ 31 und 
40 StGB festgelegten Kriterien ist eine Zusatz-
strafe zu verhängen. Wäre bei gemeinsamer Ab-
urteilung keine höhere Strafe als die im früheren 
Urteil verhängte auszusprechen, so ist von einer 
Zusatzstrafe abzusehen (§ 40 StGB). Dies wird in 
den Tabellen als „Keine Zusatzstrafe“ bzw. Teil der 
„Sonstigen Sanktionen“ ausgewiesen. 

Oberlandesgerichtssprengel  
(OLG-Sprengel)
•  Zum OLG-Sprengel Wien zählen die Landes-

gerichtssprengel Wien, Eisenstadt, Korneuburg, 
Krems an der Donau, St. Pölten und Wiener 
Neustadt.

•  Der OLG-Sprengel Linz umfasst die Landes-
gerichtssprengel Linz, Ried im Innkreis, Steyr, 
Wels und Salzburg.

•  In den OLG-Sprengel Graz fallen die Landes-
gerichtssprengel Graz, Leoben und Klagenfurt.

•  Zum OLG-Sprengel Innsbruck zählen die Landes-
gerichtssprengel Innsbruck und Feldkirch.

Rückfälligkeit
Die Wiederverurteilungsstatistik hat einen klar 
abgegrenzten Geltungsbereich: rechtskräftige 
Wiederverurteilungen durch österreichische Ge-

richte in einem Beobachtungszeitraum von 4 Jah-
ren. Die maximal mögliche Beobachtungsdauer 
von 4 Jahren ergibt sich aus den Tilgungs- und 
Löschfristen des Strafregisters in Kombination mit 
der Anforderung, alle Personen über einen gleich 
langen Zeitraum zu beobachten. Gerichtliche 
Erledigungen, die nicht zu einer innerhalb des Be-
obachtungszeitraums rechtskräftigen Verurteilung 
führen (z. B. erfolgreiche Diversionen oder Ver-
urteilungen, die noch keine Rechtskraft erlangt 
haben), können nicht berücksichtigt werden. Defi-
nitionen von Rückfälligkeit, die auch im Dunkelfeld 
verbliebene Taten, polizeilich angezeigte Taten, 
angeklagte Taten etc. miteinschließen, kann die 
Wiederverurteilungsstatistik naturgemäß nicht 
entsprechen. 

Rundungsdifferenzen
Rundungsdifferenzen in Tabellen und Grafiken 
werden nicht ausgeglichen. Aufgrund der Rundung 
kann die Summe der ausgewiesenen Werte gering-
fügig von 100 % abweichen.

Sanktionen
In der vorliegenden Publikation werden Sank-
tionen nach der Art der Strafe dargestellt. Pro 
Verurteilung – dazu zählen auch nachträgliche Ver-
urteilungen – wird eine Hauptstrafe ausgewiesen. 
Zu diesen zählen Geldstrafen, Freiheitsstrafen, 
teilbedingte Strafen, Schuldsprüche nach §§ 12, 
13 JGG, Anstaltsunterbringungen nach § 21 Abs. 1 
StGB und das Absehen von Zusatzstrafen.

Geldstrafen werden in Form von Tagessatzstrafen 
oder Festgeldstrafen (z. B. im Finanzstrafgesetz) 
verhängt. Eine Tagessatzstrafe beträgt mindes-
tens zwei Tagessätze, wobei ein Tagessatz min-
destens 4 Euro und höchstens 5 000 Euro beträgt. 
Seit 1. Jänner 2011 ist aufgrund einer Gesetzes-
änderung die Verhängung einer bedingten Geld-
strafe nicht mehr möglich.

Freiheitsstrafen werden auf Lebensdauer oder 
auf bestimmte Zeit verhängt, wobei die zeitliche 
Freiheitsstrafe mindestens einen Tag und höchs-
tens 20 Jahre beträgt. Freiheitsstrafen können 
bedingt, teilbedingt oder unbedingt verhängt 
werden.
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Teilbedingte Strafen wurden im Rahmen des 
Strafrechtsänderungsgesetzes 1987 mit 1. März 
1988 eingeführt. Diese umfassen teilbedingte 
Geldstrafen (§ 43a Abs. 1 StGB), teilbedingte 
Strafen bestehend aus einer unbedingten Geld- 
und bedingten Freiheitsstrafe (§ 43a Abs. 2 StGB) 
und teilbedingte Freiheitsstrafen (§ 43a Abs. 3 u. 4 
StGB). Die gesetzlichen Rahmenbedingungen sind 
im § 43a StGB festgelegt und können in Kapitel 4.2 
nachgelesen werden.

Schuldsprüche nach dem Jugendgerichtsge-
setz umfassen zwei Sanktionen: Schuldsprüche 
ohne Strafe und Schuldsprüche unter Vorbehalt 
der Strafe. § 12 JGG „Schuldspruch ohne Strafe“: 
Das Gericht sieht von einem Strafausspruch ab, 
wenn anzunehmen ist, dass „der Schuldspruch 
allein genügen werde, um den Rechtsbrecher von 
weiteren strafbaren Handlungen abzuhalten“. § 13 
JGG „Schuldspruch unter Vorbehalt der Strafe“: 
Der Ausspruch der wegen einer Jugendstraftat zu 
verhängenden Strafe wird für eine Probezeit von 
einem bis zu 3 Jahren vorbehalten.

Unterbringungen in einem forensisch-thera-
peutischen Zentrum für Rechtsbrecher:innen 
unter dem Einfluss einer schwerwiegenden und 
nachhaltigen psychischen Störung nach § 21 
Abs. 1 StGB werden bei nicht zurechnungs-
fähigen Täter:innen ohne Strafe verhängt. Die 
Unterbringung kann bedingt oder unbedingt an-
geordnet werden.

Bei „keiner Zusatzstrafe“ wird im Rahmen einer 
nachträglichen Verurteilung von der Verhängung 
einer Zusatzstrafe abgesehen.

Neben den hier dargestellten Hauptstrafen 
werden im Rahmen dieser Publikation folgende 
zu den Hauptstrafen ergänzende Maßnahmen 
ausgewiesen: Anstaltsunterbringungen nach 
§§ 21 Abs. 2 – 23 StGB und Bewährungshilfe-
anordnungen.

Schuldsprüche nach dem Jugend
gerichtsgesetz
Siehe Sanktionen.

Staatsangehörigkeit  
Österreich/Nicht-Österreich 
Das Merkmal „Staatsangehörigkeit Österreich“ 
bezieht sich auf Personen mit österreichischer 
Staatsbürgerschaft. Unter „Staatsangehörigkeit 
Nicht-Österreich“ fallen sowohl Staatsbürger:in-
nen anderer Staaten, als auch Staatenlose und 
Personen mit unbekannter oder ungeklärter 
Staatsbürgerschaft.

Strafmündigkeit
Strafmündig sind alle Personen, die das 
14. Lebensjahr vollendet haben.

Survival-Analyse
Die Survival-Analyse wird im Rahmen der Wieder-
verurteilungsstatistik angewendet. Es handelt 
sich um ein statistisches Verfahren, bei dem die 
Zeitspanne bis zum Eintreten eines Ereignisses – in 
diesem Fall die erste Wiederverurteilung – zwi-
schen verschiedenen Gruppen verglichen wird. Auf 
diese Weise können die rezentesten Kohorten (also 
auch jene, deren vierjährige Beobachtungsfrist 
noch nicht abgelaufen ist) in die Untersuchung 
miteinbezogen werden und dadurch zeitnah 
statistische Daten zu den Wiederverurteilungen 
generiert werden. 

Sämtliche Delikte
Im Zuge der Modernisierung des Strafregisters 
wurde die Eintragung der Delikte bei den Ge-
richten standardisiert. Die strukturierte Erfassung 
ermöglicht ab dem Berichtsjahr 2012 eine Aus-
weisung aller einer Verurteilung zugrunde liegen-
der Delikte in der Statistik (zuvor nur das „Füh-
rende Delikt“, siehe entsprechendes Schlagwort). 
Seither können zusätzlich zur strafsatzbestimmen-
den Norm sämtliche Delikte ausgewiesen werden. 
Dies liefert ein umfassenderes Bild der Ver-
urteilungsstatistik, da die strafbaren Handlungen 
mit niedriger Strafandrohung nun nicht mehr 
von ebenfalls begangenen Delikten mit höherer 
Strafandrohung überlagert werden. Laut Bundes-
ministerium für Justiz bezeichnet ein Delikt, wel-
che in Rechtsnormen beschriebenen Tatbestände 
der:die Beschuldigte verwirklicht hat. Ein verwirk-
lichtes Delikt wird bei einer Verurteilung somit 
i. d. R. einmal ausgewiesen, unabhängig davon, 
wie oft die Straftat begangen wurde. In den Tabel-
len D1 bis D7 (Tabellenband) werden die Ergeb-
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nisse zu sämtlichen Delikten dargestellt. Die Daten 
sind zudem im STATcube-Würfel „Verurteilungs-
statistik: Sämtliche Delikte“ abrufbar. 

Verurteilte Personen
Gegenstand der Verurteilungsstatistik sind die 
rechtskräftigen Verurteilungen durch öster-
reichische Gerichte. Da einige Personen in einem 
Berichtsjahr auch mehrfach verurteilt werden oder 
eine nachträgliche Verurteilung mit Verhängung 
einer bzw. Absehen von einer Zusatzstrafe nach 
§§ 31, 40 StGB erhalten, ist die Zahl der ver-
urteilten Personen (2024: 25 445 Personen) niedri-
ger als die Zahl der rechtskräftigen Verurteilungen 
(2024: 27 717 Verurteilungen). Seit dem Berichts-
jahr 2012 wird die Anzahl der verurteilten Per-
sonen (in Einmalzählweise) insgesamt und nach 
soziodemografischen Merkmalen im Ergebnisteil 
der Verurteilungsstatistik ausgewiesen. Aktuell 
sind dazu im Tabellenband drei Tabellen (P1 bis 
P3) enthalten. Die Daten sind zudem im STATcube-
Würfel „Verurteilte Personen“ abrufbar.

Verurteiltenziffer
Die Verurteiltenziffer gibt an, wie viele verurteilte 
Personen auf je 1 000 Angehörige der auf die 
betreffende Verurteiltenkategorie (z. B. Männer, 
Erwachsene) bezogenen strafmündigen Wohnbe-
völkerung (Bevölkerung im Jahresdurchschnitt) 
entfallen. 

Die Berechnungen basieren auf den von Statis-
tik Austria im Rahmen der Bevölkerungsfort-
schreibung jährlich ermittelten Zahlen für die 
Wohnbevölkerung im Jahresdurchschnitt sowie 
auf den Zahlen zu den verurteilten Personen 
der Gerichtlichen Kriminalstatistik. Dabei muss 
berücksichtigt werden, dass der Wohnort bzw. 
Wohnstaat der durch österreichische Gerichte ver-
urteilten Personen nicht hinreichend bekannt ist 
und somit eine Verurteiltenziffer für die ansässigen 
nicht-österreichischen Staatsangehörigen nicht 
sinnvoll berechnet werden kann.

Wiederverurteilungsquote  
ab 2014
Die aktuelle Wiederverurteilungsquote (seit 
Berichtsjahr 2014) beschreibt den Anteil der 
Personen mit mindestens einer rechtskräftigen 
Folgeverurteilung innerhalb eines individuellen 

Beobachtungszeitraums von 4 Jahren, gemessen 
an allen Personen, die im Ausgangsjahr (mit Aus-
nahme zu einer unbedingten Freiheitsstrafe oder 
Anstaltsunterbringung) rechtskräftig verurteilt 
oder aus einer unbedingten Haftstrafe oder einem 
Maßnahmenvollzug entlassen worden sind. Die 
Bestrebung ist also, nur Personen „in Freiheit“ zu 
beobachten, und das Datum des Ausgangsereig-
nisses (d. h. Verurteilung oder Entlassung) bildet 
den Start des Beobachtungszeitraumes. 

Zuvor wurden die Personen stets bis zum 31. De-
zember des vierten, auf das Ausgangsjahr fol-
genden Kalenderjahres beobachtet (z. B.: 1. Juli 
2009 bis 31. Dezember 2013), was je nach Aus-
gangsdatum zu individuell unterschiedlichen 
Beobachtungszeiträumen führte. Die Vereinheit-
lichung auf 4 individuelle Jahre (z. B. 1. Juli 2020 
bis 30. Juni 2024) ab Berichtsjahr 2014 verbesserte 
die Vergleichbarkeit deutlich. Für genauere Aus-
führungen zu den Änderungen mit Berichtsjahr 
2014 siehe Abschnitt 4.1.2 im Kapitel „Technische 
und methodische Umstellungen“.

Die Wiederverurteilungsstatistik ist keine „Rück-
fallstatistik“ im weiteren Sinne (siehe Schlagwort 
„Rückfälligkeit“ weiter oben). Es werden nur im 
Beobachtungszeitraum rechtskräftig gewordene 
Verurteilungen durch österreichische Gerichte be-
rücksichtigt. 

Daten zu Wiederverurteilungen ab Berichts-
jahr 2012 sind im STATcube-Würfel „Wiederver-
urteilungsstatistik“ abrufbar. 

Wiederverurteilungsquote  
bis 2013
 Die Wiederverurteilungsstatistik wurde im Rah-
men der Umsetzung einer politischen Initiative 
zur Verbesserung der Datengrundlagen für die 
Kriminaljustiz konzipiert (in Zusammenarbeit mit 
dem Institut für Rechts- und Kriminalsoziologie) 
und erstmals für das Berichtsjahr 2007 veröffent-
licht. Seither wurde die Statistik mit den Berichts-
jahren 2012 und 2014 inhaltlich weiterentwickelt. 
Diese beiden Zeitreihenbrüche werden hier nur 
in Kurzfassung umrissen; Details finden sich in 
Kapitel 4.1. 
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Die Wiederverurteilungsquote (bis 2013) be-
schreibt den Anteil der Personen mit mindes-
tens einer rechtskräftigen Folgeverurteilung im 
Beobachtungszeitraum von 5 Kalenderjahren, 
gemessen an allen Personen, die im Ausgangsjahr 
(mit Ausnahme zu einer unbedingten Freiheits-
strafe oder Anstaltsunterbringung) rechtskräftig 
verurteilt oder aus einer unbedingten Haftstrafe 
oder einem Maßnahmenvollzug entlassen worden 
sind. Da der Beobachtungszeitraum immer mit 
dem 31.12. des vierten, auf das Ausgangsjahr fol-
genden Kalenderjahres endete, waren die indivi-
duellen Beobachtungszeiträume (in Abhängigkeit 
vom genauen Datum des Ausgangsereignisses) 
unterschiedlich lang. Je nachdem, ob die Ver-
urteilung bzw. Entlassung eher zu Beginn oder zu 
Ende des Ausgangsjahres stattfand, konnte der 
Beobachtungszeitraum zwischen 4 und knapp 
5 Jahren betragen. Aus Gründen der Einheitlichkeit 
und Vergleichbarkeit wurde mit dem Berichtsjahr 
2014 auf eine individuelle Beobachtungszeit von 
exakt 4 Jahren umgestellt. 

Einen weiteren Zeitreihenbruch hatte es 2 Jahre 
zuvor mit Berichtsjahr 2012 gegeben: Seit 2012 
werden nachträgliche Verurteilungen nicht mehr 
als Wiederverurteilungen gewertet und statt der 
Verurteilungsstatistiken der einzelnen Jahre wird 
der jeweils aktuelle komplette Strafregisterabzug 
für die retrospektive Berechnung herangezogen. 
Details dazu finden sich in Abschnitt 4.1.1 im Kapi-
tel „Technische und methodische Umstellungen“. 
Daten zu Wiederverurteilungen ab Berichts-
jahr 2012 sind im STATcube-Würfel „Wiederver-
urteilungsstatistik“ abrufbar.

Wiederverurteilungsrisiko
Das Wiederverurteilungsrisiko zeigt auf, in wel-
chem Zeitraum nach der Verurteilung bzw. Ent-
lassung das größte Risiko einer Wiederverurteilung 
gegeben ist (Ende des Beobachtungszeitraumes: 
4 Jahre). Die Berechnung erfolgt anhand aller 
Personen, die in einem festgelegten Zeitraum (z. B. 
einem Monat oder einem Jahr) wiederverurteilt 
wurden, gemessen an allen Personen, die bis zu 
Beginn dieses Zeitraums noch ohne Wiederver-
urteilung waren.
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Tabellenteil

Zeichenerklärung für Tabellen

- 	 Zahlenwert ist null

. 	 Daten (noch) nicht vorhanden
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1	 Verurteilte Personen nach Anzahl der Verurteilungen im Berichtsjahr und nach 
Geschlecht, Alter, Staatsangehörigkeit und Vorverurteilungen 2023

Merkmal der verurteilten Personen 
bei der ersten Verurteilung 
im Berichtsjahr

Verurteilte Personen 
insgesamt

Anzahl der Verurteilungen im Berichtsjahr

1 2 3 oder mehr

absolut in % absolut in % absolut in % absolut in %

Verurteilte Personen insgesamt 25 033 100,0 23 050 92,1 1 767 7,1 216 0,9
darunter Personen mit mindestens 
einer nachträglichen Verurteilung1 1 438 5,7 582 40,5 704 49,0 152 10,6

Geschlecht

Männer 21 107 84,3 19 384 91,8 1 537 7,3 186 0,9
Frauen 3 926 15,7 3 666 93,4 230 5,9 30 0,8

Alter zum Tatzeitpunkt

Jugendliche (14- bis 17-Jährige) 1 388 5,5 1 121 80,8 221 15,9 46 3,3
Junge Erwachsene (18- bis 20-Jährige) 2 204 8,8 1 948 88,4 231 10,5 25 1,1
Erwachsene (21-Jährige und älter) 21 441 85,7 19 981 93,2 1 315 6,1 145 0,7

Alter bei Rechtskraft des Urteils

14 bis unter 25 Jahre 6 198 24,8 5 454 88,0 644 10,4 100 1,6
25 bis unter 35 Jahre 7 559 30,2 6 945 91,9 559 7,4 55 0,7
35 bis unter 45 Jahre 5 704 22,8 5 322 93,3 340 6,0 42 0,7
45 bis unter 55 Jahre 3 202 12,8 3 037 94,8 150 4,7 15 0,5
55 bis unter 65 Jahre 1 651 6,6 1 596 96,7 52 3,1 3 0,2
65 Jahre und älter 719 2,9 696 96,8 22 3,1 1 0,1

Staatsangehörigkeit

Österreich 13 754 54,9 12 602 91,6 999 7,3 153 1,1
Nicht-Österreich 11 279 45,1 10 448 92,6 768 6,8 63 0,6

EU-Staaten ohne Österreich 4 612 18,4 4 337 94,0 259 5,6 16 0,3
Serbien 1 137 4,5 1 080 95,0 57 5,0 - -
Türkei 722 2,9 685 94,9 34 4,7 3 0,4
Sonstige 4 808 19,2 4 346 90,4 418 8,7 44 0,9

Vorverurteilung

Ohne Vorverurteilung 14 399 57,5 13 649 94,8 684 4,8 66 0,5
Mit Vorverurteilung 10 634 42,5 9 401 88,4 1 083 10,2 150 1,4

Q: STATISTIK AUSTRIA, Verurteilungsstatistik 2023. – 1) Nachträgliche Verurteilung mit Verhängung einer bzw. Absehen von einer Zusatzstrafe 
nach §§ 31, 40 StGB.
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2	 Gegenüberstellung der Verurteilungen nach strafsatzbestimmenden Normen und sämt-
licher einer Verurteilung zugrunde liegender Delikte nach Geschlecht 2023

Strafbare Handlungen (St. H.) nach Strafgesetzbuch und 
Nebenstrafgesetzen §§

Verurteilungen nach straf­
satzbestimmender Norm Sämtliche Delikte

zu­
sammen Männer Frauen zu­

sammen Männer Frauen

Insgesamt - 27 268 23 046 4 222 44 376 38 144 6 232
Strafbare Handlungen nach dem Strafgesetzbuch  
zusammen - 22 643 18 792 3 851 35 865 30 323 5 542

Strafbare Handlungen gegen Leib und Leben 75–95 5 274 4 648 626 8 206 7 287 919

Mord 75 89 80 9 90 81 9
versuchter Mord 75,15 60 54 6 61 55 6
vollendeter Mord 75 vollendet 29 26 3 29 26 3

Totschlag 76 3 2 1 3 2 1
vollendeter Totschlag 76 vollendet 2 1 1 2 1 1
versuchter Totschlag 76,15 1 1 - 1 1 -

Mitwirkung an der Selbsttötung 78 1 - 1 1 - 1
vollendete Mitwirkung an der Selbsttötung 78 vollendet 1 - 1 1 - 1

Fahrlässige Tötung 80 85 72 13 85 72 13
Grob fahrlässige Tötung 81 36 31 5 41 35 6
Körperverletzung 83 2 595 2 270 325 4 229 3 777 452
Schwere Körperverletzung 84 1 180 1 101 79 1 934 1 735 199
Körperverletzung mit schweren Dauerfolgen 85 11 7 4 11 7 4
Absichtliche schwere Körperverletzung 87 175 164 11 191 178 13
Fahrlässige Körperverletzung 88 784 664 120 1 045 903 142
Gefährdung der körperlichen Sicherheit 89 198 154 44 409 349 60
Raufhandel 91 57 55 2 80 78 2
Tätlicher Angriff auf mit bestimmten Aufgaben betraute  
Bedienstete einer dem öffentlichen Verkehr dienenden 
Anstalt oder Angehörige des Gesundheits- oder Rettungs-
wesens oder Organe der Feuerwehr 91a 4 4 - 14 14 -
Quälen oder Vernachlässigen unmündiger, jüngerer oder 
wehrloser Personen 92 14 8 6 21 12 9
Imstichlassen eines Verletzten 94 35 32 3 42 38 4
Unterlassung der Hilfeleistung 95 7 4 3 10 6 4

Strafbare Handlungen gegen die Freiheit 99–110 2 530 2 338 192 4 453 4 116 337

Freiheitsentziehung 99 26 25 1 59 58 1
Menschenhandel 104a - - - 1 1 -
Nötigung 105 719 667 52 1 468 1 354 114
Schwere Nötigung 106 195 182 13 297 274 23
Gefährliche Drohung 107 1 263 1 166 97 2 103 1 949 154
Beharrliche Verfolgung 107a 117 101 16 201 176 25
Fortgesetzte Gewaltausübung 107b 144 138 6 194 186 8
Fortgesetzte Belästigung im Wege einer Telekommunikation 
oder eines Computersystems 107c 11 8 3 20 15 5
Täuschung 108 3 1 2 3 1 2
Hausfriedensbruch 109 52 50 2 107 102 5

Strafbare Handlungen gegen die Ehre 111–117 104 90 14 185 157 28

Üble Nachrede 111 55 45 10 58 46 12
Beleidigung 115 49 45 4 127 111 16

Verletzungen der Privatsphäre und bestimmter Berufs­
geheimnisse 118–124 11 10 1 32 28 4

Widerrechtlicher Zugriff auf ein Computersystem 118a 1 1 - 3 2 1
Missbrauch von Tonaufnahme- oder Abhörgeräten 120 5 4 1 9 7 2
Unbefugte Bildaufnahmen 120a 5 5 - 20 19 1
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Strafbare Handlungen (St. H.) nach Strafgesetzbuch und 
Nebenstrafgesetzen §§

Verurteilungen nach straf­
satzbestimmender Norm Sämtliche Delikte

zu­
sammen Männer Frauen zu­

sammen Männer Frauen

Strafbare Handlungen gegen fremdes Vermögen 125–168e 9 744 7 588 2 156 13 850 11 101 2 749

Sachbeschädigung 125 852 769 83 1 929 1 728 201
Schwere Sachbeschädigung 126 131 116 15 216 195 21
Datenbeschädigung 126a 1 1 - 3 3 -
Diebstahl 127 2 552 1 620 932 3 410 2 322 1 088
Schwerer Diebstahl 128 157 128 29 197 168 29
Diebstahl durch Einbruch oder mit Waffen 129 967 862 105 1 145 1 028 117

Diebstahl durch Einbruch 129 Einbruch 962 858 104 1 140 1 024 116
Diebstahl mit Waffen 129 Waffen 5 4 1 5 4 1

Gewerbsmäßiger Diebstahl und Diebstahl im Rahmen  
einer kriminellen Vereinigung 130 1 447 1 204 243 1 557 1 295 262
Räuberischer Diebstahl 131 70 54 16 84 67 17
Entziehung von Energie 132 20 12 8 56 45 11
Veruntreuung 133 228 172 56 332 256 76
Unterschlagung 134 77 57 20 190 151 39
Dauernde Sachentziehung 135 20 19 1 167 144 23
Unbefugter Gebrauch von Fahrzeugen 136 99 95 4 224 209 15
Eingriff in fremdes Jagd- oder Fischereirecht 137 10 10 - 13 13 -
Schwerer Eingriff in fremdes Jagd- oder Fischereirecht 138 - - - 1 1 -
Entwendung 141 70 58 12 130 104 26
Raub 142 329 310 19 386 365 21
Schwerer Raub 143 221 200 21 243 222 21
Erpressung 144 54 47 7 101 86 15
Schwere Erpressung 145 11 11 - 13 13 -
Betrug 146 748 556 192 1 055 802 253
Schwerer Betrug 147 601 443 158 672 501 171
Gewerbsmäßiger Betrug 148 448 340 108 573 442 131
Betrügerischer Datenverarbeitungsmissbrauch 148a 137 94 43 308 226 82
Erschleichung einer Leistung 149 1 1 - 14 8 6
Kreditschädigung 152 - - - 1 1 -
Untreue 153 76 53 23 117 85 32
Förderungsmissbrauch 153b - - - 1 1 -
Vorenthalten von Dienstnehmerbeiträgen zur Sozial
versicherung 153c 123 100 23 165 140 25
Betrügerisches Anmelden zur Sozialversicherung oder  
Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungskasse 153d 16 16 - 40 39 1
Organisierte Schwarzarbeit 153e 1 1 - 8 7 1
Geldwucher 154 3 3 - 3 3 -
Betrügerische Krida 156 104 89 15 112 98 14
Begünstigung eines Gläubigers 158 7 7 - 19 18 1
Grob fahrlässige Beeinträchtigung von Gläubigerinteressen 159 9 8 1 66 59 7
Umtriebe während einer Geschäftsaufsicht oder im 
Insolvenzverfahren 160 - - - 4 4 -
Vollstreckungsvereitelung 162 14 12 2 17 14 3
Unvertretbare Darstellung wesentlicher Informationen  
über bestimmte Verbände 163a - - - 2 2 -
Hehlerei 164 71 64 7 154 135 19
Geldwäscherei 165 66 53 13 116 95 21
Begehung im Familienkreis 166 - - - 1 1 -
Glücksspiel 168 1 1 - 2 2 -
Wettbewerbsbeschränkende Absprachen bei Vergabe
verfahren 168b 2 2 - 3 3 -
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Strafbare Handlungen (St. H.) nach Strafgesetzbuch und 
Nebenstrafgesetzen §§

Verurteilungen nach straf­
satzbestimmender Norm Sämtliche Delikte

zu­
sammen Männer Frauen zu­

sammen Männer Frauen

Gemeingefährliche St. H. und St. H. gegen die Umwelt 169–187 93 79 14 121 105 16

Brandstiftung 169 49 42 7 52 44 8
Fahrlässige Herbeiführung einer Feuersbrunst 170 8 6 2 10 8 2
Vorsätzliche Gemeingefährdung 176 8 6 2 20 18 2
Fahrlässige Gemeingefährdung 177 5 3 2 7 5 2
Vorsätzliche Gefährdung von Menschen durch übertragbare 
Krankheiten 178 13 12 1 19 17 2
Fahrlässige Gefährdung von Menschen durch übertragbare 
Krankheiten 179 1 1 - 1 1 -
Vorsätzliche Beeinträchtigung der Umwelt 180 8 8 - 8 8 -
Fahrlässige Beeinträchtigung der Umwelt 181 1 1 - 2 2 -
Vorsätzliches umweltgefährdendes Behandeln und  
Verbringen von Abfällen (in Kraft mit 01.03.1997) 181b - - - 1 1 -
Kurpfuscherei 184 - - - 1 1 -

St. H. gegen den religiösen Frieden und die Ruhe der Toten 188–191 1 1 - 5 5 -

Herabwürdigung religiöser Lehren 188 - - - 1 1 -
Störung einer Religionsübung 189 1 1 - 1 1 -
Störung der Totenruhe 190 - - - 3 3 -

Strafbare Handlungen gegen Ehe und Familie 192–200 488 464 24 513 488 25

Kindesentziehung 195 4 2 2 7 4 3
Verletzung der Unterhaltspflicht 198 484 462 22 506 484 22

St. H. gegen die sexuelle Integrität und Selbstbestimmung 201–220b 713 699 14 1 479 1 452 27

Vergewaltigung 201 99 99 - 131 131 -
Geschlechtliche Nötigung 202 35 35 - 50 50 -
Sexueller Missbrauch einer wehrlosen oder psychisch  
beeinträchtigten Person 205 54 51 3 68 65 3
Verletzung der sexuellen Selbstbestimmung 205a 23 23 - 42 42 -
Schwerer sexueller Missbrauch von Unmündigen 206 89 87 2 128 126 2
Sexueller Missbrauch von Unmündigen 207 52 49 3 116 113 3
Bildliches sexualbezogenes Kindesmissbrauchsmaterial 
und bildliche sexualbezogene Darstellungen minderjähriger 
Personen 207a 226 224 2 597 591 6
Sexueller Missbrauch von Jugendlichen 207b 7 7 - 14 14 -
Sittliche Gefährdung von Personen unter 16 Jahren 208 5 5 - 20 19 1
Anbahnung von Sexualkontakten zu Unmündigen 208a 1 1 - 9 9 -
Blutschande 211 2 2 - 12 10 2
Missbrauch eines Autoritätsverhältnisses 212 10 10 - 76 74 2
Entgeltliche Vermittlung von Sexualkontakten mit  
Minderjährigen 214 2 2 - 2 2 -
Förderung der Prostitution und pornographischer  
Darbietungen Minderjähriger 215a - - - 1 1 -
Zuhälterei 216 1 1 - 7 5 2
Grenzüberschreitender Prostitutionshandel 217 3 2 1 3 2 1
Sexuelle Belästigung und öffentliche geschlechtliche  
Handlungen 218 103 100 3 202 197 5
Ankündigung zur Herbeiführung unzüchtigen Verkehrs 219 1 1 - 1 1 -

Tierquälerei 222 111 76 35 131 88 43

Tierquälerei 222 111 76 35 131 88 43

St. H. gegen die Zuverlässigkeit von Urkunden und  
Beweiszeichen 223–231 1 183 1 004 179 2 344 2 005 339

Urkundenfälschung 223 328 258 70 501 400 101
Fälschung besonders geschützter Urkunden 224 448 389 59 561 496 65
Annahme, Weitergabe oder Besitz falscher oder verfälschter 
besonders geschützter Urkunden 224a 18 17 1 82 77 5
Fälschung öffentlicher Beglaubigungszeichen 225 3 3 - 4 4 -
Datenfälschung 225a 47 38 9 72 59 13
Vorbereitung der Fälschung öffentlicher Urkunden oder 
Beglaubigungszeichen 227 - - - 2 2 -
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Strafbare Handlungen (St. H.) nach Strafgesetzbuch und 
Nebenstrafgesetzen §§

Verurteilungen nach straf­
satzbestimmender Norm Sämtliche Delikte

zu­
sammen Männer Frauen zu­

sammen Männer Frauen

Mittelbare unrichtige Beurkundung oder Beglaubigung 228 21 18 3 53 46 7
Urkundenunterdrückung 229 295 258 37 988 848 140
Versetzung von Grenzzeichen 230 1 1 - 1 1 -
Gebrauch fremder Ausweise 231 22 22 - 80 72 8

St. H. gegen die Sicherheit des Verkehrs mit Geld, Wert­
papieren, Wertzeichen und unbaren Zahlungsmitteln 232–241g 138 110 28 813 639 174

Geldfälschung 232 19 18 1 20 19 1
Weitergabe und Besitz nachgemachten oder verfälschten 
Geldes 233 41 32 9 53 44 9
Weitergabe von Falschgeld oder verringerten Geldmünzen 236 2 2 - 2 2 -
Vorbereitung einer Geld-, Wertpapier- oder Wertzeichen-
fälschung 239 - - - 1 1 -
Fälschung unbarer Zahlungsmittel 241a - - - 3 3 -
Entfremdung unbarer Zahlungsmittel 241e 75 57 18 728 566 162
Annahme, Weitergabe oder Besitz entfremdeter unbarer 
Zahlungsmittel 241f - - - 3 3 -
Ausspähen von Daten eines unbaren Zahlungsmittels 241h 1 1 - 3 1 2

Hochverrat und andere Angriffe gegen den Staat 242–248 12 10 2 31 25 6

Staatsfeindliche Verbindungen 246 12 10 2 31 25 6

Angriffe auf oberste Staatsorgane 249–251 - - - 1 1 -

Nötigung von Mitgliedern eines verfassungsmäßigen Ver-
tretungskörpers, einer Regierung, des Verfassungsgerichts-
hofs, des Verwaltungsgerichtshofs oder des Obersten 
Gerichtshofs oder des Präsidenten des Rechnungshofs oder 
des Leiters eines Landesrechnungshofs 251 - - - 1 1 -

Strafbare Handlungen gegen das Bundesheer 259, 260 1 - 1 2 1 1

Beteiligung an militärischen strafbaren Handlungen 259 1 - 1 2 1 1

St. H. bei Wahlen und Volksabstimmungen; Mandatskauf 261–268 1 - 1 1 - 1

Fälschung bei einer Wahl oder Volksabstimmung 266 1 - 1 1 - 1

Strafbare Handlungen gegen die Staatsgewalt 269–273 850 711 139 1 168 998 170

Widerstand gegen die Staatsgewalt 269 792 665 127 1 073 921 152
Tätlicher Angriff auf einen Beamten 270 26 24 2 54 47 7
Verstrickungsbruch 271 28 18 10 31 21 10
Siegelbruch 272 4 4 - 10 9 1

St. H. gegen den öffentlichen Frieden 274–287 243 200 43 548 465 83

Schwere gemeinschaftliche Gewalt 274 13 10 3 26 22 4
Landzwang 275 1 1 - 1 1 -
Verbrecherisches Komplott 277 - - - 2 2 -
Kriminelle Vereinigung 278 4 3 1 45 42 3
Kriminelle Organisation 278a 1 - 1 34 28 6
Terroristische Vereinigung 278b 29 24 5 31 25 6
Terroristische Straftaten 278c 1 1 - 1 1 -
Terrorismusfinanzierung 278d 1 1 - 5 3 2
Bewaffnete Verbindungen 279 - - - 2 - 2
Ansammeln von Kampfmitteln 280 1 1 - 2 2 -
Aufforderung zum Ungehorsam gegen Gesetze 281 - - - 1 1 -
Aufforderung zu mit Strafe bedrohten Handlungen und  
Gutheißung mit Strafe bedrohter Handlungen 282 5 4 1 9 8 1
Aufforderung zu terroristischen Straftaten und Gutheißung 
terroristischer Straftaten 282a 3 3 - 5 5 -
Verhetzung 283 11 9 2 22 20 2
Sprengung einer Versammlung 284 5 5 - 5 5 -
Unterlassung der Verhinderung einer mit Strafe bedrohten 
Handlung 286 2 1 1 5 4 1
Begehung einer mit Strafe bedrohten Handlung im Zustand 
voller Berauschung 287 166 137 29 352 296 56
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Strafbare Handlungen (St. H.) nach Strafgesetzbuch und 
Nebenstrafgesetzen §§

Verurteilungen nach straf­
satzbestimmender Norm Sämtliche Delikte

zu­
sammen Männer Frauen zu­

sammen Männer Frauen

Strafbare Handlungen gegen die Rechtspflege 288–301 1 027 669 358 1 830 1 241 589

Falsche Beweisaussage 288 559 351 208 777 504 273
Falsche Beweisaussage vor einer Verwaltungsbehörde 289 13 9 4 17 12 5
Herbeiführung einer unrichtigen Beweisaussage 292 - - - 1 - 1
Falsches Vermögensverzeichnis 292a 6 4 2 12 10 2
Fälschung eines Beweismittels 293 131 100 31 219 159 60
Unterdrückung eines Beweismittels 295 12 11 1 41 39 2
Verleumdung 297 260 160 100 482 304 178
Vortäuschung einer mit Strafe bedrohten Handlung 298 23 19 4 102 81 21
Begünstigung 299 23 15 8 179 132 47

Strafbare Verletzungen der Amtspflicht, Korruption und 
verwandte St. H. 302–313 110 87 23 135 106 29

Missbrauch der Amtsgewalt 302 96 75 21 102 80 22
Bestechlichkeit 304 2 2 - 5 4 1
Vorteilsannahme 305 - - - 1 - 1
Bestechung 307 3 3 - 10 9 1
Vorteilszuwendung 307a - - - 2 1 1
Vorteilszuwendung zur Beeinflussung 307b 1 1 - 1 1 -
Geschenkannahme und Bestechung von Bediensteten oder 
Beauftragten 309 6 4 2 10 7 3
Verletzung des Amtsgeheimnisses 310 2 2 - 2 2 -
Strafbare Handlungen unter Ausnützung einer Amtsstellung 313 - - - 2 2 -

Amtsanmaßung und Erschleichung eines Amtes 314–315 9 8 1 17 15 2

Amtsanmaßung 314 9 8 1 17 15 2

Strafbare Handlungen nach den Nebenstrafgesetzen 
zusammen - 4 625 4 254 371 8 511 7 821 690

Anti-Doping-Bundesgesetz 2021 - 3 2 1 10 7 3
ADBG 2021: Gerichtliche Strafbestimmungen 28 3 2 1 10 7 3

Artenhandelsgesetz 2009 (in Kraft mit 01.01.2010) - 4 4 - 4 4 -
ArtHG 2009: Gerichtlich strafbare Handlungen 7 4 4 - 4 4 -

Chemikaliengesetz 1996 - - - - 2 2 -
ChemG: §71a 71a - - - 2 2 -

Datenschutzgesetz - 4 4 - 9 9 -
Datenverarbeitung in Gewinn- oder Schädigungsabsicht 63 4 4 - 9 9 -

Finanzstrafgesetz - 68 62 6 151 138 13
FinStrG: Abgabenhinterziehung 33 45 39 6 92 82 10
FinStrG: Schmuggel und Hinterziehung von Eingangs- 
oder Ausgangsabgaben 35 2 2 - 2 2 -
FinStrG: Abgabenhehlerei 37 - - - 3 3 -
FinStrG: Strafe bei gewerbsmäßiger Tatbegehung 38 11 11 - 37 34 3

§§ 33,38 FinStrG 38,33 11 11 - 37 34 3
FinStrG: Strafe bei Begehung als Mitglied einer Bande 
oder unter Gewaltanwendung 38a 1 1 - 1 1 -
FinStrG: Abgabenbetrug 39 8 8 - 14 14 -
FinStrG: Vorsätzliche Eingriffe in Monopolrechte 44 1 1 - 2 2 -

Fremdenpolizeigesetz 2005 (in Kraft mit 01.01.2006) - 553 524 29 673 643 30
FPG: Schlepperei 114 531 513 18 648 629 19
FPG: Entgeltliche Beihilfe zum unbefugten Aufenthalt 115 - - - 2 2 -
FPG: Eingehen und Vermittlung von Aufenthaltsehen und 
Aufenthaltspartnerschaften 117 21 10 11 22 11 11
FPG: Unrechtmäßige Inanspruchnahme von sozialen 
Leistungen (in Kraft mit 01.01.2010) 119 1 1 - 1 1 -

GmbH-Gesetz - - - - 1 1 -
GmbHG 122 - - - 1 1 -

Kriegsmaterialgesetz - - - - 1 1 -
KriegsmatG: Gerichtliche Strafbestimmungen 7 - - - 1 1 -
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Strafbare Handlungen (St. H.) nach Strafgesetzbuch und 
Nebenstrafgesetzen §§

Verurteilungen nach straf­
satzbestimmender Norm Sämtliche Delikte

zu­
sammen Männer Frauen zu­

sammen Männer Frauen

Lebensmittelsicherheits- und Verbraucherschutzgesetz - 2 2 - 7 7 -
LMSVG: Tatbestände § 81 81 1 1 - 6 6 -
LMSVG: Tatbestände § 82 82 1 1 - 1 1 -

Markenschutzgesetz 1970 - 3 3 - 3 3 -
MschG 1970: § 60 Strafbare Kennzeichenverletzungen 60 3 3 - 3 3 -

Militärstrafgesetz - 14 14 - 16 16 -
MilStG: Nichtbefolgung des Einberufungsbefehls 7 8 8 - 9 9 -
MilStG: Unerlaubte Abwesenheit 8 4 4 - 5 5 -
MilStG: Desertion 9 2 2 - 2 2 -

Neue-Psychoaktive-Substanzen-Gesetz - 9 8 1 49 46 3
NPSG 4 9 8 1 49 46 3

Notzeichengesetz - 12 12 - 29 27 2
NotzeichenG 1 12 12 - 29 27 2

Sprengmittelgesetz 2010 - - - - 2 2 -
SprG 2010 43 - - - 2 2 -

Suchtmittelgesetz - 3 275 2 981 294 6 284 5 700 584
SMG: Unerlaubter Umgang mit Suchtgiften 27 1 675 1 530 145 3 790 3 429 361
SMG: Vorbereitung von Suchtgifthandel 28 239 220 19 668 621 47
SMG: Suchtgifthandel 28a 1 354 1 225 129 1 750 1 586 164
SMG: Unerlaubter Umgang mit psychotropen Stoffen 30 4 4 - 59 52 7
SMG: Vorbereitung des Handels mit psychotropen Stoffen 31 - - - 2 1 1
SMG: Handel mit psychotropen Stoffen 31a 2 1 1 13 9 4
SMG: Unerlaubter Umgang mit Drogenausgangsstoffen 32 1 1 - 2 2 -

Urheberrechtsgesetz - 30 21 9 30 21 9
UrheberrechtsG: Eingriff 91 30 21 9 30 21 9

Verbotsgesetz 1947 - 207 197 10 210 200 10
VerbotsG 1947: § 3b 3b 1 - 1 1 - 1
VerbotsG 1947: § 3d 3d 1 1 - 1 1 -
VerbotsG 1947: § 3g 3g 200 193 7 199 193 6
VerbotsG 1947: § 3h 3h 5 3 2 9 6 3

Waffengesetz - 432 411 21 1 021 985 36
WaffG 1996: § 50 Gerichtlich strafbare Handlungen 
(in Kraft mit 01.07.1997) 50 432 411 21 1 021 985 36

Zivildienstgesetz - 9 9 - 9 9 -
ZDG: § 58 58 9 9 - 9 9 -

Q: STATISTIK AUSTRIA, Verurteilungsstatistik 2023.
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3	 Geld- und Freiheitsstrafen nach Geschlecht, Alter bei Rechtskraft des Urteils, Staats-
angehörigkeit, Vorverurteilungen, Gerichtssprengeln und Alter zum Tatzeitpunkt 2023

Merkmal
Verurtei­

lungen 
insgesamt

Geldstrafe Unbedingte 
Geld-/ 

bedingte 
Freiheits-

strafe1

Freiheitsstrafe

zu­
sammen bedingt teil­

bedingt
un­

bedingt
zu­

sammen bedingt teil­
bedingt

un­
bedingt

Verurteilungen insgesamt

Verurteilungen insgesamt 27 268 7 701 16 1 859 5 826 1 422 17 356 9 404 2 626 5 326

Geschlecht

Männer 23 046 6 102 14 1 469 4 619 1 250 15 023 7 718 2 396 4 909
Frauen 4 222 1 599 2 390 1 207 172 2 333 1 686 230 417

Alter bei Rechtskraft des Urteils

14 bis unter 18 Jahre 1 350 226 1 100 125 36 885 640 138 107
18 bis unter 21 Jahre 2 211 599 3 183 413 75 1 395 900 241 254
21 bis unter 25 Jahre 3 487 1 064 2 241 821 172 2 169 1 148 384 637
25 bis unter 40 Jahre 11 654 3 147 4 677 2 466 648 7 664 3 723 1 237 2 704
40 Jahre und älter 8 566 2 665 6 658 2 001 491 5 243 2 993 626 1 624

Staatsangehörigkeit

Österreich 15 083 4 833 9 1 111 3 713 968 8 754 5 358 888 2 508
Nicht-Österreich 12 185 2 868 7 748 2 113 454 8 602 4 046 1 738 2 818

EU-Staaten  
(ohne Österreich) 4 905 1 275 5 356 914 215 3 328 1 579 666 1 083
Serbien 1 194 268 - 52 216 31 883 406 189 288
Syrien 783 167 - 50 117 22 560 320 110 130
Sonstige 5 303 1 158 2 290 866 186 3 831 1 741 773 1 317

Vorverurteilung

Ohne Vorverurteilung 14 663 4 764 11 1 674 3 079 640 8 756 5 776 1 578 1 402
Mit Vorverurteilung 12 605 2 937 5 185 2 747 782 8 600 3 628 1 048 3 924

1 Vorverurteilung 4 327 1 348 3 125 1 220 223 2 666 1 648 435 583
2 bis 3 Vorverurteilungen 3 661 853 2 39 812 266 2 470 1 126 339 1 005
4 oder mehr Vorver-
urteilungen 4 617 736 - 21 715 293 3 464 854 274 2 336

Oberlandesgerichtssprengel

OLG-Sprengel Wien 11 192 1 796 6 179 1 611 254 8 892 4 649 1 582 2 661
OLG-Sprengel Linz 6 553 1 882 4 595 1 283 366 4 071 2 471 534 1 066
OLG-Sprengel Graz 5 708 1 636 5 47 1 584 375 3 494 2 117 368 1 009
OLG-Sprengel Innsbruck 3 815 2 387 1 1 038 1 348 427 899 167 142 590

Jugendliche (14- bis 17-Jährige)2

Verurteilungen zusammen 1 689 309 1 122 186 43 1 084 794 157 133

Geschlecht

Männer 1 463 258 1 105 152 38 953 677 152 124
Frauen 226 51 - 17 34 5 131 117 5 9

Alter bei Rechtskraft des Urteils

14 bis unter 18 Jahre 1 350 226 1 100 125 36 885 640 138 107
18 bis unter 21 Jahre 330 82 - 22 60 7 191 148 18 25
21 bis unter 25 Jahre 5 - - - - - 5 3 1 1
25 bis unter 40 Jahre 4 1 - - 1 - 3 3 - -
40 Jahre und älter - - - - - - - - - -

Staatsangehörigkeit

Österreich 959 199 - 70 129 29 557 421 71 65
Nicht-Österreich 730 110 1 52 57 14 527 373 86 68

EU-Staaten  
(ohne Österreich) 195 32 1 16 15 3 140 102 26 12
Serbien 30 9 - 5 4 - 17 14 3 -
Syrien 135 14 - 6 8 4 97 71 17 9
Sonstige 370 55 - 25 30 7 273 186 40 47
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Merkmal
Verurtei­

lungen 
insgesamt

Geldstrafe Unbedingte 
Geld-/ 

bedingte 
Freiheits-

strafe1

Freiheitsstrafe

zu­
sammen bedingt teil­

bedingt
un­

bedingt
zu­

sammen bedingt teil­
bedingt

un­
bedingt

Vorverurteilung

Ohne Vorverurteilung 1 071 172 1 95 76 24 653 562 88 3
Mit Vorverurteilung 618 137 - 27 110 19 431 232 69 130

1 Vorverurteilung 387 100 - 25 75 10 261 175 49 37
2 bis 3 Vorverurteilungen 201 33 - 2 31 8 148 52 20 76
4 oder mehr Vorver-
urteilungen 30 4 - - 4 1 22 5 - 17

Oberlandesgerichtssprengel

OLG-Sprengel Wien 541 24 - 5 19 2 457 332 74 51
OLG-Sprengel Linz 529 73 - 32 41 9 341 241 52 48
OLG-Sprengel Graz 371 67 1 6 60 4 244 206 21 17
OLG-Sprengel Innsbruck 248 145 - 79 66 28 42 15 10 17

Junge Erwachsene (18- bis 20-Jährige)2

Verurteilungen zusammen 2 481 724 3 214 507 85 1 553 961 283 309

Geschlecht

Männer 2 151 592 3 180 409 80 1 373 817 267 289
Frauen 330 132 - 34 98 5 180 144 16 20

Alter bei Rechtskraft des Urteils

14 bis unter 18 Jahre . . . . . . . . . .
18 bis unter 21 Jahre 1 881 517 3 161 353 68 1 204 752 223 229
21 bis unter 25 Jahre 577 201 - 52 149 17 334 202 53 79
25 bis unter 40 Jahre 17 3 - 1 2 - 12 5 6 1
40 Jahre und älter 6 3 - - 3 - 3 2 1 -

Staatsangehörigkeit

Österreich 1 568 514 2 153 359 63 914 649 121 144
Nicht-Österreich 913 210 1 61 148 22 639 312 162 165

EU-Staaten  
(ohne Österreich) 336 81 - 29 52 12 225 119 57 49
Serbien 72 15 - 5 10 - 55 24 17 14
Syrien 101 23 - 7 16 3 69 35 18 16
Sonstige 404 91 1 20 70 7 290 134 70 86

Vorverurteilung

Ohne Vorverurteilung 1 422 450 - 189 261 26 855 643 157 55
Mit Vorverurteilung 1 059 274 3 25 246 59 698 318 126 254

1 Vorverurteilung 491 152 2 18 132 23 303 199 68 36
2 bis 3 Vorverurteilungen 421 103 1 7 95 31 276 105 47 124
4 oder mehr Vorver-
urteilungen 147 19 - - 19 5 119 14 11 94

Oberlandesgerichtssprengel

OLG-Sprengel Wien 901 128 - 20 108 17 708 430 156 122
OLG-Sprengel Linz 658 203 - 86 117 17 408 261 66 81
OLG-Sprengel Graz 610 183 3 7 173 23 376 258 44 74
OLG-Sprengel Innsbruck 312 210 - 101 109 28 61 12 17 32

Erwachsene (21-Jährige und älter)2

Verurteilungen zusammen 23 098 6 668 12 1 523 5 133 1 294 14 719 7 649 2 186 4 884

Geschlecht

Männer 19 432 5 252 10 1 184 4 058 1 132 12 697 6 224 1 977 4 496
Frauen 3 666 1 416 2 339 1 075 162 2 022 1 425 209 388

Alter bei Rechtskraft des Urteils

14 bis unter 18 Jahre . . . . . . . . . .
18 bis unter 21 Jahre . . . . . . . . . .
21 bis unter 25 Jahre 2 905 863 2 189 672 155 1 830 943 330 557
25 bis unter 40 Jahre 11 633 3 143 4 676 2 463 648 7 649 3 715 1 231 2 703
40 Jahre und älter 8 560 2 662 6 658 1 998 491 5 240 2 991 625 1 624
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Merkmal
Verurtei­

lungen 
insgesamt

Geldstrafe Unbedingte 
Geld-/ 

bedingte 
Freiheits-

strafe1

Freiheitsstrafe

zu­
sammen bedingt teil­

bedingt
un­

bedingt
zu­

sammen bedingt teil­
bedingt

un­
bedingt

Staatsangehörigkeit

Österreich 12 556 4 120 7 888 3 225 876 7 283 4 288 696 2 299
Nicht-Österreich 10 542 2 548 5 635 1 908 418 7 436 3 361 1 490 2 585

EU-Staaten  
(ohne Österreich) 4 374 1 162 4 311 847 200 2 963 1 358 583 1 022
Serbien 1 092 244 - 42 202 31 811 368 169 274
Syrien 547 130 - 37 93 15 394 214 75 105
Sonstige 4 529 1 012 1 245 766 172 3 268 1 421 663 1 184

Vorverurteilung

Ohne Vorverurteilung 12 170 4 142 10 1 390 2 742 590 7 248 4 571 1 333 1 344
Mit Vorverurteilung 10 928 2 526 2 133 2 391 704 7 471 3 078 853 3 540

1 Vorverurteilung 3 449 1 096 1 82 1 013 190 2 102 1 274 318 510
2 bis 3 Vorverurteilungen 3 039 717 1 30 686 227 2 046 969 272 805
4 oder mehr Vorver-
urteilungen 4 440 713 - 21 692 287 3 323 835 263 2 225

Oberlandesgerichtssprengel

OLG-Sprengel Wien 9 750 1 644 6 154 1 484 235 7 727 3 887 1 352 2 488
OLG-Sprengel Linz 5 366 1 606 4 477 1 125 340 3 322 1 969 416 937
OLG-Sprengel Graz 4 727 1 386 1 34 1 351 348 2 874 1 653 303 918
OLG-Sprengel Innsbruck 3 255 2 032 1 858 1 173 371 796 140 115 541

Q: STATISTIK AUSTRIA, Verurteilungsstatistik 2023. – 1) Teilbedingte Strafe nach § 43a Abs. 2 StGB. – 2) Alter zum Tatzeitpunkt.

4	 Sonstige Sanktionen nach Geschlecht, Alter bei Rechtskraft des Urteils, Staats-
angehörigkeit, Vorverurteilungen, Gerichtssprengeln und Alter zum Tatzeitpunkt 2023

Merkmal
Ver­

urteilungen 
insgesamt

Sonstige 
Sanktionen 
insgesamt

Schuld­
spruch 

ohne Strafe  
(§ 12 JGG)

Schuldspruch 
unter Vorbe­

halt der Strafe 
(§ 13 JGG)

Unterbringung in einem  
Zentrum nach § 21 Abs. 1 StGB Keine 

Zusatz­
strafebedingt unbedingt

Verurteilungen insgesamt

Verurteilungen insgesamt 27 268 789 26 260 71 165 267

Geschlecht

Männer 23 046 671 19 218 63 135 236
Frauen 4 222 118 7 42 8 30 31

Alter bei Rechtskraft des Urteils

14 bis unter 18 Jahre 1 350 203 19 159 - - 25
18 bis unter 21 Jahre 2 211 142 6 89 2 5 40
21 bis unter 25 Jahre 3 487 82 1 11 10 17 43
25 bis unter 40 Jahre 11 654 195 - 1 28 73 93
40 Jahre und älter 8 566 167 - - 31 70 66

Staatsangehörigkeit

Österreich 15 083 528 14 176 55 105 178
Nicht-Österreich 12 185 261 12 84 16 60 89

EU-Staaten (ohne Österreich) 4 905 87 5 23 7 21 31
Serbien 1 194 12 - 6 1 3 2
Syrien 783 34 4 15 - 3 12
Sonstige 5 303 128 3 40 8 33 44

Vorverurteilung

Ohne Vorverurteilung 14 663 503 21 255 51 79 97
Mit Vorverurteilung 12 605 286 5 5 20 86 170

1 Vorverurteilung 4 327 90 2 5 12 26 45
2 bis 3 Vorverurteilungen 3 661 72 3 - 3 22 44
4 oder mehr Vorverurteilungen 4 617 124 - - 5 38 81
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Merkmal
Ver­

urteilungen 
insgesamt

Sonstige 
Sanktionen 
insgesamt

Schuld­
spruch 

ohne Strafe  
(§ 12 JGG)

Schuldspruch 
unter Vorbe­

halt der Strafe 
(§ 13 JGG)

Unterbringung in einem  
Zentrum nach § 21 Abs. 1 StGB Keine 

Zusatz­
strafebedingt unbedingt

Oberlandesgerichtssprengel

OLG-Sprengel Wien 11 192 250 9 83 34 72 52
OLG-Sprengel Linz 6 553 234 12 93 12 40 77
OLG-Sprengel Graz 5 708 203 1 46 16 29 111
OLG-Sprengel Innsbruck 3 815 102 4 38 9 24 27

Jugendliche (14- bis 17-Jährige)1

Verurteilungen zusammen 1 689 253 23 188 - - 42

Geschlecht

Männer 1 463 214 16 158 - - 40
Frauen 226 39 7 30 - - 2

Alter bei Rechtskraft des Urteils

14 bis unter 18 Jahre 1 350 203 19 159 - - 25
18 bis unter 21 Jahre 330 50 4 29 - - 17
21 bis unter 25 Jahre 5 - - - - - -
25 bis unter 40 Jahre 4 - - - - - -
40 Jahre und älter - - - - - - -

Staatsangehörigkeit

Österreich 959 174 13 131 - - 30
Nicht-Österreich 730 79 10 57 - - 12

EU-Staaten (ohne Österreich) 195 20 4 13 - - 3
Serbien 30 4 - 4 - - -
Syrien 135 20 3 12 - - 5
Sonstige 370 35 3 28 - - 4

Vorverurteilung

Ohne Vorverurteilung 1 071 222 18 185 - - 19
Mit Vorverurteilung 618 31 5 3 - - 23

1 Vorverurteilung 387 16 2 3 - - 11
2 bis 3 Vorverurteilungen 201 12 3 - - - 9
4 oder mehr Vorverurteilungen 30 3 - - - - 3

Oberlandesgerichtssprengel

OLG-Sprengel Wien 541 58 6 50 - - 2
OLG-Sprengel Linz 529 106 12 74 - - 20
OLG-Sprengel Graz 371 56 1 37 - - 18
OLG-Sprengel Innsbruck 248 33 4 27 - - 2

Junge Erwachsene (18- bis 20-Jährige)1

Verurteilungen zusammen 2 481 119 3 71 2 5 38

Geschlecht

Männer 2 151 106 3 59 2 5 37
Frauen 330 13 - 12 - - 1

Alter bei Rechtskraft des Urteils

14 bis unter 18 Jahre . . . . . . .
18 bis unter 21 Jahre 1 881 92 2 60 2 5 23
21 bis unter 25 Jahre 577 25 1 10 - - 14
25 bis unter 40 Jahre 17 2 - 1 - - 1
40 Jahre und älter 6 - - - - - -

Staatsangehörigkeit

Österreich 1 568 77 1 44 1 1 30
Nicht-Österreich 913 42 2 27 1 4 8

EU-Staaten (ohne Österreich) 336 18 1 10 - 4 3
Serbien 72 2 - 2 - - -
Syrien 101 6 1 3 - - 2
Sonstige 404 16 - 12 1 - 3
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Merkmal
Ver­

urteilungen 
insgesamt

Sonstige 
Sanktionen 
insgesamt

Schuld­
spruch 

ohne Strafe  
(§ 12 JGG)

Schuldspruch 
unter Vorbe­

halt der Strafe 
(§ 13 JGG)

Unterbringung in einem  
Zentrum nach § 21 Abs. 1 StGB Keine 

Zusatz­
strafebedingt unbedingt

Vorverurteilung

Ohne Vorverurteilung 1 422 91 3 69 1 3 15
Mit Vorverurteilung 1 059 28 - 2 1 2 23

1 Vorverurteilung 491 13 - 2 1 1 9
2 bis 3 Vorverurteilungen 421 11 - - - 1 10
4 oder mehr Vorverurteilungen 147 4 - - - - 4

Oberlandesgerichtssprengel

OLG-Sprengel Wien 901 48 3 33 2 2 8
OLG-Sprengel Linz 658 30 - 19 - 1 10
OLG-Sprengel Graz 610 28 - 9 - 2 17
OLG-Sprengel Innsbruck 312 13 - 10 - - 3

Erwachsene (21-Jährige und älter)1

Verurteilungen zusammen 23 098 417 . 1 69 160 187

Geschlecht

Männer 19 432 351 . 1 61 130 159
Frauen 3 666 66 . - 8 30 28

Alter bei Rechtskraft des Urteils

14 bis unter 18 Jahre . . . . . . .
18 bis unter 21 Jahre . . . . . . .
21 bis unter 25 Jahre 2 905 57 . 1 10 17 29
25 bis unter 40 Jahre 11 633 193 . - 28 73 92
40 Jahre und älter 8 560 167 . - 31 70 66

Staatsangehörigkeit

Österreich 12 556 277 . 1 54 104 118
Nicht-Österreich 10 542 140 . - 15 56 69

EU-Staaten (ohne Österreich) 4 374 49 . - 7 17 25
Serbien 1 092 6 . - 1 3 2
Syrien 547 8 . - - 3 5
Sonstige 4 529 77 . - 7 33 37

Vorverurteilung

Ohne Vorverurteilung 12 170 190 . 1 50 76 63
Mit Vorverurteilung 10 928 227 . - 19 84 124

1 Vorverurteilung 3 449 61 . - 11 25 25
2 bis 3 Vorverurteilungen 3 039 49 . - 3 21 25
4 oder mehr Vorverurteilungen 4 440 117 . - 5 38 74

Oberlandesgerichtssprengel

OLG-Sprengel Wien 9 750 144 . - 32 70 42
OLG-Sprengel Linz 5 366 98 . - 12 39 47
OLG-Sprengel Graz 4 727 119 . - 16 27 76
OLG-Sprengel Innsbruck 3 255 56 . 1 9 24 22

Q: STATISTIK AUSTRIA, Verurteilungsstatistik 2023. – 1) Alter zum Tatzeitpunkt.
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5	 Ergänzende Maßnahmen nach Geschlecht, Alter bei Rechtskraft des Urteils, Staats-
angehörigkeit, Vorverurteilungen, Gerichtssprengeln und Alter zum Tatzeitpunkt 2023

Merkmal
Ver­

urteilungen 
insgesamt

Ergänzende Unterbringung in einem Zentrum bzw. einer Anstalt1 Ergänzende 
Bewährungs­

hilfe­
anordnung

nach § 21 Abs. 2 StGB nach § 22 StGB

bedingt unbedingt bedingt unbedingt

Verurteilungen insgesamt

Verurteilungen insgesamt 27 268 8 63 7 35 2 833

Geschlecht

Männer 23 046 8 59 6 31 2 449
Frauen 4 222 - 4 1 4 384

Alter bei Rechtskraft des Urteils

14 bis unter 18 Jahre 1 350 - 1 1 - 660
18 bis unter 21 Jahre 2 211 - 3 - 1 643
21 bis unter 25 Jahre 3 487 4 7 - 4 378
25 bis unter 40 Jahre 11 654 2 32 5 19 757
40 Jahre und älter 8 566 2 20 1 11 395

Staatsangehörigkeit

Österreich 15 083 7 42 7 25 1 962
Nicht-Österreich 12 185 1 21 - 10 871

EU-Staaten (ohne Österreich) 4 905 1 9 - 4 287
Serbien 1 194 - - - - 65
Syrien 783 - 2 - - 105
Sonstige 5 303 - 10 - 6 414

Vorverurteilung

Ohne Vorverurteilung 14 663 7 25 3 5 1 447
Mit Vorverurteilung 12 605 1 38 4 30 1 386

1 Vorverurteilung 4 327 - 9 - 6 624
2 bis 3 Vorverurteilungen 3 661 - 12 2 12 459
4 oder mehr Vorver-
urteilungen 4 617 1 17 2 12 303

Oberlandesgerichtssprengel

OLG-Sprengel Wien 11 192 5 32 1 14 1 233
OLG-Sprengel Linz 6 553 2 17 1 4 697
OLG-Sprengel Graz 5 708 1 10 3 12 666
OLG-Sprengel Innsbruck 3 815 - 4 2 5 237

Jugendliche (14- bis 17-Jährige)2

Verurteilungen zusammen 1 689 - 1 1 - 770

Geschlecht

Männer 1 463 - 1 - - 676
Frauen 226 - - - - 94

Alter bei Rechtskraft des Urteils

14 bis unter 18 Jahre 1 350 - 1 1 - 660
18 bis unter 21 Jahre 330 - - - - 108
21 bis unter 25 Jahre 5 - - - - 2
25 bis unter 40 Jahre 4 - - - - -
40 Jahre und älter - - - - - -

Staatsangehörigkeit

Österreich 959 - 1 1 - 437
Nicht-Österreich 730 - - - - 333

EU-Staaten (ohne Österreich) 195 - - - - 96
Serbien 30 - - - - 15
Syrien 135 - - - - 61
Sonstige 370 - - - - 161
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Merkmal
Ver­

urteilungen 
insgesamt

Ergänzende Unterbringung in einem Zentrum bzw. einer Anstalt1 Ergänzende 
Bewährungs­

hilfe­
anordnung

nach § 21 Abs. 2 StGB nach § 22 StGB

bedingt unbedingt bedingt unbedingt

Vorverurteilung

Ohne Vorverurteilung 1 071 - - 1 - 566
Mit Vorverurteilung 618 - 1 - - 204

1 Vorverurteilung 387 - - - - 159
2 bis 3 Vorverurteilungen 201 - 1 - - 41
4 oder mehr Vorver-
urteilungen 30 - - - - 4

Oberlandesgerichtssprengel

OLG-Sprengel Wien 541 - 1 - - 311
OLG-Sprengel Linz 529 - - - - 206
OLG-Sprengel Graz 371 - - 1 - 170
OLG-Sprengel Innsbruck 248 - - - - 83

Junge Erwachsene (18- bis 20-Jährige)2

Verurteilungen zusammen 2 481 - 4 - 3 650

Geschlecht

Männer 2 151 - 4 - 3 573
Frauen 330 - - - - 77

Alter bei Rechtskraft des Urteils

14 bis unter 18 Jahre . . . . . .
18 bis unter 21 Jahre 1 881 - 3 - 1 535
21 bis unter 25 Jahre 577 - 1 - 2 115
25 bis unter 40 Jahre 17 - - - - -
40 Jahre und älter 6 - - - - -

Staatsangehörigkeit

Österreich 1 568 - 3 - 2 462
Nicht-Österreich 913 - 1 - 1 188

EU-Staaten (ohne Österreich) 336 - - - 1 63
Serbien 72 - - - - 14
Syrien 101 - - - - 24
Sonstige 404 - 1 - - 87

Vorverurteilung

Ohne Vorverurteilung 1 422 - 1 - - 381
Mit Vorverurteilung 1 059 - 3 - 3 269

1 Vorverurteilung 491 - 1 - - 157
2 bis 3 Vorverurteilungen 421 - - - 2 96
4 oder mehr Vorver-
urteilungen 147 - 2 - 1 16

Oberlandesgerichtssprengel

OLG-Sprengel Wien 901 - 2 - 2 319
OLG-Sprengel Linz 658 - 2 - 1 147
OLG-Sprengel Graz 610 - - - - 144
OLG-Sprengel Innsbruck 312 - - - - 40

Erwachsene (21-Jährige und älter)2

Verurteilungen zusammen 23 098 8 58 6 32 1 413

Geschlecht

Männer 19 432 8 54 5 28 1 200
Frauen 3 666 - 4 1 4 213

Alter bei Rechtskraft des Urteils

14 bis unter 18 Jahre . . . . . .
18 bis unter 21 Jahre . . . . . .
21 bis unter 25 Jahre 2 905 4 6 - 2 261
25 bis unter 40 Jahre 11 633 2 32 5 19 757
40 Jahre und älter 8 560 2 20 1 11 395
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Merkmal
Ver­

urteilungen 
insgesamt

Ergänzende Unterbringung in einem Zentrum bzw. einer Anstalt1 Ergänzende 
Bewährungs­

hilfe­
anordnung

nach § 21 Abs. 2 StGB nach § 22 StGB

bedingt unbedingt bedingt unbedingt

Staatsangehörigkeit

Österreich 12 556 7 38 6 23 1 063
Nicht-Österreich 10 542 1 20 - 9 350

EU-Staaten (ohne Österreich) 4 374 1 9 - 3 128
Serbien 1 092 - - - - 36
Syrien 547 - 2 - - 20
Sonstige 4 529 - 9 - 6 166

Vorverurteilung

Ohne Vorverurteilung 12 170 7 24 2 5 500
Mit Vorverurteilung 10 928 1 34 4 27 913

1 Vorverurteilung 3 449 - 8 - 6 308
2 bis 3 Vorverurteilungen 3 039 - 11 2 10 322
4 oder mehr Vorver-
urteilungen 4 440 1 15 2 11 283

Oberlandesgerichtssprengel

OLG-Sprengel Wien 9 750 5 29 1 12 603
OLG-Sprengel Linz 5 366 2 15 1 3 344
OLG-Sprengel Graz 4 727 1 10 2 12 352
OLG-Sprengel Innsbruck 3 255 - 4 2 5 114

Q: STATISTIK AUSTRIA, Verurteilungsstatistik 2023. – 1) Im Berichtsjahr 2023 wurde keine Anstaltsunterbringung nach § 23 StGB verhängt. – 
2) Alter zum Tatzeitpunkt.

6	 Wiederverurteilungsquote und Zeitpunkt der (ersten) Wiederverurteilung der Kohorte 
2019 nach Geschlecht, Alter, Staatsangehörigkeit und Gerichtssprengeln

Merkmal bei der Ausgangsverurteilung

Personen 
im Aus­

gangsjahr 
insgesamt

Personen ohne 
Wiederver­
urteilung

Personen mit 
Wiederver­
urteilung

(Erste) Wiederverurteilung  
im … Beobachtungsjahr

1. 2. 3. 4.

absolut in % absolut in %1 %-Anteile an „mit Wiederverurteilung“

Insgesamt 25 579 17 894 70,0 7 685 30,0 33,5 32,1 20,0 14,4

Geschlecht

Männer 21 634 14 928 69,0 6 706 31,0 33,6 31,9 20,1 14,5
Frauen 3 945 2 966 75,2 979 24,8 33,3 33,8 19,4 13,5

Alter zum Tatzeitpunkt

Jugendliche (14- bis 17-Jährige) 1 573 676 43,0 897 57,0 44,9 29,7 16,4 9,0
ohne Vorverurteilung 1 168 550 47,1 618 52,9 43,9 29,6 17,6 8,9
mit Vorverurteilung 405 126 31,1 279 68,9 47,3 29,7 13,6 9,3

Junge Erwachsene (18- bis 20-Jährige) 2 672 1 619 60,6 1 053 39,4 37,8 30,6 20,1 11,5
ohne Vorverurteilung 1 716 1 180 68,8 536 31,2 35,4 31,5 20,5 12,5
mit Vorverurteilung 956 439 45,9 517 54,1 40,2 29,6 19,7 10,4

Erwachsene (21-Jährige und älter) 21 334 15 599 73,1 5 735 26,9 31,0 32,8 20,5 15,8
ohne Vorverurteilung 12 268 10 319 84,1 1 949 15,9 28,8 32,1 22,0 17,1
mit Vorverurteilung 9 066 5 280 58,2 3 786 41,8 32,1 33,1 19,8 15,1

Alter bei Rechtskraft des Urteils

14 bis 17 Jahre 1 241 483 38,9 758 61,1 46,6 28,5 15,4 9,5
18 bis 20 Jahre 2 388 1 406 58,9 982 41,1 38,6 30,8 19,8 10,9
21 bis 24 Jahre 3 595 2 307 64,2 1 288 35,8 30,0 37,1 19,5 13,4
25 bis 34 Jahre 7 652 5 309 69,4 2 343 30,6 31,3 32,7 19,7 16,3
35 bis 44 Jahre 5 178 3 835 74,1 1 343 25,9 31,3 31,4 21,7 15,6
45 bis 54 Jahre 3 286 2 651 80,7 635 19,3 30,1 29,9 22,7 17,3
55 Jahre und älter 2 239 1 903 85,0 336 15,0 33,3 27,7 22,9 16,1
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Merkmal bei der Ausgangsverurteilung

Personen 
im Aus­

gangsjahr 
insgesamt

Personen ohne 
Wiederver­
urteilung

Personen mit 
Wiederver­
urteilung

(Erste) Wiederverurteilung  
im … Beobachtungsjahr

1. 2. 3. 4.

absolut in % absolut in %1 %-Anteile an „mit Wiederverurteilung“

Staatsangehörigkeit

Österreich 14 674 9 717 66,2 4 957 33,8 32,4 32,9 20,4 14,4
Nicht-Österreich 10 905 8 177 75,0 2 728 25,0 35,6 30,6 19,3 14,4

darunter EU-Staaten ohne Österreich 4 033 3 231 80,1 802 19,9 34,4 29,2 20,6 15,8
Drittstaaten 6 708 4 829 72,0 1 879 28,0 36,1 31,3 18,6 14,0

Gerichtssprengel

Oberlandesgerichtssprengel
Wien 11 050 8 086 73,2 2 964 26,8 33,9 31,6 19,3 15,2
Linz 5 701 3 704 65,0 1 997 35,0 33,6 33,1 20,2 13,1
Graz 5 367 3 762 70,1 1 605 29,9 32,7 31,8 20,4 15,1
Innsbruck 3 461 2 342 67,7 1 119 32,3 33,7 32,0 20,8 13,5

Landesgerichtssprengel
Wien 6 984 5 023 71,9 1 961 28,1 36,7 31,0 18,1 14,2
Eisenstadt 581 452 77,8 129 22,2 30,2 27,1 20,9 21,7
Korneuburg 1 008 796 79,0 212 21,0 25,9 35,8 17,0 21,2
Krems an der Donau 317 227 71,6 90 28,4 32,2 24,4 18,9 24,4
St. Pölten 969 707 73,0 262 27,0 29,0 33,2 23,7 14,1
Wiener Neustadt 1 191 881 74,0 310 26,0 27,4 35,2 24,2 13,2
Linz 1 940 1 241 64,0 699 36,0 34,5 32,6 20,9 12,0
Ried im Innkreis 525 382 72,8 143 27,2 30,8 32,9 21,0 15,4
Steyr 414 278 67,1 136 32,9 37,5 28,7 21,3 12,5
Wels 1 266 811 64,1 455 35,9 33,4 34,1 19,1 13,4
Salzburg 1 556 992 63,8 564 36,2 32,3 34,0 19,9 13,8
Graz 2 579 1 809 70,1 770 29,9 30,9 33,0 21,2 14,9
Leoben 985 712 72,3 273 27,7 34,8 28,6 22,0 14,7
Klagenfurt 1 803 1 241 68,8 562 31,2 34,2 31,9 18,5 15,5
Innsbruck 2 039 1 438 70,5 601 29,5 32,8 30,6 20,6 16,0
Feldkirch 1 422 904 63,6 518 36,4 34,7 33,6 21,0 10,6

Q: STATISTIK AUSTRIA, Wiederverurteilungsstatistik 2023. – Kohorte 2019: Im Jahr 2019 Verurteilte (zu einer Geldstrafe, teilbedingten Strafe 
bestehend aus einer unbedingten Geld- und bedingten Freiheitsstrafe, zu einer bedingten oder teilbedingten Freiheitsstrafe, bedingten Anstalts-
unterbringung nach §§ 21–23 StGB oder zu einer Strafe nach dem Jugendgerichtsgesetz) sowie Entlassene (aus einer unbedingten Freiheits-
strafe oder unbedingten Anstaltsunterbringung nach §§ 21–23 StGB). Personen, die im Ausgangsjahr zu einer unbedingten Freiheitsstrafe oder 
unbedingten Anstaltsunterbringung nach §§ 21–23 StGB verurteilt wurden, sind bei den Verurteilten nicht enthalten. Personen mit mehreren 
Verurteilungen im Ausgangsjahr werden nur einmal gezählt (mit der ersten Verurteilung). – 1) Wiederverurteilungsquote: Anteil der Personen mit 
Wiederverurteilung innerhalb eines individuellen Beobachtungszeitraums von 4 Jahren (Beobachtung hinsichtlich einer Wiederverurteilung ab 
dem Rechtskrafts- bzw. Entlassungsdatum; Bsp.: 01.07.2019 bis 30.06.2023).
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7	 Anzahl der Wiederverurteilungen der Kohorte 2019 nach Vorverurteilungen, Sanktionen 
und strafsatzbestimmenden Normen

Merkmal bei der Ausgangsverurteilung
Personen im 

Ausgangsjahr 
insgesamt

Anzahl der Wiederverurteilungen

0 1 2 3 4 oder mehr

in %

Insgesamt 25 579 70,0 19,3 7,3 2,6 0,9

Vorverurteilung

Ohne Vorverurteilung 15 152 79,5 13,9 4,4 1,6 0,6
Mit Vorverurteilung 10 427 56,1 27,0 11,4 4,0 1,4

1 Vorverurteilung 3 519 62,6 23,4 9,5 3,5 1,1
2 bis 3 Vorverurteilungen 3 146 55,9 27,8 11,0 4,1 1,2
4 oder mehr Vorverurteilungen 3 762 50,1 29,9 13,6 4,5 2,0
Vorverurteilung ohne Strafhaft 6 616 61,7 25,5 8,7 3,3 0,8
Vorverurteilung mit Strafhaft 3 811 46,2 29,7 16,2 5,2 2,6

Strafhaft bis 6 Monate 1 122 45,9 28,5 17,2 5,7 2,7
Strafhaft über 6 Monate 2 689 46,3 30,2 15,8 5,1 2,6

Sanktion

Geldstrafe 7 752 71,1 18,9 6,4 2,7 0,9
bedingt 21 100,0 - - - -
teilbedingt (§ 43a Abs. 1 StGB) 1 801 76,0 16,2 4,9 2,3 0,6
unbedingt 5 930 69,5 19,8 6,8 2,8 1,1

Unbedingte Geld-/bedingte Freiheitsstrafe1 1 181 71,2 18,7 7,3 2,5 0,3
Freiheitsstrafe 16 185 69,5 19,6 7,6 2,4 0,9

bedingt 9 697 70,8 19,2 6,9 2,3 0,9
teilbedingt (§ 43a Abs. 3 u. 4 StGB) 2 331 76,3 15,9 5,2 1,9 0,6
unbedingt 4 157 62,7 22,4 10,6 3,0 1,3

urteilsmäßig entlassen 2 164 55,7 26,5 12,3 3,7 1,8
bedingt entlassen nach § 46 StGB 1 690 72,2 16,8 8,0 2,1 0,8
bedingte Nachsicht 303 58,7 24,8 12,9 2,6 1,0

Schuldspruch ohne Strafe (§ 12 JGG) 17 47,1 23,5 17,6 11,8 -
Schuldspruch unter Vorbehalt der Strafe (§ 13 JGG) 200 39,0 24,0 22,0 10,5 4,5
Bedingte Unterbringung in e. Anstalt (§§ 21–23 StGB) 94 87,2 8,5 2,1 2,1 -
Unbedingte Unterbringung in e. Anstalt (§§ 21–23 StGB) 136 85,3 9,6 2,2 2,2 0,7
Sonstige Sanktionen 14 92,9 7,1 - - -

Strafsatzbestimmende Norm

Strafgesetzbuch zusammen 20 849 69,9 19,1 7,3 2,7 1,0
darunter St. H. gegen Leib und Leben 4 905 72,2 18,2 6,5 2,3 0,7

darunter Körperverletzung (§ 83) 2 396 64,0 23,2 8,9 3,0 0,9
Schwere Körperverletzung (§ 84) 964 68,7 20,4 6,6 3,1 1,1
Fahrlässige Körperverletzung (§ 88) 887 90,9 7,2 1,5 0,5 -

St. H. gegen die Freiheit 2 212 65,6 21,7 9,0 2,8 0,9
St. H. gegen fremdes Vermögen 8 808 66,7 20,3 8,3 3,4 1,2

darunter Sachbeschädigung (§§ 125, 126) 827 58,2 26,8 8,7 4,2 2,1
Diebstahl (§ 127) 2 200 58,5 24,0 10,9 4,9 1,8
Diebstahl d. Einbruch od. mit Waffen (§ 129) 851 59,8 20,8 11,3 5,9 2,2
Gewerbsmäßiger Diebstahl (§ 130) 1 274 80,3 12,1 5,2 1,7 0,7
Raub (§§ 142, 143) 542 57,7 22,9 13,5 4,2 1,7
Betrug (§§ 146–148) 1 687 70,7 20,9 6,0 1,8 0,7

St. H. gegen Ehe und Familie 663 73,5 19,9 5,6 0,9 0,2
St. H. gg. die sexuelle Integrität u. Selbstbest. 586 86,3 9,4 3,1 0,7 0,5

darunter Vergewaltigung (§ 201) 56 76,8 17,9 1,8 1,8 1,8
Schwerer sex. Missbr. v. Unmündigen (§ 206) 53 88,7 3,8 3,8 3,8 -
Sex. Missbr. v. Unmündigen (§§ 207, 207b) 54 92,6 7,4 - - -

St. H. gegen d. Zuverl. v. Urkunden u. Beweiszeichen 1 179 75,1 17,5 5,4 1,5 0,5
St. H. gegen die Staatsgewalt 704 66,1 22,7 7,4 2,7 1,1
St. H. gegen die Rechtspflege 1 041 74,6 16,2 5,6 2,3 1,2
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Merkmal bei der Ausgangsverurteilung
Personen im 

Ausgangsjahr 
insgesamt

Anzahl der Wiederverurteilungen

0 1 2 3 4 oder mehr

in %

Nebenstrafgesetze zusammen 4 730 70,0 19,9 7,2 2,0 0,8
darunter Suchtmittelgesetz 3 824 69,4 20,3 7,7 1,9 0,8

darunter Unerl. Umgang m. Suchtgift (§ 27 SMG) 2 088 60,9 24,8 10,4 2,7 1,1
Vorb. v./Suchtgifthandel (§§ 28, 28a SMG) 1 717 79,4 15,0 4,4 0,9 0,3

Q: STATISTIK AUSTRIA, Wiederverurteilungsstatistik 2023. – St. H. = Strafbare Handlungen. – Kohorte 2019: Im Jahr 2019 Verurteilte (zu einer 
Geldstrafe, teilbedingten Strafe bestehend aus einer unbedingten Geld- und bedingten Freiheitsstrafe, zu einer bedingten oder teilbedingten 
Freiheitsstrafe, bedingten Anstaltsunterbringung nach §§ 21–23 StGB oder zu einer Strafe nach dem Jugendgerichtsgesetz) sowie Entlassene 
(aus einer unbedingten Freiheitsstrafe oder unbedingten Anstaltsunterbringung nach §§ 21–23 StGB). Personen, die im Ausgangsjahr zu einer 
unbedingten Freiheitsstrafe oder unbedingten Anstaltsunterbringung nach §§ 21–23 StGB verurteilt wurden, sind bei den Verurteilten nicht ent-
halten. Personen mit mehreren Verurteilungen im Ausgangsjahr werden nur einmal gezählt (mit der ersten Verurteilung). – Alle Personen einer Ko-
horte werden beobachtet hinsichtlich einer Wiederverurteilung innerhalb eines individuellen Beobachtungszeitraums von 4 Jahren (Beobachtung 
ab dem Rechtskrafts- bzw. Entlassungsdatum; Bsp.: 01.07.2019 bis 30.06.2023). – 1) Teilbedingte Strafe nach § 43a Abs. 2 StGB.

8	 Verurteilte Personen nach Anzahl der Verurteilungen im Berichtsjahr und nach 
Geschlecht, Alter, Staatsangehörigkeit und Vorverurteilungen 2024

Merkmal der verurteilten Personen bei  
der ersten Verurteilung im Berichtsjahr

Verurteilte Personen 
insgesamt

Anzahl der Verurteilungen im Berichtsjahr

1 2 3 oder mehr

absolut in % absolut in % absolut in % absolut in %

Verurteilte Personen insgesamt 25 445 100,0 23 440 92,1 1 764 6,9 241 0,9
darunter Personen mit mindestens einer 
nachträglichen Verurteilung1 1 383 5,4 512 37,0 689 49,8 182 13,2

Geschlecht

Männer 21 489 84,5 19 749 91,9 1 529 7,1 211 1,0
Frauen 3 956 15,5 3 691 93,3 235 5,9 30 0,8

Alter zum Tatzeitpunkt

Jugendliche (14- bis 17-Jährige) 1 543 6,1 1 231 79,8 252 16,3 60 3,9
Junge Erwachsene (18- bis 20-Jährige) 2 130 8,4 1 885 88,5 200 9,4 45 2,1
Erwachsene (21-Jährige und älter) 21 772 85,6 20 324 93,3 1 312 6,0 136 0,6

Alter bei Rechtskraft des Urteils

14 bis unter 25 Jahre 6 122 24,1 5 331 87,1 666 10,9 125 2,0
25 bis unter 35 Jahre 7 578 29,8 6 971 92,0 553 7,3 54 0,7
35 bis unter 45 Jahre 5 965 23,4 5 592 93,7 327 5,5 46 0,8
45 bis unter 55 Jahre 3 273 12,9 3 143 96,0 120 3,7 10 0,3
55 bis unter 65 Jahre 1 803 7,1 1 721 95,5 77 4,3 5 0,3
65 Jahre und älter 704 2,8 682 96,9 21 3,0 1 0,1

Staatsangehörigkeit

Österreich 13 707 53,9 12 533 91,4 1 036 7,6 138 1,0
Nicht-Österreich 11 738 46,1 10 907 92,9 728 6,2 103 0,9

EU-Staaten ohne Österreich 5 003 19,7 4 681 93,6 289 5,8 33 0,7
Serbien 1 077 4,2 1 027 95,4 46 4,3 4 0,4
Syrien 852 3,3 752 88,3 82 9,6 18 2,1
Sonstige 4 806 18,9 4 447 92,5 311 6,5 48 1,0

Vorverurteilung

Ohne Vorverurteilung 14 528 57,1 13 745 94,6 693 4,8 90 0,6
Mit Vorverurteilung 10 917 42,9 9 695 88,8 1 071 9,8 151 1,4

Q: STATISTIK AUSTRIA, Verurteilungsstatistik 2024. – 1) Nachträgliche Verurteilung mit Verhängung einer bzw. Absehen von einer Zusatzstrafe 
nach §§ 31, 40 StGB.
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9	 Gegenüberstellung der Verurteilungen nach strafsatzbestimmenden Normen und sämt-
licher einer Verurteilung zugrunde liegender Delikte nach Geschlecht 2024

Strafbare Handlungen (St. H.) nach Strafgesetzbuch und 
Nebenstrafgesetzen §§

Verurteilungen nach straf-
satzbestimmender Norm Sämtliche Delikte

zu-
sammen Männer Frauen zu-

sammen Männer Frauen

Insgesamt - 27 717 23 461 4 256 45 958 39 597 6 361
Strafbare Handlungen nach dem Strafgesetzbuch  
zusammen - 23 403 19 548 3 855 37 711 32 060 5 651

Strafbare Handlungen gegen Leib und Leben 75–95 5 435 4 804 631 8 523 7 559 964

Mord 75 107 97 10 109 98 11
davon versuchter Mord 75,15 75 67 8 77 68 9
davon vollendeter Mord 75 vollendet 32 30 2 32 30 2

Totschlag 76 2 2 - 2 2 -
davon versuchter Totschlag 76,15 2 2 - 2 2 -

Fahrlässige Tötung 80 86 72 14 86 72 14
Grob fahrlässige Tötung 81 30 26 4 36 31 5
Körperverletzung 83 2 576 2 271 305 4 318 3 849 469
Schwere Körperverletzung 84 1 265 1 171 94 2 079 1 881 198
Körperverletzung mit schweren Dauerfolgen 85 7 6 1 9 8 1
Körperverletzung mit tödlichem Ausgang 86 4 4 - 4 4 -

davon vollendete Körperverletzung mit tödlichem  
Ausgang 86 vollendet 4 4 - 4 4 -

Absichtliche schwere Körperverletzung 87 229 208 21 249 228 21
Fahrlässige Körperverletzung 88 834 706 128 1 051 901 150
Gefährdung der körperlichen Sicherheit 89 197 161 36 441 372 69
Raufhandel 91 41 39 2 58 54 4
Tätlicher Angriff auf mit bestimmten Aufgaben betraute  
Bedienstete einer dem öffentlichen Verkehr dienenden 
Anstalt oder Angehörige des Gesundheits- oder Rettungs-
wesens oder Organe der Feuerwehr 91a 7 5 2 12 9 3
Quälen oder Vernachlässigen unmündiger, jüngerer oder 
wehrloser Personen 92 15 7 8 23 10 13
Imstichlassen eines Verletzten 94 31 26 5 40 35 5
Unterlassung der Hilfeleistung 95 4 3 1 6 5 1

Schwangerschaftsabbruch 96–98 - - - 3 3 -

Schwangerschaftsabbruch ohne Einwilligung der  
Schwangeren 98 - - - 3 3 -

Strafbare Handlungen gegen die Freiheit 99–110 2 738 2 535 203 4 861 4 517 344

Freiheitsentziehung 99 52 44 8 88 76 12
Entführung einer unmündigen Person 101 - - - 1 1 -
Erpresserische Entführung 102 1 1 - 1 1 -
Menschenhandel 104a 1 1 - 4 4 -
Nötigung 105 797 746 51 1 655 1 545 110
Schwere Nötigung 106 248 231 17 363 340 23
Zwangsheirat 106a - - - 1 1 -
Gefährliche Drohung 107 1 283 1 198 85 2 162 2 018 144
Beharrliche Verfolgung 107a 135 114 21 222 197 25
Fortgesetzte Gewaltausübung 107b 161 149 12 228 214 14
Fortgesetzte Belästigung im Wege einer Telekommunikation 
oder eines Computersystems 107c 6 3 3 19 16 3
Täuschung 108 3 1 2 5 3 2
Hausfriedensbruch 109 51 47 4 112 101 11

Strafbare Handlungen gegen die Ehre 111–117 117 94 23 201 163 38

Üble Nachrede 111 74 53 21 76 55 21
Vorwurf einer schon abgetanen gerichtlich strafbaren 
Handlung 113 1 1 - 1 1 -
Beleidigung 115 42 40 2 123 106 17
Öffentliche Beleidigung eines verfassungsmäßigen Ver-
tretungskörpers, des Bundesheeres oder einer Behörde 116 - - - 1 1 -

Gerichtliche Kriminalstatistik 2023–2024  
Tabellenteil 101



Strafbare Handlungen (St. H.) nach Strafgesetzbuch und 
Nebenstrafgesetzen §§

Verurteilungen nach straf-
satzbestimmender Norm Sämtliche Delikte

zu-
sammen Männer Frauen zu-

sammen Männer Frauen

Verletzungen der Privatsphäre und bestimmter Berufs-
geheimnisse 118–124 18 14 4 36 30 6

Verletzung des Briefgeheimnisses und Unterdrückung 
von Briefen 118 2 1 1 4 2 2
Widerrechtlicher Zugriff auf ein Computersystem 118a 2 2 - 6 6 -
Verletzung des Telekommunikationsgeheimnisses 119 1 1 - 1 1 -
Missbräuchliches Abfangen von Daten 119a - - - 1 - 1
Missbrauch von Tonaufnahme- oder Abhörgeräten 120 7 4 3 9 6 3
Unbefugte Bildaufnahmen 120a 5 5 - 14 14 -
Auskundschaftung eines Geschäfts- oder Betriebs
geheimnisses 123 1 1 - 1 1 -

Strafbare Handlungen gegen fremdes Vermögen 125–168e 10 283 8 055 2 228 14 728 11 866 2 862

Sachbeschädigung 125 826 727 99 1 926 1 716 210
Schwere Sachbeschädigung 126 155 145 10 290 278 12
Datenbeschädigung 126a - - - 5 5 -
Missbrauch von Computerprogrammen oder Zugangsdaten 126c - - - 1 - 1
Diebstahl 127 2 536 1 590 946 3 472 2 345 1 127
Schwerer Diebstahl 128 185 160 25 219 189 30
Diebstahl durch Einbruch oder mit Waffen 129 1 021 907 114 1 245 1 108 137

davon Diebstahl durch Einbruch 129 Einbruch 1 016 902 114 1 240 1 103 137
davon Diebstahl mit Waffen 129 Waffen 5 5 - 5 5 -

Gewerbsmäßiger Diebstahl und Diebstahl im Rahmen  
einer kriminellen Vereinigung 130 1 590 1 353 237 1 708 1 458 250
Räuberischer Diebstahl 131 85 70 15 98 81 17
Entziehung von Energie 132 32 23 9 84 69 15
Veruntreuung 133 241 185 56 349 274 75
Unterschlagung 134 61 48 13 169 142 27
Dauernde Sachentziehung 135 28 20 8 177 151 26
Unbefugter Gebrauch von Fahrzeugen 136 103 94 9 248 229 19
Eingriff in fremdes Jagd- oder Fischereirecht 137 9 9 - 15 15 -
Schwerer Eingriff in fremdes Jagd- oder Fischereirecht 138 1 1 - 2 2 -
Gewaltandwendung eines Wilderers 140 1 1 - 1 1 -
Entwendung 141 87 66 21 141 104 37
Raub 142 438 400 38 509 468 41
Schwerer Raub 143 243 234 9 270 259 11
Erpressung 144 55 48 7 92 81 11
Schwere Erpressung 145 17 13 4 27 23 4
Betrug 146 769 575 194 1 108 845 263
Schwerer Betrug 147 747 549 198 845 633 212
Gewerbsmäßiger Betrug 148 414 327 87 549 434 115
Betrügerischer Datenverarbeitungsmissbrauch 148a 133 98 35 310 237 73
Erschleichung einer Leistung 149 2 2 - 27 18 9
Kreditschädigung 152 2 2 - 2 2 -
Untreue 153 69 48 21 109 83 26
Geschenkannahme durch Machthaber 153a 1 1 - 1 1 -
Förderungsmissbrauch 153b 2 1 1 2 1 1
Vorenthalten von Dienstnehmerbeiträgen zur Sozial
versicherung 153c 111 90 21 141 114 27
Betrügerisches Anmelden zur Sozialversicherung oder  
Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungskasse 153d 24 20 4 43 37 6
Organisierte Schwarzarbeit 153e 3 2 1 12 11 1
Sachwucher 155 1 1 - 1 1 -
Betrügerische Krida 156 91 73 18 106 84 22
Begünstigung eines Gläubigers 158 12 11 1 18 16 2
Grob fahrlässige Beeinträchtigung von Gläubigerinteressen 159 10 6 4 66 55 11
Umtriebe während einer Geschäftsaufsicht oder im  
Insolvenzverfahren 160 - - - 1 1 -
Vollstreckungsvereitelung 162 13 12 1 13 12 1
Unvertretbare Darstellung wesentlicher Informationen  
über bestimmte Verbände 163a - - - 2 2 -
Hehlerei 164 69 61 8 160 143 17
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Strafbare Handlungen (St. H.) nach Strafgesetzbuch und 
Nebenstrafgesetzen §§

Verurteilungen nach straf-
satzbestimmender Norm Sämtliche Delikte

zu-
sammen Männer Frauen zu-

sammen Männer Frauen

Geldwäscherei 165 89 76 13 153 130 23
Begehung im Familienkreis 166 1 1 - 2 1 1
Glücksspiel 168 - - - 2 1 1
Wettbewerbsbeschränkende Absprachen bei Vergabe
verfahren 168b 6 5 1 6 5 1
Ausgabenseitiger Betrug zum Nachteil der finanziellen 
Interessen der Europäischen Union 168f - - - 1 1 -

Gemeingefährliche St. H. und St. H. gegen die Umwelt 169–187 75 67 8 117 105 12

Brandstiftung 169 43 37 6 55 49 6
Fahrlässige Herbeiführung einer Feuersbrunst 170 5 5 - 8 8 -
Vorsätzliche Gefährdung durch Sprengmittel 173 1 1 - 1 1 -
Vorbereitung eines Verbrechens durch Kernenergie,  
ionisierende Strahlen oder Sprengmittel 175 - - - 4 2 2
Vorsätzliche Gemeingefährdung 176 11 11 - 20 19 1
Fahrlässige Gemeingefährdung 177 2 1 1 6 5 1
Vorsätzliche Gefährdung von Menschen durch übertragbare 
Krankheiten 178 5 5 - 11 10 1
Vorsätzliche Beeinträchtigung der Umwelt 180 4 4 - 5 5 -
Fahrlässige Beeinträchtigung der Umwelt 181 - - - 1 1 -
Vorsätzliches umweltgefährdendes Behandeln und  
Verbringen von Abfällen (in Kraft mit 01.03.1997) 181b 3 3 - 4 4 -
Kurpfuscherei 184 1 - 1 2 1 1

St. H. gegen den religiösen Frieden und die Ruhe der Toten 188–191 - - - 5 5 -

Herabwürdigung religiöser Lehren 188 - - - 1 1 -
Störung einer Religionsübung 189 - - - 1 1 -
Störung der Totenruhe 190 - - - 3 3 -

Strafbare Handlungen gegen Ehe und Familie 192–200 497 449 48 522 470 52

Kindesentziehung 195 16 5 11 18 7 11
Verletzung der Unterhaltspflicht 198 480 444 36 503 463 40
Vernachlässigung der Pflege, Erziehung oder Beaufsichtigung 199 1 - 1 1 - 1

St. H. gegen die sexuelle Integrität und Selbstbestimmung 201–220b 710 689 21 1 443 1 392 51

Vergewaltigung 201 106 104 2 128 127 1
Geschlechtliche Nötigung 202 33 33 - 50 50 -
Sexueller Missbrauch einer wehrlosen oder psychisch  
beeinträchtigten Person 205 43 41 2 55 52 3
Verletzung der sexuellen Selbstbestimmung 205a 17 17 - 42 42 -
Schwerer sexueller Missbrauch von Unmündigen 206 81 75 6 105 97 8
Sexueller Missbrauch von Unmündigen 207 49 49 - 107 102 5
Bildliches sexualbezogenes Kindesmissbrauchsmaterial 
und bildliche sexualbezogene Darstellungen minderjähriger 
Personen 207a 227 221 6 600 582 18
Sexueller Missbrauch von Jugendlichen 207b 10 10 - 18 17 1
Sittliche Gefährdung von Personen unter 16 Jahren 208 4 4 - 17 15 2
Anbahnung von Sexualkontakten zu Unmündigen 208a - - - 7 7 -
Blutschande 211 1 1 - 13 12 1
Missbrauch eines Autoritätsverhältnisses 212 15 14 1 93 88 5
Zuführen zur Prostitution 215 - - - 1 1 -
Förderung der Prostitution und pornographischer  
Darbietungen Minderjähriger 215a 2 2 - 2 2 -
Zuhälterei 216 - - - 6 6 -
Grenzüberschreitender Prostitutionshandel 217 4 3 1 5 4 1
Sexuelle Belästigung und öffentliche geschlechtliche  
Handlungen 218 118 115 3 194 188 6

Tierquälerei 222 74 58 16 91 73 18

Tierquälerei 222 74 58 16 91 73 18

St. H. gegen die Zuverlässigkeit von Urkunden und  
Beweiszeichen 223–231 1 001 880 121 2 260 1 969 291

Urkundenfälschung 223 267 224 43 419 341 78
Fälschung besonders geschützter Urkunden 224 360 318 42 478 427 51
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Strafbare Handlungen (St. H.) nach Strafgesetzbuch und 
Nebenstrafgesetzen §§

Verurteilungen nach straf-
satzbestimmender Norm Sämtliche Delikte

zu-
sammen Männer Frauen zu-

sammen Männer Frauen

Annahme, Weitergabe oder Besitz falscher oder ver-
fälschter besonders geschützter Urkunden 224a 17 16 1 69 67 2
Fälschung öffentlicher Beglaubigungszeichen 225 1 1 - 1 1 -
Datenfälschung 225a 33 29 4 58 52 6
Vorbereitung der Fälschung öffentlicher Urkunden oder 
Beglaubigungszeichen 227 - - - 2 2 -
Mittelbare unrichtige Beurkundung oder Beglaubigung 228 3 3 - 46 38 8
Urkundenunterdrückung 229 289 262 27 1 083 952 131
Gebrauch fremder Ausweise 231 31 27 4 104 89 15

St. H. gegen die Sicherheit des Verkehrs mit Geld, Wert-
papieren, Wertzeichen und unbaren Zahlungsmitteln 232–241g 138 114 24 868 714 154

Geldfälschung 232 27 25 2 31 28 3
Weitergabe und Besitz nachgemachten oder verfälschten 
Geldes 233 49 46 3 63 59 4
Weitergabe von Falschgeld oder verringerten Geldmünzen 236 2 1 1 3 2 1
Fälschung unbarer Zahlungsmittel 241a - - - 1 1 -
Vorbereitung der Fälschung oder Entfremdung unbarer 
Zahlungsmittel 241c - - - 1 1 -
Entfremdung unbarer Zahlungsmittel 241e 60 42 18 758 614 144
Annahme, Weitergabe oder Besitz entfremdeter unbarer 
Zahlungsmittel 241f - - - 2 2 -
Ausspähen von Daten eines unbaren Zahlungsmittels 241h - - - 9 7 2

Hochverrat und andere Angriffe gegen den Staat 242–248 2 2 - 9 6 3

Staatsfeindliche Verbindungen 246 2 2 - 5 5 -
Staatsfeindliche Bewegung 247a - - - 4 1 3

Angriffe auf oberste Staatsorgane 249–251 - - - 1 1 -

Nötigung von Mitgliedern eines verfassungsmäßigen Ver-
tretungskörpers, einer Regierung, des Verfassungsgerichts-
hofs, des Verwaltungsgerichtshofs oder des Obersten 
Gerichtshofs oder des Präsidenten des Rechnungshofs oder 
des Leiters eines Landesrechnungshofs 251 - - - 1 1 -

Strafbare Handlungen gegen die Staatsgewalt 269–273 861 738 123 1 227 1 070 157

Widerstand gegen die Staatsgewalt 269 830 714 116 1 166 1 019 147
Tätlicher Angriff auf einen Beamten 270 13 11 2 31 26 5
Verstrickungsbruch 271 16 11 5 25 20 5
Siegelbruch 272 2 2 - 5 5 -

St. H. gegen den öffentlichen Frieden 274–287 277 237 40 701 601 100

Verbrecherisches Komplott 277 1 1 - 6 6 -
Kriminelle Vereinigung 278 2 - 2 62 53 9
Kriminelle Organisation 278a 16 10 6 78 66 12
Terroristische Vereinigung 278b 45 40 5 50 44 6
Terroristische Straftaten 278c - - - 6 6 -
Terrorismusfinanzierung 278d 2 1 1 5 2 3
Anleitung zur Begehung einer terroristischen Straftat 278f - - - 3 3 -
Aufforderung zu mit Strafe bedrohten Handlungen und  
Gutheißung mit Strafe bedrohter Handlungen 282 2 2 - 7 7 -
Aufforderung zu terroristischen Straftaten und Gutheißung 
terroristischer Straftaten 282a 3 2 1 5 3 2
Verhetzung 283 25 24 1 39 37 2
Unterlassung der Verhinderung einer mit Strafe bedrohten 
Handlung 286 18 17 1 22 21 1
Begehung einer mit Strafe bedrohten Handlung im Zustand 
voller Berauschung 287 163 140 23 418 353 65

Strafbare Handlungen gegen die Rechtspflege 288–301 1 098 742 356 2 008 1 420 588

Falsche Beweisaussage 288 574 372 202 832 552 280
Falsche Beweisaussage vor einer Verwaltungsbehörde 289 7 4 3 13 8 5
Herbeiführung einer unrichtigen Beweisaussage 292 1 1 - 1 1 -
Falsches Vermögensverzeichnis 292a 7 6 1 10 9 1
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Strafbare Handlungen (St. H.) nach Strafgesetzbuch und 
Nebenstrafgesetzen §§

Verurteilungen nach straf-
satzbestimmender Norm Sämtliche Delikte

zu-
sammen Männer Frauen zu-

sammen Männer Frauen

Fälschung eines Beweismittels 293 166 136 30 221 185 36
Unterdrückung eines Beweismittels 295 23 16 7 60 44 16
Verleumdung 297 279 176 103 518 341 177
Vortäuschung einer mit Strafe bedrohten Handlung 298 23 18 5 123 100 23
Begünstigung 299 18 13 5 229 179 50
Befreiung von Gefangenen 300 - - - 1 1 -

Strafbare Verletzungen der Amtspflicht, Korruption und 
verwandte St. H. 302–313 70 63 7 93 84 9

Missbrauch der Amtsgewalt 302 64 57 7 68 61 7
Bestechlichkeit 304 - - - 5 5 -
Vorteilsannahme 305 2 2 - 2 2 -
Vorteilsannahme zur Beeinflussung 306 - - - 1 1 -
Bestechung 307 - - - 6 6 -
Vorteilszuwendung 307a 1 1 - 2 2 -
Geschenkannahme und Bestechung von Bediensteten  
oder Beauftragten 309 1 1 - 1 1 -
Verletzung des Amtsgeheimnisses 310 2 2 - 7 5 2
Falsche Beurkundung und Beglaubigung im Amt 311 - - - 1 1 -

Amtsanmaßung und Erschleichung eines Amtes 314–315 9 7 2 14 12 2

Amtsanmaßung 314 9 7 2 14 12 2

Strafbare Handlungen nach den Nebenstrafgesetzen  
zusammen - 4 314 3 913 401 8 247 7 537 710

Artenhandelsgesetz 2009 (in Kraft mit 01.01.2010) - 3 3 - 3 3 -
ArtHG 2009: Gerichtlich strafbare Handlungen 7 3 3 - 3 3 -

Arzneimittelgesetz - 3 3 - 7 6 1
AMG: § 82b 82b 3 3 - 7 6 1

Außenwirtschaftsgesetz 2011 - 1 1 - 2 2 -
AusWG 2011: Gerichtlich strafbare Handlungen im  
Verkehr mit Drittstaaten 79 1 1 - 1 1 -
AusWG 2011: Gerichtlich strafbare Handlungen im  
Verkehr innerhalb der Europäischen Union 80 - - - 1 1 -

Chemikaliengesetz 1996 - 1 1 - 2 2 -
ChemG: §71a 71a 1 1 - 2 2 -

Datenschutzgesetz - 4 3 1 13 12 1
Datenverarbeitung in Gewinn- oder Schädigungsabsicht 63 4 3 1 13 12 1

Finanzstrafgesetz - 85 77 8 168 154 14
FinStrG: Abgabenhinterziehung 33 58 56 2 108 101 7
FinStrG: Schmuggel und Hinterziehung von Eingangs- 
oder Ausgangsabgaben 35 2 1 1 2 1 1
FinStrG: Abgabenhehlerei 37 3 1 2 3 1 2
FinStrG: Strafe bei gewerbsmäßiger Tatbegehung 38 2 2 - 20 20 -

davon §§ 33,38 FinStrG 38,33 2 2 - 17 17 -
davon §§ 38 FinStrG o. n. A. 38 o. n. A. - - - 3 3 -

FinStrG: Strafe bei Begehung als Mitglied einer Bande 
oder unter Gewaltanwendung 38a 1 1 - 1 1 -
FinStrG: Abgabenbetrug 39 19 16 3 34 30 4

Fremdenpolizeigesetz 2005 (in Kraft mit 01.01.2006) - 363 343 20 443 419 24
FPG: Schlepperei 114 355 337 18 432 411 21
FPG: Entgeltliche Beihilfe zum unbefugten Aufenthalt 115 1 1 - 3 2 1
FPG: Eingehen und Vermittlung von Aufenthaltsehen und 
Aufenthaltspartnerschaften 117 4 2 2 4 2 2
FPG: Unrechtmäßige Inanspruchnahme von sozialen 
Leistungen (in Kraft mit 01.01.2010) 119 3 3 - 4 4 -

Lebensmittelsicherheits- und Verbraucherschutzgesetz 1 - 1 1 - 1
LMSVG: Tatbestände § 81 81 1 - 1 1 - 1

Militärstrafgesetz - 9 9 - 12 12 -
MilStG: Nichtbefolgung des Einberufungsbefehls 7 5 5 - 6 6 -
MilStG: Unerlaubte Abwesenheit 8 1 1 - 2 2 -
MilStG: Desertion 9 2 2 - 2 2 -
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Strafbare Handlungen (St. H.) nach Strafgesetzbuch und 
Nebenstrafgesetzen §§

Verurteilungen nach straf-
satzbestimmender Norm Sämtliche Delikte

zu-
sammen Männer Frauen zu-

sammen Männer Frauen

MilStG: Vorsätzliche Wachverfehlung 24 - - - 1 1 -
MilStG: Militärischer Diebstahl 31 1 1 - 1 1 -

Neue-Psychoaktive-Substanzen-Gesetz - 12 12 - 60 59 1
NPSG 4 12 12 - 60 59 1

Notzeichengesetz - 13 9 4 27 22 5
NotzeichenG 1 13 9 4 27 22 5

Suchtmittelgesetz - 3 187 2 870 317 6 205 5 623 582
SMG: Unerlaubter Umgang mit Suchtgiften 27 1 423 1 270 153 3 452 3 095 357
SMG: Vorbereitung von Suchtgifthandel 28 222 204 18 720 672 48
SMG: Suchtgifthandel 28a 1 535 1 390 145 1 961 1 791 170
SMG: Unerlaubter Umgang mit psychotropen Stoffen 30 6 5 1 51 48 3
SMG: Vorbereitung des Handels mit psychotropen Stoffen 31 - - - 1 - 1
SMG: Handel mit psychotropen Stoffen 31a 1 1 - 12 9 3
SMG: Unerlaubter Umgang mit Drogenausgangsstoffen 32 - - - 8 8 -

Unlauterer-Wettbewerbs-Gesetz - 2 1 1 2 1 1
UWG: Verletzung von Geschäfts- oder Betriebs
geheimnissen 11 2 1 1 2 1 1

Urheberrechtsgesetz - 34 24 10 38 27 11
UrheberrechtsG: Eingriff 91 34 24 10 38 27 11

Verbotsgesetz 1947 - 163 151 12 190 174 16
VerbotsG 1947: § 3g 3g 150 141 9 176 164 12
VerbotsG 1947: § 3h 3h 13 10 3 14 10 4

Waffengesetz - 422 395 27 1 062 1 009 53
WaffG 1996: § 50 Gerichtlich strafbare Handlungen  
(in Kraft mit 01.07.1997) 50 422 395 27 1 062 1 009 53

Zivildienstgesetz - 11 11 - 12 12 -
ZDG: § 58 58 11 11 - 12 12 -

Q: STATISTIK AUSTRIA, Verurteilungsstatistik 2024.

10	 Geld- und Freiheitsstrafen nach Geschlecht, Alter bei Rechtskraft des Urteils, Staats-
angehörigkeit, Vorverurteilungen, Gerichtssprengeln und Alter zum Tatzeitpunkt 2024

Merkmal

Verurtei
lungen 

ins-
gesamt

Geldstrafe Unbedingte 
Geld-/ 

bedingte 
Freiheits-

strafe1

Freiheitsstrafe

zu-
sammen bedingt teil

bedingt
un

bedingt
zu-

sammen bedingt teil
bedingt

un
bedingt

Verurteilungen insgesamt

Verurteilungen insgesamt 27 717 7 539 6 1 981 5 552 1 406 18 032 9 695 2 704 5 633

Geschlecht

Männer 23 461 5 996 5 1 598 4 393 1 227 15 619 7 971 2 463 5 185
Frauen 4 256 1 543 1 383 1 159 179 2 413 1 724 241 448

Alter bei Rechtskraft des Urteils

14 bis unter 18 Jahre 1 526 212 - 95 117 28 1 111 809 164 138
18 bis unter 21 Jahre 2 210 564 - 185 379 78 1 463 877 265 321
21 bis unter 25 Jahre 3 293 987 - 257 730 176 2 058 1 085 373 600
25 bis unter 40 Jahre 11 803 3 040 - 712 2 328 634 7 886 3 761 1 228 2 897
40 Jahre und älter 8 885 2 736 6 732 1 998 490 5 514 3 163 674 1 677

Staatsangehörigkeit

Österreich 15 032 4 597 3 1 148 3 446 973 8 980 5 448 930 2 602
Nicht-Österreich 12 685 2 942 3 833 2 106 433 9 052 4 247 1 774 3 031

EU-Staaten  
(ohne Österreich) 5 362 1 318 1 377 940 203 3 736 1 702 721 1 313
Serbien 1 132 219 1 55 163 19 880 429 202 249
Syrien 972 223 1 73 149 35 679 372 116 191
Sonstige 5 219 1 182 - 328 854 176 3 757 1 744 735 1 278
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Merkmal

Verurtei
lungen 

ins-
gesamt

Geldstrafe Unbedingte 
Geld-/ 

bedingte 
Freiheits-

strafe1

Freiheitsstrafe

zu-
sammen bedingt teil

bedingt
un

bedingt
zu-

sammen bedingt teil
bedingt

un
bedingt

Vorverurteilung

Ohne Vorverurteilung 14 819 4 706 5 1 770 2 931 631 9 020 5 921 1 627 1 472
Mit Vorverurteilung 12 898 2 833 1 211 2 621 775 9 012 3 774 1 077 4 161

1 Vorverurteilung 4 420 1 343 1 146 1 196 231 2 749 1 707 398 644
2 bis 3 Vorverurteilungen 3 842 829 - 40 789 299 2 641 1 154 388 1 099
4 oder mehr Vorver-
urteilungen 4 636 661 - 25 636 245 3 622 913 291 2 418

Oberlandesgerichtssprengel

OLG-Sprengel Wien 11 264 1 706 2 224 1 480 227 9 100 4 856 1 520 2 724
OLG-Sprengel Linz 6 690 1 809 1 539 1 269 333 4 335 2 586 577 1 172
OLG-Sprengel Graz 5 747 1 577 - 43 1 534 372 3 599 2 065 432 1 102
OLG-Sprengel Innsbruck 4 016 2 447 3 1 175 1 269 474 998 188 175 635

Jugendliche (14- bis 17-Jährige)2

Verurteilungen zusammen 1 881 290 - 121 169 39 1 338 971 190 177

Geschlecht

Männer 1 658 254 - 106 148 37 1 187 845 182 160
Frauen 223 36 - 15 21 2 151 126 8 17

Alter bei Rechtskraft des Urteils

14 bis unter 18 Jahre 1 526 212 - 95 117 28 1 111 809 164 138
18 bis unter 21 Jahre 344 78 - 26 52 11 217 155 24 38
21 bis unter 25 Jahre 6 - - - - - 6 4 1 1
25 bis unter 40 Jahre 5 - - - - - 4 3 1 -
40 Jahre und älter - - - - - - - - - -

Staatsangehörigkeit

Österreich 1 051 181 - 74 107 16 705 553 68 84
Nicht-Österreich 830 109 - 47 62 23 633 418 122 93

EU-Staaten  
(ohne Österreich) 213 25 - 11 14 8 159 111 27 21
Serbien 59 8 - 6 2 1 44 34 9 1
Syrien 201 21 - 8 13 7 157 97 35 25
Sonstige 357 55 - 22 33 7 273 176 51 46

Vorverurteilung

Ohne Vorverurteilung 1 174 162 - 100 62 16 806 700 98 8
Mit Vorverurteilung 707 128 - 21 107 23 532 271 92 169

1 Vorverurteilung 430 94 - 20 74 13 304 210 52 42
2 bis 3 Vorverurteilungen 247 34 - 1 33 10 198 61 36 101
4 oder mehr Vorver-
urteilungen 30 - - - - - 30 - 4 26

Oberlandesgerichtssprengel

OLG-Sprengel Wien 689 23 - 4 19 6 610 453 92 65
OLG-Sprengel Linz 533 51 - 24 27 7 387 288 48 51
OLG-Sprengel Graz 380 61 - 2 59 9 263 192 36 35
OLG-Sprengel Innsbruck 279 155 - 91 64 17 78 38 14 26

Junge Erwachsene (18- bis 20-Jährige)2

Verurteilungen zusammen 2 424 655 - 218 437 97 1 577 928 294 355

Geschlecht

Männer 2 123 536 - 169 367 88 1 422 810 280 332
Frauen 301 119 - 49 70 9 155 118 14 23

Alter bei Rechtskraft des Urteils

14 bis unter 18 Jahre . . . . . . . . . .
18 bis unter 21 Jahre 1 866 486 - 159 327 67 1 246 722 241 283
21 bis unter 25 Jahre 542 165 - 59 106 29 321 199 51 71
25 bis unter 40 Jahre 13 2 - - 2 1 9 6 2 1
40 Jahre und älter 3 2 - - 2 - 1 1 - -
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Merkmal

Verurtei
lungen 

ins-
gesamt

Geldstrafe Unbedingte 
Geld-/ 

bedingte 
Freiheits-

strafe1

Freiheitsstrafe

zu-
sammen bedingt teil

bedingt
un

bedingt
zu-

sammen bedingt teil
bedingt

un
bedingt

Staatsangehörigkeit

Österreich 1 476 469 - 153 316 62 881 581 125 175
Nicht-Österreich 948 186 - 65 121 35 696 347 169 180

EU-Staaten  
(ohne Österreich) 348 83 - 34 49 17 235 127 60 48
Serbien 68 9 - 3 6 1 57 28 22 7
Syrien 133 27 - 8 19 3 99 56 19 24
Sonstige 399 67 - 20 47 14 305 136 68 101

Vorverurteilung

Ohne Vorverurteilung 1 395 419 - 191 228 44 855 623 171 61
Mit Vorverurteilung 1 029 236 - 27 209 53 722 305 123 294

1 Vorverurteilung 484 149 - 21 128 20 305 192 55 58
2 bis 3 Vorverurteilungen 410 73 - 5 68 30 301 103 59 139
4 oder mehr Vorver-
urteilungen 135 14 - 1 13 3 116 10 9 97

Oberlandesgerichtssprengel

OLG-Sprengel Wien 871 88 - 20 68 11 740 429 165 146
OLG-Sprengel Linz 605 158 - 56 102 18 406 249 66 91
OLG-Sprengel Graz 584 178 - 7 171 25 356 233 47 76
OLG-Sprengel Innsbruck 364 231 - 135 96 43 75 17 16 42

Erwachsene (21-Jährige und älter)2

Verurteilungen zusammen 23 412 6 594 6 1 642 4 946 1 270 15 117 7 796 2 220 5 101

Geschlecht

Männer 19 680 5 206 5 1 323 3 878 1 102 13 010 6 316 2 001 4 693
Frauen 3 732 1 388 1 319 1 068 168 2 107 1 480 219 408

Alter bei Rechtskraft des Urteils

14 bis unter 18 Jahre . . . . . . . . . .
18 bis unter 21 Jahre . . . . . . . . . .
21 bis unter 25 Jahre 2 745 822 - 198 624 147 1 731 882 321 528
25 bis unter 40 Jahre 11 785 3 038 - 712 2 326 633 7 873 3 752 1 225 2 896
40 Jahre und älter 8 882 2 734 6 732 1 996 490 5 513 3 162 674 1 677

Staatsangehörigkeit

Österreich 12 505 3 947 3 921 3 023 895 7 394 4 314 737 2 343
Nicht-Österreich 10 907 2 647 3 721 1 923 375 7 723 3 482 1 483 2 758

EU-Staaten  
(ohne Österreich) 4 801 1 210 1 332 877 178 3 342 1 464 634 1 244
Serbien 1 005 202 1 46 155 17 779 367 171 241
Syrien 638 175 1 57 117 25 423 219 62 142
Sonstige 4 463 1 060 - 286 774 155 3 179 1 432 616 1 131

Vorverurteilung

Ohne Vorverurteilung 12 250 4 125 5 1 479 2 641 571 7 359 4 598 1 358 1 403
Mit Vorverurteilung 11 162 2 469 1 163 2 305 699 7 758 3 198 862 3 698

1 Vorverurteilung 3 506 1 100 1 105 994 198 2 140 1 305 291 544
2 bis 3 Vorverurteilungen 3 185 722 - 34 688 259 2 142 990 293 859
4 oder mehr Vorver-
urteilungen 4 471 647 - 24 623 242 3 476 903 278 2 295

Oberlandesgerichtssprengel

OLG-Sprengel Wien 9 704 1 595 2 200 1 393 210 7 750 3 974 1 263 2 513
OLG-Sprengel Linz 5 552 1 600 1 459 1 140 308 3 542 2 049 463 1 030
OLG-Sprengel Graz 4 783 1 338 - 34 1 304 338 2 980 1 640 349 991
OLG-Sprengel Innsbruck 3 373 2 061 3 949 1 109 414 845 133 145 567

Q: STATISTIK AUSTRIA, Verurteilungsstatistik 2024. – 1) Teilbedingte Strafe nach § 43a Abs. 2 StGB. – 2) Alter zum Tatzeitpunkt.
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11	 Sonstige Sanktionen nach Geschlecht, Alter bei Rechtskraft des Urteils, Staats-
angehörigkeit, Vorverurteilungen, Gerichtssprengeln und Alter zum Tatzeitpunkt 2024

Merkmal
Ver­

urteilungen 
insgesamt

Sonstige 
Sanktionen 
insgesamt

Schuld­
spruch ohne 

Strafe  
(§ 12 JGG)

Schuldspruch 
unter Vorbe­

halt der Strafe  
(§ 13 JGG)

Unterbringung in 
einem Zentrum nach 

§ 21 Abs. 1 StGB
Keine 

Zusatz­
strafe

bedingt unbedingt

Verurteilungen insgesamt

Verurteilungen insgesamt 27 717 740 25 235 77 183 220

Geschlecht

Männer 23 461 619 15 196 59 158 191
Frauen 4 256 121 10 39 18 25 29

Alter bei Rechtskraft des Urteils

14 bis unter 18 Jahre 1 526 175 15 140 - - 20
18 bis unter 21 Jahre 2 210 105 6 79 1 - 19
21 bis unter 25 Jahre 3 293 72 3 16 6 19 28
25 bis unter 40 Jahre 11 803 243 1 - 40 94 108
40 Jahre und älter 8 885 145 - - 30 70 45

Staatsangehörigkeit

Österreich 15 032 482 15 164 58 117 128
Nicht-Österreich 12 685 258 10 71 19 66 92

EU-Staaten (ohne Österreich) 5 362 105 3 28 11 24 39
Serbien 1 132 14 1 5 2 3 3
Syrien 972 35 4 12 2 8 9
Sonstige 5 219 104 2 26 4 31 41

Vorverurteilung

Ohne Vorverurteilung 14 819 462 20 221 56 84 81
Mit Vorverurteilung 12 898 278 5 14 21 99 139

1 Vorverurteilung 4 420 97 5 14 11 27 40
2 bis 3 Vorverurteilungen 3 842 73 - - 5 33 35
4 oder mehr Vorverurteilungen 4 636 108 - - 5 39 64

Oberlandesgerichtssprengel

OLG-Sprengel Wien 11 264 231 6 72 38 91 24
OLG-Sprengel Linz 6 690 213 13 83 15 41 61
OLG-Sprengel Graz 5 747 199 3 47 9 37 103
OLG-Sprengel Innsbruck 4 016 97 3 33 15 14 32

Jugendliche (14- bis 17-Jährige)1

Verurteilungen zusammen 1 881 214 20 168 - - 26

Geschlecht

Männer 1 658 180 11 145 - - 24
Frauen 223 34 9 23 - - 2

Alter bei Rechtskraft des Urteils

14 bis unter 18 Jahre 1 526 175 15 140 - - 20
18 bis unter 21 Jahre 344 38 4 28 - - 6
21 bis unter 25 Jahre 6 - - - - - -
25 bis unter 40 Jahre 5 1 1 - - - -
40 Jahre und älter - - - - - - -

Staatsangehörigkeit

Österreich 1 051 149 10 120 - - 19
Nicht-Österreich 830 65 10 48 - - 7

EU-Staaten (ohne Österreich) 213 21 3 17 - - 1
Serbien 59 6 1 4 - - 1
Syrien 201 16 4 10 - - 2
Sonstige 357 22 2 17 - - 3

Gerichtliche Kriminalstatistik 2023–2024  
Tabellenteil 109



Merkmal
Ver­

urteilungen 
insgesamt

Sonstige 
Sanktionen 
insgesamt

Schuld­
spruch ohne 

Strafe  
(§ 12 JGG)

Schuldspruch 
unter Vorbe­

halt der Strafe  
(§ 13 JGG)

Unterbringung in 
einem Zentrum nach 

§ 21 Abs. 1 StGB
Keine 

Zusatz­
strafe

bedingt unbedingt

Vorverurteilung

Ohne Vorverurteilung 1 174 190 19 156 - - 15
Mit Vorverurteilung 707 24 1 12 - - 11

1 Vorverurteilung 430 19 1 12 - - 6
2 bis 3 Vorverurteilungen 247 5 - - - - 5
4 oder mehr Vorverurteilungen 30 - - - - - -

Oberlandesgerichtssprengel

OLG-Sprengel Wien 689 50 4 45 - - 1
OLG-Sprengel Linz 533 88 13 68 - - 7
OLG-Sprengel Graz 380 47 1 34 - - 12
OLG-Sprengel Innsbruck 279 29 2 21 - - 6

Junge Erwachsene (18- bis 20-Jährige)1

Verurteilungen zusammen 2 424 95 5 67 1 - 22

Geschlecht

Männer 2 123 77 4 51 1 - 21
Frauen 301 18 1 16 - - 1

Alter bei Rechtskraft des Urteils

14 bis unter 18 Jahre . . . . . . .
18 bis unter 21 Jahre 1 866 67 2 51 1 - 13
21 bis unter 25 Jahre 542 27 3 16 - - 8
25 bis unter 40 Jahre 13 1 - - - - 1
40 Jahre und älter 3 - - - - - -

Staatsangehörigkeit

Österreich 1 476 64 5 44 1 - 14
Nicht-Österreich 948 31 - 23 - - 8

EU-Staaten (ohne Österreich) 348 13 - 11 - - 2
Serbien 68 1 - 1 - - -
Syrien 133 4 - 2 - - 2
Sonstige 399 13 - 9 - - 4

Vorverurteilung

Ohne Vorverurteilung 1 395 77 1 65 1 - 10
Mit Vorverurteilung 1 029 18 4 2 - - 12

1 Vorverurteilung 484 10 4 2 - - 4
2 bis 3 Vorverurteilungen 410 6 - - - - 6
4 oder mehr Vorverurteilungen 135 2 - - - - 2

Oberlandesgerichtssprengel

OLG-Sprengel Wien 871 32 2 27 - - 3
OLG-Sprengel Linz 605 23 - 15 - - 8
OLG-Sprengel Graz 584 25 2 13 - - 10
OLG-Sprengel Innsbruck 364 15 1 12 1 - 1

Erwachsene (21-Jährige und älter)1

Verurteilungen zusammen 23 412 431 . . 76 183 172

Geschlecht

Männer 19 680 362 . . 58 158 146
Frauen 3 732 69 . . 18 25 26

Alter bei Rechtskraft des Urteils

14 bis unter 18 Jahre . - . . . . .
18 bis unter 21 Jahre . - . . . . .
21 bis unter 25 Jahre 2 745 45 . . 6 19 20
25 bis unter 40 Jahre 11 785 241 . . 40 94 107
40 Jahre und älter 8 882 145 . . 30 70 45
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Merkmal
Ver­

urteilungen 
insgesamt

Sonstige 
Sanktionen 
insgesamt

Schuld­
spruch ohne 

Strafe  
(§ 12 JGG)

Schuldspruch 
unter Vorbe­

halt der Strafe  
(§ 13 JGG)

Unterbringung in 
einem Zentrum nach 

§ 21 Abs. 1 StGB
Keine 

Zusatz­
strafe

bedingt unbedingt

Staatsangehörigkeit

Österreich 12 505 269 . . 57 117 95
Nicht-Österreich 10 907 162 . . 19 66 77

EU-Staaten (ohne Österreich) 4 801 71 . . 11 24 36
Serbien 1 005 7 . . 2 3 2
Syrien 638 15 . . 2 8 5
Sonstige 4 463 69 . . 4 31 34

Vorverurteilung

Ohne Vorverurteilung 12 250 195 . . 55 84 56
Mit Vorverurteilung 11 162 236 . . 21 99 116

1 Vorverurteilung 3 506 68 . . 11 27 30
2 bis 3 Vorverurteilungen 3 185 62 . . 5 33 24
4 oder mehr Vorverurteilungen 4 471 106 . . 5 39 62

Oberlandesgerichtssprengel

OLG-Sprengel Wien 9 704 149 . . 38 91 20
OLG-Sprengel Linz 5 552 102 . . 15 41 46
OLG-Sprengel Graz 4 783 127 . . 9 37 81
OLG-Sprengel Innsbruck 3 373 53 . . 14 14 25

Q: STATISTIK AUSTRIA, Verurteilungsstatistik 2024. – 1) Alter zum Tatzeitpunkt.

12	 Ergänzende Maßnahmen nach Geschlecht, Alter bei Rechtskraft des Urteils, Staats-
angehörigkeit, Vorverurteilungen, Gerichtssprengeln und Alter zum Tatzeitpunkt 2024

Merkmal
Ver­

urteilungen 
insgesamt

Ergänzende Unterbringung in einem  
Zentrum bzw. einer Anstalt1 Ergänzende 

Bewährungs­
hilfeanordnungnach § 21 Abs. 2 StGB nach § 22 StGB

bedingt unbedingt bedingt unbedingt

Verurteilungen insgesamt

Verurteilungen insgesamt 27 717 4 97 12 29 3 013

Geschlecht

Männer 23 461 4 85 12 27 2 616
Frauen 4 256 - 12 - 2 397

Alter bei Rechtskraft des Urteils

14 bis unter 18 Jahre 1 526 - 3 - - 774
18 bis unter 21 Jahre 2 210 - 7 1 - 647
21 bis unter 25 Jahre 3 293 - 12 2 1 384
25 bis unter 40 Jahre 11 803 2 43 5 20 811
40 Jahre und älter 8 885 2 32 4 8 397

Staatsangehörigkeit

Österreich 15 032 4 62 11 16 2 034
Nicht-Österreich 12 685 - 35 1 13 979

EU-Staaten (ohne Österreich) 5 362 - 13 1 4 312
Serbien 1 132 - 2 - - 83
Syrien 972 - 2 - 1 164
Sonstige 5 219 - 18 - 8 420

Vorverurteilung

Ohne Vorverurteilung 14 819 1 30 6 4 1 634
Mit Vorverurteilung 12 898 3 67 6 25 1 379

1 Vorverurteilung 4 420 2 12 2 2 593
2 bis 3 Vorverurteilungen 3 842 1 16 4 7 471
4 oder mehr Vorverurteilungen 4 636 - 39 - 16 315
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Merkmal
Ver­

urteilungen 
insgesamt

Ergänzende Unterbringung in einem  
Zentrum bzw. einer Anstalt1 Ergänzende 

Bewährungs­
hilfeanordnungnach § 21 Abs. 2 StGB nach § 22 StGB

bedingt unbedingt bedingt unbedingt

Oberlandesgerichtssprengel

OLG-Sprengel Wien 11 264 3 47 3 12 1 310
OLG-Sprengel Linz 6 690 - 21 1 3 751
OLG-Sprengel Graz 5 747 1 26 7 9 648
OLG-Sprengel Innsbruck 4 016 - 3 1 5 304

Jugendliche (14- bis 17-Jährige)2

Verurteilungen zusammen 1 881 - 5 - - 890

Geschlecht

Männer 1 658 - 4 - - 792
Frauen 223 - 1 - - 98

Alter bei Rechtskraft des Urteils

14 bis unter 18 Jahre 1 526 - 3 - - 774
18 bis unter 21 Jahre 344 - 2 - - 115
21 bis unter 25 Jahre 6 - - - - 1
25 bis unter 40 Jahre 5 - - - - -
40 Jahre und älter - - - - - -

Staatsangehörigkeit

Österreich 1 051 - 4 - - 514
Nicht-Österreich 830 - 1 - - 376

EU-Staaten (ohne Österreich) 213 - - - - 96
Serbien 59 - - - - 31
Syrien 201 - - - - 97
Sonstige 357 - 1 - - 152

Vorverurteilung

Ohne Vorverurteilung 1 174 - 2 - - 672
Mit Vorverurteilung 707 - 3 - - 218

1 Vorverurteilung 430 - 3 - - 163
2 bis 3 Vorverurteilungen 247 - - - - 52
4 oder mehr Vorverurteilungen 30 - - - - 3

Oberlandesgerichtssprengel

OLG-Sprengel Wien 689 - 4 - - 394
OLG-Sprengel Linz 533 - - - - 237
OLG-Sprengel Graz 380 - 1 - - 176
OLG-Sprengel Innsbruck 279 - - - - 83

Junge Erwachsene (18- bis 20-Jährige)2

Verurteilungen zusammen 2 424 - 9 1 - 640

Geschlecht

Männer 2 123 - 5 1 - 574
Frauen 301 - 4 - - 66

Alter bei Rechtskraft des Urteils

14 bis unter 18 Jahre . . . . . .
18 bis unter 21 Jahre 1 866 - 5 1 - 532
21 bis unter 25 Jahre 542 - 4 - - 107
25 bis unter 40 Jahre 13 - - - - 1
40 Jahre und älter 3 - - - - -

Staatsangehörigkeit

Österreich 1 476 - 7 1 - 430
Nicht-Österreich 948 - 2 - - 210

EU-Staaten (ohne Österreich) 348 - - - - 57
Serbien 68 - - - - 15
Syrien 133 - - - - 42
Sonstige 399 - 2 - - 96
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Merkmal
Ver­

urteilungen 
insgesamt

Ergänzende Unterbringung in einem  
Zentrum bzw. einer Anstalt1 Ergänzende 

Bewährungs­
hilfeanordnungnach § 21 Abs. 2 StGB nach § 22 StGB

bedingt unbedingt bedingt unbedingt

Vorverurteilung

Ohne Vorverurteilung 1 395 - 4 - - 393
Mit Vorverurteilung 1 029 - 5 1 - 247

1 Vorverurteilung 484 - 2 1 - 136
2 bis 3 Vorverurteilungen 410 - 3 - - 100
4 oder mehr Vorverurteilungen 135 - - - - 11

Oberlandesgerichtssprengel

OLG-Sprengel Wien 871 - 2 - - 299
OLG-Sprengel Linz 605 - 3 - - 139
OLG-Sprengel Graz 584 - 4 1 - 141
OLG-Sprengel Innsbruck 364 - - - - 61

Erwachsene (21-Jährige und älter)2

Verurteilungen zusammen 23 412 4 83 11 29 1 483

Geschlecht

Männer 19 680 4 76 11 27 1 250
Frauen 3 732 - 7 - 2 233

Alter bei Rechtskraft des Urteils

14 bis unter 18 Jahre . . . . . .
18 bis unter 21 Jahre . . . . . .
21 bis unter 25 Jahre 2 745 - 8 2 1 276
25 bis unter 40 Jahre 11 785 2 43 5 20 810
40 Jahre und älter 8 882 2 32 4 8 397

Staatsangehörigkeit

Österreich 12 505 4 51 10 16 1 090
Nicht-Österreich 10 907 - 32 1 13 393

EU-Staaten (ohne Österreich) 4 801 - 13 1 4 159
Serbien 1 005 - 2 - - 37
Syrien 638 - 2 - 1 25
Sonstige 4 463 - 15 - 8 172

Vorverurteilung

Ohne Vorverurteilung 12 250 1 24 6 4 569
Mit Vorverurteilung 11 162 3 59 5 25 914

1 Vorverurteilung 3 506 2 7 1 2 294
2 bis 3 Vorverurteilungen 3 185 1 13 4 7 319
4 oder mehr Vorverurteilungen 4 471 - 39 - 16 301

Oberlandesgerichtssprengel

OLG-Sprengel Wien 9 704 3 41 3 12 617
OLG-Sprengel Linz 5 552 - 18 1 3 375
OLG-Sprengel Graz 4 783 1 21 6 9 331
OLG-Sprengel Innsbruck 3 373 - 3 1 5 160

Q: STATISTIK AUSTRIA, Verurteilungsstatistik 2024. – 1) Im Berichtsjahr 2024 wurde keine Anstaltsunterbringung nach § 23 StGB verhängt. – 2) 
Alter zum Tatzeitpunkt.
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13	 Wiederverurteilungsquote und Zeitpunkt der (ersten) Wiederverurteilung der Kohorte 
2020 nach Geschlecht, Alter, Staatsangehörigkeit und Gerichtssprengeln

Merkmal bei der 
Ausgangsverurteilung

Personen 
im Aus­

gangsjahr 
insgesamt

Personen ohne 
Wiederverurteilung

Personen mit 
Wiederverurteilung

(Erste) Wiederverurteilung  
im … Beobachtungsjahr

1. 2. 3. 4.

absolut in % absolut in %1 %-Anteile an „mit Wiederverurteilung“

Insgesamt 22 598 15 615 69,1 6 983 30,9 32,3 31,2 21,2 15,3

Geschlecht

Männer 19 089 12 997 68,1 6 092 31,9 32,7 31,3 20,9 15,1
Frauen 3 509 2 618 74,6 891 25,4 29,4 30,6 23,2 16,7

Alter zum Tatzeitpunkt

Jugendliche  
(14- bis 17-Jährige) 1 395 612 43,9 783 56,1 41,9 31,9 18,4 7,8

ohne Vorverurteilung 1 015 493 48,6 522 51,4 41,2 32,6 17,0 9,2
mit Vorverurteilung 380 119 31,3 261 68,7 43,3 30,7 21,1 5,0

Junge Erwachsene  
(18- bis 20-Jährige) 2 313 1 383 59,8 930 40,2 34,4 33,7 20,1 11,8

ohne Vorverurteilung 1 472 1 002 68,1 470 31,9 30,6 33,0 23,0 13,4
mit Vorverurteilung 841 381 45,3 460 54,7 38,3 34,3 17,2 10,2

Erwachsene  
(21-Jährige und älter) 18 890 13 620 72,1 5 270 27,9 30,5 30,7 21,8 17,1

ohne Vorverurteilung 10 731 8 915 83,1 1 816 16,9 28,4 29,4 23,1 19,1
mit Vorverurteilung 8 159 4 705 57,7 3 454 42,3 31,6 31,4 21,0 16,0

Alter bei Rechtskraft des Urteils

14 bis 17 Jahre 1 050 441 42,0 609 58,0 43,8 31,7 17,9 6,6
18 bis 20 Jahre 2 112 1 202 56,9 910 43,1 35,7 33,7 18,9 11,6
21 bis 24 Jahre 3 169 1 996 63,0 1 173 37,0 29,8 33,9 20,6 15,7
25 bis 34 Jahre 6 902 4 683 67,8 2 219 32,2 30,2 29,5 22,7 17,7
35 bis 44 Jahre 4 492 3 287 73,2 1 205 26,8 30,5 30,7 22,5 16,3
45 bis 54 Jahre 2 868 2 280 79,5 588 20,5 31,0 29,8 21,3 18,0
55 Jahre und älter 2 005 1 726 86,1 279 13,9 33,7 29,7 20,1 16,5

Staatsangehörigkeit

Österreich 13 405 8 839 65,9 4 566 34,1 32,2 31,8 21,6 14,4
Nicht-Österreich 9 193 6 776 73,7 2 417 26,3 32,4 30,1 20,4 17,2

darunter EU-Staaten ohne 
Österreich 3 507 2 801 79,9 706 20,1 32,6 29,0 20,7 17,7
Drittstaaten 5 539 3 875 70,0 1 664 30,0 32,4 30,6 20,2 16,8

Gerichtssprengel

Oberlandesgerichtssprengel
Wien 9 586 6 893 71,9 2 693 28,1 30,7 31,5 21,2 16,6
Linz 5 117 3 309 64,7 1 808 35,3 36,0 30,9 20,2 12,8
Graz 4 871 3 412 70,0 1 459 30,0 31,2 30,8 22,0 16,0
Innsbruck 3 024 2 001 66,2 1 023 33,8 31,4 31,7 21,4 15,5

Landesgerichtssprengel
Wien 5 967 4 218 70,7 1 749 29,3 31,0 32,5 20,4 16,1
Eisenstadt 554 429 77,4 125 22,6 33,6 25,6 28,0 12,8
Korneuburg 843 641 76,0 202 24,0 27,7 31,7 22,8 17,8
Krems an der Donau 334 237 71,0 97 29,0 33,0 30,9 23,7 12,4
St. Pölten 841 593 70,5 248 29,5 31,0 28,2 23,4 17,3
Wiener Neustadt 1 047 775 74,0 272 26,0 28,3 30,5 19,9 21,3
Linz 1 637 1 030 62,9 607 37,1 34,6 30,8 20,9 13,7
Ried im Innkreis 464 337 72,6 127 27,4 29,1 30,7 26,0 14,2
Steyr 406 277 68,2 129 31,8 35,7 29,5 21,7 13,2
Wels 1 120 755 67,4 365 32,6 38,9 31,8 18,6 10,7
Salzburg 1 490 910 61,1 580 38,9 37,2 30,9 19,0 12,9
Graz 2 359 1 667 70,7 692 29,3 29,3 32,5 20,5 17,6
Leoben 899 642 71,4 257 28,6 31,5 32,7 22,2 13,6
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Merkmal bei der 
Ausgangsverurteilung

Personen 
im Aus­

gangsjahr 
insgesamt

Personen ohne 
Wiederverurteilung

Personen mit 
Wiederverurteilung

(Erste) Wiederverurteilung  
im … Beobachtungsjahr

1. 2. 3. 4.

absolut in % absolut in %1 %-Anteile an „mit Wiederverurteilung“

Klagenfurt 1 613 1 103 68,4 510 31,6 33,5 27,6 23,9 14,9
Innsbruck 1 727 1 180 68,3 547 31,7 29,6 33,5 20,5 16,5
Feldkirch 1 297 821 63,3 476 36,7 33,4 29,6 22,5 14,5

Q: STATISTIK AUSTRIA, Wiederverurteilungsstatistik 2024. – Kohorte 2020: Im Jahr 2020 Verurteilte (zu einer Geldstrafe, teilbedingten Strafe 
bestehend aus einer unbedingten Geld- und bedingten Freiheitsstrafe, zu einer bedingten oder teilbedingten Freiheitsstrafe, bedingten Anstalts-
unterbringung nach §§ 21–23 StGB oder zu einer Strafe nach dem Jugendgerichtsgesetz) sowie Entlassene (aus einer unbedingten Freiheits-
strafe oder unbedingten Anstaltsunterbringung nach §§ 21–23 StGB). Personen, die im Ausgangsjahr zu einer unbedingten Freiheitsstrafe oder 
unbedingten Anstaltsunterbringung nach §§ 21–23 StGB verurteilt wurden, sind bei den Verurteilten nicht enthalten. Personen mit mehreren 
Verurteilungen im Ausgangsjahr werden nur einmal gezählt (mit der ersten Verurteilung). – 1) Wiederverurteilungsquote: Anteil der Personen mit 
Wiederverurteilung innerhalb eines individuellen Beobachtungszeitraums von 4 Jahren (Beobachtung hinsichtlich einer Wiederverurteilung ab 
dem Rechtskrafts- bzw. Entlassungsdatum; Bsp.: 01.07.2020 bis 30.06.2024).

14	 Anzahl der Wiederverurteilungen der Kohorte 2020 nach Vorverurteilungen, Sanktionen 
und strafsatzbestimmenden Normen

Merkmal bei der 
Ausgangsverurteilung

Personen im 
Ausgangsjahr 

insgesamt

Anzahl der Wiederverurteilungen

0 1 2 3 4 oder mehr

in %

Insgesamt 22 598 69,1 20,3 7,1 2,6 0,9

Vorverurteilung

Ohne Vorverurteilung 13 218 78,8 14,8 4,3 1,4 0,6
Mit Vorverurteilung 9 380 55,5 28,0 11,1 4,1 1,3

1 Vorverurteilung 3 144 60,5 26,7 8,3 3,5 1,1
2 bis 3 Vorverurteilungen 2 847 55,0 27,9 11,7 4,1 1,3
4 oder mehr Vorverurteilungen 3 389 51,3 29,5 13,1 4,7 1,4

Vorverurteilung ohne Strafhaft 5 884 60,7 26,8 8,7 3,0 0,8
Vorverurteilung mit Strafhaft 3 496 46,8 30,2 15,0 6,0 2,0

Strafhaft bis 6 Monate 969 46,6 29,7 16,0 5,3 2,4
Strafhaft über 6 Monate 2 527 46,8 30,4 14,7 6,3 1,8

Sanktion

Geldstrafe 6 743 69,7 20,3 6,6 2,4 0,9
bedingt 7 71,4 28,6 - - -
teilbedingt (§ 43a Abs. 1 StGB) 1 641 72,2 18,8 5,5 2,7 0,8
unbedingt 5 095 68,9 20,8 6,9 2,4 1,0

Unbedingte Geld-/bedingte Freiheitsstrafe1 1 216 70,0 20,1 7,1 2,2 0,7
Freiheitsstrafe 14 173 68,9 20,4 7,3 2,5 0,8

bedingt 8 231 70,7 19,9 6,3 2,2 0,8
teilbedingt (§ 43a Abs. 3 u. 4 StGB) 1 981 71,5 19,1 6,7 2,1 0,6
unbedingt 3 961 63,8 22,2 9,7 3,3 1,1
urteilsmäßig entlassen 1 951 56,4 26,0 12,1 4,1 1,4
bedingt entlassen nach § 46 StGB 1 718 72,6 16,9 7,2 2,7 0,6
bedingte Nachsicht 292 61,0 27,7 8,2 2,1 1,0

Schuldspruch ohne Strafe (§ 12 JGG) 16 50,0 31,3 6,3 6,3 6,3
Schuldspruch unter Vorbehalt der Strafe (§ 13 JGG) 182 37,9 26,4 17,6 12,1 6,0
Bedingte Unterbringung in e. Anstalt (§§ 21–23 StGB) 106 83,0 11,3 4,7 0,9 -
Unbedingte Unterbringung in e. Anstalt (§§ 21–23 StGB) 152 84,2 8,6 3,9 2,0 1,3
Sonstige Sanktionen 10 90,0 10,0 - - -
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Merkmal bei der 
Ausgangsverurteilung

Personen im 
Ausgangsjahr 

insgesamt

Anzahl der Wiederverurteilungen

0 1 2 3 4 oder mehr

in %

Strafsatzbestimmende Norm

Strafgesetzbuch zusammen 18 442 68,8 20,3 7,3 2,7 1,0
darunter St. H. gegen Leib und Leben 4 332 70,4 19,9 6,8 2,2 0,7
darunter Körperverletzung (§ 83) 2 166 63,7 24,4 8,1 2,7 1,1

Schwere Körperverletzung (§ 84) 875 63,9 23,1 9,0 3,3 0,7
Fahrlässige Körperverletzung (§ 88) 747 88,1 8,8 2,7 0,4 -
St. H. gegen die Freiheit 2 166 64,0 22,4 9,3 3,1 1,1
St. H. gegen fremdes Vermögen 7 616 66,8 21,0 7,7 3,1 1,3

darunter Sachbeschädigung (§§ 125, 126) 794 57,6 26,1 10,8 3,0 2,5
Diebstahl (§ 127) 1 668 57,0 26,7 9,7 4,6 2,0
Diebstahl d. Einbruch od. mit Waffen (§ 129) 806 60,5 23,8 8,6 5,3 1,7
Gewerbsmäßiger Diebstahl (§ 130) 1 060 78,4 12,9 6,0 1,6 1,0
Raub (§§ 142, 143) 490 61,2 24,5 9,0 3,7 1,6
Betrug (§§ 146–148) 1 591 72,7 18,3 6,1 2,5 0,5
St. H. gegen Ehe und Familie 480 67,5 25,0 5,6 1,9 -
St. H. gg. die sexuelle Integrität u. Selbstbest. 648 83,5 13,3 2,3 0,5 0,5

darunter Vergewaltigung (§ 201) 74 81,1 13,5 2,7 1,4 1,4
Schwerer sex. Missbr. v. Unmündigen (§ 206) 97 83,5 13,4 3,1 - -
Sex. Missbr. v. Unmündigen (§§ 207, 207b) 56 83,9 16,1 - - -
St. H. gegen d. Zuverl. v. Urkunden u. Beweiszeichen 923 71,4 19,2 6,8 2,0 0,7
St. H. gegen die Staatsgewalt 680 62,9 21,8 9,6 4,9 0,9
St. H. gegen die Rechtspflege 934 76,1 16,3 5,2 1,6 0,7
Nebenstrafgesetze zusammen 4 156 70,5 20,5 6,4 2,0 0,6

darunter Suchtmittelgesetz 3 390 69,6 20,9 6,7 2,1 0,6
darunter Unerl. Umgang m. Suchtgift (§ 27 SMG) 1 646 60,0 26,0 10,0 3,2 0,9
Vorb. v./Suchtgifthandel (§§ 28, 28a SMG) 1 731 79,0 16,0 3,6 1,1 0,3

Q: STATISTIK AUSTRIA, Wiederverurteilungsstatistik 2024. – St. H. = Strafbare Handlungen. – Kohorte 2020: Im Jahr 2020 Verurteilte (zu einer 
Geldstrafe, teilbedingten Strafe bestehend aus einer unbedingten Geld- und bedingten Freiheitsstrafe, zu einer bedingten oder teilbedingten 
Freiheitsstrafe, bedingten Anstaltsunterbringung nach §§ 21–23 StGB oder zu einer Strafe nach dem Jugendgerichtsgesetz) sowie Entlassene 
(aus einer unbedingten Freiheitsstrafe oder unbedingten Anstaltsunterbringung nach §§ 21–23 StGB). Personen, die im Ausgangsjahr zu einer 
unbedingten Freiheitsstrafe oder unbedingten Anstaltsunterbringung nach §§ 21–23 StGB verurteilt wurden, sind bei den Verurteilten nicht ent-
halten. Personen mit mehreren Verurteilungen im Ausgangsjahr werden nur einmal gezählt (mit der ersten Verurteilung). – Alle Personen einer Ko-
horte werden beobachtet hinsichtlich einer Wiederverurteilung innerhalb eines individuellen Beobachtungszeitraums von 4 Jahren (Beobachtung 
ab dem Rechtskrafts- bzw. Entlassungsdatum; Bsp.: 01.07.2020 bis 30.06.2024). – 1) Teilbedingte Strafe nach § 43a Abs. 2 StGB.

Gerichtliche Kriminalstatistik 2023–2024  
Tabellenteil116


	Gerichtliche Kriminalstatistik 2023–2024
	Impressum
	Inhalt
	Grafiken
	Grafik 1	
Modell zur polizeilichen und justiziellen Verfolgung gerichtlich strafbarer Handlungen
	Grafik 2	
Gegenstand der Wiederverurteilungsstatistik 2024
	Grafik 3	
Survival Analyse zur Wiederverurteilungsstatistik 2024
	Grafik 4	
Verurteiltenziffer nach Alter zum Tatzeitpunkt 2012–2024 
	Grafik 5	
Verurteilte Personen nach Alter zum Tatzeitpunkt und Geschlecht – in Prozent
	Grafik 6	
Sämtliche einer Verurteilung zugrunde liegende Delikte nach Deliktgruppen, 2023 und 2024
	Grafik 7	
Strafbare Handlungen gegen fremdes Vermögen (sämtliche Delikte), 2023 und 2024
	Grafik 8	
Strafbare Handlungen gegen Leib und Leben (sämtliche Delikte), 2023 und 2024
	Grafik 9	
Verurteilungen nach Anzahl der Deliktkombinationen
	Grafik 10	
Deliktkombinationen mit Diebstahlsdelikten (§§ 127–131 StGB) – in Prozent
	Grafik 11	
Deliktkombinationen mit § 83 StGB Körperverletzung – in Prozent
	Grafik 12	
Sämtliche einer Verurteilung zugrunde liegende Delikte nach demografischen Merkmalen und Deliktgruppen – in Prozent
	Grafik 13	
Sämtliche einer Verurteilung zugrunde liegende Delikte nach ausgewählten Deliktgruppen und Alter zum Tatzeitpunkt – in Prozent
	Grafik 14	
Sanktionen nach Art der Strafe
	Grafik 15	
Sanktionen nach Art der Strafe und Vorverurteilungen – in Prozent
	Grafik 16	
Sanktionen nach Art der Strafe bei Verurteilungen mit Vorverurteilungen, nach Staatsangehörigkeit – in Prozent
	Grafik 17	
Sanktionen nach Art der Strafe und ausgewählten Deliktgruppen – in Prozent
	Grafik 18	
Sanktionen nach Art der Strafe und Oberlandesgerichtssprengeln – in Prozent
	Grafik 19	
Verurteilungen insgesamt und nach demografischen Merkmalen (1947–2024)
	Grafik 20	
Verurteilungen nach Deliktgruppen (1975–2024)
	Grafik 21	
Verurteilungen nach Sanktionen – Absolutzahlen (1975–2024)
	Grafik 22	
Verurteilungen nach Sanktionen (1975–2024) – in Prozent
	Grafik 23	
Wiederverurteilungsquoten der Kohorten 2020 bis 2023 – in Prozent
	Grafik 24	
Survival-Analyse zur Wiederverurteilungsstatistik der Kohorten 2020 bis 2023 
nach Vor­verurteilungen – in Prozent
	Grafik 25	
Wiederverurteilungsrisiko der Kohorten 2020 bis 2023 nach Beobachtungsjahren – 
in Prozent
	Grafik 26	
Wiederverurteilungsrisiko der Kohorten 2020 und 2021 nach Beobachtungsmonaten – in Prozent
	Grafik 27	
Wiederverurteilungsquote und Zeitpunkt der (ersten) Wiederverurteilung – in Prozent
	Grafik 28	
Anzahl der Wiederverurteilungen nach Vorverurteilungen – in Prozent
	Grafik 29	
Einschlägige Wiederverurteilungsquote nach ausgewählten Deliktgruppen (des strafsatzbestimmenden Delikts) – in Prozent
	Grafik 30	
Merkmale urteilsmäßig Entlassener – in Prozent
	Grafik 31	
Sanktion der schwersten Wiederverurteilung, nach der Sanktion der Ausgangsverurteilung – in Prozent

	Übersichten
	Übersicht 1 
Verurteilte Personen, Verurteilungen und Delikte (2014–2024)
	Übersicht 2	
Verurteilte Personen nach Anzahl der Verurteilungen im Berichtsjahr und nach Geschlecht, Alter zum Tatzeitpunkt und Vorverurteilungen
	Übersicht 3	
Verurteilte Personen nach Geschlecht, Alter, Staatsangehörigkeit 
und Vorverurteilungen
	Übersicht 4	
Gegenüberstellung von verurteilten Personen, Verurteilungen und sämtlichen Delikten nach Deliktgruppen
	Übersicht 5	
Anzahl der Delikte pro Verurteilung
	Übersicht 6	
Verurteilungen nach strafsatzbestimmenden Normen und Deliktkombinationen
	Übersicht 7	
Sanktionen nach Art der Strafe und demografischen Merkmalen
	Übersicht 8	
Wiederverurteilungsquote und Anzahl der Wiederverurteilungen nach demografischen Merkmalen
	Übersicht 9	
Wiederverurteilungen nach Sanktionen bei der Ausgangsverurteilung
	Übersicht 10	
Wiederverurteilungen im Zeitvergleich


	Überblick
	1	Geschichte, Grundlagen und Geltungsbereich
	1.1	Gegenstand und Geltungsbereich der Gerichtlichen Kriminalstatistik
	1.2	Wiederverurteilungsstatistik

	2	Verurteilungsstatistik
	2.1	Darstellungsebenen in der Verurteilungsstatistik
	2.2	Verurteilte Personen
	2.3	Delikte
	2.3.1	Deliktkombinationen
	2.3.2	Delikte nach demografischen Merkmalen

	2.4	Verurteilungen 
	2.4.1	Sanktionen
	Sanktionen nach demografischen Merkmalen
	Sanktionen nach Deliktgruppen
	Sanktionen nach Oberlandesgerichtssprengeln

	2.4.2	Verurteilungen – Ergebnisse im historischen Zeitvergleich
	Verurteilungen nach demografischen Merkmalen im Zeitvergleich
	Verurteilungen nach Deliktgruppen im Zeitvergleich
	Verurteilungen nach Sanktionen im Zeitvergleich



	3	Wiederverurteilungsstatistik
	3.1	Survival-Analyse zur Wiederverurteilungsstatistik
	3.2	Wiederverurteilungen der Kohorte 2020
	3.2.1	Zeitpunkt der (ersten) Wiederverurteilung
	3.2.2	Häufigkeit von Wiederverurteilungen – „Verurteilungskarrieren“
	3.2.3	Wiederverurteilungen nach soziodemografischen Merkmalen
	3.2.4 Wiederverurteilungen nach ausgewählten Deliktgruppen und Einschlägigkeit
	3.2.5	Wiederverurteilungen nach Sanktionen

	3.3	Wiederverurteilungen im Zeitvergleich

	4	Weiterführende Informationen
	4.1	Technische und methodische Umstellungen
	4.2	Änderungen im Strafrecht
	4.3	Glossar

	Tabellenteil
	Inhalt
	1	Verurteilte Personen nach Anzahl der Verurteilungen im Berichtsjahr und nach Geschlecht, Alter, Staatsangehörigkeit und Vorverurteilungen 2023
	2	Gegenüberstellung der Verurteilungen nach strafsatzbestimmenden Normen und sämtlicher einer Verurteilung zugrunde liegender Delikte nach Geschlecht 2023
	3	Geld- und Freiheitsstrafen nach Geschlecht, Alter bei Rechtskraft des Urteils, Staatsangehörigkeit, Vorverurteilungen, Gerichtssprengeln und Alter zum Tatzeitpunkt 2023
	4	Sonstige Sanktionen nach Geschlecht, Alter bei Rechtskraft des Urteils, Staatsangehörigkeit, Vorverurteilungen, Gerichtssprengeln und Alter zum Tatzeitpunkt 2023
	5	Ergänzende Maßnahmen nach Geschlecht, Alter bei Rechtskraft des Urteils, Staatsangehörigkeit, Vorverurteilungen, Gerichtssprengeln und Alter zum Tatzeitpunkt 2023
	6	Wiederverurteilungsquote und Zeitpunkt der (ersten) Wiederverurteilung der Kohorte 2019 nach Geschlecht, Alter, Staatsangehörigkeit und Gerichtssprengeln
	7	Anzahl der Wiederverurteilungen der Kohorte 2019 nach Vorverurteilungen, Sanktionen und strafsatzbestimmenden Normen
	8	Verurteilte Personen nach Anzahl der Verurteilungen im Berichtsjahr und nach Geschlecht, Alter, Staatsangehörigkeit und Vorverurteilungen 2024
	9	Gegenüberstellung der Verurteilungen nach strafsatzbestimmenden Normen und sämtlicher einer Verurteilung zugrunde liegender Delikte nach Geschlecht 2024
	10	Geld- und Freiheitsstrafen nach Geschlecht, Alter bei Rechtskraft des Urteils, Staatsangehörigkeit, Vorverurteilungen, Gerichtssprengeln und Alter zum Tatzeitpunkt 2024
	11	Sonstige Sanktionen nach Geschlecht, Alter bei Rechtskraft des Urteils, Staatsangehörigkeit, Vorverurteilungen, Gerichtssprengeln und Alter zum Tatzeitpunkt 2024
	12	Ergänzende Maßnahmen nach Geschlecht, Alter bei Rechtskraft des Urteils, Staatsangehörigkeit, Vorverurteilungen, Gerichtssprengeln und Alter zum Tatzeitpunkt 2024
	13	Wiederverurteilungsquote und Zeitpunkt der (ersten) Wiederverurteilung der Kohorte 2020 nach Geschlecht, Alter, Staatsangehörigkeit und Gerichtssprengeln
	14	Anzahl der Wiederverurteilungen der Kohorte 2020 nach Vorverurteilungen, Sanktionen und strafsatzbestimmenden Normen





